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Editorial

Das Staatsversténdnis hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder grundlegend
gewandelt. Wir sind Zeugen einer Entwicklung, an deren Ende die Auflosung der
uns bekannten Form des territorial definierten Nationalstaates zu stehen scheint.
Denn die Globalisierung fiihrt nicht nur zu 6konomischen und technischen Verénde-
rungen, sondern sie hat vor allem auch Auswirkungen auf die Staatlichkeit. Ob die
,Entgrenzung der Staatenwelt” jemals zu einem Weltstaat fithren wird, ist allerdings
zweifelhaft. Umso interessanter sind die Theorien fritherer und heutiger Staatsden-
ker, deren Modelle und Theorien, aber auch Utopien, uns Einblick in den Prozess
der Entstehung und des Wandels von Staatsverstdndnissen geben.

Auf die Staatsideen von Platon und Aristoteles, auf denen alle Uberlegungen
iiber den Staat basieren, wird unter dem Leitthema ,,Wiederaneignung der Klassiker*
immer wieder zuriickzukommen sein. Der Schwerpunkt der in der Reihe Staatsver-
stindnisse verdffentlichten Arbeiten liegt allerdings auf den neuzeitlichen Ideen
vom Staat. Dieses Spektrum reicht von dem Altmeister Niccolo Machiavelli, der wie
kein Anderer den engen Zusammenhang zwischen Staatstheorie und Staatspraxis
verkorpert, iiber Thomas Hobbes, den Vater des Leviathan, bis hin zu Karl Marx,
den sicher einflussreichsten Staatsdenker der Neuzeit, und schlie3lich zu den zeitge-
nossischen Staatstheoretikern.

Nicht nur die Verfalschung der Marxschen Ideen zu einer marxistischen Ideolo-
gie, die einen repressiven Staatsapparat rechtfertigen sollte, macht deutlich, dass
Theorie und Praxis des Staates nicht auf Dauer voneinander zu trennen sind. Auch
die Verstrickung Carl Schmitts in die nationalsozialistischen Machenschaften, die
heute sein Bild als fiihrender Staatsdenker seiner Epoche trilben, weisen in diese
Richtung. Auf eine Analyse moderner Staatspraxis kann daher in diesem Zusam-
menhang nicht verzichtet werden.

Was ergibt sich daraus fiir ein zeitgeméBes Verstdndnis des Staates im Sinne einer
modernen Staatswissenschaft? Die Reihe Staatsverstindnisse richtet sich mit dieser
Fragestellung nicht nur an (politische) Philosophen und Philosophinnen, sondern
auch an Geistes- und Sozialwissenschaftler bzw. -wissenschaftlerinnen. In den Bei-
trigen wird daher zum einen der Anschluss an den allgemeinen Diskurs hergestellt,
zum anderen werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse in klarer und aussagekraf-
tiger Sprache — mit dem Mut zur Pointierung — vorgetragen. Auf diese Weise wird
der Leser/die Leserin direkt mit dem Problem konfrontiert, den Staat zu verstehen.

Prof. Dr. Riidiger Voigt
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Editorial — Understanding the State

Throughout the course of history, our understanding of the state has fundamentally
changed time and again. It appears as though we are witnessing a development
which will culminate in the dissolution of the territorially defined nation state as
we know it, for globalisation is not only leading to changes in the economy and
technology, but also, and above all, affects statehood. It is doubtful, however, whe-
ther the erosion of borders worldwide will lead to a global state, but what is perhaps
of greater interest are the ideas of state theorists, whose models, theories and utopias
offer us an insight into how different understandings of the state have emerged and
changed, processes which neither began with globalisation, nor will end with it.

When researchers concentrate on reappropriating traditional ideas about the state,
it is inevitable that they will continuously return to those of Plato and Aristotle, upon
which all reflections on the state are based. However, the works published in this
series focus on more contemporary ideas about the state, whose spectrum ranges
from those of the doyen Niccolo Machiavelli, who embodies the close connection
between the theory and practice of the state more than any other thinker, to those of
Thomas Hobbes, the creator of Leviathan, those of Karl Marx, who is without doubt
the most influential modern state theorist, those of the Weimar state theorists Car/
Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller, and finally to those of contemporary
theorists.

Not only does the corruption of Marx’s ideas into a Marxist ideology intended
to justify a repressive state underline the fact that state theory and practice cannot
be permanently regarded as two separate entities, but so does Carl Schmitt’s in-
volvement in the manipulation conducted by the National Socialists, which today
tarnishes his image as the leading state theorist of his era. Therefore, we cannot
forego analysing modern state practice.

How does all this enable modern political science to develop a contemporary
understanding of the state? This series of publications does not only address this
question to (political) philosophers, but also, and above all, students of humanities
and social sciences. The works it contains therefore acquaint the reader with the
general debate, on the one hand, and present their research findings clearly and
informatively, not to mention incisively and bluntly, on the other. In this way, the
reader is ushered directly into the problem of understanding the state.

Prof. Dr. Riidiger Voigt
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Peter Schroder

Einleitung: Zum Staatsverstindnis von Christian Thomasius

Der Jurist und Philosoph Christian Thomasius (1655-1728) ist einer der prigenden
Autoren der deutschen Aufklarung, deren Anfange ohne sein Werk kaum denkbar
gewesen wiren. Sein Staatsverstindnis ist geprdgt durch die Konstellation des fiirst-
lichen Territorialstaates im Alten Reich nach dem Westfdlischen Frieden von 1648
sowie von der anhaltenden Auseinandersetzung iiber das Verhiltnis von Kirche und
Staat.! Insofern ist Thomasius’ Staatsverstindnis von ganz anderen und uns fremden
Voraussetzungen gepriagt. Und doch finden sich bei Thomasius ein intellektueller
Habitus und ein Selbstverstidndnis der Philosophie, dem ein Wissenschaftsanspruch
auf Verifizierbarkeit zugrunde liegt, der auch heute noch als maBgeblich gilt. Bei
ihm begegnen wir der Verschriankung einer naturrechtlich begriindeten Staatsrechts-
philosophie mit einem ambitionierten politischen und emanzipatorischen Aufkla-
rungsprogramm.? Dies fiihrte zu hdufigen Revisionen seiner Positionen, auf die die
Kapitel dieses Bandes eingehen werden.

Thomasius bediente sich unterschiedlicher Textgattungen. Fiir sein Staatsver-
standnis sind neben seinen juristischen Abhandlungen, noch die systematischen
Werke zum Natur- und Kirchenrecht sowie diverse Disputationen und Dissertatio-
nen von Bedeutung. Aber auch seine polemischen Schriften zu gesellschafts- und
religionspolitischen Fragen sind hier einschldgig. Thomasius erklérte dabei das ver-
nunftgeleitete Selbstdenken und die darauf begriindete eklektische Philosophie, also
das Evaluieren und das bewusste Aneignen von Elementen unterschiedlicher philo-
sophischer Positionen oder Schulen fiir die Zwecke der eigenen Theoriebildung,
zur methodischen Grundlage seiner Schriften. Damit war nicht nur eine Offenheit
und kritische Haltung gegeniiber konkurrierenden Lehrmeinungen verbunden, son-
dern auch immer wieder das bewusste In-Fragestellen eigener Positionen. In seinen
Grundlehren des Natur- und Volkerrechts (Fundamenta Juris Naturae et Gentium,
1705) wird dies besonders deutlich. Hier wird der Versuch unternommen, seine frithe
Naturrechtslehre, die er in der Géttlichen Rechtsgelahrtheit (Institutiones Jurispru-
dentiae Divinae) 1688 vorgelegt hatte, mit seinen spéiteren Werken, insbesondere
seiner Sittenlehre, zu verbinden. Dies ist seiner neuen Konzeption von Ehrlichkeit
(honestum), Gerechtigkeit (justum) und Ansténdigkeit (decorum) geschuldet. Diese

1 Vgl. zum ideengeschichtlichen und verfassungsrechtlichen Kontext den konzisen Uberblick in
Stolleis 1995.
2 Siehe dazu auch Vollhardt 1997.
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neue Trias fiihrt aber zu neuen Problemen und diese Konzepte werden von Thoma-
sius letztlich nicht ganz widerspruchsfrei entwickelt. Er ging aber davon aus, dass
er nun eine besser begriindete Lehre iiber Recht, Staat und Gesellschaft entworfen
habe. Immer wieder liest man bei Thomasius: ,,Wenn ich zu der Zeit, als ich (...)
schrieb, den Unterschied der Gebothe des Ehrbaren, anstindigen und gerechten
deutlich begriffen hitte, so hétte ich theils viele Umschweiffe und Schwierigkeiten
vermieden.3 Ausdriicklich werden hier frithere Standpunkte revidiert.* Mit der
Eklektik und der von ihr beanspruchten vernunftgeleiteten Evaluation manifestiert
sich eine intellektuelle Haltung, die grundlegend fiir Thomasius’ Verstdndnis von
Aufklarung und Reform war. Zudem war Thomasius der Praxisbezug von Wissens-
vermittlung ein dringendes Anliegen, das er am ehesten mit der eklektischen Philo-
sophie meinte, verwirklichen zu kdnnen.

Thomasius’ Forderung nach gesellschaftlichen und institutionellen Reformen,
verwickelte ihn in vielfdltige Auseinandersetzungen. Das mag ihn mit dazu gefiihrt
haben seine Positionen zu iiberdenken und zu dndern. Thomasius’ personliches
Schicksal war eng mit den von ihm gefiihrten Auseinandersetzungen verbunden.
Gegen ihn wurde im Mérz 1690 in Leipzig ein Lehr- und Schreibverbot erlassen.
In teils verletzender Polemik hatten beide Seiten diesen Streit iiber moralische,
theologische und politische Fragen gefiihrt und schon lange jede Kompromissbereit-
schaft aufgegeben. Seine orthodox-lutherischen Gegner hatten dem von ihnen als
gefdhrlich gebrandmarkten Neuerer Thomasius das Leben und Wirken in seiner
Geburtsstadt unméoglich gemacht.> Damit fiel fiir Thomasius die Entscheidung Leip-
zig zu verlassen, womit sich die Notwendigkeit ergab, eine neue Wirkungsstitte
zu finden. Wie von ihm erhofft, wurde er durch den brandenburgischen Kurfiirsten
Friedrich III. (ab 1701 Kénig Friedrich 1. in Preuf3en) nach Halle berufen.

Bei Thomasius offenbart sich ein akademisches und biirgerliches Selbstbewusst-
sein gegeniiber den etablierten Autorititen und Machtstrukturen, das nicht nur sozi-
al- und ideengeschichtlich auf das aufkommende Stadtbiirgertum verweist, sondern
auch bereits in erstaunlichem Mafle eine Selbstreflektion der eigenen Moglichkei-
ten und Grenzen der gesellschaftlichen, erzieherischen und politischen Einflussnah-
me thematisiert. Thomasius’ Staatsverstdndnis ist eng mit seinem Emanzipations-
und Aufklarungsprogramm verbunden. Dieser Zusammenhang wird aus unterschied-
lichen Perspektiven in diesem Band untersucht. Thomasius hatte die Bedeutung
geistiger Freiheit selbst erfahren. Der Kontrast zwischen dem kursdchsischen Leip-
zig und dem kurbrandenburgischen Halle hitte eindeutiger nicht sein konnen.

3 Thomasius 1709, S.163.

4 Vgl. zu Thomasius’ Positionsdnderungen mit Bezug auf die Sittenlehre etwa Thomasius 1709,
S.139, 145, 147, 156,162 oder 165.

5 Vgl. etwa Lieberwirth 1953, S.155-159, sowie Kiihnel 2016 und Liick 2008a. Dazu kritisch
Ddéring 2015.

6 Vgl. Kiihnel 2016.
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Aufkldrung und landesherrliche Souverénitit werden von Thomasius als die Voraus-
setzungen fiir religiése und biirgerliche Freiheit gesehen. Der Klerus stand nach
Thomasius’ Einschidtzung und Erfahrung sowohl der Aufkliarung als auch der lan-
desherrlichen Souverénitit im Wege. Deswegen wandte er sich gegen die Dominanz
des protestantisch-orthodoxen Klerus, um damit dem Fiirsten bei der Abgrenzung
eines sikularen, zunéchst auf die Bewahrung des &dufleren Friedens gerichteten Herr-
schaftsbereichs argumentativ zur Seite zu stehen.” Zugleich forderte Thomasius den
Souverin auf, sich fiir aufklarerische Reformen einzusetzen.

Obwohl Thomasius in Leipzig erfahren hatte, dass ldngst nicht jedes Fiirstenhaus
in diesem Sinne Politik betrieb, vertrat er nachdriicklich diese positive Auffassung
landesherrlicher Souverénitiat im Interesse biirgerlicher Freiheit. Thomasius meinte,
so konne dem in seinen Augen verderblichen Einfluss von Klerus und Intoleranz
am chesten begegnet werden. Die Politik Friedrichs III. gegentiber den von Ludwig
XIV. aus Frankreich vertriebenen Hugenotten hatte das nachdriicklich bestétigt, und
der ,,Chur-fiirstlichen Durchlauchtigkeit™ sei deswegen dafiir zu danken, ,,dal3 sie
die allenthalben wegen Gottesfurcht Verfolgte und Bedrdngte ohne Ansehung des
Unterschieds der Religion, in Dero GroBmiithigsten Schutz genommen*.3 Trotz der
durch den sdchsischen Kurfiirsten und franzdsischen Konig offenkundigen Beispiele
fiirstlicher Machtpolitik gegen die Interessen der Untertanen thematisierte Thoma-
sius den geradezu unweigerlich heraufkommenden Konflikt nicht, der zwischen
souverdnem Landesherrn und aufstrebenden Biirgertum entstehen musste. Er stellte
dieser Herausforderung stattdessen das positive brandenburg-preullische Beispiel
entgegen und formulierte die damit verbundenen Erwartungen programmatisch.

Thomasius’ prononcierter aufkldrerischer Impetus macht ihn zu seiner Zeit zu
einem der wichtigsten Reformer in Deutschland, der im Namen von biirgerlicher
Freiheit und Verantwortung insbesondere die herrschende Autoritét des Klerus tiber-
winden will. Thomasius’ umfangreiche piddagogischen Bemithungen waren von der
konkreten, praxisorientierten Idee geleitet, durch die Ausbildung der zukiinftigen
Juristen und Staatsbeamten einen effizienten Verwaltungs- und Staatsapparat als Al-
ternative gegeniiber den kirchlichen Strukturen zu schaffen. Sein Werk und Wirken
ist vor allem in diesem institutionellen Zusammenhang und den ekklesiologischen
(weniger den theologischen) und politischen Kontroversen des frithneuzeitlichen
Konfessionsstaates zu sehen. Diese Auseinandersetzungen wurden sowohl an der
Universitdt ausgetragen, als auch zwischen den interessierten konfessionellen und
politischen Parteien.® So wurde denn auch die von ihm ab 1688 noch in Leipzig
redigierte Zeitschrift der Monatsgesprdche zu einem der ersten in deutscher Sprache

Vgl. Thomasius 1710, S. 81.

Thomasius 1701b, S. 464. Friedrichs Vater, der Grofle Kurfiirst Friedrich Wilhelm, hatte 1685 mit
dem Edikt von Potsdam die Aufnahme der Hugenotten bereits auf eine rechtliche Grundlage
gestellt.

9 Siehe dazu auch Schroder 1999, S. 11-35 und Hunter 2007, S. 21-50.

el
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publizierten Medien, worin er — so bereits das Urteil von Friedrich Schiller — ,
,auf satirische Art (...) seinen Gegnern, den Theologen und aristotelischen Philo-
sophen, tapfer zusetzte“.!? Bei Thomasius kreuzten sich gesellschaftspolitisch moti-
vierte Riicksichtnahmen gegeniiber den Beharrungskriften seiner Zeit mit mutigen
Reformvorschldgen und zuweilen scharfer Kritik am status quo der politischen,
akademisch-institutionellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Man konne bei
Thomasius, so Schiller weiter, ,,das interessante Loswinden eines Mannes von Geist
und Kraft aus der Pedanteriec des Zeitalters [sehen] und obgleich die Art, wie er
es angreift selbst noch pedantisch genug ist, so ist er doch, seinen Zeitgenossen
gegeniiber, ein philosophischer, ja ein schéner Geist zu nennen“.! Was Schiller
als ,,das interessante Loswinden® beschrieb, war nicht zuletzt Thomasius’ eklekti-
scher Philosophie geschuldet, in der er die Voraussetzung zu unvoreingenommenen
Selbstdenken sah.!? Das korrespondierte mit seinem Reformprogramm fiir die Uni-
versititen, die er in einem erbiarmlichen Zustand sah.!3

In seiner Einleitung zur Hof-Philosophie erklarte Thomasius die Eklektik gerade-
zu zu seiner philosophischen Methode, um einseitige Autoritdtsglaubigkeit, Pedan-
teriec und klerikal-scholastischen Muff auszutreiben und selbstindiges Denken zu
befordern.™ Ich nenne aber eine Eclectische Philosophie eine solche, welche da er-
fordert, dal man von dem Munde eines eintzigen Philosophi allein nicht dependiren,
oder denen Worten eines eintzigen Lehr-Meisters sich mit einem Eyde verpflichten
soll, sondern aus dem Munde und Schrifft allerley Lehrer, alles und jedes was wahr
und gut ist, in die Schatz-Kammer seines Verstandes sammeln miisse, und nicht so
wohl auf die Autoritit des Lehrers Reflexion mache, sondern ob dieser und jener
Lehr-Punct wohl gegriindet sey, selbst untersuche, auch von dem Seinigen etwas
hinzu thue, und also vielmehr mit seinen eigenen Augen als mit andern sehe*.5

Thomasius warnte vor absoluten Wahrheitsanspriichen in der Staats- und Mo-
ralphilosophie, ungeachtet von wem diese vertreten wurden. Sein Eklektizismus
bezeugt seine offene Haltung gegeniiber vorldufigen Erkenntnissen und mdglichen
Widerspriichen theoretischer Systeme, wie sie die Naturrechtslehre, Moralphiloso-
phie, Theologie oder Okonomie mit sich bringen konnten. Thomasius reflektierte
die Verfasstheit der stindischen Gesellschaft seiner Zeit. Er begriff diese aber
nicht als unverdnderbar, sondern als offenen Prozess, dem gesellschaftliche Verédn-
derungen inhdrent waren. Thomasius’ eklektische Philosophie ist damit Ausdruck
seines Selbstverstdndnisses von Aufkldrung und gesellschaftspolitischer Reform.

10 Seidel 1984, S. 213. Zur Bedeutung der Monatsgespréche vgl. Jaumann 1995.

11 Seidel 1984, S.213.

12 Dazu auch Gawlick 1989.

13 Vgl. Thomasius 1701a, S. 211.

14 Abwigend zum Begriff und Stellenwert der Eklektik bei Thomasius Albrecht 1989, S.93.
Siehe zur Eklektik in der Philosophie der frithen Neuzeit und Aufkldrung auch allgemein
Schneiders 1985 und Albrecht 1994.

15 Thomasius 1710, S. 50.
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Die Eklektik diente Thomasius dem erklarten Ziel praktischer Anwendbarkeit und
Verdnderung. Er sah sie als einen ,,moglichen Hebel fiir institutionelle Verdnderun-
gen“.!® Die Positionswechsel innerhalb seiner Schriften von der Gottlichen Rechts-
gelahrtheit (Institutiones) tiber Die Einleitung zur Sittenlehre bis zu den Grundleh-
ren (Fundamenta) erkldren sich vor allem aus diesem Selbstverstindnis. Sind aber
auch — wie Schneiders dies in seiner immer noch mafgeblichen Studie zu Thoma-
sius eindringlich betont hat — ,,auferordentlich eng mit seinem Leben verbunden®."”

Dieser Band gliedert sich in zwei Teile. Im 1. Teil wird das Staatsverstdndnis von
Thomasius aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Peter Schroder erdrtert in
seinem Kapitel ,,Naturrecht und Souverénitat™ wie Thomasius die Naturrechtstraditi-
on — und hier insbesondere die Naturrechtslehre von Samuel Pufendorf — aufgreift
und weiterfiihrt. ,,Die Theorie der Souverénitit (...) war das groBe Instrument des
politischen und theoretischen Kampfes innerhalb der Machtsysteme des 16. und 17.
Jahrhunderts*.!® Das Naturrecht diente Thomasius dazu, staatsrechtliche, souverini-
titstheoretische, gesellschafts- und religionspolitische Fragen zu erdrtern und seine
eigenen Positionen naturrechtlich zu begriinden. Der Naturzustand war auch bei
Thomasius das Erklarungsmuster fiir die Notwendigkeit, sich in einem Staat zu-
sammenzuschlieBen. Legitimiert wurde staatliche Souverénitit, wie bei Pufendorf
durch ein Modell von zwei Vertridgen (pactum) und einer Verordnung (decretum).
Thomasius gewann in seinen spiteren Schriften eine grofere Unabhéngigkeit von
Pufendorf, wie sich dies insbesondere in den Grundlehren (Fundamenta) zeigt.
Hier wird Thomasius’ Versuch fassbar, die Lehre vom decorum in seine Natur-
und Staatsrechtstheorie konstruktiv zu integrieren. Dies dufert sich insbesondere
in der Annahme, dass es zur Verwirklichung eines ,,anstindigen” — am decorum
ausgerichteten — Lebens der staatlichen Organisation der Gesellschaft bediirfe. Seine
Lehrtatigkeit und die juristische Ausbildung zukiinftiger Staats- und Verwaltungsbe-
amten zeigen, dass es sich hier nicht um abstrakte, theoretische Uberlegungen han-
delte, sondern dass das Naturrecht Thomasius als entscheidende Grundlage seiner
praktischen staats- und gesellschaftspolitischen Reformen diente. Thomasius ging es
dabei um eine konkrete Zuordnung von Macht- und Souverénitétsbefugnissen im
Staat, was ihn gleichsam unweigerlich in einen Konflikt {iber das Verhéltnis von
Kirche und Staat fiihrte. Dieser Konflikt beriihrte daneben auch die Frage nach den
individuellen Rechten religidser Selbstbestimmung.

Dieser Fragenkomplex wird von Martin Kiihnel in seinem Kapitel ,,Individuelle
Freiheiten dank absoluter Fiirstenherrschaft. ‘Ungebundene Freyheit® bei Christian
Thomasius* aufgenommen. Er zeigt detailliert den Zusammenhang von individueller

16 Hartung 1997, S. 111.

17 Schneiders 1971, S. 295. Zur Krise der Moralphilosophie bei Thomasius vgl. ebd., S. 226-239.

18 Foucault 1999, S. 44f. Foucault wollte hier freilich vor allem ,,zeigen, daf3 sich das Rechtsmo-
dell der Souverinitit fiir die konkrete Analyse der vielfiltigen [neuen] Machtbeziehungen [in
etwa ab dem spaten 18. Jahrhundert] nicht eignet®. Ebd., S. 52. Vgl. auch ebd., S. 306.
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Freiheit und absoluter Fiirstenherrschaft in Thomasius’ Staatsverstdndnis auf. Erneut
begegnet uns hier die Stilisierung des Kurfiirsten Friedrich III. zum Musterbeispiel
von Thomasius staatsrechtlichen Uberlegungen. Zugleich wird man darin aber auch
einen kaum bescheidenen Appell Thomasius’ an seinen Landesherrn sehen diirfen,
diesem idealisierten Bild zu entsprechen. Kiihnel fragt kritisch, inwiefern man bei
Thomasius tatsdchlich davon sprechen konne, dass es bei ihm bereits Vorstellungen
von Freiheitsrechten gegeniiber dem Staat gebe. Die detaillierte Diskussion zeigt,
dass Thomasius nicht von einer allgemeinen politischen Freiheit spricht, sondern die
Freiheit, die fiir das Selbstdenken nétig ist, betont. Dennoch wird man auch hierin
eine politische Dimension zu sehen haben, die sich bei Thomasius insbesondere
in seinen Forderungen nach Forschungs- und Lehrfreiheit oder nach Meinungs-
und Pressefreiheit manifestiert. Kiithnel zeigt, inwiefern der aufklarerische Impetus
von Thomasius und die daraus resultierenden politischen Forderungen Hand in
Hand mit der Firstenherrschaft gehen. Deswegen, so das Fazit von Kiihnel, sei
die Frage, ob Thomasius’ Eintreten etwa fiir religiose Toleranz eher als absolutisti-
sches Machtinstrument oder als Ringen um liberale Freiheit anzusehen sei, irrefiih-
rend, da fiir Thomasius beides untrennbar miteinander verbunden ist. Thomasius’
Staatsverstindnis lag die Uberzeugung zugrunde, dass die Freiheit der Untertanen
davon abhinge, dass der Fiirst eine der Kirche und sonstigen intermedidren Kriften
gegeniiber emanzipierte, autonome Stellung besitze. So werde der absolutistische
Machtanspruch gestérkt, in dem aber auch die Voraussetzung lag, die Untertanen
gegeniiber der Freiheitsbedrohung vonseiten der Kirche zu schiitzen.

Katerina Mihaylova zeigt in ihrem Beitrag ,,Das maximal Bose verhindern —
Christian Thomasius iiber Gerechtigkeit und Legitimation des Staates®, dass Thoma-
sius’ Staatsverstdndnis ein teleologisches Modell impliziert, wonach jede Art politi-
scher Ordnung durch Verrechtlichung von Herrschaftsverhiltnissen einem universel-
len Prinzip der Gerechtigkeit ndherkommen kann, welches dem Staat mehr Stabilitat
verleiht. Der Beitrag von Mihaylova untersucht dabei zuerst, inwiefern nach Thoma-
sius die akademische Freiheit des Gelehrten ein notwendiges Mittel fiir den Staat
darstellt, um dem Ziel der Stabilitdt des Staates ndher zu kommen. Dabei wird
klar, dass Thomasius — anders als Pufendorf — das Platonische Konzept des Philoso-
phen-Konigs zuriickweist zugunsten der Vorstellung des akademischen Gelehrten
im Dienste des Herrschers. Letzterer kann diese beratende Aufgabe der Vermittlung
der universellen Norm der Moral (d.h. des Prinzips der Gerechtigkeit) am besten in
Hinblick auf die Gesetzgebung erfiillen. Zweitens untersucht Mihaylova Thomasius’
Konzept von Gerechtigkeit als universell geltendes Prinzip der Moral und stellt fest,
dass Thomasius zufolge der Zweck der Gerechtigkeit darin besteht, die Zerstdrung
des menschlichen Lebens durch Hass und Krieg, was fiir ihn die maximale Stufe
des Bosen darstellt, zu verhindern. Mihaylova zeigt zuletzt auch, dass die Befolgung
des Zwecks der Gerechtigkeit (Frieden zwischen Menschen durch Forderung ihrer
Sicherheit) sowie des Zwecks der Anstindigkeit (Frieden zwischen Menschen durch
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Forderung ihrer Kooperation und Handel) allein den Staat als solchen legitimieren
konnen.

Dietrich Schotte nimmt die Thematik des vorherigen Kapitels auf und setzt sich
in seinem Kapitel ,,Die Notwendigkeit gesellschaftlich variabler Sitten* mit Thoma-
sius’ Begriff des decorum und der ihm zukommenden systematischen Bedeutung
in der politischen Philosophie von Thomasius auseinander. Hier wird die bereits
in vorhergehenden Kapiteln identifizierte Schnittstelle von Thomasius’ Natur- und
Staatsrecht und seiner Sitten- bzw. Morallehre aus dieser spezifischen Perspektive
diskutiert. Denn einerseits miisse staatliche Autoritéit auf die Dinge beschrinkt sein,
die notwendig durch Gesetze und staatlichen Zwang geregelt werden miissen, da nur
so Sicherheit fiir die Biirger gewéhrleistet werden kann. Konflikte, wenn sie schon
nicht vermieden werden konnen, miissen nach Thomasius durch staatliche Autoritét
entschieden und damit zumindest geschlichtet und entschéarft werden. Anderseits
zeigt Schotte, dass die von Thomasius diskutierten Umgangsformen, Regeln des
Anstands, Manieren und allgemein das, was im Englischen bis heute als decorum
bezeichnet wird, kein Gegenstand staatlicher Politik sind. Der Beitrag zeigt, wie
Thomasius, insbesondere in seinen Cautelen zur Rechtsgelahrtheit, nun gerade die-
sen Aspekt des decorum zum integralen Bestandteil seiner politischen Philosophie
machte. Damit tritt das decorum neben die Bereiche des Moralischen (honestum)
und dem, was Gegenstand des positiven Rechts ist (justum). Der Beitrag geht dieser
Neuerung der Konzeption von Thomasius detailliert nach und zeigt, inwiefern das
decorum einen bedeutenden und originellen Platz in seinem Gesellschafts- und
Staatsverstindnis einnimmt.

Thomas Ahnert erdrtert in seinem Kapitel, warum und inwiefern die Fragen inter-
konfessioneller Toleranz in Thomasius’ Schriften zunehmend in den Vordergrund
riickten. Detailliert wird gezeigt, dass Thomasius’ Toleranzbegriff kein Wert an sich
war, sondern nur eine voriibergehende Zwischenldsung. Thomasius differenzierte
nicht zwischen innerem und duBlerem Glauben, cultus internus und cultus externus,
sondern zwischen wahrem ,,Herzensglauben* und falschem ,,Hirnglauben®, der vor
allem ab Mitte der 1690er fiir Thomasius von zunehmender Wichtigkeit war. Ver-
schiedene Glaubensmeinungen konnten gleichermaflen Ausdruck eines aufrichtigen
Herzensglaubens sein, ebenso wie verschiedene Formen des Gottesdienstes. Diese
Vielfalt erforderte jedoch keine Toleranz im eigentlichen Sinn, da es sich nur um
verschiedene Formen wahren Glaubens handelte. Das Problem lag fiir Thomasius im
Hirnglauben, der auf menschlicher Verniinftelei, nicht gottlicher Eingebung beruhte.
Fiir den wahren Glauben war er unwesentlich, oder sogar schédlich. Der Herzens-
glaube hingegen stirkte das moralische Verhalten und damit auch das gesellschaft-
liche Zusammenleben. Daher war er auch von allgemeiner politischer Bedeutung.
Es war die Pflicht des weltlichen Fiirsten, diesen Herzensglauben gegeniiber dem
Hirnglauben unter den Untertanen zu fordern, nicht aber zu erzwingen.
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Ab 1697 argumentierte Thomasius, dass keine theologische Lehrmeinung einen
ausschlieflichen Anspruch auf Wahrheit haben konne. Wahrheit, so Thomasius,
bedeute die Ubereinstimmung zwischen unserem Verstand und dem eigentlichen
Wesen seines Gegenstandes. Nun sei Gott aber ein unendliches Wesen, dessen Ver-
standnis die Krifte des menschlichen Intellekts weit libersteige. In der Konsequenz
dieser Argumentation lag es, wie Ahnert betont, dass wenn es keine wahren theolo-
gischen Lehrmeinungen geben konnte, auch niemand der Héresie iiberfiihrt werden
konnte. Der Klerus sollte daher auch innerhalb der eigenen Konfession toleranter
sein. Thomasius vertrat insgesamt eine pragmatische Auffassung von Toleranz,
die der Politik der brandenburgischen Kurfiirsten im Wesentlichen entsprach. An
der Entwicklung von Thomasius’ Toleranzbegriff wird zugleich auch aus anderer
Perspektive deutlich, wie sein Denken sich insgesamt entwickelte. Er betrachtete
ab den Fundamenta von 1705 alle géttlichen Gesetze, ob sie nun Teil des Natur-
und Volkerrechts oder der gottlichen Offenbarung waren, als gottliche Ratschlige.
Im Gegensatz zu staatlichen Gesetzen besallen sie keine unmittelbare Zwangs- oder
Strafgewalt und diirften daher nicht durch diesen von Menschen geschaffenen Me-
chanismus durchgesetzt werden.

Alexander Schmidt geht in seinem Kapitel ,Jerusalem iiber Athen: Gesetzge-
bungslehre als Staatsklugheit™ insbesondere auf Thomasius’ Vorlesungen iiber die
Gesetzgebungsklugheit (Lectiones de prudentia legislatoria) von 1701/2 ein und
zeigt, inwiefern sie eine Schliisselrolle in der Entwicklung von Thomasius’ Rechts-
und Staatsdenken spielen. Diese Schrift kombinierte unterschiedliche Gesichtspunk-
te aus Naturrecht, Zivilrecht und kritischem Geschichtsstudium und verband so nor-
mative Prinzipien mit praktischen Fragen der politischen Gestaltung. Insbesondere
Thomasius’ Auseinandersetzung mit der mosaischen Gesetzgebung ist hier instruk-
tiv fiir die von ihm entwickelten Uberlegungen, worin der bestmdgliche Staat beste-
he und wie dieser erreicht werden konne. Schmidt verweist auf die protestantische
Tradition, in der auch Thomasius stand, denn vor allem fiir protestantische Denker
des nachreformatorischen Zeitalters bot die mosaische Gesetzgebung ein Modell,
wie die normative Leerstelle in Fragen von Kirchenzucht und Ehegerichtsbarkeit
zu fullen sei, die durch die Abschaffung des katholischen kanonischen Rechts in
protestantischen Gemeinwesen entstanden war. Zugleich wird hier deutlich gezeigt,
wie im politischen Denken der Frithaufkldrung ein Wechsel von einem urspriinglich
theozentrischen zu einem sdkularen politischen Denken zu verzeichnen ist, in des-
sen Verlauf der gottliche inspirierte Charakter der mosaischen Gesetze zunehmend
zuriicktrat.

Das Kapitel zeigt das utopische und radikal gesellschaftskritische Potential von
Thomasius’ politischem Denken — seine Kritik von Standesunterschieden, Handel
und Privateigentum —, das sich aus seiner Interpretation der mosaischen Gesetzge-
bung als bestem Staat ergab. Diese Positionen stehen quer zur Rezeption seines
Denkens und den politischen Diskursen zum Ende des 18. und Beginn des 19.
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Jahrhunderts. Gleichzeitig zdhmte Thomasius’ moralphilosophischer Pessimismus
praktische Schlussfolgerungen aus dieser Sozialkritik. Die ideale jiidische Republik
konnte allenfalls als Anschauungsmaterial fiir die Schulung des Urteilsvermdgens
kiinftiger Juristen und politischer Eliten dienen. Als politischer Bauplan in der
Gegenwart war die jiidische Republik untauglich. So wird hier zugleich der innova-
tive Charakter von Thomasius’ Gesetzgebungslehre und seinem Staatsverstdndnis
deutlich.

Im abschlieBenden Kapitel des 1. Teils erdrtert Ere Nokkala in seinem Beitrag
»Staat und Oeconomie einen vernachlédssigten Aspekt von Thomasius’ politischem
Denken. Obwohl die Okonomie nicht zentral fiir Thomasius war, zeigt dieser Bei-
trag die Bedeutung von Thomasius in der Entwicklung des 6konomischen Denkens
und Handelns im Heiligen Rémischen Reich. Die wichtige Rolle, die Thomasius bei
der bedeutenden Verinderung spielte, die die Okonomie im ausgehenden siebzehn-
ten Jahrhundert erfuhr, wird hier eingehend diskutiert. Der sich allméhlich etablie-
rende und institutionell organisierende frithmoderne Staat machte auch die Sphire
von Wirtschaft und Handel zu seinem Anliegen. Die Okonomie, die in naturrechtli-
chen Schriften und der klassischen, sogenannten ‘Hausviterliteratur® diskutiert wur-
de, erfuhr mit der Transformation zur Staatswirtschaft einen grundlegenden Wandel.
Diese Entwicklung wurde auch in der zeitgendssischen Literatur reflektiert. Thoma-
sius kommt mit seinen praktischen Vorschlagen und seinen einschldgigen Schriften
in dieser Ubergangsphase eine wichtige und wirkmichtige Rolle zu. Politik und
Okonomie sollten durch professionelle Verwaltungsbeamte gestaltet werden, die
die Regierungsgeschifte zur Erreichung begrenzter, klar definierter Ziele fiihrten.
Nokkala zeigt, dass Thomasius’ politische Philosophie in der ersten Hilfte des 18.
Jahrhunderts von den sogenannten Kameralisten, den fithrenden politischen Autoren
des Heiligen Romischen Reiches, weithin anerkannt und aufgenommen wurde. Da-
mit leitet dieses Kapitel auf den 2. Teil des Bandes iiber, der sich in zwei Kapiteln
der Wirkung von Thomasius und seinem Einfluss auf die weitere Entwicklung des
Staatsverstindnisses im 18. Jahrhundert widmet.

Mikkel Munthe Jensen zeigt in seiner Fallstudie ,,Christoph Heinrich Amthor
und die Rezeption des Christian Thomasius an der Universitit Kiel, 1703-1714%,
wie nachhaltig das Naturrecht und das Staatsverstdndnis von Christian Thomasius
auf den heute kaum noch bekannten Kieler Rechtsgelehrten Christoph Heinrich
Amthor wirkten. Hier wird deutlich, dass Thomasius’ Bemiihungen, Recht, Politik
und Moralphilosophie neu zu konfigurieren, auf fruchtbaren Boden fielen. Amthor
war es durch die politischen Konflikte nicht vergénnt, seine Tétigkeit lange in Kiel
auszuliben. Er arrangierte sich mit der neuen dénischen Macht und fiihrte seine
Karriere in Rendsburg und spéter in Kopenhagen fort. Und doch zeigt das Beispiel
von Amthor, dass Thomasius’ Lehre insbesondere im Bereich der protestantischen
norddeutschen Hochschulen eine bemerkenswerte Aufnahme und Fortfiihrung fand.
Dies zeigte sich in der Einfithrung neuer Lehrstiihle, wurde aber auch in der von
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Thomasius vorgegebenen und dankbar aufgenommenen praktischen Ausrichtung
deutlich. Denn die Lehr- und Tatigkeitsfelder Amthors fanden am herzoglichen Hof
auch deswegen eine positive Aufnahme, da sie geeignet waren die Entwicklung ei-
nes auf lokalen Traditionen und historischer Uberlieferung basierenden Landesrechts
zu befordern. Amthor brachte das Landesrecht mit den Prinzipien des Naturrechts
in Einklang. Mit seiner Lehre stirkte er — dhnlich wie Thomasius in Brandenburg —
konkret die territoriale Souverdnitit des Landesherrn im Herzogtum Schleswig-Hol-
stein-Gottorf. Jensen zeigt, wie seit Anfang des 18. Jahrhunderts sich Denker wie
Amthor intensiv mit Themen auseinandersetzten, die eng mit den Positionen von
Thomasius verbunden waren. Das gilt neben Thomasius’ Natur- und Staatsrecht
auch fiir seine Vorschldge zur Bildungsreform. Einmal mehr wird vor allem deutlich,
wie sehr die Moralphilosophie durch die von Thomasius innovativ charakterisierten
und einander zugeordneten Prinzipien des justum, honestum und insbesondere des
decorum neu interpretiert wurde. Dabei wird nicht nur deutlich, dass Amthor, sowie
seine Kollegen und deren Schiiler, erhebliche intellektuelle Gemeinsamkeiten mit
Thomasius teilten, sondern sich dennoch auch als unabhéngige Denker verstanden.
Die StoBrichtung gegen eine unkritische Ubernahme aristotelischer Ethik und Politik
war ihnen allen gemeinsam.

Andreas Blanks vergleichendes, diesen Band beschlieBendes Kapitel untersucht
die gesellschaftspolitisch relevante Frage, wie und auf welcher Grundlage andere
Menschen beurteilt werden sollen und kdnnen. Die Annahme des Gut-Seins war ein
prominentes Thema in den deutschen Naturrechtstheorien und der Aufklarungsphi-
losophie des 18. Jahrhunderts. Blank diskutiert in seinem Beitrag ,,Thomasius, Wolff,
und die Prasumption des Gut-Seins. Zur Frage der ,rivalisierenden Aufkldrungen‘*
die philosophischen und politischen Positionen dieser beiden Denker anhand dieser
Fragestellung. Damit reevaluiert er aus dieser Perspektive zugleich auch die insbe-
sondere von Ian Hunter betonten Unterschiede zwischen Thomasius und Wolff."

Die Prasumption des Gut-Seins forderte, andere Menschen in Ermangelung von
Gegenbeweisen als gut anzusehen. Blank zeigt in seinem Vergleich von Christian
Thomasius und Christian Wolff, dass in dieser Tradition zwei unterschiedliche
Begriffe des ,,guten Ansehens® (existimatio bona) erortert wurden. Der eine kann
als juristischer, der andere als ethischer Begriff bezeichnet werden. Thomasius be-
schriankt die Prasumption des Gut-Seins auf juristische Aspekte, wihrend Wolffs
Verstandnis der Giitevermutung sich nicht auf die RechtméBigkeit dulerer Handlun-
gen beschrinkt, sondern, wie seine Ausfithrungen zur ethischen Giitevermutung
zeigen, auch Annahmen iiber die geistigen Aktivitdten anderer einschliet. Wolffs
Staatsverstdndnis betont daher die Funktion des 6ffentlichen Rechts, die intellektuel-
le und moralische Vervollkommnung der Biirger zu befordern. Bei Thomasius wird
diese Diskussion anders akzentuiert und verweist einmal mehr auf die Konzeptiona-

19 Vgl. Hunter 2001, S. 265-273.
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lisierung des decorum in seiner Naturrechts- und Sittenlehre. Um zufriedenstellende
menschliche Beziehung zu ermdglichen, bedarf es nach Thomasius positiver Emo-
tionen, die er als ,,verniinftige Liebe* bezeichnet. Die Grenzen des menschlichen
Vermogens, die durch Thomasius’ Diskussion der Torheit aufgezeigt werden, bilden
den Ausgangspunkt seiner Uberlegungen, wie trotz dieser den Menschen inhérenten
Defizite dennoch eine friedliebende und prosperierende Gesellschaft begriindet wer-
den kann.

Bei Thomasius findet sich eine tiefe Skepsis gegeniiber der menschlichen Natur.
Aber diese Skepsis fiihrt ihn nicht nur zu einer dezidierten Begriindung staatlicher
Souverinitit, sondern paart sich mit den vernunftrechtlich begriindeten Postulaten
der Aufklarung. Die unmittelbar auf Thomasius folgende Generation der Gelehr-
ten sah in ihm zumeist einen Vorreiter, der sich fiir (akademische) Freiheit und
Selbstdenken erfolgreich eingesetzt hatte. Fabricius betonte in seinem Abriss einer
allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit etwa, ,dass (...) der redliche Thomasius
desfalls einen unsterblichen Nachruhm verdienet hat, und wiirden viele Gelehrte
unserer Zeit mit solcher Freiheit die Wahrheit nicht untersuchen und vortragen
diirfen, wenn er nicht mit seiner dussersten Gefahr ihnen vorgegangen wire, und
von Halle aus in den meisten Wissenschaften, auf seine Veranlassung, ein Licht
aufgestecket worden, dessen sich sonderlich das achtzehnte Jahrhundert zu erfreuen
hat“.2% Bei Thomasius findet sich eine erfrischend kritische Selbstreflektion iiber
die Bedingungen der eigenen Erkenntnismdglichkeiten und die Moglichkeiten, diese
auf das praktische Leben anzuwenden und Staat und Gesellschaft damit politisch
zu gestalten. Bemerkenswert sind die Spannungen und zuweilen auch Widerspriiche
in Thomasius’ Selbstverstindnis und in seinem an der politischen und gesellschaftli-
chen Praxis des Zusammenlebens orientierten philosophisch-politischem Werk. An
ihnen wird vielleicht am ehesten Thomasius’ theoretischer und praktischer Beitrag
fiir die Weiterentwicklung des frithneuzeitlichen, vorrevolutiondren Staatsverstind-
nisses fassbar.

Literaturverzeichnis

Albrecht, Michael, 1989: Thomasius — kein Eklektiker?, in: Werner Schneiders (Hrsg.): Chris-
tian Thomasius 1655-1728. Interpretationen zu Werk und Wirkung, Hamburg 1989, 73-94.

Albrecht, Michael, 1994: Eklektik. Eine Begriffsgeschichte mit Hinweisen auf die Philosophie-
und Wissenschaftsgeschichte, Bad Cannstatt.

Ddring, Detlef, 2015: Christian Thomasius und die Universitit Leipzig am Ende des 17. Jahr-
hunderts, in: ders.: Studien zur Wissenschafts- und Bildungsgeschichte in Deutschland um
1700 Gelehrte Sozietdten — Universititen — Hofe und Schulen, hg. von Joachim Bahlcke
und Mona Garloff, Wiesbaden, S. 151-171.

20 Fabricius 1754, S. 650.

19

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

Fabricius, Johann Andreas, 1754: Abriss einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit, Bd.
111, Leipzig.

Foucault, Michel, 1999: In Verteidigung der Gesellschaft, Frankfurt am Main.

Gawlick, Giinter, 1989: Thomasius und die Denkfreiheit, in: Werner Schneiders (Hg.): Christi-
an Thomasius 1655-1728. Interpretationen zu Werk und Wirkung, Hamburg, S. 256-273.
Hartung, Gerald, 1997: Die Sorge um eine ‘handgreifflichere Politic. Thomasius’ Interesse
an der Okonomie als Fachdisziplin an preuBischen Universititen, in: Friedrich Vollhardt
(Hg.): Christian Thomasius (1655-1728). Neue Forschungen im Kontext der Frithaufkla-

rung, Tlbingen, S. 99-117.

Hunter, Tan, 2001: Rival Enlightenments Civil and metaphysical Philosophy in early modern
Germany, Cambridge.

Hunter, lan, 2007: The Secularisation of the Confessional State. The Political Thought of
Christian Thomasius, Cambridge.

Jaumann, Herbert, 1995: Critica Untersuchungen zur Geschichte der Literaturkritik zwischen
Quintilian und Thomasius, Leiden.

Kiihnel, Martin, 2016: Ein Unruhestifer im gelehrten Leipzig. Christian Thomasius’ Kontro-
versen 1688 bis 1690, in: Brieler, Ulrich/ Eckert, Rainer (Hrsg.): Unruhiges Leipzig. Beitra-
ge zu einer Geschichte des Ungehorsams in Leipzig, Leipzig, S. 101-121.

Lieberwirth, Rolf, 1953: Christian Thomasius’ Leipziger Streitigkeiten, in: Wissenschaftliche
Zeitschrift der Martin-Luther-Universitiat Halle-Wittenberg (Gesellschafts- und sprachwis-
senschaftliche Reihe) 3, S. 155-159.

Liick, Heiner (Hrsg.), 2008: Christian Thomasius (1655-1728). Gelehrter Biirger in Leipzig
und Halle, Stuttgart/Leipzig.

Schneiders, Werner, 1971: Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philo-
sophie im Hinblick auf Christian Thomasius, Hildesheim.

Schneiders, Werner, 1985: Verniinftiger Zweifel und wahre Eklektik. Zur Entstehung des
modernen Kritikbegriffes, in: Studia Leibnitiana 17, S. 143-161.

Schréder, Peter, 1999: Christian Thomasius zur Einflihrung, Hamburg.

Seidel, Siegfried (Hrsg.), 1984: Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Bd. 2, Leip-
zig.

Stolleis, Michael, 1995: Reichspublizistik — Politik — Naturrecht im 17. und 18. Jahrhundert, in:
ders. (Hrsg.), Staatsdenker in der frithen Neuzeit, Miinchen, S. 9-28.

Thomasius, Christian, 1701a: Von den Méngeln derer heutigen Academien, in: ders.: Kleine
teutsche Schriften, Halle, S. 195-232.

Thomasius, Christian, 1701b: Die neue Erfindung einer wohlgegriindeten und fiir das gemeine
Wesen hochstndthigen Wissenschaft, in: ders.: Kleine teutsche Schriften, Halle, S.449—
490.

Thomasius, Christian, 1709: Grundlehren des Natur- und Volkerrechts, Halle.

Thomasius, Christian, 1710: Einleitung zur Hof-Philosophie, oder kurzer Entwurff und die
ersten Linien von der Klugheit zu bedenken und richtig zu schliessen, Frankfurt/Leipzig.
Vollhardt, Friedrich, 1997: ‘Die Finstrniif} ist nunmehro vorbey‘. Begriindung und Selbstver-

stindnis der Aufklarung im Werk von Christian Thomasius, in: ders. (Hrsg.): Christian

Thomasius (1655-1728). Neue Forschungen im Kontext der Frithaufklarung, Tiibingen,
S. 3-13.

20

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist j



https://doi.org/10.5771/9783748937920

Teil I:
Aspekte von Thomasius’ Natur- und Staatsrechtslehre

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist

21


https://doi.org/10.5771/9783748937920

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
Inhatts i it, ir o



https://doi.org/10.5771/9783748937920

Peter Schroder

Naturrecht und Souverinitit

Thomasius entwickelte sein Staats- und Gesellschaftsverstidndnis vor allem in seinen
naturrechtlichen Abhandlungen. Einschldgig sind hier insbesondere Thomasius’ /n-
stitutiones jurisprudentiae divinae von 1688 und seine Fundamenta luris Naturae
et Gentium ex sensu communi deducta von 1705.! Das Naturrecht?® stellte in der
frithen Neuzeit die rechtsphilosophischen Begriffe und gewissermaBen die Gram-
matik zur Verfiigung, in der die Auseinandersetzungen iiber staatsrechtliche, souve-
rinititstheoretische, gesellschafts- und religionspolitische Fragen gefiihrt wurden.?
Thomasius bezeugte in seinen Schriften immer wieder, dass er sich selbst in dieser
Tradition stehend sah. Unter diesen zumeist in Latein verfassten rechtsphilosophi-
schen Schriften ist dabei seine erste systematische Schrift von 1688, die Institutiones
Jurisprudentiae divinae oder Géttliche Rechtsgelahrtheit, der Ausgangspunkt fiir
alle weiteren Uberlegungen.# Diese Schrift ging ausdriicklich von Samuel Pufendorf
aus.’ Hier findet sich aber auch eine Auseinandersetzung mit den Positionen von
Hugo Grotius und Thomas Hobbes. Thomasius ist Teil jener naturrechtlich argumen-
tierenden Bewegung®, die zwar nicht das Christentum und die Bedeutung christli-
cher Moral fiir die Gesellschaft verwirft, wohl aber — wie etwa auch Pufendorf —

1 Diese Schriften werden hier nach den von Thomasius autorisierten Ubersetzungen zitiert. Vgl.
Thomasius 1709a und 1709b. Die barocke Orthographie des Deutschen wurde in den Zitaten
behutsam gedndert, ohne sie dem gingigen Gebrauch vollig anzugleichen.

2 Vgl Iliting 1993, S.245: ,Unter ‘Naturrecht® versteht man gemeinhin das System rechtlicher
Normen, die fiir alle Menschen als Vernunftwesen (...) iiberall und jederzeit verbindlich sind*.
Dort auch ein priignanter Uberblick iiber die historische Entwicklung des Naturrechts von der
Antike bis zum 19. Jahrhundert.

3 Vgl. dazu auch Kiihnel 2022.

4 Thomasius’ Naturrechtsverstdndnis dndert sich im Laufe seiner intellektuellen Entwicklung —
von der Jurisprudentia divina iiber die Sittenlehre bis zu den Fundamenta. Dies ist keine
stringente Entwicklung und auf die unterschiedlichen Positionen wird hier im weiteren Verlauf
eingegangen.

5 Vgl. den vollstandigen Titel in Thomasius 1709a. Aufschlussreich dazu auch Pufendorfs Brief
an Thomasius: ,,dal es mit dem dissensu im geringsten nichts zu bedeuten habe. Ich bekenne
au contraire, dal mir einige passagen sehr wohl gefallen. (...) In vielen da MhH [Mein hoch-
ge(l)ehrter Herr] dissentieret, ist meine eigne meinung getroffen, die ich aber zu publiciren nicht
hardiesse gnug gehabt habe, und also lieber bei den communi blieben®. Pufendorf1996, S. 184.

6 Anlisslich der ersten deutschen Ubersetzung von Grotius® Hauptwerk De Jure Belli ac Pacis zu
Beginn des 18. Jahrhunderts beschrieb Thomasius die bisherige Entwicklung der Naturrechtsleh-
ren. Im Vorwort zu dieser Ubersetzung erklirte er, ,,der unvergleichliche und nie geniigend zu
preisende Hugo Grotius® sei gewissermalien als Griindungsvater der modernen Naturrechtstradi-
tion anzusehen. Thomasius 1707, S. 26. Bei diesem Urteil von Thomasius ist es im Wesentlichen
bis heute geblieben. Vgl. etwa Haakonssen 1985, S.239, Hofimann 1995, S. 68, Welzel 1990,
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gegen die Vermischung von Theologie und Philosophie argumentiert. Das findet
sich systematisch in seiner Naturrechtslehre entwickelt, wird von ihm aber auch in
scharfer Polemik gegen den Klerus in seinen Streitschriften vorgetragen.’

Auch in seinem Vorwort zu der zeitgendssischen deutschen Ubersetzung von
Grotius’ De Jure Belli ac Pacis liest man bei Thomasius, ,,dal der Mensch das
natiirliche und iibernatiirliche Licht, die Vernunft und die goéttliche Offenbarung,
miteinander vermischt und dadurch die Erkenntnis durcheinanderwirft“.® Es geht
hierbei nicht nur um philosophische oder moraltheologische Uberlegungen, sondern
diese Fragen waren fiir Thomasius auch in hochstem MaBe politisch, denn Uberle-
gungen iber das Verhiltnis von Kirche und Staat fithrten hdufig unmittelbar zu
einer Auseinandersetzung iiber Einfluss und Macht innerhalb des friihneuzeitlichen
Territorialstaates.® So kam es héufig zu einem ausdriicklichen Gegensatz zwischen
Kirche und Staat. Um die Trennung dieser fiir Thomasius ganz unterschiedlichen
Bereiche von Naturrecht (Vernunft) und goéttlichem Recht (Offenbarung) rankte sich
auch der Streit mit den lutherisch-orthodoxen Theologen und Juristen in Leipzig.
Nachdem Thomasius wegen dieser Konflikte Leipzig verlassen musste und nach
Halle gegangen war, wandte er sich in diesen Auseinandersetzungen auch direkt
an seinen Souverédn, den brandenburgischen Kurfiirsten Friedrich III. Es sei ,,unge-
bundene Freyheit, ja die Freyheit ist es, die allem Geiste das rechte Leben giebet,
und ohne welche der menschliche Verstand (...) gleichsam todt und entseelt zu
sein scheinet“./ Damit bringt Thomasius seine Dankbarkeit und zugleich auch
seine keineswegs devote Erwartung fiir die Zukunft gegeniiber Friedrich III. zum
Ausdruck. Der Kurfiirst habe die Freiheit in Brandenburg-Preuflen und insbesondere
an der Universitdat Halle ermoglicht. Damit war vor allem die akademische Freiheit
gemeint. Die Freiheit des eigenen Vernunftgebrauchs und Urteils war fiir Thomasius
Grundlage und Voraussetzung jeder Philosophie.!

Der Kurfiirst miisse aber auch sicherstellen, dass die Freiheit weiterhin geschiitzt
und verteidigt werde. Staatliche Autoritdt — insbesondere in Person des souverdnen
Fiirsten — kommt bei Thomasius hierbei als mafBgebliche Instanz gegen klerikale
Bevormundung in den Blick. Staatliche Souverénitit wird von Thomasius insofern

S.123; oder Tuck 1990, S.104. Kritisch zu dieser Sicht allerdings Ilting, der Grotius diese
Stellung abspricht und stattdessen Hobbes® Bedeutung betont. //ting 1993, S. 280.

Siehe dazu auch Vollhardt 1997 und Lutterbeck 2002, S. 91-97.

Thomasius 1707, S. 1. Dazu auch Schneiders 1971, S. 105.

Thomasius 1740, S.103: “so miissen wir nun sehen, (...) ob die Kirche ein Staat sey, der von
dem weltlichen Staat unterschieden, und in einer Menschen zustehenden Herrschaft bestehe?
Wir verstehen aber unter Staat eine Vereinigung mehrerer Menschen, welche eine menschliche
eigne und freye Herrschaft begreifft. Auch in dieser Frage rekurriert Thomasius bewusst auf
Pufendorf und vertrat dessen Positionen insbesondere in Thomasius 1740. Zitate aus diesem
Werk sind im Folgenden entweder die Anmerkungen von Thomasius oder die Ubersetzung
von Pufendorfs De Habitu, die Thomasius in dieser Schrift erorterte.

10 Thomasius 1701c, S. 458f.

11 Vgl. dazu ausfiihrlicher den Beitrag von Kiiinel in diesem Band.

O 0
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kaum als Problem wahrgenommen. Das macht auch der letzte Absatz von Thoma-
sius’ Einleitung zur Sittenlehre deutlich. Die Untertanen hétten ,,dahin zu trachten
(...) dem Fiirsten die Regierungs-Last durch freywillige Submission und Hiilffe (...)
leichter zu machen*.12

Das sind noch Positionen, wie er sie in seinem Naturrecht iber Herrschaft und
Staat entwickelt hatte und die hier nun genauer dargestellt werden sollen. In einem
ersten Schritt a) wird Thomasius’ naturrechtlich begriindetes Staatsverstindnis eror-
tert, bevor dann in einem zweiten Schritt b) das fiir die Zeitgenossen brisante und
konflikttrachtige Thema von Kirche und Staat aus der Perspektive von Thomasius’
Staatsverstindnis dargelegt wird, denn die Abgrenzung dieser beiden Sphédren muss
als wesentlicher Bestandteil der frithneuzeitlichen Entwicklung des Staatsverstind-
nisses gesehen werden. Das Naturrecht bot auch hier eine der Mdglichkeiten, diese
beiden Sphéren deutlich zu differenzieren und voneinander abzugrenzen. Das kam
auch der sdkularen staatlichen Souverénitét zugute.

a) Die naturrechtliche Begriindung staatlicher Souverdnitdt

Wie bereits vor ihm Hobbes und Pufendorf geht Thomasius davon aus, es gebe ,,au-
Berhalb der Gesellschaft (...) kein Recht®, wohl aber gebe es ,,in einer jeden Gesell-
schaft (...) ein Recht“.”® Gesellschaft wird hier als staatlich verfasste Gesellschaft,
eben als Staat aufgefasst. Das Lateinische belegt deutlicher, wie nahe Thomasius
den entsprechenden Stellen bei Hobbes und Pufendorf ist: ,,Extra societatem jus non
est. In societatem jus est“* Der Rekurs auf den Naturzustand (extra societatem)
ist auch bei Thomasius der theoretische Ausgangspunkt, von dem aus die Notwen-
digkeit eine staatliche souverdne Herrschaft zu schaffen begriindet wird. Denn im
Naturzustand herrscht willkiirliche Gewalt und erst durch die Etablierung eines
staatlichen Gewaltmonopols kann eine Rechtsordnung geschaffen werden. Mit den
staatlichen Zwangsmitteln der Strafe bei Nichtbeachtung der Gesetze soll das Recht
und damit der Schutz eines jeden Untertanen durchgesetzt werden.” Dies schlieBt
fiir Thomasius den Schutz des Eigentums ein. Nur im Staat kann es fiir Thomasius
gesichertes Figentum geben. Das Naturrecht, welches den Menschen durch ihre
natiirliche Vernunft zugénglich ist, geht zwar auf Gott zuriick, die ,,Richtschnur
des natiirlichen Gesetzes™ wird aber durch die menschliche ,natiirliche Vernunft*
vorgegeben.!® Dies natiirliche Recht entbehrt aber der Zwangsmittel und seine Be-
achtung kann daher bei etwaiger Nichtachtung nicht durchgesetzt werden. Es ist ein

12 Thomasius 1692, S. 369.

13 Thomasius 1709a, S. 29, §100.

14 Thomasius 1688, S. 20.

15 Vgl. Thomasius 1709a, S. 29, §105 und S. 30f., §109f.
16 Vgl. Thomasius 1709a, S. 110, §29.
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Gebot der Vernunft, dessen Beachtung von dem jeweiligen Urteil und Verhalten der
Menschen abhingt. ,,Also gehéret die Freyheit zum natiirlichen Recht*."”

Thomasius zeigt im Folgenden, dass die Diskussion iiber den Stand der Unschuld
und den Stand nach dem Siindenfall nicht Gegenstand der rechtsphilosophischen
Betrachtung sein kann noch sein sollte, da diese Erorterungen den Theologen vorbe-
halten seien.!® Vor allem sind diese Fragen fiir das konkrete, diesseitige Zusammen-
leben irrelevant. Zugleich zeigt er aber auch, dass die Theologen sich ebenfalls
bescheiden sollten, da es zum Bereich der Rechtsphilosophie gehdre, liber die Be-
dingungen des menschlichen Zusammenlebens nachzudenken. Diese Fragen seien
fiir die Theologen und ihre Sorge um das jenseitige Leben nicht bedeutsam.!®

Und doch spricht Thomasius von einer christlichen Rechtsgelehrtheit, die im
Gegensatz zu den Moraltheologen aber ,,das natiirliche Gesetz von dem gottlichen
geoffenbarten Gesetz differenzierte und aus ,,der gesunden Vernunft (ex dictamine
rectae rationis) beweiset“.2? An diesen Stellen wird deutlich, wie weit Thomasius
noch in den vorherrschenden Beziigen, die durch den Anspruch der Moraltheologie
bestimmt waren, verhaftet war und zugleich dezidiert versuchte, sich von diesem
zu losen. Sein Versuch, Pufendorf angesichts der Anfeindungen und Auseinander-
setzungen von theologischer Seite in seiner Rechtsgelahrtheit zu verteidigen, 16st
sich nicht vollig von diesen Argumentationsmustern, und Gott bleibt auch fiir
Thomasius ein zentraler Bezugspunkt fiir seine Argumentation. Diese ambivalente
Argumentationsfiihrung sollte man nicht voreilig als ein Zeichen fehlender Konse-
quenz interpretieren. Vielmehr zeigen sich hier sehr deutlich die Widerstdnde und
Herausforderungen, denen zu begegnen war.?!

In seinen weiteren Ausfiihrungen verweist Thomasius auf die Notwendigkeit
eine Rechtsordnung zu stiften, die den Menschen ein gesichertes und angemessenes
diesseitiges Leben sichert. Er kommt also auf die Perspektive staatlicher Herrschaft
zu sprechen und riickt diese Uberlegungen in den Vordergrund seiner Ausfiihrungen:

17 Vgl. Thomasius 1709a, S. 35, §130.

18 Um diese Fragen rankte sich der Streit mit dem Leipziger orthodoxen Theologen Valentin
Alberti (1635-1697), der sich 1676 mit seinem Compendium Juris Naturae, Orthodoxae Theo-
logiae Conformatum nachdriicklich gegen Pufendorfs Naturrecht gewandt hatte und sich da-
mit als einer der scharfsinnigsten Kritiker von Pufendorf profilierte. Thomasius verteidigte
Pufendorfs Naturrecht nun gegen Alberti. Hochstrasser 2000, S.40 fihrt zu dieser Kontro-
verse treffend aus, ,,Alberti offered a powerful restatement of the orthodox Lutheran and
Aristotelian synthesis on the divinely imposed nature and origin of natural law, finessed by
the introduction of a concept of status integritatis. The purpose of this last innovation was to
protect the orthodox view against Pufendorf’s contention that divine imposition applied only
in a pre-lapsarian existence, and that therefore natural law could only have originated in a
combination of man’s instinct for sociability and his calculation of the rationality of a social
life as the best means to self-preservation®.

19 Vgl. Thomasius 1709a, S. 48, §12 und S. 49 §16.

20 Vgl. Thomasius 1709a, S. 82, §132.

21 Entsprechend heifit es bei Thomasius 1709a, S. 83, §141: ,,Wir werden uns (...) befleissigen,
daB wir, welches bisher noch nie geschehen, diese zwo Arten der Rechtsgelahrtheit nicht zwar
jede besonders betrachten, aber doch in allen Capiteln genau einander unterscheiden®.
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,Wie stehet es aber um die Republic? (...) Sie bestehet aus einer Herrschaft welche
zur allgemeinen Ruhe und Friede und aller Dinge gentige gerichtet. Da3 im Stande
der Unschuld keine Herrschaft stattfinde haben wir schon gezeigt. So hitte man
auch keine Republic [d.h. keinen Staat] bedurft gemeine Ruhe zu erhalten, dieweil
keine Furcht dagewesen wire; auch nicht wegen aller Dinge Geniige, weil kein
Mangel gewesen wire“.22 Thomasius’ Uberlegungen gelten den Bedingungen, die
eine diesseitige Aufrichtung staatlicher Herrschaft nétig machen. Sein Argument
ist eindeutig: ,,es hat die Furcht vor duBerlicher Gewalt Stidte und Republicen
hervorgebracht“.2*> Wir begegnen hier den Grundziigen der Begriindung fiir die
Notwendigkeit staatlicher Souverinitdt, die mit Zwangsrechten bewdhrt ist, wie dies
bereits von Hobbes und Pufendorf vorgetragen worden ist.

Thomasius thematisiert diesen Zusammenhang und versucht zwischen Hobbes
und Pufendorf zu differenzieren. Denn ,,wie heftig bisher die Politici des Hobbes
seinen natiirlichen Stand, den er vor jedermans Krieg wider jederman ausgiebt und
ihm den geselligen Stand entgegensetzet, widerstritten, wissen fast alle junge Anfédn-
ger. Und ist disfalls lesenswiirdig was der Herr von Pufendorff an unterschiedenen
Orten seiner Schriften wider diesen bestialischen Stand geschrieben.2* Die argu-
mentative Ndhe Pufendorfs zu Hobbes ist in der Forschung inzwischen ausfiihrlich
untersucht und aufgezeigt worden. Pufendorfs kritische Bemerkungen zu Hobbes
dndern an dieser Néhe nichts. Sie sind vor allem als ein Eingestindnis dieser Nihe
zu lesen, da Pufendorf freilich wusste, welche Schwierigkeiten und Angriffe er sich
damit einhandelte.?> Gleiches gilt cum grano salis fiir Thomasius, der es aber natiir-
lich insofern einfacher hatte, als er sich — wie diese Textstelle es beispielhaft zeigt
— auf Pufendorf beziehen konnte und somit weniger als dieser als ein Nachfolger
von Hobbes in Erscheinung trat. Thomasius insistiert, ,,der natiirliche Stand [ist]
mit des Hobbes seinem nicht zu verwechseln. Hobbes sein Stand ist ein Stand des
Krieges, unser Stand aber ein friedfertiger Stand*.2¢ Bereits Thomasius’ Schiiler, wie
etwa vor allem Nicolaus Hieronymus Gundling, sahen aber sehr deutlich, wie sehr
Thomasius und Pufendorf sich auf Hobbes’ Naturzustandsargument gestiitzt hatten.
Gundling verteidigte Hobbes* Naturzustand ausdriicklich.?”

Der Naturzustand diente auch bei Thomasius als Erklarungsmuster fiir die Not-
wendigkeit, sich in einem Staat zusammenzuschlieBen.?® Dies entwickelte Thoma-
sius, indem er Pufendorfs Modell von zwei Vertragen (pactum) und einer Verord-

22 Thomasius 1709a, S. 55f., §37.

23 Vgl. Thomasius 1709a, S. 58, § 43.

24 Vgl. Thomasius 1709a, S. 59f., § 49.

25 Siehe dazu u.a. Palladini 1990, Schroder 2001 und Christov 2015. Sowie jliingst die Beitriage in
Schréder 2024.

26 Vgl. Thomasius 1709a, S. 61, § 54.

27 Vgl. Gundling 1706.

28 Siche etwa die bereits oben zitierte Stelle in Thomasius 1709a, S. 58, § 43.
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nung (decretum) folgte.? In dem ersten Vertrag wurden ,aller und jeder Wille
auf ewig vereiniget (...), welches geschieht, wenn ein jeder seinen Willen dem
Willen eines andern Menschen oder einer Versammlung unterwirft“.3® Durch die-
sen ersten Vertrag treten die Menschen aus dem Naturzustand ,,ihrer natiirlichen
Freyheit“ 3 heraus und verbinden sich als Mitbiirger untereinander.?> Wer nicht
in den ersten Vertrag einwilligt ,,wird von der zukiinftigen Republic ausgeschlos-
sen“.33 Die Legitimitét staatlicher Souverénitit wird damit durch den Konsens der
VertragschlieBenden begriindet. Thomasius’ Vertrags- und Souverénitétslehre sicht
den vertragsschlieBenden Menschen aber als Untertan und eine politische Partizipa-
tion als Staatsbiirger ist bei ihm, wie es auch bei Hobbes und Pufendorf der Fall
war, allenfalls sehr rudimentir angelegt.3* Die Verordnung legt die Regierungsform
fest.3® Erst danach wird der zweite Vertrag geschlossen, ,,dadurch derjenige, oder
diejenigen gesetzt werden, welchem oder welchen die Regierung der neuen Republic
iibergeben wird, durch welchen Vertrag diese zur Vorsorge vor gemeine Sicherheit
und Wohlstand die andern aber zum Gehorsam den sie jenen leisten sollen, sich
verbinden und ihren Willen und Kréfte jenes oder jener ihrem Willen und Regierung
unterwerfen.3° Wir sehen hier, wie sehr Thomasius Teil einer naturrechtlich argu-
mentierenden Tradition ist, die allerdings nicht auf eine in sich einheitliche und
iibereinstimmende Position reduziert oder zusammengefasst werden kann. Thoma-
sius” Anlehnungen an Hobbes und insbesondere und ausdriicklich an Pufendorf sind
aber uniibersehbar.

Mit seiner Einleitung zur Sittenlehre nahm Thomasius dann eine bedeutende
Anderung seiner bisherigen Arbeiten vor und revidiert insofern zuvor zentrale
Positionen, indem er nun die Bedeutung von Tugend und Gerechtigkeit fiir das
menschliche Zusammenleben in das Zentrum seiner Uberlegungen stellt. Damit wird
Thomasius’ Rechtslehre, in deren Mittelpunkt der staatliche Souverdn stand, seine
Tugendlehre zur Seite gestellt. Das Gebot der verniinftigen Liebe ist als moralische
Richtschnur in seiner Einleitung zur Sittenlehre zentral. Darin ist eine Schwerpunkt-
verlagerung von einer rechtsphilosophischen auf eine ethische Fragestellung zu
sehen, der das Ziel zugrunde lag, aus beiden Richtungen, einander ergidnzend, ein
friedliches Zusammenleben der Gesellschaft zu erreichen. Nicht mehr Recht und
Zwang standen nun im Mittelpunkt, um die Steuerung menschlichen Verhaltens
zu tibernehmen, sondern die nicht erzwingbaren Gebote seiner Sittenlehre. Thoma-

29 Vgl. Pufendorf1994, 11-6-7f., S. 165. Siehe dazu Hartung 2009.

30 Vgl. Thomasius 1709a, S. 474, §27.

31 Vgl. Thomasius 1709a, S. 474, §29.

32 Siehe zum Vertragsrecht bei Thomasius auch die kompetente Diskussion bei Kiihnel 2001,
S. 68-101.

33 Vgl. Thomasius 1709a, S. 474, §29.

34 Vgl. dazu Stolleis 1990 und Schroder 2014.

35 Vgl. Thomasius 1709a, S. 474, §30.

36 Vgl. Thomasius 1709a, S. 474f., §31.
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sius ordnet hier dem Naturrecht und der Sittenlehre insofern unterschiedliche, sich
gegenseitig erginzende Aufgaben zu.’” Thomasius stellte diese der christlichen Mo-
rallehre zur Seite und sprach sich damit erneut auch gegen die Vorherrschaft der
Moraltheologen aus.?®

Dadurch werden die von Thomasius in seiner Naturrechtslehre noch deutlich
markierten Grenzen zwischen offentlich-rechtlicher und privater Sphire unpréziser.
Denn das Ideal der verniinftigen Liebe ist als realistisches Korrektiv fiir die Re-
gulierung der menschlichen Gemeinschaft nur bedingt tauglich. Jedenfalls bleibt
unklar, wie diese Uberlegungen sich in der Praxis tatsichlich bewihren kénnen.
Thomasius distanziert sich offenbar von seinem bisherigen Souverdnitits- und
Staatsverstandnis. Stattdessen betont er die Bedeutung moralischer Normen, ohne
dass deutlich wird, wie diese tatsdchlich durchgesetzt werden konnen. Das Verhalten
der Menschen soll durch diese verniinftigen Liebesgebote geleitet werden. Eine
Sanktionierung wird durch Sozialdisziplinierung der Menschen auf der Ebene des
gesellschaftlichen Lebens vorgenommen und nicht durch rechtliche Zwangsmittel.
Den moralischen Normen (Gerechtigkeit, Anstindigkeit und Ehrlichkeit) kommt
aber auch in diesem argumentativen Kontext nach wie vor als Gebote der Vernunft
in Hinblick auf die Erhaltung &uflerer und innerer Freiheit eine Bedeutung zu. Das
positive Recht ist insofern auch weiterhin notwendig, um da wirksam zu werden,
wo die Menschen nicht moralisch handeln, um zumindest die duBere Freiheit der
Menschen zu sichern.

Gegeniiber seinen Vorgédngern wie etwa Hobbes und Pufendorf, die das Kriterium
der Erzwingbarkeit oder Nichterzwingbarkeit ebenfalls zentral in ihren Rechtslehren
verankert hatten, kommt bei Thomasius dieser Aspekt der verniinftigen Liebe nun
entscheidend hinzu. Diese Uberlegungen einer durch sittliche Normen regulierten
Gesellschaft kamen cher den Beharrungskréften der stindischen Gesellschaftsord-
nung zugute. Sie schienen Thomasius’ Ideal einer emanzipatorischen Offenheit ge-
sellschaftlicher Entwicklungen im Geiste der Aufklarung eher im Wege zu stehen.
Thomasius bemiihte sich aber zu zeigen, dass sich auch diese Position maBgeb-
lich von der neoscholastischen Morallehre unterschied. Er sah sich auch hier im
Einklang mit Grotius und Pufendorf, denn insbesondere ,,Hugo Grotius aber und
Samuel Pufendorf haben ihre Lehre aus der rechten Quelle hergeleitet und die
Socialitit zum Grund gesetzet, welchen zwey heroischen Méannern ein gleiches Lob,
wegen der gliicklich zu Stande gebrachten Erneuerung und galanten Auspolierung
der trefflichen Moral-Philosophie gebiihret.3

Mit seinen Grundlehren (Fundamenta) versuchte Thomasius, die von ihm ent-
wickelten naturrechtlichen Argumente wieder aufzunehmen und diese in seine neu-

37 Vgl. dazu ausfiihrlich den Beitrag von Mihaylova in diesem Band.

38 Hunter 2007, S.116-141. Vgl. dazu auch Hochstrasser 2000, insbes. S.129-135 und etwas
zuriickhaltender Schneiders 1971, S. 97-106.

39 Thomasius 1710, S. 46f.
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gewonnenen Positionen zu integrieren. Das setzte auch voraus, dass er selbstkritisch
diskutierte, inwiefern einige der fritheren Ansichten gegebenenfalls zu verwerfen
seien. Die Grundlehren haben zum Ziel, die Fundamente und den Verpflichtungs-
charakter des Natur- und Volkerrechts erneut darzulegen.*? Dies geschieht — wie be-
reits der vollstindige Titel dieses Werks betont — mit dem Verweis auf die Konzepte
der Ehrlichkeit (honestum), Gerechtigkeit (justum) und Anstindigkeit (decorum).
Gleich eingangs in den Grundlehren heiflt es mit Verweis auf die Ansténdigkeit
(decorum), es konne ,,ohne diesen sonderlichen und genauen Unterschied beider
Verpflichtungen der Unterschied des gerechten (justum) und anstdndigen (decorum)
oder auch ehrbaren (honestum) nicht genugsam begriffen werden (...), da doch
dieser Unterschied zu den vornehmsten Stiicken der Sittenlehre gehoret, die Schul-
lehrer [Doctores Scholastici] auch insgesamt fast das Gerechte und Ehrbare mit
einander vermenget, an das Ansténdige oder decorum aber gar nicht gedacht haben,
so ist auch der Irrtum von uns begangen worden, zumahlen Herr Pufendorf das
gerechte und ehrbare, oder das Recht der Natur und die Sittenlehre unter einander
gemenget und wo er von der Scham und Anstidndigkeit handelt, denen unzulingli-
chen Lehrsitzen des Lamberti Velthuysii gefolget“.*! Thomasius distanzierte sich
hier von Pufendorf und seinen eigenen fritheren Positionen und erklérte, dass er in
seiner Rechtsgelahrtheit nicht ,,alle Irrtiimer* habe ,,vermeiden kénnen*.#2 Hier wird
Thomasius’ Bemiihen sichtbar, eine philosophische und praktische Alternative zur
Begriindung und Organisation politischer und gesellschaftlicher Ordnung zu liefern.
Insbesondere das decorum politicum dient zur Motivation menschlichen Verhal-
tens, wo Menschen im Staat zusammenleben, wo es aber eben nicht fiir alle Bereiche
des Zusammenlebens Gesetze fiir die Untertanen gibt.#3 Diese Annahme legt nahe,
dass das decorum bei Thomasius nicht nur die stdndische Ordnung des ancien
régime stiitzt, sondern ihm auch ein — freilich begrenzter — Aspekt sozialer Mobilitit
eigen ist. Die Nachahmung der hoherstehenden, geachteteren oder erfolgreicheren
Biirger wurde von Thomasius als sozialpsychologische Motivation konzipiert, wel-

40 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, wie Grunmert 2000, S.259 zutreffend
betont, ,,Thomasius’ offenkundiges Festhalten am Kontraktualismus einerseits und seine vom
historischen Standpunkt aus gleichzeitig vollzogene Distanzierung von der Vertragstheorie
als Staatsgriindungstheorie. Eine der entscheidenden historisch und damit gegen den Vertrag
argumentierenden Stellen ist Thomasius 1709b, S.183f., § 6: ,,Es mag nun aber eine gewaltsa-
me Monarchie oder eine kiinstliche durch List aufgerichtete erste Republique gewesen seyn,
so fallen die beyden Vertrdge und der Schlul weg, wie man denn nicht nothig hat, sich
dieselben bey Aufrichtung der (...) Republiquen einzubilden®. Zum Bedeutungsverlust des
Vertragsrechts in den Grundlehren siehe auch Kiihnel 2001, S. 101f.

41 Thomasius 1709b, S.4, §12. Velthuysen (1622-1685) hatte Hobbes‘ De Cive verteidigt. Er
spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Hobbes* Philosophie in Kontinentaleuropa.
Seine Epistolica dissertatio de principiis justi et decori (vgl. Velthuysen 2013) ist ein wichtiges
Bindeglied innerhalb der Rezeptionsgeschichte von Hobbes in den Werken von Pufendorf und
Thomasius. Vgl. dazu Marti 1991.

42 Thomasius 1709b, S. 4, §13.

43 Vgl. Thomasius 1692, S. 47. Vgl. zum decorum den Beitrag von Schotte in diesem Band.
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che nicht nur das Fortkommen und die Conduite einzelner Biirger im Auge hatte,
sondern vor allem auf den Nutzen der Gesellschaft abzielte.** Die Behauptung,
Thomasius habe damit ein ,,biirgerliches Arbeitsethos™ formuliert, ist wohl eher
tibertrieben.*> Nachahmung ist ambivalent, da auch negative Vorbilder gewihlt wer-
den konnen. Die Lehre vom decorum wird, so wohl auch Thomasius’ Erwartung,
nicht aus sich selbst heraus das Verhalten der Biirger dahingehend bestimmen kon-
nen, das angestrebte Ziel eines friedlichen und florierenden Zusammenlebens zu
erreichen.

Bemerkenswert an den Grundlehren (Fundamenta) ist daher Thomasius’ Versuch,
die Lehre vom decorum in seine Natur- und Staatsrechtstheorie konstruktiv zu inte-
grieren. Dies duflert sich insbesondere in der Annahme, dass es zur Verwirklichung
eines ,anstandigen* — am decorum ausgerichteten — Lebens der staatlichen Organi-
sation der Gesellschaft bediirfe. Wenn Thomasius daher in den Grundlehren behaup-
tete, dass ,,die menschl. Verrichtungen einer Norm benéthiget seyn, weil die grofiten
Schiden und Nachtheile unter den Menschen entstehen wiirden, wenn ein jeder nach
seiner eigenen Neigung, welche auf so viele unterschiedliche Art und Weise der
Neigung anderer wiederstrebet, handeln wollte, und wiirde gewiss in kurzer Zeit
ein Krieg aller wider alle entstehen‘4®, so hob er damit nun in den Grundlehren
gegeniiber seiner Einleitung zur Sittenlehre die Bedeutung des Staates und staatli-
cher Souverdnitdt deutlich hervor. Thomasius néherte sich insofern wieder seiner
fritheren naturrechtlichen Auffassung an, die er in der Rechtsgelahrtheit entwickelt
hatte. Durch seinen Riickgriff auf eine voluntaristische Staatstheorie 18ste er sich
auch hinsichtlich seiner moralphilosophischen Argumente von einem Tugendideal,
welches der Mensch allein aus seiner verniinftigen Einsicht verwirklichen kdnne. Er
vollzog damit erneut einen signifikanten Positionswechsel. Darin ist nicht so sehr
ein Widerspruch seiner Positionen zu sehen, sondern man sieht hier, wie Thomasius
durch Perspektivwechsel und unterschiedliche Betonung und Gewichtung seiner
verschiedenen Argumente versuchte letztlich eine Staats- und Gesellschaftslehre zu
entwickeln, die sich der verschiedenen Argumente bediente und versuchte, diese
zusammen zu fiihren.47

44 Thomasius 1713, S.374f.: ,,Und solcher Gestalt kan man auch das Decorum Politicum oder
das manierliche Leben nach der gesunden Vernunfft beschreiben / daf} es eine verniinfftige /
und aus der Gefilligkeit entstandene Nachahmung sey derer Menschen von unserm Stande /
die vor die vornehmsten und vortrefflichsten gehalten werden, in dem Thun und Lassen /
das Denen allgemeinen Regeln der Ehrbarkeit / der Wohlanstindigkeit / (Decori) und der
Gerechtigkeit nicht zuwieder ist*.

45 Beetz 1989, S. 212.

46 Thomasius 1709b, S.76. Vgl. Thomasius 1705a, S.121: ,normam actionibus humanis esse
necessariam, cum maxima damna sintoritura inter homines, si quilibet ageret secundum in-
stinctum proprium tot infinitis modis instinctui aliorum repugnantem, & revera oriturum esset
parvo temporis spatio bellum omnium contra omnes [meine Hervorhebung]®.

47 Vgl. dazu auch den Beitrag von Mihaylova in diesem Band.
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Offensichtlich rekurrierte Thomasius, nicht nur durch ausdriickliche Nennung
vom ,bellum omnium contra omnes“, auf Hobbes’ beriihmt-beriichtigte Naturzu-
standslehre. Er ist damit in den Grundlehren Hobbes offenbar niher als er dies in der
oben erorterten Rechtsgelahrtheit bereit war zu konzedieren. Wiahrend Hobbes die
Notwendigkeit des Staates im Wesentlichen auf eine blole Rechtssicherungsinstanz
beschrankt wissen wollte, kam dem Staat bei Thomasius auch eine Aufgabe zur
Verbesserung der biirgerlichen Tugenden zu.

Insbesondere Thomasius’ Decorumbegriff geht von Biirgertugenden aus, die dem
Staat auch die Moglichkeit eroffneten, gegeniiber den Untertanen tugendhaftes Ver-
halten zum Wohle der Gesellschaft einzufordern. Der weltliche Souverdan wird zum
entscheidenden Garanten einer sékularisierten Morallehre. Biirgerliche Pflichten lie-
gen nun nicht mehr nur darin, den Gesetzen zu gehorchen, sondern sie umfassen
auch ein dem decorum entsprechendes ,,anstidndiges* oder tugendhaftes Leben zu
fithren. Wie schon Hobbes und Pufendorf, war auch Thomasius skeptisch gegeniiber
der menschlichen Natur. Das decorum, war fiir Thomasius offenbar nicht hinrei-
chend, um die Menschen zu einem sozialvertraglichen Verhalten zu bewegen. Er
ging davon aus, dass weder das positive Recht, noch die moralischen Sitten, denen
aber keine Zwangsgewalt zur Durchsetzung eigen war, die Gesellschaft ausreichend
zusammenfiithren konne. Dem versuchte er mit seiner Lehre vom decorum zu begeg-
nen. Daraus ergab sich das Problem, dass durch die Durchsetzung dieser sozialen
Normen des decorum, dieses gleichfalls in seiner systematischen Stellung unter das
positive Recht eingeordnet wurde und staatlicher Sanktionierung unterlag. Durch die
ambivalente Lehre vom decorum findet sich die wichtige Unterscheidung zwischen
Recht und Moral bei Thomasius in dieser Entwicklungsstufe seiner Philosophie
damit nur noch undeutlich.*

Seine Uberlegung, dass der Staat ein legitimes Interesse an einer Intervention bei
seinen Untertanen habe, um sie zu einem moralischen Verhalten anzuleiten, findet
sich bei Thomasius in beiden naturrechtlichen Schriften. Sowohl in der Rechtsge-
lahrtheit und dann wieder in den Grundlehren wurde diese Position vertreten, in
den Grundlehren nun aber mit dem Verweis auf die Lehre vom decorum. Thoma-
sius wollte nicht darauf vertrauen, dass jedwedes individuelle Streben auch zum
Wohl der Gesellschaft insgesamt fiihre. Eine unsichtbare Hand gab es in seinen
Vorstellungen schon gar nicht, vielmehr war die feste Hand des Souverédns hier
gefordert. Thomasius thematisierte einen moglichen Missbrauch politischer Macht
durch den Souverén nicht, wohl aber wird in dem wechselnden Argumentationsgang
deutlich, dass er die Grenzen staatlicher Intervention unterschiedlich fasste. Nach
Thomasius war es der staatliche Zwang, der Gerechtigkeit erst ermdglichte und den
entscheidenden Unterschied zwischen verniinftiger Liebe und Gerechtigkeit begriin-

48 Siehe dazu die mafigebliche Diskussion bei Kiihnel 2001, S. 58-65.

32

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

dete. Aber er legte eben auch nahe, dass der Staat mehr einfordern kdnne, als die
Beachtung der staatlichen Gesetze.

Thomasius’ aufklarerischer Impetus wird deutlich, wenn er betont, durch Erzie-
hung, konkret durch politische Bildung und (eine juristische) Vorbereitung auf den
Staatsdienst, sollten die Vorrausetzungen fiir das Zusammenleben im Staat verbes-
sert werden. Sein (akademisches) Reform- und Erziehungsprogramm hat vor allem
dieses Ziel. Thomasius’ Erziehungsideal zielte vornehmlich darauf, aufgeklarte und
selbsturteilende Juristen und Staatsbeamte auszubilden. Seine Einleitung zur Sitten-
lehre hingegen verfolgte das Ziel, die Untertanen dahin aufzukléren, ein tugendhaf-
tes und fiir das Allgemeinwohl forderliches Leben zu fithren. Die Spannung, die sich
aus diesen Positionen ergab, wurde von Thomasius nicht aufgeldst. Seine Bedeutung
als wichtiger Reformer und Aufklérer in Brandenburg-Preu3en wird dadurch jedoch
nicht in Frage gestellt. Dies wird besonders an seinem Engagement fiir eine tolerante
Religionspolitik deutlich, die er eindeutig seinem Souveridnitits- und Staatsverstind-
nis ein- und unterordnete.

b) Zum Verhdltnis von Kirche und Staat

Wie im vorherigen Teil gesehen, kam dem Souverdn vor allem die Aufgabe zu,
durch seine Herrschaftsausiibung den Menschen ein Leben in Sicherheit und Ord-
nung zu ermoglichen. Denn ,,da (...) der menschliche Zustand verdorben ist, so kann
man nicht wohl in Republica ohne Obrigkeit bestehen®.* Das naturrechtliche Argu-
ment des Naturzustands wurde also auch in Thomasius’ Kirchenrechtsgelahrtheit
vorgebracht. Insbesondere der 1. Teil, Griindliche Abhandlung vom Verhdltnis der
Religion gegen den Staat, ist fiir unsere Fragestellung einschldgig. Thomasius mein-
te, wenn er ,,dazumal [in der Gottlichen Rechtsgelahrtheit/ Institutiones iurispruden-
tiae divinae] das gesetzet hitte, was ich in diesem Collegio anzufiihren gedenke, so
wiirde noch ein groBerer Larm worden sein“.® Thomasius stritt nicht nur dafiir, die
Philosophie und Jurisprudenz von der Theologie freizuhalten.! Noch ging es ihm
nur um philosophisch intellektuelle Uberlegungen. Thomasius ging es vor allem um
eine konkrete Zuordnung von Macht- und Souverinitétsbefugnissen im Staat.>? Er
bestritt, dass dem Souverédn seine politische Macht unmittelbar von Gott gegeben
worden sei. Daraus schloss er vor allem, die Theologen hétten sich in diese Fragen
nicht einzumischen. Angesichts des Anspruchs der Kirche und der immer noch zu-
mindest latent vorhandenen Religionskonflikte erforderte ,,die Ruhe der Christenheit
und des Staates (...) genau zu erkldren, wie weit die angemaBte geistliche Gewalt

49 Thomasius 1740, S. 40.

50 Thomasius 1740, S. 16.

51 Vgl. dazu etwa Thomasius 1709a, S. 49, § 16.

52 Vgl. aber auch den Beitrag von Ahnert in diesem Band.
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der Pfaffen gehe, und wie groB das Recht der Fiirsten in geistlichen Dingen sei®.>?
Der Konflikt tiber das Verhiltnis von Kirche und Staat beriihrt daneben auch die
Frage nach den individuellen Rechten religioser Selbstbestimmung, betrifft aber
vornehmlich den frithneuzeitlichen Konflikt zwischen Kirche und Staat aus dem
langsam und eher unbeabsichtigt ein sdkulares Herrschafts- und Staatsverstédndnis
hervorging durch das letztlich eine epochale Veranderung in der Staatstheorie des 17.
Jahrhunderts gekennzeichnet wurde.

Thomasius diskutierte die Frage nach dem Verhiltnis von Kirche und Staat aus
der Perspektive des souverdnen Fiirsten. Er machte sich hier die protestantische, ins-
besondere von Melanchthon ausdifferenzierte Lehre der Mitteldinge (adiaphora) in
Glaubensfragen zu eigen. Nach Thomasius’ Auffassung kann der Staat die religidsen
Mitteldinge regulieren, da diese fiir die Glaubens- und Gewissensfreiheit des Einzel-
nen nicht wirklich bedeutend sind. Die Ekklesiologie wird damit den Theologen
aus den Hénden genommen, denn nun unterliegen kirchlich-kultische Mitteldinge
nach Thomasius’ Lehre der Kompetenz des Souverins in der Person des Territorial-
fiirsten.”* Hingegen durfte nach Thomasius die Kirche gegeniiber den Glidubigen und
den Untertanen allgemein kein Zwangsrecht ausiiben. Sie war nur befugt lehrend auf
die Gemeinde einzuwirken. Deswegen kritisiert Thomasius scharf, dass die Kirche
in weltlichen Dingen Macht ausiibte, was ihr nach Thomasius nicht zustand und mit
dem eigentlichen seelsorgerischen und lehrenden Auftrag des Klerus nicht vereinbar
war. ,,Wir negieren, so Thomasius, ,,daB die Apostel den Bann und die Kirchendi-
sciplin sollten eingefiihrt haben; denn dieser dienet nur ad stabiliendum Papismum:
Sondern solcher ist von dem Constantino Maximo herkommen, welcher ihnen so
viele Macht eingerdumet hat, dal3 sie endlich die Kaiser selbst zu exkommunizieren
anfingen. Denn wenn man ihnen einmal solche Gewalt einrdumt, so muf} es endlich
zuletzt auch notwendig tiber den Konig selbst kommen, weil der Konig eben ein
solcher Mensch ist, wird eben so geboren, und ist eben so wohl als ein andrer dem
Elend unterworfen: Also ist es nun auch darinnen, wo einer Uber eine Sache als ein
Richter zu entscheiden hat. Solche Gewalt kommt aber denen Geistlichen gar nicht
zu“.33 Es sei schlicht nicht moglich, fiir die Kirche aus der Heiligen Schrift Rechte
auf Zwang und Herrschaft in religidsen Angelegenheiten abzuleiten.

Allerdings sah Thomasius in der Gottesfurcht einen wesentlichen Grund fiir die
Redlichkeit und ein tugendhaftes Verhalten der Menschen gegeniiber anderen. Die
Bedeutung christlicher Religion stellte Thomasius keineswegs in Frage. Entschei-
dend war fiir ihn nur, wer iiber die Verfassung der Kirche wachte. Fiir Thomasius
stand fest, dass der Landesherr hier — im Grunde gut lutherisch — die oberste Auf-
sicht fithrte und er daher ,,Doctores setze und ordne, welche den Menschen das
Fundamentum obligationis erga Deum lehren, sie mogen nun solches in Kirchen,

53 Thomasius 1740, S. 12.
54 Vgl. Thomasius 1705b.
55 Thomasius 1740, S. 330.
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Schulen oder Privathdusern lehren®.5® Dem Souverédn in Person des Territorialfiirsten
kam ,,in der Religion die Inspection und Direction® zu.’’ Thomasius argumentierte
auch auf der Ebene des territorialen Staates innerhalb des Reichsverbandes, dass
Konfessionseinheit keine Staatsnotwendigkeit sei. In der konfessionellen Einheit
sah er keine politische oder stabilisierende Bedeutung mehr. Daher konnten unter-
schiedliche Glaubensbekenntnisse und Konfessionen toleriert werden. Damit ergab
sich dann auch ein Spielraum individueller Glaubensrichtungen, denn die Ruhe und
Besténdigkeit des Staates wurde dadurch nicht gefahrdet: ,,wann einer einen Irrthum
[im rechten Glauben] hat, so darf der Fiirst deswegen nicht sagen, er solle aus dem
Lande gehen; denn es gehet dem Fiirsten nichts ab, und kann ein solcher seine
biirgerliche Pflicht so wohl beachten, als ein anderer*.38

Mehrkonfessionalitdt auch innerhalb der relativ kleinen deutschen Territorialstaa-
ten war fiir Thomasius kein politisches Problem.” Im Gegenteil, die Versuche eine
einheitliche Religion beziehungsweise Konfession fiir den jeweiligen Territorialstaat
innerhalb des Reiches mit seiner seit 1648 verfassungsrechtlich festgeschriebenen
Anerkennung mehrerer Konfessionen durchzusetzen, fiihrten eher zu politischer Un-
ruhe. Nach Thomasius’ Uberzeugung hatten diese Ziele nichts mit dem Seelenheil
und der Heilserwartung des jenseitigen Lebens zu tun, sondern waren schlicht eine
Anmafung weltlicher Befugnisse durch den Klerus. Thomasius trat auch auf territo-
rialer Ebene fiir eine religiose Toleranz ein, die innerhalb der jeweiligen Landesherr-
schaften eine Mehrkonfessionalitdt zulie3. Dies schloss nicht nur die reichsrechtlich
anerkannten Konfessionen (Katholiken, Lutheraner und Calvinisten) ein, sondern
auch andere christliche Glaubensgemeinschaften. Diese Position war Thomasius’
Staatsverstandnis geschuldet. Er stritt daher ,,gegen eine Richtung der evangelischen
Kirche, die sich stirker im Dogmatischen als im Seelischen entwickelt hatte und
den Staat, wie selbstversténdlich in den Dienst dieser ihrer Anschauungen zu stellen
trachtete“.%0 Hier liegt die besondere Bedeutung der Mitteldinge (adiaphora), der
Unterscheidung zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Kirche und der Differen-
zierung zwischen Lehrer und Herrscher. Dadurch konnte Thomasius gegeniiber den
Theologen die Position vertreten, dass der souverdnen weltlichen Obrigkeit das

56 Thomasius 1740, S. 52.

57 Thomasius 1740, S. 52.

58 Thomasius 1740, S. 381.

59 Thomasius sah die reichsrechtlich anerkannten Konfessionen als unproblematisch, aber das
schloss andere Sekten, wie der zeitgendssische Begriff hiel3 dann aus, sobald es um Schwérmer
und damit im Grunde um Aberglaube ging. Diese wurden, da sie als friedenstorendes Element
in Staat und Gesellschaft wirkten, auch nach Thomasius zu einem politischen Problem. Auch
hier ist Thomasius’ Position einmal mehr ambivalent.

60 Fleischmann 1931, S.76. Vgl. Thomasius 1705¢c, S. 330: ,,Soll es denn eine herrschende Religi-
on seyn, so wird dazu erfodert, da3 die Geistlichen sich eine Herrschaft iiber die Gewissen
anmassen, und sich hinter die Weltliche Obrigkeit stecken, dafl ihnen entweder der Landes
Fiirst, oder der meiste Theil des Volcks tiberhelffen soll. Das ist, dal sie nicht allein den
Willen, sondern auch die Macht zu regieren haben®.
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Recht zustand, alle jene Dinge, die nicht in den privaten Bereich des Gewissens oder
Glaubens fielen, durch staatliche Gesetze und im Interesse der Staatsnotwendigkeit
zu ordnen. Hier kommt das Aufklérungspathos von Thomasius im Dienste seines
Staatsverstdndnisses zum Tragen. Gottliche Offenbarung und menschliches Recht
waren fiir ihn zwei unterschiedliche und klar zu unterscheidende Sphéren.

In der Tradition des Naturrechts stehend, wollte er die menschliche Vernunft
als einzige Richtschnur fiir die diesseitigen, weltlichen Fragen durchsetzen. Dies
verwickelte ihn immer wieder in heftige Auseinandersetzung mit orthodoxen Theo-
logen. Mit De jure principis circa haereticos (1697), 1705 als Abhandlung vom Recht
evangelischer Fiirsten gegen die Ketzer erschienen, vertrat Thomasius polemisch
und kompromisslos die Ausgrenzung des Klerus aus dem Bereich der weltlichen
Politik. Hier wird auch deutlich, dass damit zugleich individuelle Glaubens- und
Gewissensfreiheit von ihm eingefordert wurde, denn die ,,Pfaftheit (Clerus) ist ein
Stand einer Republic in der Kirchen, welcher unterm Schein der Andacht und des
Gottesdiensts eine sonderbare Heiligkeit vor andern Stinden vorgiebt, und einer
Herrschaft iiber ihre Gewissen sich anmasset“.®! Thomasius warf dem Klerus vor,
durch kompromissloses Verhalten fiir Aufruhr und Tumult im Staat verantwortlich
zu sein, da es ihm um Einfluss und Macht und nicht um das Seelenheil ihrer
Gemeindemitglieder gehe. Durch den verbitterten Kampf der ,,Geistlichen von einer
jedweden Parthey [,die] iiber andere Leute Gewissen herrschen wollen®, werde die
weltliche Rechtsprechung missbraucht und fiir die Interessen des Klerus dienstbar
gemacht. Dies fiihre zuletzt dazu, dass auch ,,die Weltliche Obrigkeit nicht mehr als
ein Werckzeug dabey ist*.62

Thomasius ist hier in seiner Argumentation einseitig und ungerecht gegeniiber
dem Klerus, wenn er diesem vorwirft, seinen Platz innerhalb des Staates nicht
zu akzeptieren und sich in weltlich-politische Angelegenheiten unberechtigterweise
einzumischen. Er behauptete, der Klerus iibe durch das Ketzerrecht Macht aus,
wodurch unliebsame Gegenspieler durch die Anklage als Héretiker (crimen heresis)
juristisch belangt werden kénnten.®3 Der Klerus nétige so den weltlichen Autorititen
eine Rolle als Ankldger und Vollstrecker des Rechts auf, wodurch das Ketzerrecht
eine vornehmlich politische Bedeutung erlange. Dies undifferenzierte Bild verzeich-
net die historischen Gegebenheiten.®* Thomasius iibertrieb hier, damit ,,man desto
klarer sehe, daf} die Geistlichkeit sich niemahls umb etwas mehr bekiimmert, als wie
sie ihr Ansehen erhalten mogen, dal jederman meinen soll, sie konten nicht irren, so
wird man befinden, daf3 nicht leicht ein grobes Laster mit so harten, und mancherley

61 Thomasius 1705c, S. 321.

62 Thomasius 1705c¢, S. 331.

63 Vgl. Schroder 1999, S. 135-152. Recht kritisch zu Thomasius Schwerhoff 1987.

64 Hier — wie auch bei den Hexenprozessen — waren die ,,weltlichen” Instanzen es, die diese
Prozesse exekutierten. Sie waren aber keineswegs so unbedarft, wie sie Thomasius hier
beschreibt, denn sie nutzten die vermeintlichen Straftaten durchaus, um ihre Machtposition
sichtbar zu machen. Vgl. Behringer 2000.
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Straffen beleget worden, als man in den Gesetzen viele und mancherley Straffen der
Ketzerey auffgezeichnet findet“.®> Thomasius wollte zeigen, wie ,,die Fiirsten nicht
merckten, daf sie (...) der Pfaffen Unterthanen* wurden.®® Wir begegnen hier einer
Polemik, die an die iibertriebenen Positionen der Reformationszeit erinnert.

So konnte Thomasius das Verhiltnis von Kirche und Staat klar bestimmen und
dem Klerus, der ja durchaus einflussreich am Fiirstenhof und an der Universitit
war®’, einen untergeordneten Platz innerhalb der Machthierarchien des Staates zu-
weisen. Thomasius’ Souverdnitits- und Staatsverstindnis sah keine zwei, mehr oder
weniger gleichberechtigte Méachte im Staat nebeneinander vor. Er forderte die klare
und eindeutige Unterordnung des geistlichen Standes unter den Souverdn. Aufkla-
rung sei auch hier nétig, da dem Klerus ,,viel daran gelegen, daB3 den Layen in der
Lehre des Kirchenrechts die Augen nicht auffgehen®.%8

Dieser Streit zieht sich durch Thomasius’ Werk und die so gewonnenen Posi-
tionen sind fiir sein Souverdnitits- und Staatsverstdndnis malBgeblich. Auch in Halle
schlug sich diese Auseinandersetzung in zahlreichen Streitschriften nieder. Der be-
reits erwdhnte Gundling, verfasste eine anonym publizierte Verteidigung fiir seinen
angegriffenen Lehrer, in der er die Problematik dieses Konflikts reflektierte:

Obwohl der Aberglaube eine so schindliche Gemiiths-Kranckheit ist, da3 er die Athe-
isterey an Thorheit bey weitem iibertrifft; So ist derselbe doch jederzeit der Clerisey
so niitzlich gewesen, dafB sie auff alle Arth, so wohl durch gewaltsame als listige Mit-
tel gesucht, denselben in der gantzen Welt zu etabliren. Dannenhero sie diejenigen,
welche den armen Leuten ein biBgen die Augen auffknopfen wollen, auff das grau-
samste verfolget und unter dem verhaflten Nahmen derer Ketzer und Atheisten bey der
einféltigen Welt verdachtig gemacht. (...) Sonderlich der beriihmte Herr Thomasius
[hat] diese Clericalische Staats-Maxime (...) gnug erfahren miissen. Denn als sich
derselbe dem Protestantischen Pabstthum und denen Pedanten eyferichst widersetzet,
so hat man ihn vor den drgsten Atheisten, Quaker, Socinianer, u. ich wei3 nicht vor
was, in der gantzen Welt ausgeschrichen; so gar, da3 die meisten noch anjetzo seine
raisonable Lehren vor Seelen-schiidliche Irrthiimer auszugeben sich nicht scheuen.®

65 Thomasius 1705c, S. 337.

66 Thomasius 1705¢, S. 347.

67 Vgl. dazu auch das IV. Kapitel ,,Von den Universititen™ in Thomasius 1717, insbes. S.274:
,,Die Monche sind ihrer Institutio nach vitae contemplativae ergeben / und schicken sich also
nicht zur vita practica, wohin die HauBhaltung unstreitig gehoret. (...) die Professiones so im
Pabstthum gestiftet worden / bestehen gleichfals in Speculationibus, und zwar grostentheils
inutilibus. Die Professiones Philosophicae sind auch noch heut zutage auf Protestirenden
Universitdten von diesen mangel nicht génzlich befreyet*.

68 Thomasius 1705¢, S.355. Thomasius machte ebd. deutlich, dass diese radikale Position sich
auch gegen seine alten evangelisch-lutherischen Gegner der theologischen Fakultit in Leipzig
richtete. Das Verhiltnis von Kirche und Staat war nicht nur ein Problem der Katholiken,
sondern fand sich auch bei den Protestanten, denn ,,da8 aber die Evangelische Gemeinen
davon befreyet wiéren, solches ist die gemeine Fabel, aber es ist eine Fabel und nicht mehr.
Haben denn nicht an vielen Orten die Prediger den einen Ful} auff dem Rathause?*.

69 [Gundling] 1703, keine Paginierung [S. 1].
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Auch Gundling kritisierte den Klerus und dessen angeblichen Versuche, gegen un-
liebsame Gegner durch Vorwiirfe von Ketzerei vorzugehen.

Die hier dargestellten Positionen sind zentral fiir Thomasius’ Staatsverstédndnis,
denn so sollte die Kirche aus dem politisch-weltlichen Bereich zuriickgedringt wer-
den. Dem souverdnen Fiirsten kam in dieser Lehre ein Inspektions- und Aufsichts-
recht iiber die Kirche als einer unter vielen Vereinigungen im Staat zu. Der sich
allméhlich formende rationale Staat der frithen Aufklarung sollte sich vom Einfluss
der Kirche emanzipieren. Diesseitige, weltliche Staatsziele und die Gewissensfrei-
heit der einzelnen Untertanen wiesen in die gleiche Richtung. Auch fiir letztere hatte
Thomasius’ Lehre eine beginnende Loslosung von klerikaler Bevormundung zur
Folge. Thomasius steht am Beginn der langen Entwicklung, wéhrend der die Unter-
tanen sich allmihlich zu eigenverantwortlichen Staatsbiirgern mit eigenen Rechten
emanzipierten. Zu seiner Lebenszeit hatte die Kirche aber durch Predigt und Got-
tesdienst gleichsam ein Monopol, alle Untertanen sténdig iiber die Grundsitze des
menschlichen Zusammenlebens zu belehren.

Auch deshalb war Thomasius darum bemiiht, die Kirche auf den erzieherischen
und seelsorgerischen Bereich zu beschrinken, da ihr so nicht nur der weltlich-po-
litische Einfluss weitgehend genommen, sondern dem Fiirsten durch sein Inspek-
tionsrecht auch eine gewisse Einflussnahme auf die Lehrinhalte einzuwirken er-
moglicht wurde. Die tatsdchliche Durchdringung des Territoriums durch staatliche
Inspektionen und Beamte sollte man jedoch nicht iiberschitzen, denn die lokalen
Abhéngigkeiten und Loyalitdten blieben fiir den Alltag weitaus bestimmender. Dies
gilt es auch bei der kritischen Wiirdigung von Thomasius’ kirchenrechtlichen Vor-
stellungen stets zu bedenken. Die Naturrechtstradition wirkte sich auch gegeniiber
dem Verhéltnis von Kirche und Staat aus. Besonders in Brandenburg-Preuflen war
der ,,Beamtenstand im frithen 18. Jahrhundert nachhaltig von dieser Tradition ge-
prigt.”% Die Tendenz des Naturrechts wies eindeutig auf die Individualisierung der
Gesellschaft und wendete sich gegen das Stidnde- und Korporationswesen, da jedem
Menschen nun individuelle Rechte und Pflichten zugesprochen wurden. Dies war
ein langer und keineswegs gradliniger Prozess. Bei Thomasius finden sich durchaus
ambivalente Positionen, die zeigen, dass er diese Konsequenzen, die in seinem Na-
turrecht angelegt waren, nicht immer, oder wenigstens nicht klar und deutlich zieht.
Dies wird gerade beim decorum sichtbar. Die Durchsetzung des Vernunft- oder
Naturrechts musste sich auch positiv auf die geforderte Toleranzpolitik auswirken.

70 Vgl. Briickner 19717.
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¢) Schluss

Thomasius’ positive Haltung gegeniiber den evangelischen Fiirsten ist bezeichnend
fiir die Konzeptionen und Erwartungen der frithen Aufklarung. Sie erklért sich ins-
besondere aus seinem Religionsverstindnis, denn durch die geradezu zwangslaufige
Individualisierung der Religion, die aufgrund des Cultus internus eintrat, realisierte
sich Religions- und Gewissensfreiheit nicht in der kirchlichen Gemeinde, sondern
in der unbedringten Innerlichkeit des Einzelnen. Toleranz war letztlich nicht den
unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften zu gewidhren, sondern den Individuen.
Thomasius sah in dem diesseitig-weltlichem und damit politischen Anspruch der
kirchlichen Gemeinschaften eine Gefahr fiir den Frieden des Staates, da diese — wie
die Geschichte zeigte — Herrschaftsrechte beanspruchten, die ihnen nicht zukamen
und die Souverénitdt des Fiirsten in Frage stellen mussten. Thomasius’ Staatsver-
standnis zielte auf den protestantischen Fiirsten, was sich bei seiner Beurteilung
des Verhiltnisses von Kirche und Staat natiirlich nachhaltig auswirken musste. Er
argumentierte ganz bewusst auf dem protestantischen Boden, der von Luther bereits
bestellt worden war.

Ein anderer Aspekt weist in die gleiche Richtung: Thomasius hatte nicht nur im
Klerus eine Gefahr fiir die Ruhe und Stabilitdt des Staates ausgemacht, sondern
er sah in diesem auch die einflussreichste Gegenmacht fiir ein vernunftgeleitetes
Verhalten der Untertanen. Damit war er nicht allein, denn dies war eine Haltung,
die dem Selbstverstindnis der Aufkldrer inhdrent war. Thomasius war aber bewusst,
dass das von ihm entworfene Staatsverstdndnis nur mit ,,aufgeklarten® Untertanen
wirklich tragféhig sein wiirde. Der Klerus und die von diesem getragene Philoso-
phie der Scholastik standen dem aber nach Thomasius’ Auffassung im Wege.”!
Es ist daher nicht iiberraschend, dass er nicht nur den Klerus der Suprematie des
Staates unterworfen sehen wollte, sondern dass er sich auch nachdriicklich um eine
Erziehungsreform bemiihte, die den Lehrplan von der Scholastik und Dominanz
der theologischen Fakultit befreien sollte. Damit einher ging die Uberzeugung von
Thomasius, dass es einer an der Praxis orientierten Ausbildung fiir die Staatsver-
waltung bedurfte, die nicht durch die {iberkommene, durch Aristoteles geprigte
Philosophie zu gewéhrleisten war. Thomasius stellte mit seinen Reformforderungen
,,die Universitdtswissenschaft in den Dienst eines auf den Landesfiirsten bezogenen
autonomen Diskurses der Politik*.7

Mit Grotius, Hobbes und Pufendorf, den drei bedeutendsten und einflussreichs-
ten Rechtsdenkern fiir Thomasius, war in der Frithen Neuzeit erst der Versuch
unternommen worden, den Staat aus Rechtsgriinden zu erkldren, die sich aus der
menschlichen Freiheit und Wiirde ableiteten und nicht mehr auf das géttliche Gesetz

71 Vgl. dazu neben Thomasius 1717 auch Thomasius 1701a und Thomasius 1701b.
72 Riidiger 2005, S. 145.
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der Offenbarung zuriickgriffen. Das so fundierte Staatsrecht hatte sich daher vor
allem gegen den Anspruch der geistlichen Gewalt zu behaupten. Daraus erklirte
sich vornehmlich die starke Position des Staates, die Thomasius in der Frage der
Toleranz dem weltlichen Staate zugesprochen hatte.

Thomasius’ glaubte ,,nicht, dal zu jetzigen Zeiten jemand den Mund von dem
Hauptregal die Dissentierenden zu tolerieren so weit aufgetan, als ich selbst“.”?
Er sah die Notwendigkeit religioser Toleranz nicht nur aufgrund pragmatisch-politi-
scher Argumente geboten, sondern betrachtete sie auch als ein Gebot humanistischer
Aufkldrung. Vornehmlich trat er aber dafiir ein, in seinem Staatsverstindnis dem
weltlichen Souverédn eine starke und vom Klerus unabhingige Position zuzuschrei-
ben. Bis zu unserem modernen Staatsverstdndnis ist es auch von Thomasius aus
noch ein langer Weg. Er fiirchtete insbesondere, dass der Souverdn — und das
hieB fiir ihn immer der Landesfiirst im jeweiligen Territorialstaat des Reiches — zu
schwach sei, um Sicherheit, Freiheit und Toleranz in seinem Fiirstentum tatsdchlich
zu gewdhrleisten und durchzusetzen. Sein Staats- und Souverénitétsverstindnis be-
zog sich auf den Landesherrn in dieser spezifischen Situation der postwestfélischen
Ordnung des Reiches.
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Martin Kiihnel

Individuelle Freiheiten dank absoluter Fiirstenherrschaft.
,ungebundene Freyheit* bei Christian Thomasius

1. Thomasisches Freiheitspathos und systematische Sackgassen

Ein bekanntes Narrativ iiber Thomasius ist das des furchtlosen Streiters fiir die
Freiheit des selbstdenkenden Individuums. Und zweifellos trifft fiir ihn die ebenso
offene wie offensive Meinungsauflerung zu. Ab Mitte der 1680er Jahre hatte er sich
an der Universitdt Leipzig als meinungsstarker Gelehrter, insbesondere gegeniiber
der lutherischen Orthodoxie, profiliert und provoziert, bis er im Mirz 1690 nach
einer Reihe von elf Anklagen und einem vollstdndigen Lehr- und Publikationsverbot
sich einem Haftbefehl durch Flucht aus Sachsen entzog.! Vom brandenburgischen
Kurfiirsten Friedrich III. aufgenommen, mit einer Besoldung und einer Lehrerlaub-
nis in Halle versehen, rief Thomasius im Jahr 1691 programmatisch und euphorisch
aus: ,,Es ist ungebundene Freyheit/ ja die Freyheit ist es/ die allem Geiste das rechte
Leben giebet/ und ohne welche der menschliche Verstand/ er mége sonsten noch so
viel Vortheil haben als er wolle/ gleichsam todt und entseelet zu seyn scheinet.*?
Bemerkenswert ist der Kontext dieses immer wieder gern zitierten Satzes, denn er
findet sich in der an den Landesfiirsten adressierten Anzeige der von Thomasius
als Erfindung in Anspruch genommenen ,,Wissenschafften anderer Menschen Ge-
miith zu erkennen®, dem Entwurf einer Art psychologisch begriindeter Technik zur
Personlichkeitsanalyse. Essenziell ist dabei die von Thomasius hergestellte direkte
Verbindung zwischen Freiheit und Fiirstenherrschaft, einem scheinbar widerspriich-
lichen Begriffspaar. Der Regent mit absolutem Herrschaftsanspruch erscheint so
als Grundvoraussetzung von Freiheit — doch genau das ist letztlich der Kern von
Thomasius’ Staatsverstdndnis. Dass er konkret den brandenburgischen Kurfiirsten
als Garanten der Freiheit preist, ist dabei mehr als nur Ausdruck personlicher
Dankbarkeit gegeniiber dem neuen Dienstherrn: Denn die Stilisierung Friedrichs III.
zum Musterbeispiel seiner staatsrechtlichen Uberzeugungen ist zugleich eine Auf-
forderung, diesem Bild zu entsprechen.’> Aus dem Zusammenhang wird aber auch

1 Vgl. Kiihnel 2016. Zum Haftbefehl vgl. insbes. Thomasius’ kommentierte Korrespondenz aus
dem Mérz und April 1690: Thomasius 2017, S.294f. (Brief 159), S.295 (Brief 160), S.298f.
(Brief 163).

2 Thomasius 1691b, S. 458f.

3 Zur Schrift ,Erfindung der Wissenschafften anderer Menschen Gemiith zu erkennen‘
(Thomasius 1691b) und deren Einordnung vgl. Schroder 2024, bes. S.41-45, der zum selben
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rasch deutlich, dass Thomasius hier nicht von einer allgemeinen politischen Freiheit
spricht, sondern von der des Verstandes im Sinne von Forschungs- und Lehrfreiheit,
auch wenn deren politische Dimension eminent war.

Doch hatte Thomasius iiberhaupt schon Vorstellungen von Freiheiten im Sinne
von gegeniiber dem Staat bestehenden Rechten? Begibt man sich auf die Suche nach
dezidiert diesem Thema gewidmeten Schriften, landet man rasch in einer Sackgasse.
Erniichternd ist etwa der Blick auf die programmatisch so verheiBungsvolle Vorle-
sungsankiindigung ,,Discurs von der Freyheit der itzigen Zeiten gegen die vorigen*
(1691). Denn sie handelt nicht von Freiheiten der Einzelnen unter Bezug auf ein
staatlich verfasstes Gemeinwesen, sondern von der aus Thomasius’ Sicht infolge
des selbststidndigen Vernunftgebrauchs einsetzenden aufklirerischen Selbstbefreiung
der Hochschulen und Wissenschaften ,,vom harten Joch menschlicher Autoritét/
und zwar einer hochst unverniinfftigen* aus dem ,,Kercker einer unwissenden und
betriigerischen WeiBiheit“> — womit er gegen scholastische und aristotelische Gelehr-
samkeitstraditionen polemisierte.

Naheliegend aus systematischer Perspektive ist es, die Diskussion individueller
Freiheiten in Thomasius’ beiden Naturrechtslehrbiichern, den ,Institutiones Juris-
prudentiae Divinae“ (1688) und den ,,Fundamenta Juris Naturae et Gentium* (1705),°
und hier insbesondere im jeweiligen Kapitel ,,De Officiis Viventium in Civitate
(,Von den Pflichten derer die in der Republic leben®) zu vermuten, da es sich
sowohl auf den Herrscher als auch die Untertanen bezieht. Tatsdchlich liegt Thoma-
sius’ Fokus aber nur auf der naturrechtlichen Begriindung der staatlichen Macht,
threm Zweck (,,biirgerliche Gliickseligkeit*/,,beatitudo civilis* des Gemeinwesens
im Sinne der ,,Vorsorge vor gemeine Sicherheit und Wohlstand/,,ad curam com-
munis securitatis & salutis*’) und Umfang.® Das dargestellte Gesamtpaket der Ma-
Jestdtsrechte beinhaltet Legislative, Exekutive (Strafrecht), Judikative (Einsetzung
von Richtern), Bildungshoheit (Schulen und Universitdten, Berufung von Lehrern),
Einsetzung von Beamten und Erhebung von Steuern. Hinzu treten auBenpolitisch
das Biindnis- sowie das Kriegs- und Friedensrecht. Die Annahme, in Umkehr der
Perspektive auf indirekt in den fiirstlichen Pflichten gespiegelte individuelle Freihei-

Ergebnis kommt, weil dieses Lob ,.einen Erwartungsdruck [erzeugt], der nicht ohne weiteres
vom Souverén ignoriert werden kann®, ebd. S. 44.

4 Thomasius 1691a.

5 Thomasius 1691a, S. 395. Zu Thomasius’ Frontstellung zum scholastischen Lehrbetrieb vgl. u. a.
Schroder 2001, S. 167-170.

6 Thomasius 1688a, 1705a. Im Folgenden werden deren deutsche Ubersetzungen, die ,,Drey Bii-
cher der Géttlichen Rechtsgelahrheit® (Thomasius 1709a) und die ,,Grund-Lehren des Natur-
und Volcker-Rechts” (Thomasius 1709b) herangezogen.

7 Thomasius 1709a, S. 469, 474; 1694a, S. 554, 559. Jedoch ist er begrifflich unscharf, weil er
biirgerliche Gliickseligkeit mal mit der Aufgabe der Friedenssicherung identifiziert, mal den
offentlichen Frieden eher als dessen Element oder als Voraussetzung zu verstehen scheint (vgl.
Thomasius 1709a, S. 346, 469).

8 Vgl. dazu das Kapitel von Schréder in diesem Band.
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ten zu stofen, bestdtigt sich jedoch nicht. Thomasius beldsst es bei der Auflistung
der Majestitsrechte; was sie im Einzelnen bedeuten, bleibt mit Ausnahme der Straf-
gewalt, der er ein eigenes Kapitel widmet,” unausgefiihrt.

Lenkt man den Blick direkt auf die Seite der Untertanen, stellt man iiberrascht
fest, dass sich Thomasius auf den insgesamt 33 Seiten des Kapitels ,,Von den Pflich-
ten derer die in der Republic leben™ lediglich im Umfang einer einzigen Seite in
sieben kurzen Paragraphen zu den Pflichten der Untertanen duBert./ Individuelle
Freiheiten erwdhnt er mit keinem Wort. Als allgemeine Pflichten nennt Thomasius
erstens Ehrfurcht, Treue und Gehorsam gegeniiber den Regierenden, zweitens die
Orientierung allen individuellen Handelns am Ziel der Beforderung von Wohlstand
und Sicherheit der gesamten Republik (Gemeinwohlvorrang) und drittens das Gebot
friedlichen Zusammenlebens mit den Mitbiirgern. Hinsichtlich besonderer Pflichten
bezieht sich Thomasius ausschlieBlich auf Beamte, wie Ratgeber, Prediger, Hoch-
schullehrer oder Richter, welche die Beférderung des Staatszwecks der ,,allgemeinen
Ruhe* entsprechend der ,,vorgeschriebenen Richtschnur*!" des Regenten umzusetzen
haben. In den ,,Fundamenta Juris Naturae et Gentium* (,,Grund-Lehren des Natur-
und Volcker-Rechts®) verzichtet Thomasius génzlich auf eine erneute Darstellung
der Majestitsrechte wie der Untertanenpflichten.

Ausdriicklich der Thematik individueller Freiheiten im Fiirstenstaat gewidmete
Texte hat Thomasius nicht vorgelegt. Dennoch spielen sie trotz dieser hinsichtlich
der Fragestellung dieses Kapitels systematisch unbefriedigenden Situation in seinem
Werk eine teils wichtige Rolle. Da deren Ermittlung aber bereits ein begriffliches
Verstindnis individueller Freiheiten voraussetzt, wird im Folgenden von denjenigen
Freiheiten ausgegangen, wie sie in den ersten 19 Artikeln des deutschen Grundge-
setzes aufgenommen sind. Freilich verbindet sich damit nicht die ahistorische Ab-
sicht, Thomasius aus dieser Perspektive zu bewerten, sondern nur das methodische
Vorgehen, weil damit ein umrissener Themenkomplex vorliegt: Gewissens- und
Religionsfreiheit, Freiheit der Lehre und Forschung, Meinungs- wie Pressefreiheit
und Zensurverbot sowie weitere Aspekte der freien Entfaltung der Personlichkeit.
Das bietet die Chance, die diesbeziiglichen in Thomasius’ Werk verstreuten und
zumeist auch nicht unbekannten Positionen aus einer zentralen Perspektive zu einem
Uberblick zusammenfiihren.!2

9 ,Pflichten derer, die in der Republic leben/ die Straffen betreffend”, in: Thomasius 1709a,
S.499-524.

10 Vgl. Thomasius 1709a, S. 498f. (§§ 165-171).

11 Thomasius 1709a, S. 499.

12 Zur privatrechtlichen Diskussion der Rechte, die das Verhiltnis der Einzelnen gegeniiber
den Mitmenschen betreffen, wie die Verbote der Korperverletzung, Beleidigung bzw. Ehrkrén-
kung, die Rechte des Eigentums oder das Gebot zur Einhaltung von Vertragsrechten, vgl. Luig
1989 u. Luig 1997.
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2. Staatsrechtlicher Hintergrund

Zum Verstandnis von Freiheiten im Sinne des Grundgesetzes, die gegeniiber dem
Staat als einklagbare individuelle Grundrechte bestehen und zur Absicherung des-
sen institutionelle Kontrolle durch Gewaltenteilung erfordern, und Thomasius’ po-
litischem Horizont bestehen zwei ganz wesentliche Differenzen. Erstens ist eine
derartige Gewaltenteilung fiir ihn vollkommen ausgeschlossen, weil es ihm gerade
um die Legitimierung einer staatlichen Autoritit geht, die zum Zwecke der inneren
sowie duBeren Sicherheit alle Gewalten in einer Hand konzentrieren muss.'* Das
Gegentiber, vor dem das Individuum geschiitzt werden muss, ist aus Thomasius’
Sicht nicht der Staat, sondern es sind intermedidre Gewalten und hier insbesondere
die Kirche als Institution, die er aufgrund ihres Machtinteresses im sozialen, politi-
schen und rechtlichen Leben als Gefédhrdung derjenigen wahrnimmt, die sich nicht
entsprechend ihrer Lehren verhalten, und die demzufolge gesellschaftlichen Unfrie-
den produziert. Thomasius’ Plddoyer fiir einen machtmonistischen Absolutismus ist
daher die Antwort auf die von ihm konstatierte Situation einer bereits existenten
desintegrativen politischen wie rechtlichen Gewaltenteilung (Fiirst, Kirche, Reich,
Stiinde, Vielfalt der Rechtstraditionen und -organe u. A.), die sowohl die Autoritit
des Fiirsten als auch die Freiheit und Sicherheit aller Untertanen bedroht. Folglich
muss, zweitens, zur Gewdhrleistung der angestrebten Unteilbarkeit der Macht der
Herrscher selbst {iber den Gesetzen stehen und keinem Menschen gegentiber verant-
wortlich sein. Erst dann verfiigt er {iber die uneingeschrankte Macht, die sicherstel-
len soll, unangefochten von intermedidren Gewalten Entscheidungen zu treffen und
durchzusetzen, die fiir die Erhaltung des Friedens im Gemeinwesen vonndten sind.
Damit ist der entscheidende Punkt benannt, nimlich die Staatszwecksetzung des
offentlichen Friedens. Spitestens mit dem Aufsatz ,Natura Legis Tam Divinae,
Quam Humanae* von 1702, in dem Thomasius Ideen skizziert* die er dann in
seiner zweiten Naturrechtslehre ,,Fundamenta Juris Naturae Et Gentium* (1705) aus-
fithrt,!S verbindet er innerhalb des naturrechtlichen Theorierahmens diesen Zweck
mit der fiir die Freiheiten des Individuums essenziellen strikten Einschridnkung,
dass ausschlieBlich die den Frieden des Gemeinwesen verletzenden dufSeren Hand-
lungen legitimerweise vom Gesetzgeber zu regeln und zu bestrafen sind (Normbe-
reich des Justum).!® So formuliert Thomasius in seinen ,,Kurtzen Lehr-Sidtzen Vom
Recht eines Christlichen Fiirsten in Religions-Sachen® (1724) in grofler Klarheit den

13 Vgl. in diesem Band Schréder.

14 Thomasius 1702, S.279, vgl. S. 296, 278. Insbesondere nimmt er hier schon die Differenzie-
rung der drei naturrechtlichen Regelbereiche in Honestum, Decorum und Justum sowie die
Bestimmung eines Naturrechts im weiteren Sinne, das alle drei Regeln umfasst, und eines im
engeren Sinne, das sich nur auf das Justum bezieht, vor (vgl. S. 288).

15 Vgl. Thomasius 1705a, inbes. Cap. IV. De Normis Actionum Humanarum, Consilio Et Impe-
rio, S. 81-100, Cap. V. De lure Naturae Et Gentium, S. 101-116.

16 Vgl. Kiihnel 2001, bes. S. 52—-65, sowie in diesem Band Schrdder.
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Grundsatz, dass der Bereich individueller Freiheiten dort beginnt, wo menschliche
Handlungen in Bezug auf den offentlichen Frieden indifferent sind: ,,Das Thun
und Lassen der Unterthanen, das den gemeinen Friede nicht verhindern noch befor-
dern kan, ist denen Rechten eines Fiirsten nicht unterworffen.*” Weniger klar ist,
welche konkreten Freiheiten Thomasius darunter zdhlt. Im Kontext dieser staatskir-
chenrechtlichen Abhandlung fiihrt er immerhin vier Bereiche auf, in denen er der
Gesetzgebung wie Strafgewalt einen legitimen Zugriff abspricht: erstens das, was
dem menschlichen Willen iiberhaupt entzogen ist, wie Gottes Gebote und Verbote,
zweitens die Verstandeserkenntnis, bezogen auf die begriffliche Erkenntnis von
Dingen, drittens menschliche Gefiihlsneigungen (Affekte) und Laster sowie viertens
Meinungen und Meinungsduflerungen iiber das, was ein Mensch in Bezug auf das
Wesen eines Dinges fiir wahr hilt.!® Skizzenhaft ergibt sich damit das Bild wichtiger
Eckpfeiler, auf denen Thomasius’ Verstédndnis von individuellen Freirdumen ruht.
Das heiflit umgekehrt, dass — so paradox es klingt — seinem souverénititstheore-
tisch absolutistischen Staatsverstdndnis der Gedanke der Begrenzung der staatlichen
Macht gegeniiber den Untertanen inhérent ist: Ziel ist nicht die Etablierung willkiir-
licher Gewalt, sondern einer verldsslichen Rechtsordnung, deren RechtmaBigkeit
darauf beruht, dass sie den genannten Kriterien geniigt. Was dies in der Ubertragung
vom Abstrakten ins Konkrete bedeuten kann, ist zu untersuchen.

3. Die Freiheiten der Einzelnen
3.1 Gewissens- und Religionsfreiheit

Das bei Thomasius seiner Bedeutung wie Haufigkeit nach an erster Stelle stehende
individuelle Recht ist das auf Gewissens- und Religionsfreiheit.”” Sein Eintreten
dafiir ist eine feste Konstante iiber alle Entwicklungen seines Denkens hinweg und
pragt wesentlich seine Sicht auf die weltliche Herrschaft. Dem liegen drei Pramissen
zugrunde: Erstens sind religidse Uberzeugungen nach Thomasius grundsitzlich eine
individuelle Angelegenheit und stellen per se eine innere Beziehung zu Gott dar.
Was die eigene Seligkeit betrifft, kommt nach Thomasius allen Menschen, ,,sie
seyen von was Stande sie wollen“, die Freiheit theologischer Interpretation zu.20
Zweitens stellen religiose Dinge prinzipiell keinen Bestandteil des naturrechtlichen
Herrschaftsvertrages zwischen Untertanen und Regenten dar. Und drittens darf sich
die weltliche Macht als Gesetzgebungs- wie Strafgewalt ausschlieBlich auf dufere

17 Thomasius 1724a, S. 4. Thomasius selbst fiihrt den Text auf eine Vorlesung von 1695 zuriick,
vgl. ebd., S. 1.

18 Vgl. Thomasius 1724a, S. 4-6.

19 Vgl. dazu hier im Band Ahnert, sowie grundlegend Zurbuchen 1996.

20 Thomasius/Brenneysen 1696, S. 136.
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Handlungen der Menschen zum Zwecke der Herstellung des offentlichen Friedens
im Gemeinwesen erstrecken. Aus der Verbindung dieser drei Grundiiberzeugungen
zieht Thomasius die unmissverstiandliche Folgerung: ,,Das Recht Gesetze zu machen
komt allein den Fiirsten zu/ Confessiones aber einen jeden. Jene werden gemacht
von den @uflerlichen Thun und lassen der Unterthanen/ diese aber von den Concep-
tibus, die einer in seinem Verstande sich macht von géttlichen Sachen/ und also
ist das objectum confessionum gantz extra imperium Legum, weil der Menschliche
Verstand keinem Gesetz unterworffen.*?!

In der Konsequenz entwickelt Thomasius daraus eine Pflicht des Fiirsten zum
doppelten Schutz individueller Religionsfreiheit. Zum einen geschieht dies durch
das Gebot religioser Toleranz, das in umgekehrter Perspektive auf ein Schutzrecht
gegeniiber dem Staat hinauslduft. Weil die naturrechtlich legitimierte Souverinitit
des Fiirsten weder einer religiosen Legitimation vonseiten der Kirche bedarf noch
die Loyalitdt der Untertanen von religidsen Préferenzen abhéngen darf, soll der
Herrscher auch seinen Untertanen gegeniiber tolerant gegeniiber auftreten. Zum an-
deren steht der Fiirst in der Pflicht, das individuelle Bekenntnis und Gewissen seiner
Untertanen gegen Ubergriffe oder Verfolgungen durch die institutionell verfasste
(Mehrheits-)Kirche als einer intermedidren Gewalt im Staat zu schiitzen und so zu-
gleich den Ausbruch sozialer Konflikte unterbinden. Verstole der Geistlichkeit ge-
gen die Toleranz sind nétigenfalls strafrechtlich zu ahnden: Der Fiirst soll Theologen
wie alle Untertanen ,,in gebithrenden Gehorsam halte[n] und ihnen nicht gestatten
auff andere Religions-Verwandten®, die er in seinem Lande duldet, ,,zu schméhen/
auch diejenigen die hierinnen nicht pariren wollen gebiihrend zu straffen‘.??

Zur Erfiillung der Ubernahme der Aufgabe, Garant der Religions- und Gewis-
sensfreiheit der Einzelnen gegen kirchliche Angriffe zu sein,?? spricht Thomasius
dem Fiirsten zuvor umfangreiche Herrschaftsrechte tiber die Kirchen zu, ndmlich
in allen Angelegenheiten, die im 6ffentlichen Raum stattfinden, wie Gottesdienste,
Kirchenzeremonien, offentlich ausgefochtene theologische Streitigkeiten oder Kon-
zilbeschliisse. Dieses jus circa sacra griindet als Recht der Majestét ausschlieBlich
auf der naturrechtlich-profan begriindeten Amtsstellung des Fiirsten: ,,Denn das
Recht der Natur machet keinen Unterschied unter einem ungldaubigen und glédubigen
Regenten.“?* Kennzeichnend fiir Thomasius’ staatskirchenrechtliches Denken ist die
Dialektik der sich gegenseitig bedingenden Rechte und Pflichten von Fiirst und
Untertanen. Das Ziel der Emanzipation der fiirstlichen Macht von der Kirche und
die Behauptung des weltlichen Autoritétsanspruches gegeniiber den Untertanen aller

21 Thomasius/Brenneysen 1696, S. 139.

22 Thomasius 1701b, S. 273. Vgl. Thomasius 1695b, S. 106.

23 ,Es hat auch ein Fiirst Recht/ dafl/ wenn jemand in einer oder anderer Meynung von der bishe-
rigen Erkldrung gewisser Oerter in der Schrifft abgehet/ und ein Ministerium ihm dewegen
allen Verdruf} anthut/ [...] solches zu verhindern/ und den ersten bey seiner Gewissens-Freyheit
zu schiitzen.” Thomasius/Brenneysen 1696, S. 167.

24  Anm. von Thomasius, in: Pufendorf1717, S. 47.
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Konfessionen? bilden mit dem Ziel des Schutzes des religidsen Selbstbestimmungs-
rechts der Biirger eine unaufldsbare Verbindung. Thomasius’ staatskirchenrechtliche
Firstenrechts-Schriften ab Mitte der 1690er Jahre lassen sich daher zugleich als
Manifeste der Religionsfreiheit der Untertanen verstehen.

So klar und eindeutig Thomasius jedoch fiir die individuelle Glaubensfreiheit ein-
tritt, so wenig verbindet er dies mit der Forderung nach prinzipiell freier Religions-
austibung. Denn die Kehrseite des Schutzes der individuellen Religionsfreiheit auf
dem Boden des naturrechtlichen jus circa sacra ist die damit einhergehende Oberho-
heit des Fiirsten iiber alle Angelegenheiten des duleren Gottesdienstes. Gewiss soll
die Wahrnehmung dieses Majestitsrechts moderat geschehen; sie lésst sich auf die
Formel bringen, so viel Freiheit wie moglich in der 6ffentlichen Religionsausiibung
zuzulassen und so wenig Eingriffe wie n6tig zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen
Friedens vorzunehmen: ,,Wo aber der Staat nicht turbiret wird/ soll er in Glaubens
Sachen niemand zwingen/ sondern mufl es gehen lalen/ wie es gehet/ und die
Sache GOtt und der Zeit befehlen.“?® Doch endet Religionsausiibung dort, wo sie
die Religionsfreiheit anderer — sei es der Mitbiirger oder des Fiirsten — verletzt und
soziale, friedensbedrohende Konflikte produziert.?” Paradox formuliert, stellt gerade
die nicht prinzipiell freie Glaubensausiibung fiir Thomasius die Voraussetzung fiir
individuelle Religionsfreiheit dar.

Wer aber darf nach Thomasius in den Genuss individueller Religionsfreiheit kom-
men? An erster Stelle sind dies die Glaubigen der christlichen Konfessionen, Luthe-
raner, Reformierte und Katholiken. Dies schlief3t prinzipiell auch die aus (jeweiliger)
theologischer Perspektive als Haretiker Eingestuften ein, gegen deren strafrechtliche
Verfolgung er mit der berithmten Dissertation ,,An Haeresis sit Crimen‘ angegangen
war.2® Der Fiirst solle, so Thomasius, auch religiosen Dissidenten und Reformern,
,»wenn dieselbe nur sonst ruhig, fromm und stille als treue Unterthanen leben/ Auf-
fenthalt in der Republique verschaffe[n]/ und iiber ihre Gewissen nicht zu herrschen
suche[n]/ wie nicht weniger denenjenigen die sich von denen abergldaubischen Cere-
monien loB reissen wollen/ Freyheit solches zu thun vergonne[n]“.2° Der Anspruch
auf Toleranz ist dabei strikt an staatsbiirgerliche Loyalitdt gebunden, er ist verwirkt,
sobald religiose Uberzeugungen der Untergrabung der 6ffentlichen Ruhe oder der
Infragestellung der staatlichen Autoritéit dienen: ,,Z. E. Wenn die Jesuiter lehren/ daf3

25 Vgl. Thomasius 1695b, S. 116.

26 Thomasius 1701c, S. 73.

27 ,Lehren sie aber die Toleranz nicht/ so mufl man ihnen befehlen aus dem Lande zu gehen/
jedoch unter guten Conditionen.” Thomasius 1713, S. 291.

28 Ketzerei kann nicht mit Gewalt und Schwert, sondern nur mit Gottes Wort begegnet werden,
da es ein geistliches Ding ist, ,,das kan man mit keinem Eisen hauen/ mit keinem Feuer
verbrennen/ mit keinem Wasser ertrincken etc.”. Thomasius 1697, S. 304.

29 Thomasius 1701b, S. 273.
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ein Unterthaner den Himmel verdiene/ wenn er seinen Fiirsten/ der ein Ketzer ist/
ermorde; dal man denen Ketzern keine Treue und Glauben halten miisse [...].*30

Uber die christlichen Konfessionen und christliche Ketzer hinaus3! — darunter na-
mentlich die gemeinhin verrufenen Arianer oder Sozinianer (Leugnung der Trinitét)
— schlieft Thomasius in sein Verstdndnis von Religionsfreiheit auch Angehdorige
nichtchristlicher Religionen ein, ndmlich Tiirken, Tataren3? und Juden: ,,Nun ist aber
ein Jude in seinem Gewissen also versichert, dal Christus nicht der wahre Messias
sey: Ein Delictum erfordert aber eine Proaeresin, welche sich aber hier nicht findet,
und dannenhero kann man auch einen solchen Menschen nicht strafen [...].“33 Sind
etwa Gebiete, die nach Kriegshandlungen an einen Herrscher fallen, von Juden und
,,Unbekehrten™ bewohnt, gebietet es allein schon die politische Klugheit, diesen
nicht die eigene Kultur einschlieBlich Religion aufzuzwingen, sondern ,,ihre mores
[zu] lassen/ woferne sie tranquillitatem communem nicht turbiren: Denn greiffet
man sie zu hart an/ so lauffen sie zum Lande hinaus/ oder sie rebelliren‘ 34

Obschon Thomasius dem Sinn nach ein universales Recht auf Religionsfreiheit
vertritt, handelt es sich genau genommen weniger um ein subjektives Recht, son-
dern mehr um ein Plidoyer fiir die Nichtstrafbarkeit religioser Uberzeugungen.
Von einem einklagbaren Grundrecht auf religidse Toleranz ist Thomasius noch weit
entfernt, da Verletzungen der naturrechtlich definierten Pflichten, also Ubergriffe
des Fiirsten auf die religiose Freiheit der Untertanen aufgrund des vertretenen Sou-
verénititsbegriffes (Machtmonismus, princeps legibus solutus, s. 0.) per se keiner
menschlichen Sanktionsmacht unterliegen konnen. Der aufgestellten Pflicht des
Firsten zur Gewéhrung der Religionsfreiheit korreliert hier kein universales Recht
auf religiose Freiheit.

Deutlich eingeschrénkt ist die Religionsfreiheit fiir Atheisten. Zwar tritt Thoma-
sius prinzipiell fiir die Nichtstrafbarkeit atheistischer Lehren ein und steht somit
auch in dieser Richtung fiir Gewissensfreiheit. Doch konnen Atheisten keinen
Anspruch auf Duldung erheben, weil gegeniiber allen Glaubigen ein signifikanter
Unterschied besteht: Sie wéren bei Abwesenheit des Risikos menschlicher Strafver-
folgung eher zu kriminellen Handlungen bereit als Gldubige, da sie keine damit
unweigerlich verbundene Strafe Gottes fiirchten wiirden. Wegen dieser potenziellen
Gefahr fiir den offentlichen Frieden spricht Thomasius dem Fiirsten daher das na-
turrechtlich basierte Recht zu, ihnen das Aufenthalts- bzw. Biirgerrecht in seinem

30 Thomasius 1691d, S. 423.

31 Hatte Thomasius in seinen ,,Institutiones* (1688) die Duldung religiéser Dissidenten durch den
Fiirsten zwar als naturrechtskonform angesehen, doch noch als Versto3 gegen seine Pflicht
als guter Christ, ndmlich gegen das gottliche offenbarte allgemeine Gesetz, verwirft er diese
Position in den ,,Fundamenta®, und damit nach seiner konsequenten Trennung von Recht und
Theologie: die Duldung sei keineswegs eine Missetat (Thomasius 1705a, S. 185).

32 Vgl. Thomasius 1738, S. 347f.

33 Thomasius 1738, S. 66.

34 Thomasius 1701c, S. 90, S. 181.

52

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

Land zu entziehen, betont aber, dass dies keine Strafe fiir die Ausgewiesenen dar-
stelle.?> Bemerkenswert ist, dass Thomasius diese Position wohl schon zwischen
zwischen 1697 und 1705 redivierte und wegen der allgemeinen Verdorbenheit aller
Menschen Atheisten keineswegs mehr fiir eine besondere Bedrohung des Staatswe-
sens hielt: ,,Also habe ich vor diesem dafiir gehalten und defendiret, dal nichts
der Republik schédlicher seyn konne, als der Atheismus; nunmehro erkenne ich
aber, daB solches falsch sey.“3 Mindestens ebenso bemerkenswert ist aber auch,
dass Thomasius’ Haltung trotzdem inkonsequent blieb, wie sein 1717 im Namen
des Spruchkollegiums der Juristischen Fakultdt erteiltes Gutachten gegen Theodor
Ludwig Lau zeigt:¥” In diesem rechtfertigte er die aufgrund des Atheismus- bzw.
Spinozismusvorwurfs erfolgte Konfiskation von dessen Schrift ,,Meditationes Philo-
sophicae de Deo, Mundo, Homine* sowie die Ausweisung durch den Magistrat der
Stadt Frankfurt/Main. Lau solle sogar fiir die milde Behandlung durch das Consili-
um abeundi dankbar sein, ,,da nach der Lehre der allermeisten Gelehrten in allen
dreyen im Romischen Reich tolerirten Religionen die Atheisten und Vertheidiger
solcher gottloser Lehren mit dem Feuer gestrafft werden kénnen und sollen‘!8
(Herv. MK) Die, wie Giinther Gawlick nachwies,® insgesamt inkonsistente und
widerspriichliche Argumentation von Thomasius verdeutlicht, dass er nicht iiber
seinen Schatten springen mochte — auch wenn seine tiefe, religiés motivierte Ableh-
nung atheistisch-spinozistischer Gedanken quer zu seinem sonstigen Eintreten fiir
Religionsfreiheit stand.

Und schlieSlich weist Thomasius’ Plddoyer flir Religionsfreiheit zwei weitere
erhebliche Probleme auf: Betrachtet ndmlich ein Glaubiger die o6ffentliche, kon-
fessionskonforme Religionsausiibung als substanziell fiir seinen Glauben, wird er
das von Thomasius im Konfliktfall befiirwortete fiirstliche Hineinregieren in den
dufleren Gottesdienst als Intoleranz wahrnehmen. Auch bleibt die Gewédhrung von
Religionsfreiheit mehr als fragil, weil Thomasius im Widerspruch zu seinen Grund-
sdtzen weiterhin an der Pflicht eines Fiirsten festhilt, ,,da} eine wahre Religion und
wahre Frommigkeit in der Republique griine und blithe®, selbst wenn er dies an die

35 ,,Es ist auch ein Christlicher Fiirst einen Atheisten [...] zu dulden nicht schuldig, Denn er
hat sich allezeit von ihm zu befahren, daf3, wenn er sich getrauet, seine Begierden und deren
Ausiibung in geheim zu verrichten, er so dann die Gesetze und die Ruhe des gemeinen
Wesens nicht beobachten, sondern dieselben storen werde. Thomasius, 1724a, S.36. Vgl.
Thomasius/Brenneysen 1696, S.200-203.

36 Thomasius 1738, S. 349, 58. Die von Gawlick 1989, S. 261, mit guten Griinden vorgenommene
Datierung der ,,Vollstandigen Erlduterung Der Kirchen-Rechts-Gelahrtheit wirft dennoch
Fragen auf, denn Thomasius hielt nach Auskunft der Vorlesungsverzeichnisse sowie eigener
Programme weder 1697 noch 1705 noch innerhalb dieses Zeitraums eine Vorlesung zu Pufen-
dorfs ,,De Habitu Religionis“. Am wahrscheinlichsten ist eine Kompilation des posthumen
Werks aus Mitschriften verschiedener kirchenrechtlicher Lehrveranstaltungen, darunter auch
unangekiindigten, die im kleinsten Kreis stattfanden.

37 Lau1717.

38 Thomasius 1717a, hier S. 256.

39 Vgl. Gawlick 1989, S. 266-272.
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Bedingungen einer direkten Orientierung am Evangelium und des generellen Gehor-
sams gegeniiber Gottes ,,allgemeine[n] Gebote[n]* kniipft*® und damit ein faktisch
antikirchliches, da reduziertes, konfessionsoffenes christliches Religionsverstandnis
zugrunde legt.*! Dass aber eine solche Beforderung der ,,wahren* Religion in der
Realitdt ohne Verletzung individueller Religionsfreiheit stattfinden kann, ist kaum
vorstellbar.

3.2 Freiheit der Lehre und Forschung

Wie das eingangs angefiihrte Zitat iiber die ,,ungebundene Freyheit* signalisiert, war
Thomasius die Begriindung, Verteidigung sowie Inanspruchnahme der Freiheit der
Lehre und Forschung ein roter Faden, der sich durch seine gesamte Karriere als
Gelehrter zog. Ausgangspunkt seiner Argumentationen ist die Uberzeugung, dass
die Suche nach Wahrheit keinen menschlich gesetzten Einschrinkungen unterliegen
darf,*? was bei ihm immer gleichbedeutend ist mit der selbststindigen, individuellen
Urteilsbildung, zu der die Vorurteile der Autoritit und Ubereilung (praejudicium
auctoritatis, pracjudicium praecipitantiae) abgelegt werden miissen: ,,Aber der Ver-
stand erkennet keinen Ober-Herrn als GOTT/ und dannenhero ist ihm entweder
das Joch/ das man ihm auffbiirdet, wenn man ihm eine menschliche Autoritét
als eine Richtschnur vorschreibet/ unertraglich/ oder aber er wird zu allen guten
Wissenschafften ungeschickt/ wenn er unter diesem Joch erliegen muB [...].“* Die
Rechtfertigung der freien Suche nach Wahrheit bringt Thomasius in der Regel mit
dem daraus resultierenden Nutzen fiir das Gemeinwesen in Verbindung, womit sie
umgekehrt auch an diesem Kriterium zu messen ist.

Gegeniiber den Vorstellungen der Religions-, Gewissens- oder Meinungsfreiheit
unterscheidet sich Lehrfreiheit allerdings grundsitzlich, da das gesamte Bildungs-
wesen ein hoheitliches Regal darstellt und Bildungseinrichtungen wie Lehrer der
fiirstlichen Aufsicht unterliegen. Folglich steht Lehrfreiheit auch nur dem Personen-
kreis zu, dem per Amt die Aufgabe der Lehre iibertragen ist.** Wegen der damit
verbundenen Mafgabe, ,,da3 solche Lehren offentlich getrieben werden/ welche
mit dem rechten Endzweck und Nutzen der Republicken iibereinstimmen®,* billigt
Thomasius konsequenterweise auch eine Reihe von Einschrdinkungen der Lehrfrei-
heit: Sofern dem Hochschullehrer nicht ,,vermoge der Gesetze und Gewohnheit
frey gelassen/ seine eigene Meinungen vorzubringen®, muss er etwa Vorgaben zur

40 Thomasius 1713, S. 286, 283.

41 Vgl. dazu Dreitzel 1997, S. 23; Kiihnel 2022, S. 404{.

42 ,Die Warheit aber bindet sich nicht an erdichtete fundamente/ sie hélts mit keiner Secte.”
Thomasius 1704b, S. 57.

43 Thomasius 1691b, S. 459.

44 Vgl. Thomasius 1691c, S. 78.

45 Thomasius 1709a, S. 496.
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Lehre von vorgeschriebenen Autoren nachkommen. Um die potenzielle Spannung
zu seinem Prinzip der Befreiung des Vorurteils menschlicher Autoritit etwas aufzu-
16sen, besteht Thomasius immerhin auf einem Recht zur Kritik, indem der Lehrer
»freymiithig/ jedoch allenthalben mit untermengter Bescheidenheit Differenzen
zur eigenen Position deutlich machen sollen darf.*¢ Aber auch die Interpretation
bestimmter Lehren obliegt letztlich dem Fiirsten — selbst wenn sie nicht einleuchten
mag: So kann er etwa ,,aus sonderlichen Ursachen befehlen/ da3 die Worte seiner
Unterthanen in gewissen Fillen auff eine gewisse Art und Weise sollen ausgeleget
werden/ obschon zu weilen diese Auslegung wider die obigen Regeln zu seyn
scheinet/ oder man nicht eben sehen kan/ wie sie daraus praecisé¢ herkommen. 4’

Generell klammert Thomasius Uberlegungen iiber die ,,Klugheit eines Fiirsten*
als Lehrgegenstand aus: Fiir einen Studenten sind diese miilig, ,,weil er selbst doch
ein Unterthan bleibet“, und fiir einen Professor, ,,weil er nur Unterthanen lehret*;*8
politische Machttechniken, wie die ,,Mittel sich Freunde zu machen/ die Feinde
abzuwenden/ auch besondere Nachstellungen von seinen Feinden zu gewarten®,*
sollen fiirstliche Arkana bleiben. Die Aufdeckung von Fehlern der Fiirsten gegen-
iber den Untertanen erachtet Thomasius zumindest ,,wieder die Regeln der Klug-
heit*“3% Kategorisch freilich schlieft Thomasius auf den Umsturz der staatlichen
Ordnung (Abschaffung des Regenten) zielende Lehren aus®' sowie die Verbreitung
atheistischer (spinozistischer) Lehren.?

Trotz dieser Einschrankungen betont Thomasius ausdriicklich die Zuldssigkeit
von Kritik an bestehenden politischen, sozialen oder rechtlichen Verhiltnissen von-
seiten der Hochschullehrer, die er aus seinem Verstdndnis von ihrer Doppelrolle
ableitet. Sie sind qua Status sowohl den Studierenden als auch dem Fiirsten gegen-
iber als Ratgeber zur Wahrheit verpflichtet, weshalb ein ,,Doctor publicus oder
privatus wieder das Amt eines treuen Unterthanen im geringsten nicht peccire,
wenn er gleich auf gewisse Masse die Méngel der Republique in welcher er lebet/
seinen Zuhdrern entdecke®.>® Damit gehdrt nicht nur die dffentlich vorgetragene
Kritik an gesellschaftlichen, politischen oder juristischen Missstédnden, sondern auch
die Unterbreitung von Vorschligen zu deren Beseitigung zu ihrem Amtsethos.>*

46 Thomasius 1704c¢, S. 84.

47 Thomasius 1691c, S. 227.

48 Thomasius 1713, S. 419.

49 Thomasius 1713, S. 420.

50 Vgl. Thomasius 1688c, S. 205.

51 Vgl. Thomasius 1709a, S. 478.

52 Thomasius 1717b, S. 277; vgl. Thomasius 1694b, S. 625, sowie Kiihnel 2001, S. 286, 170-172.

53 Thomasius 1688b, S.108f. Vgl. Thomasius 1709a, S. 478.

54 Verworfen wird der Einwand: ,,Aber/ sprichst du/ das mdchte noch endlich hingehen/ wenn es
einer in seinem Hause sagt/ aber das ist zu viel/ daf3 einer seine Meinung in 6ffentlichen Druck
ausbreitet/ denn dieses heisse die Republic verachtet/ da man doch vielmehr einheimische
Mingel verbergen solle.” Thomasius 1709a, S. 478. In den ,,Grund-Lehren* widmet Thomasius
seinem Konzept einer infomellen Machtkontrolle durch Réte in Buch II das Kapitel IV ,,Von
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In Analogie zu der von Thomasius héufiger gebrauchten Metapher eines Arztes
obliegt die Entscheidung zur Anwendung der empfohlenen Arznei freilich allein
dem Herrscher.

Nicht zuletzt fiihrte Thomasius die Attraktivitit und den Erfolg der neuen halli-
schen Universitdt neben dem Fleil der Professoren auf die vom Fiirsten gewihrte
Freiheit ,,in docendo* zurlick.» Insgesamt war es sein Anliegen, eine moglichst
weitgehende, d. h. sowohl intellektuell als auch institutionell autorititsfreie Lehre
und den offenen wissenschaftlichen Diskurs mit einer fiir alle Lehrer geltenden
absoluten Loyalitits- und Subordinationspflicht zu vereinen.>® In der Konsequenz
akzeptierte Thomasius als Untertan daher auch ausdriicklich Lehrverbote, ,,dall/ wo
das gemeine Beste/ und Churfl. Durchl. Gnédigster Wille solches erfordern solte/
ich auch diese Freyheit Derselben willigst auffopffern wolte.“>” Threr Intention
(wenngleich nicht ihren Inhalten) nach sind Thomasius’ Vorstellungen von Lehr-
und Forschungsfreiheit damit durchaus vergleichbar mit der vom Grundgesetz von
allen Beamten bzw. Lehrern eingeforderten besonderen Staatstreue: ,,.Die Freiheit
der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.*3

3.3 Meinungs- und Pressefreiheit

Gegentiber den prominenten Texten zur Religionsfreiheit im Mantel der Erérterung
furstlicher Rechte und Pflichten findet sich von Thomasius keine gesonderte Schrift
oder in sich geschlossene Diskussion zu einem individuellen Recht auf Meinungs-
freiheit. Gleichwohl begegnet uns diese Forderung verstreut in unterschiedlichen
Kontexten, obschon hdufig — und nicht immer deutlich zu unterscheiden — im Zu-
sammenhang mit der primér fiir die akademische Sphére in Anspruch genommenen
Lehr- und Diskursfreiheit oder der Freiheit auf die AuBerung religidser Uberzeugun-
gen. Generell gilt fiir Thomasius der Grundsatz, dass der Verstand (ausgenommen
von Gottes iibergeordneter Autoritét) frei ist. Politische Relevanz erhélt diese im
Grunde relativ triviale Aussage erst dadurch, dass Thomasius daraus zugleich den
Schluss zieht, dass auch die AufBerung der via selbststindiger Uberlegungen gewon-
nenen Erkenntnisse keinen obrigkeitlichen Verboten unterliegen darf. Eine Meinung
zu haben, ist flir Thomasius untrennbar damit verkniipft, sie auch zu vertreten, sie
inkludiert einen kommunikativen, sozialen Akt, ist also mehr als innere Gedanken-
freiheit und richtet sich gegen Heuchelei. Ausdriicklich spricht er einem Fiirsten

Denen Regeln und Richtschnuren der menschlichen Verrichtungen/ nemlich/ dem Rath und
Herrschafft®, Thomasius 1709b, S. 74-92.

55 Vgl. Thomasius 1717b, Anm. 127, S. 278.

56 Vgl. Kiihnel 2001, S. 283.

57 Thomasius 1694b, S. 657.

58 GG Art. 5 Abs. 3; vgl. GG Art. 7 Abs. 1: Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des
Staates.
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das Recht ab, vorzuschreiben, ,,dal ein Mensch dasjenige niemand sagen solle,
wie er das Wesen eines Dinges begreiffet, und was er fiir wahr hilt; oder dal3 er
stetswéihrend von seiner Erkdnntnif3 anders reden solle, als er denckt.*>® (Herv. MK)

Die Trennlinie des Erlaubten zieht Thomasius zwischen 6ffentlicher und privater
MeinungsduBlerung. Denn trotz des grundsdtzlichen Anspruchs auf freie Meinungs-
dulerung erachtet er im Interesse des offentlichen Friedens ihre Einschrankung im
offentlichen Raum (Universitit) oder im Amt (Hochschullehrer) fiir zuléssig (s. o.).
Kein Zweifel besteht fiir Thomasius jedoch daran, dass in der Sphédre des Privaten
jedem Menschen die freie Meinungsduflerung zusteht und keinen obrigkeitlichen
Verboten unterliegen darf. ,,Und obschon die allgemeine Ruhe erfordert/ dal um
erhaltung guter Ordnung willen an &ffentlichen Orten/ und zu gewissen Zeiten/
wie andere Aembter /also auch die Lehre der Weillheit durch die darzu verordneten
Personen alleine verrichtet werde; so ist doch dadurch denen andern nicht verboten/
solches zu andern Zeiten in privat Zusammenkiinfften zu verrichten / so wenig als es
vor verboten zu achten/ andern/ um welche Zeit es an der Uhr sey nachricht zu ge-
ben/ obschon gewisse Stundenruffer bestellet sind/ die solches offentlich ausruffen
miiBen. 00

Die private Sphire soll zudem als geschiitzter Riickzugsort fiir diejenigen fun-
gieren, die in der Offentlichkeit bzw. in ihrer Funktion als Amtstriger bestimmte
Meinungen nicht duBlern diirfen. Sie erscheint als Ventil, das sich im Fall von
Einschriankungen der Lehrfreiheit 6ffnet. Bemerkenswert ist dabei, dass die private
Meinungsduflerung fiir Thomasius jedoch zugleich die private Verbreitung 6ffentlich
untersagter Meinungen einschlieB3t: ,,Dergleichen Gesetze verbieten dier niemahlen/
daB} du deine Erkentnifl der WeiBlheit nicht andern mittheilen soltest; sondern sie
verbieten dir nur/ daBl du mit dieser Unterweisung kein Geld verdienen sollest;
Unterweise sie demnach ohne Entgeld: oder da du nicht an einen &ffentlichen
Ort andere Leute hierzu einladen sollest; So unterweise diejenigen/ die sich freywil-
lig bey dir angeben: oder dafl du nicht miindlich die Lehrbegierigen unterrichten
sollest; thue es denn in Schrifften.“®! De facto spricht sich Thomasius damit fiir
das subversive Unterlaufen bestehender Verbote aus, denn die private Verbreitung
von Meinungen verwischt die Grenze des Privaten zum Offentlichen. Dies zeigt
sich auch darin, dass Thomasius selbst die Publikation offentlich unterbundener
Ansichten (,,in Schrifften®) fiir legitim erachtet — doch intendiert er damit schon
Pressefreiheit?

59 Thomasius 1724a, S. 5f.

60 Thomasius 1691c, S. 77f.

61 Thomasius 1691c, S. 80. Ist selbst das nicht moglich, sieht Thomasius noch weitere ,tausend
Gelegenheiten Meinungen privat zu verbreiten, etwa ,,in Spazierengehen/ bey der Mahlzeit/
auff der Borse/ in Buchldden/ in Gewdlben/ bey visiten/ und in Summa bey allen Conversatio-
nen®, Thomasius 1691c, S. 81. Vgl. Thomasius/Brenneysen 1696, S. 189f.
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Die deutlichste Antwort darauf gab Thomasius vielleicht mit seinem eigenem
Verhalten, wie die Erscheinungsgeschichte seines satirischen Journals ,,Schertz- und
Ernsthaffte/ Verniinfftige und Einféltige Gedancken tiber allerhand Lustige und niitz-
liche Biicher und Fragen®, die beriihmten ,,Monatsgesprache®, beweist.®> Denn sie
belegt, wie er zur Verbreitung seiner kontroversen Ansichten und Angriffe auf die
orthodox-lutherische Leipziger Gelehrtenwelt sich selbst Pressefreiheit herausnahm.
Nach dem Erscheinen der ersten Hefte von Januar und Februar 1688, die in Leip-
zig beim Verleger Moritz Weidmann erschienen waren und sogleich ein Verbotsver-
fahren hervorriefen, trickste Thomasius mit Weidmann die sdchsische Zensur aus,
indem er ab dem Marzheft die ,,Monatsgesprache® im kurbrandenburgischen Halle
beim Verleger Christoph Salfeld herausbrachte. Aus Thomasius’ Briefwechsel wird
jedoch deutlich, dass Salfeld lediglich als Strohmann fiir Weidmann fungierte, der
sogar bis zum Ende des Erscheinens der Monatsgespriche (das Dezemberheft 1689
erschien erst 1690) weiterhin der ,,Verleger im Schatten* blieb.6

Trotz eigener negativer Erfahrungen mit dem Instrument der Zensur erachtete
Thomasius die Einschrankung der Publikationsfreiheit aber grundsétzlich legitim zur
Erhaltung des offentlichen Friedens: ,,Gleichwohl aber [...] kan ein Fiirst umb des
Klagens los zu werden/ einem solchen Manne das schreiben verbieten; welcher sich
denn nach dem Befehl seines Fiirsten billig richtet [...].“64 Uniibersehbar freilich
ist sein Anliegen, die Grenze fiir die Zensur so weit wie moglich nach oben zu
verschieben und sie nur als ultima ratio fiir den Fall der tatsdchlichen Bedrohung
des Friedens im Gemeinwesen zu befiirworten: Selbst eine ,,irrige” Meinung soll im
Allgemeinen nicht verboten werden, sondern erst dann, wenn sie ,,gantz offenbarlich
die allgemeine Ruhe des Staats turbire/ und Aufruhr anzuwecken trachte*.%

Vorbehaltlich dieser Einschrankung handelte Thomasius als Aktivist der Pres-
sefreiheit. Dies zeigen auch die von ihm bzw. unter seiner wesentlichen Mitwir-
kung herausgegebenen erfolgreichen Zeitschriften wie die ,,Observationes Selectae*
(1700-1705) oder die ,,Auserlesenen Anmerckungen uber allerhand wichtige Mate-
rien und Schrifften” (1704-1707). Sie waren weder Rezensionsorgane noch Fach-
zeitschriften (die sich historisch erst spéter entwickelten), sondern interdisziplinire
Gemischtwarenldden, die Artikel aus allen Wissenbereichen und zu allen denkbaren
Themen enthielten. Programmatisch wurden sie durch die Klammer zusammenge-

62 Zwischen Januar 1688 bis Dezember 1689 variierte die genaue Titelbezeichnung; bekannt
wurden sie als ,,Lustiger und Ernsthaffter Monats-Gespriche® (Thomasius 1688-1690).

63 Vgl. Kiihnel 2014, bes. S.210-215. Zu den Kontroversen um die Monatsgespriiche vgl.
Thomasius’ Korrespondenz ab Januar 1688 (Thomasius 2017, insbes. die Briefe Nr.43, 44,
192, 197).

64 Thomasius/Brenneysen 1696, S. 189.

65 Auch in Halle hatte er sich 1694 anldsslich der Kontroverse um seine ,,Dissertatio Ad Petri
Poiret Libros De Eruditione Solida, &c.“ dem Verbot beugen miissen, zu theologischen
Themen zu publizieren oder lehren, vgl. das Schreiben der Oberkuratoren Johann Friedrich
von Rhetz und Daniel Ludolph von Danckelmann an Thomasius vom 30. Oktober 1694, in:
Thomasius 2020, Brief Nr. 34, S. 61.
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halten, Wahrheiten auf eklektische Weise mithilfe der Historie und des eigenen Ver-
standes selbststindig zu entdecken und Autorititen nicht gelten zu lassen.% Zudem
ging es Thomasius in den ,,Observationes Selectae* sowie in der ,,Historia Sapien-
tiae Et Stultitiae* (1693) und der ,,Historie der WeiBheit und Thorheit* (1693) insbe-
sondere darum, zu Unrecht als Ketzer oder Atheisten Verrufene zu rehabilitieren.
Das programmatische Gebot der Vorurteilsfreiheit fithrte so zur ebenso program-
matischen Inanspruchnahme individuell freier MeinungsiduBerung, die im Medium
des Drucks faktisch den Anspruch nach Pressefreiheit erhob (und die Grenzen der
Zensur auslotete). Dies verband sich allerdings noch mit einiger Vorsicht, denn die
Autoren der ,,Observationes™ wie der ,,Auserlesenen Anmerckungen® blieben bis auf
wenige Ausnahmen anonym, was ihnen die Moglichkeit bot, ,,gewagte Thesen in die
Diskussion zu werfen, fiir die man sonst vielleicht personlich angegriffen worden
wiire*.07

Zudem agierte Thomasius durch die Herausgabe deutschsprachiger Journale in
Richtung einer iiber den akademischen Zirkel hinausgehenden Pressefreiheit. Adres-
siert an gebildete und bildungshungrige, des Lateinischen aber nicht kundige Lai-
en,% also eine breitere Offentlichkeit, markieren sie den Ubergang von der akademi-
schen Freiheit zu 6ffentlicher Meinungsfreiheit.

3.4 Recht auf Emigration und Niederlassungsfreiheit

Auch wenn fiir Thomasius eine instititutionelle Absicherung seiner Forderungen
nach individuellen Rechten auf Gewissens-, Meinungs- und Religionsfreiheit un-
denkbar war, machte ihn das nicht blind gegeniiber den Gefahren, die vonseiten des
Fiirsten fiir die Freiheiten seiner Untertanen ausgehen konnen. Der Zwang zur An-
nahme der Religion des Herrschers, sonstige Ubergriffe auf die individuelle religiose
Freiheit oder Anordnungen ,,in denen Dingen so gottlichen Geboten zuwieder“®
sind fur ihn realistische Szenarien und keineswegs Recht, sondern Unrecht. Aus
solchem Unrecht resultiert — in Ausnahme von der allgemeinen Gehorsamspflicht
— auch keine Pflicht des Untertanen zum Gehorsam gegeniiber dem Fiirsten. Aller-
dings erwachsen aus diesem zuldssigen Ungehorsam weder rechtliche Abwehrmittel,
noch lauft das auf die Befiirwortung eines irgendwie gearteten Widerstandsrechts
hinaus.”® Thomasius hat sogar trotz aller weltlich-naturrechtlichen Rhetorik kein

66 Vgl. dazu die Vorworte in den ,,Observationes Selectae* (Budde 1701, o. Pag.) und in den
,Auserlesenen Anmerckungen® (Thomasius 1704a, o. Pag.).

67 Mulsow 2005, S. 80.

68 Namlich ,,diejenigen/ so von studiren eigentlich keine profession machen/ jedoch um die War-
heit und Erlangung einer curieusen Wissenschafft eifrig bemiihet leben”, Thomasius 1704a,
o. Pag.

69 Anmerkung von Thomasius in: Pufendorf 1717, S. 30.

70 Zur Widerstandsdiskussion bei Pufendorf und Thomasius vgl. Grunert 2002, S. 127-131.
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Problem, Widerstand gegen den Landesherrn als Verstol gegen Gottes Ordnung
zu brandmarken,” was nicht zuletzt im Zusammenhang der von vielen Vertretern
des modernen Naturrechts einschlieBlich Thomasius vertretenen pseudoreligiosen
Erhéhung der Herrschaft mit den Attributen der Heiligkeit (,,sanctimonia“)’? und
Unverletzbarkeit steht.

Weil das von einem Fiirsten ausgeiibte Unrecht ihn nicht der naturrechtlichen
Legitimitit seiner souverdnen Macht beraubt, sicht Thomasius fiir den Einzelnen
nur zwei Auswege vor: sich entweder geduldig den Folgen zu fligen, mit denen der
ungerechte Herrscher den eigenen Ungehorsam bestrafen wird, oder zu emigrieren.
Selbst wenn er ,,den Unterthanen das gréfite Unrecht anthdte®, gilt, dass ,.ein jeder
lieber das Land rdumen/ oder alles elend ausstehen muf3/ als daf} er wider einen
zwar harten Regenten/ aber der doch der Vater des Vaterlandes ist/ die Waffen
ergreiffen wolte.“7> Das Verlassen des Landes interpretiert Thomasius allerdings
nicht als Flucht, sondern als Wahrnehmung ecines jedem Menschen zustehenden
Rechtes. Zwar stellte dieses ,,jus emigrandi® bereits eine Regelung des Ausgburger
Religionsfriedens von 1555 dar, und zwar als ein dem jus reformandi des Herrschers,
d. h. dem festgeschriebenen Grundsatz ,,Cuius regio, eius religio® korrelierender
Ausweg fiir konfessionell von der jeweiligen Festlegung abweichende Untertanen.
Das eigentlich Interessante ist, dass sich Thomasius aber nicht auf dieses und damit
auf das positive Recht bezieht, sondern auf das Naturrecht: ,,Denn es ist einem Un-
terthanen vergonnet aus natiirlicher Freyheit/ in einer Republiq, da er etwa meynet/
seine Nahrung besser fortzusetzen/ sich nieder zu lassen [...].“ (Herv. M.K.)’* Die
generelle Niederlassungsfreiheit an einem Ort der Wahl muss bei Thomasius dem-
nach als das in einem Staatswesen fortbestehende natiirliche Recht eines Individu-
ums verstanden werden, das auch im Sonderfall religiés motivierter obrigkeitlicher
Verfolgung Anwendung findet.

3.5 Freie Personlichkeitsentfaltung im Fiirstenstaat?

Das in Artikel 2 des Grundgesetzes verankerte Recht auf die freie Entfaltung
der Personlichkeit erstreckt sich prinzipiell so weit, wie es nicht die Rechte ande-
rer verletzt und gegen die verfassungsmifige Ordnung verstoB3t. Vermutlich hétte
Thomasius den zwei dieses Recht flankierenden Eckpfeilern zugestimmt, da sie
substanzielle Elemente des Naturrechtsdenkens sind: Das Gebot des ,,neminem
laedere zdhlte bereits seit dem romischen Recht zu dessen festem Bestand und
die naturrechtlich-kontraktualistische Begriindung der staatlichen Herrschaft diente

71 Thomasius 1724a, S. 4.

72 Thomasius 1709a, S. 491.

73 Thomasius 1709a, S. 491; vgl. Thomasius 1724a, S. 33.
74 Thomasius/Brenneysen 1696, S.200.
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wesentlich der Erzeugung von Loyalitét der , Verfassungsordnung® gegeniiber. Doch
welche Vorstellungen finden sich bei Thomasius zu einigen weiteren der heute mit
dem Begriff der freien Personlichkeitsentfaltung verbundenen Aspekte?

Generell steht fiir Thomasius das Streben nach individuellem Gliick als legitimes
menschliches Ziel auBler Zweifel. Am deutlichsten wird das in dem euddmonisti-
schen Grundprinzip seines zweiten Naturrechtsentwurfs, dasjenige zu tun, ,,was
der Menschen Leben sehr lang und gliickselig machet“’> und das Gegenteilige zu
meiden, weil sich beide Ziele auf das Individuum (und nicht das Gemeinwesen)
beziehen. Doch denkt Thomasius dabei an einen selbstbestimmten Weg zum eigenen
Gliick? Generell besitzt Gliick fiir ihn eine geistliche und eine weltliche Dimension.
Die erstere bedeutet dabei ebenso Seelenheil wie innere Gemiitsruhe: Aufgrund
seiner Uberzeugung, dass bei der Erlangung des ewigen Heils dem duBeren Gottes-
dienst nur der Charakter eines ,,Mitteldings* zukommt’¢ und Dogmen und Bekennt-
nisse der Kirchen letztlich keine wesentliche Rolle spielen, ist folglich das eigene
Seelenheil eine Angelegenheit des inneren, individuellen Gottesdienstes. Auch die
innere Gemiitsruhe ist nur auf individuellem Weg erreichbar: Da fiir Thomasius
jeder Mensch ein einmaliges Wesen darstellt, das eine psychophysisch individu-
elle Mischung der drei Hauptaffekte Wollust, Ehrgeiz und Geldgeiz (voluptas,
ambitio, avaritia) aufweist, kann deren in der Ethik angestrebte Dampfung auch
nur individuell austariert erfolgen und nicht nach einheitlichen Regeln verordnet
werden. Ebenso versteht Thomasius weltliches, zeitliches Gliick als individuelle
Angelegenheit. Dessen Erlangung liegt ohnehin auf der Seite der Individuen, weil
er unter dem naturrechtlichen Staatszweck der Gliickseligkeit nur die Herstellung
der duBleren Sicherheit versteht — und damit nicht mehr als die Voraussetzung
fiir die Moglichkeit zur Erlangung individuellen Gliicks. Weltliches Gliick in der
Gesellschaft bestimmt Thomasius als Erwerb von Reichtum, Ehre und Belustigung
in nichtexzessivem Umfang, d. h. als Vermeidung von Armut, Schande und Schmer-
zen.”” Da diese Elemente in Bezug zur psychophysischen Konstitution des Individu-
ums stehen, also zum Verhéltnis der Affekte Geldgeiz, Wollust und Ehrgeiz, kann
folglich auch der Weg zum weltlichen Gliick nur ein individueller sein.”®

Thomasius® Verstdndnis vom individuellen Charakter des Gliicks ist dennoch
nicht gleichzusetzen mit einer Personlichkeitsentfaltung frei nach individueller Defi-
nition, da er ihr in geistlicher Dimension mit Gott und in weltlicher mit ethischen
Vorgaben Grenzen zieht. Allerdings setzt fiir Thomasius die Erlangung wahren
Gliicks die Entwicklung einer intellektuell wie moralisch-sittlichen miindigen Per-

75 Thomasius 1709b, S.109.

76 Vgl. Thomasius, 1695b, S. 78.

77 Thomasius 1710, S. 208ff.

78 ,.Dal} aber so gar viele sich solcher Dinge/ die thnen unmdglich seyn/ unterstehen/ kommt
theils daher/ daf3 sie ihre Kréffte und Tiichtigkeit nicht priifen/ theils da8 man ihnen in Schulen
vorsaget: Alle Menschen wiren (gleichwie die unverniinfftigen Thiere) unter sich von einerley
Art/ und was einem moglich sey/ wire dem andern nicht unméglich.” Thomasius 1710, S. 84.
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sonlichkeit voraus. Sie ist das von Thomasius fiir Schulen und Universititen ange-
strebte Bildungsziel, das neben die Ausbildung von gesellschaftlich benétigten Fa-
higkeiten und insbesondere die Ausbildung kiinftiger Staatsbeamter tritt. Zwar ist es
eingebunden in seine allgemeine gemeinwohlorientierte Nutzen-Rhetorik, weil fiir
Thomasius nur ein derart miindiges Individuum {iber die Voraussetzungen verfiigt,
die es zu einem fiir das Gemeinwesen niitzlichen Mitglied qualifizieren. Doch sieht
Thomasius den Zweck von Bildung eben auch im Erwerb der Kompetenzen, die
der Einzelne fiir sein individuelles Wohl und Gliick benétigt. Seine eigene Rolle als
Lehrer sah er nicht nur als Vermittler von Fachwissen, sondern wesentlich darin,
seine Studenten zu befdhigen, ihre innere Seelenruhe und ihr irdisches Gliick zu
finden, ndmlich sie zu einer ,,mittelsten Lebens-Art* anleiten, die darin besteht ,,den
zeitlichen Vortheil sowohl anderer Menschen als auch ihrer selbst zu suchen.”
Thomasius’ péddagogische Aufgabe der auf vorurteilsfreie Urteilskraft setzenden
Personlichkeitsbildung zum Zweck individueller Gliicksfindung (Tugend und Weis-
heit)80 beriihrt mittelbar auch das Verhiltnis des Einzelnen zum Staat, denn es setzt
wiederum Lehr- und Meinungsfreiheit voraus.®!

In den Diskussionskontext freier Personlichkeitsentwicklung gehdrt auch Thoma-
sius’ Positionierung fiir eine fieie Berufswahl,® die den individuellen Fihigkeiten
und Neigungen entspricht. Als negatives Gegenmodell beschreibt er das traditionell-
standische Muster der Ergreifung des Berufs entsprechend sozialer Herkunft, d. h.
die durch Privilegien und Statuten bedingte Abschottung der Handwerke durch
die ausschlieBliche Rekrutierung des Nachwuchses aus den eigenen Familien. Sie
sei ein Hemmnis des Fortschritts oder sogar Ursache des Ruins der Handwerke,
wihrend umgekehrt die freie Berufswahl die Voraussetzung fiir groferen Flei3 und
die Kultivierung der Kiinste (,,artes*) darstelle.®3 Hatte Thomasius dies noch fast
beildufig in einer FuBnote zu Pufendorfs ,,Monzambano* (1695) bemerkt, zeigt seine
Abhandlung ,,Ob Pickelheringe und Scharffrichters S6hne koénnen Doctores und
Magistri werden™ (1724), wie ernst es ihm mit dem Plddoyer fiir eine von sozialer
Herkunft und Status unabhéngige Berufswahl war. Sie war ein einigermaf3en radika-
les Statement dafiir, auch sozial Stigmatisierten den Weg zu einer akademischen
Laufbahn zu 6ffnen, namentlich fritheren Komoddianten oder Scharfrichterséhnen.

79 Zwischen den beiden Extremen der Arten von Menschen, die triebgesteuert ihrer ,,verdorbe-
nen und hochst-ungesunden Vernunfft blindlings* folgen oder schon ,,im Stande der Gnade
leben®, Thomasius 1725, S. 630.

80 Vgl. insbes. Thomasius 1693, S. 590-592. Auch Thomasius’ padagogische Vorstellungen fiir
Kinder und Jugendliche orientierten sich an diesen Zielen, vgl. Kiihnel 2001, S.260-278.

81 Vgl. Thomasius 1725, S. 632—635.

82 Vgl. Art.12 Abs.1 GG: ,,Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstitte frei zu wéhlen.*

83 ,,Sed nostri opifices nihil vel parum excolunt, quia monopoliis gaudent & statutis, nemo
admittitur nisi opificis filus aut filiam ducens. Perdidit hoc opificia nostra. Ubi cuilibet liberum
est exercere quae scit, ibi major applicatio & cultura artium.” Thomasius 1695a, S.351f.,
Anm. n.
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Dieses Thema bertihrt auch das Amt des Fiirsten als Gesetzgeber wie oberste rechtli-
che Instanz: Ein Fiirst, so Thomasius’ Rat, tue daher ,,nicht unrecht®, wenn er selbst
Scharfrichter, ,,vielmehr aber ihre S6hne fiir ehrlich erkldhret/ und ihnen hiemit die
Thiire zu Ehrenstellen erdffnet”.34 In die Uberlegungen der an individuelle Fihigkei-
ten zu bindenden Berufswahl gehort auch das von ihm fiir potenzielle Amtstréger
aufgestellte arbeitsethische Gebot ,, Trachte nach keinem Ampt/ und nimm keins
an in der Republic/ dazu du dich ungeschickt befindest.“®5 Allerdings steht fiir
Thomasius hier nicht die freie Entfaltung des Individuums an erster Stelle, sondern
der aus einer angemessenen Berufswahl resultierende Nutzen fiir das Gemeinwesen.

Eher versteckt ldsst sich bei Thomasius scheinbar auch ein Anspruch auf Ver-
sammlungsfreiheit ausmachen, wenn er etwa im Kontext der oben besprochenen
Meinungsfreiheit Privatzusammenkiinfte erwéhnt, in denen er auch die Weiterver-
breitung offentlich unterbundener Positionen fiir zuldssig erachtet. Gemessen am
Verstdndnis des Grundgesetzes, das eine Versammlung erstens als auf einen gemein-
samen Zweck hin gerichtet auffasst, auf die auch zweitens ein Anspruch in der
Offentlichkeit existiert (Demonstrationsrecht),%¢ mag zwar der erste Punkt noch fiir
Thomasius zutreffen: Exemplarisch dafiir ware Thomasius’ Eintreten als Rechtsbei-
stand fiir August Hermann Francke, der sich wegen seiner privat veranstalteten
Collegia pietatis, die auch nichtakademische Laien einbezog, wegen angeblichen
Glaubensverstofen einer von der Theologischen Fakultit Leipzig angestoenen Un-
tersuchung ab Ende 1689 stellen musste.’” Der zweite Punkt freilich ist ausgeschlos-
sen, er widersprache schlicht Thomasius’ Souveranititsvorstellung.

Nicht zuletzt gehdren fiir Thomasius aber auch Leidenschaften und sogar Laster
in den Bereich, der frei von staatlichem Zugriff bleiben muss. Natiirlich lag es ihm
vollig fern, diese im positiven Sinne als Bereiche der freien Entfaltung menschlicher
Individualitdt zu verstehen. Vielmehr sind Affekte generell zu dampfen, Exzesse
zu meiden und Laster im Sinne von verhidngnisvollen Gemiitsneigungen, die aus
der jeweiligen Mischung der Affekte und ihrer Nichtbekdmpfung resultieren, zwei-
fellos negativ belegt. Das Entscheidende ist jedoch, dass er die Einhegung oder
Bekidmpfung von Affekten und Lastern — etwa ,,Ehrgeitz/ Geldgeitz/ Unbarmhertzig-
keit/ Undanckbarkeit/ Heucheley, Neid/ Hoffart/ Jachzorn/ Groll“®8 — ausschlieBlich
zum Gegenstand der Ethik und Sittlichkeit erklért, die jedweder juristischen wie
staatlichen Sanktionierung entzogen sein muss. Selbst dffentliche AuBerungen von
Lastern oder Begierden miissen nach Thomasius der Strafverfolgung entzogen sein

84 Thomasius 1724b, S. 195.

85 Thomasius 1709a, S.499. Vgl. Thomasius 1710, S. 84: ,,Es ist nérrisch/ ein Amt oder Lebens-
Art anzunehmen; noch nérrischer sich darum zu bewerben und am nérrichsten sich mit Gewalt
hinein zu dringen/ wenn man darzu nicht tiihtig ist.*

86 Vgl. https://www.uni-potsdam.de/de/rechtskunde-online/rechtsgebiete/oeffentliches-recht/grun
drechte/versammlungsfreiheit-art-8-gg.

87 Vgl. dazu Kiihnel 2016, S. 118-121; Kiihnel 2017, S. 63-70.

88 Thomasius 1709a, S. 519.
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und fallen damit faktisch unter Meinungsfreiheit.8? Die Grenze ist erst dann iiber-
schritten, wenn aus den Lastern heraus kriminelle Handlungen begangen werden, die
Angriffe auf die o6ffentliche Ordnung darstellen, doch sind nur die Taten, nicht aber
deren Motivation, strafrelevant: ,,Also werden von menschlichen Straffen ordentlich
ausgeschlossen/ alle gantz innerliche Wercke/ das ist siisse Gedancken von einem
verbotenen Laster/ Begierde/ verlangen/ Vorsatz ohne effect; ob gleich solches durch
nachfolgende Bekéntnis andern kund worden. Denn weil durch solche innerliche
Regung niemand kein Schade geschicht/ so ist auch keinem Menschen dran gele-
gen /daf} jemand deswegen gestrafft werde.*%°

4. Recht auf Leben und korperliche Unversehrtheit?

Aus Sicht des Grundgesetzes ist die Freiheit der Person untrennbar mit den Rechten
auf Leben und kérperliche Unversehrtheit verbunden,®! deren Schutz vom Staat
nicht nur zu gewihrleisten ist, sondern die vom Staat selbst grundsitzlich nicht
verletzt werden diirfen. Die in Art. 1 Abs. 1 GG festgeschriebene Unantastbarkeit der
menschlichen Wiirde, deren Schutz dem Staat obliegt, ist Grundlage des Verbots der
Todesstrafe wie der Folter. Wie steht es damit bei Thomasius?

Hinsichtlich eines Rechts auf Leben scheint die Sachlage auf den ersten Blick
relativ einfach: Allgemein ist es gerade die Pointe der naturrechtlichen Legitimation
eines Staatswesens, dem Einzelnen Schutz seines Lebens vor den Angriffen ande-
rer zu bieten, denn vor allem zu diesem Zweck tibertragen die im Naturzustand
urspriinglich gleichen und freien Individuen mittels Vertrag ihr Recht auf Selbst-
verteidigung auf eine Herrschaft und etablieren damit deren Gewaltmonopol. Das
ist bei Thomasius nicht anders. Allerdings haben die Einzelnen damit ihr urspriing-
liches Recht iiber ,,Leben und Tod*“ dieser Herrschaft iibertragen,? was fiir sie
selbst bei gravierenden VerstoBlen gegen die allgemeine Sicherheit bedeutet, dass
der Fiirst auch berechtigt ist, ihnen das Leben zu nehmen. Insofern entspricht es
der Logik dieses Theorems, dass Thomasius nirgendwo prinzipielle Zweifel an
der RechtméBigkeit der Todesstrafe hegt. Der Hauptzweck von Strafen, so Thoma-
sius, besteht in der offentlichen Abschreckung, die auf die ,,gemeine Besserung
der Unterthanen zielt, und richtet sich nicht auf die Besserung des Verbrechers
selbst,? was damit folgerichtig auch Strafen einschlieBt, bei denen der Delinquent

89 Selbst wenn die ,,bose Grundneigung [...] durch Worte kund gethan wird* und daraus Hand-
lungen folgen, gilt der Grundsatz der Nichtstrafbarkeit, ,,wenn nur der dusserliche Friede des
Menschen dadurch nicht verhindert wird, und niemand kein Unrecht geschiehet®, Thomasius
1724a, S. 5.

90 Thomasius 1709a, S. 518, §103.

91 Art.2 Abs. 2 GG; Abschaffung der Todestrafe Art. 102 GG.

92 Thomasius 1709a, S. 472f.

93  Thomasius 1709a, S. 505, vgl. 508.
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,eine ,,Spanne kiirtzer gemacht oder ,,ihm die Kehle zugeschniiret wird.** Wenn
zugunsten des Gemeinwohls die Todestrafe aber gerechtfertigt ist, zeigt das, dass
es fiir Thomasius prinzipiell noch unproblematisch ist, das Individuum als Objekt
und Mittel zu betrachten — also nicht als Selbstzweck, so wie sich dies, vermittelt
iber Immanuel Kant, in der Vorstellung der Menschenwiirde des Grundgesetzes
niedergeschlagen hat.

Die im Naturrechtsdiskurs haufiger aufgeworfene Frage, ob aus dem Herrschafts-
vertrag, in dem der Verbrecher der Fiktion nach ja ebenso Vertragspartner ist, auch
eine Pflicht des Verbrechers resultiere, sich der Todestrafe geduldig zu fiigen, ver-
neint Thomasius. Vielmehr sei sein Widerwille gegen die Exekution im Sinne des
Strafzwecks der Abschreckung anderer sogar hilfreich: ,,Aber bey der Straffe soll
er nicht willig/ sondern er soll widerwillig sein/ weil sonst die Straffe keine Straffe
wire/ auch sich keiner dadurch bessern wiirde/ wenn sie einem nicht wieder seinen
Willen angethan wiirde.“%

Unter die Delikte, die nach Thomasius die Todesstrafe verdienen, zihlt an ers-
ter Stelle Mord, wobei er sich in seinen , Institutiones” noch auf das biblische
Gebot ,,Wer Menschen-Blut vergeuf3t/ des Blut soll auch durch Menschen vergossen
werden®, auch unter Berufung auf Hugo Grotius, bezieht.”® Seine zugleich noch
vertretene Uberzeugung, auch ,,andere in géttlichem Gesetz ausdriicklich benante
Ubelthaten®, etwa alle Arten von Blutschande, seien des Todes wiirdige Verbrechen,
revidiert Thomasius jedoch spitestens 1705 in seinen ,,Fundamenta® und will den
entsprechenden Paragrafen giinzlich gestrichen wissen.” Ursache dieses Uberzeu-
gungswandels sind zum einen seine Bemiihungen um die Enttheologisierung des
Rechts, in deren Folge er den alttestamentarischen Geboten als besonderen Gesetzen
des jidischen Volkes prinzipiell die universale Geltung abspricht. Zum anderen ist
dies der Wandel seiner naturrechtlichen Grundiiberzeugungen mit der sich in den
Prinzipien von Justum, Decorum und Honestum ausdriickenden Unterscheidung von
Recht und Moral, in deren Folge er allein die den 6ffentlichen Frieden schddigenden
duBleren Handlungen (also die dem Justum widersprechenden) legitimerweise fiir
strafbar ansieht.

Vor dem Hintergrund seiner angestrebten Enttheologisierung des Rechts kommt
Thomasius 1703 in einem Rechtsgutachten gegen die ,fast allgemeine Meynung
derer Rechtsgelehrten‘®® zum Schluss, einem Fiirsten stiinde selbst das Recht zur
Begnadigung eines Morders zu, obwohl die Bibel dafiir das Todesurteil festschreibe
und die Tat auch ein Vergehen gegen das Naturrecht darstelle. 1707 fiihrt Thoma-
sius diese Position in der Dissertation ,,De jure aggratiandi principis evangelici in

94 Thomasius 1709a, S. 517.
95 Thomasius 1709a, S. 517.
96 Thomasius 1709a, S. 523.
97 Vgl. Thomasius 1709b, S. 189.
98 Thomasius 1703, Sp. 653.
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causa homicidii“ (1707) noch einmal lehrhaft aus, was umgehend zum Widerspruch
seines hallischen Fakultitskollegen Heinrich Bode fiihrte.”® Thomasius® Plidoyer
fiir die mogliche Dispension von Todesurteilen bedeutet jedoch keineswegs eine
prinzipielle Ablehnung der Todestrafe. Im Mittelpunkt des Begnadigungsrechts steht
nicht das Leben des Téters, sondern die juristische Emanzipation des Fiirsten gegen-
iiber kirchlicher Einflussnahme, da ihm seine naturrechtlich legitimierte Autoritét
Autonomie in der Festsetzung von Strafen verleiht — einschlieBlich der Aussetzung
offenbarungstheologischer Strafvorgaben. Derselbe Gedanke erdffnete Thomasius
in anderer Richtung aber zugleich den Weg, vehement fiir die Entkriminalisierung
theologisch begriindeter Delikte, die in der Rechtsrealitit auch mit Leibes- und
Lebensstrafen verbunden waren, wie Ketzerei oder Zauberei, einzutreten und damit
zur Reduzierung von Todesurteilen beizutragen.

Ambivalent ist auch die Haltung in Bezug auf die Vorstellung des Rechts auf kor-
perliche Unversehrtheit. Bekanntermallen gilt Thomasius als einer der wichtigsten
Bekampfer der Folter im Gerichtsverfahren, weil die von ihm als Prises veranstal-
tete Dissertation ,,De Tortura Ex Foris Christianorum Proscribenda* (1705)'%0 als
Meilenstein fiir dessen sukzessive Abschaffung in der Gesetzgebung wahrgenom-
men wurde.'”! Das Ziel der Schrift bestand im Aufzeigen der Unsinnigkeit und
Nutzlosigkeit der Folter im Gerichtsprozess. Die zentralen Argumente sind diese:
Zum einen sei die Folter ungerecht, weil sie als solche bereits eine Strafe darstelle,
obwohl keine Verurteilung vorliege, die erst das Ergebnis eines Prozesses sein
konne.'92 Zum anderen trigt Folter in keiner Weise zur Wahrheitsfindung bei, weil
allein das Mal3 dessen, was ein Mensch an Schmerzen ertragen kann, tiber die Aus-
sage entscheidet: Unschuldige wiirden sich zur Beendigung ihrer Schmerzen selbst
falschlich beschuldigen, wahrend Schuldige, die der Qual widerstehen konnen, frei-
gesprochen werden.!93 Zum dritten 6ffne sie dem Missbrauch Tiir und Tor, denn sie
wire fir Tyrannen wie Privatleute eine Gelegenheit, andere grundlos quilen und
verurteilen zu lassen.'% Und viertens sei die Folter gegen das Naturrecht, weil es
dem Selbstverteidigungsrecht des Angeklagten widerspricht, wenn er infolge der
Folter zum Verriter an sich selbst wird.!03

Trotz der mit Wucht vorgetragenen Beweisfithrung des Textes ist die Position
von Thomasius schwammig, denn er nutzt seine Gratulation an den Respondenten
zur vorsichtigen Distanzierung: Indem er Martin Bernhard allein die Autorschaft
zuschreibt, mochte er erklartermallen vermeiden, dass nicht etwa dessen Lehre als

99  Thomasius 1707; Bode 1707, S.10-16. Vgl. Walch, 1733, S. 69-71.
100 Thomasius 1705b. Im Folgenden wird auf die von Rolf Lieberwirth besorgte lateinisch-deut-
sche Ausgabe ,,Uber die Folter” verwiesen (Thomasius 1960).
101 Vgl. Lieberwirth 1960, bes. S. 7-9.
102 Vgl. Thomasius 1960, TL. 11, § 1, S. 157-159.
103 Vgl. Thomasius 1960, T1. 11, §§ 2, 3, S. 159-165.
104 Vgl. Thomasius 1960, TL. 11, § 4, S. 165-169.
105 Vgl. Thomasius 1960, TI. 11., § 5, S. 168-171.
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die seine zitiert wird'%® — also genau das, was in der Rezeption dieser Dissertation
gemeinhin geschah.!%7 Natiirlich diirfte Thomasius als verantwortlicher Prises die
Argumente seines Respondenten geteilt haben und er ldsst auch an seiner humanité-
ren Grundhaltung und seinem Abscheu gegen die Folter keinen Zweifel.'® Dennoch
kann er sich nicht durchringen, vorbehaltlos die Abschaffung der Folter zu fordern.
Vielmehr schiebt er nebulds unter Zuhilfenahme seiner fiir das Geschéft politischer
Beratung durch Rechtsgelehrte hdufig gebrauchten Metapher des Arztes, der die Me-
dikation seines Patienten auch von dessen spezieller Verfassung abhingig machen
muss, ein, dass eine sofortige Abschaffung der Folter womdglich mehr Schaden als
Nutzen anrichten konne. Auch wére erst zu untersuchen, ob Staaten, die bereits auf
die Folter verzichten (England), damit gliicklicher seien. Man koénnte vermuten, der
sonst kaum einen Streit aus dem Wege gehende Thomasius beabsichtigte mit diesem
Statement, denkbaren Angriffen auf ihn und seine Stellung als brandenburg-preufi-
scher Hochschulprofessor von Vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen,
aber das ist spekulativ. Denn im Kern hielt Thomasius trotz der diagnostizierten
Fehler (das jus civile kenne tiberhaupt keinen peinlichen Prozess, der Inquisitions-
prozess entstammt allein dem kanonischen Recht, die Peinliche Halsgerichtsordnung
zielte auf die Abschaffung der alten deutschen peinlichen Klageprozesse und die
Ersetzung durch den pépstlichen Inquisitionsprozess) eine radikale Umgestaltung
der Rechtsordnung fiir so geféhrlich, dass er zugunsten des offentlichen Wohls die
ebenso unrechte wie inhumane Zufligung individuellen Leids in Kauf nahm. Bei
dieser Position blieb Thomasius stehen; er bekriftigte sie erneut im Jahr 1717 in einer
Anmerkung zu ,,Melchior von Osses Testament*“.1% Von der Idee eines individuellen
Rechts auf korperliche Unversehrtheit ist Thomasius jedenfalls weit entfernt.

5. Fazit

Eine eigenstdndige, systematische Darstellung, die den Freiheiten des Einzelnen
im Fiirstenstaat gewidmet ist, sucht man in Thomasius’ &uBerst umfangreichen
Werk vergeblich. Beziiglich des Verhéltnisses von Individuum und Staat lag sein
Fokus, wohl nicht zuletzt auch berufsbedingt, klar auf der umfassenden Diskussion
der Rechte eines Fiirsten. Bezeichnenderweise beginnen Thomasius’ einflussreiche
staatskirchenrechtlichen Schriften daher hédufig schon im Titel mit ,,De Jure Princi-

106 ,,Cum vero tota haec disputatio Tua sit, non mea, patieris, ut paucis mentem meam de hoc
negotio aperiam, ne, quod alias non solet esse infrequens, aliena doctrina tamquam mea
allegatur.” Thomasius 1960, S. 188.

107 Jerouschek 1989, S. 661, warnte daher vor einer ,,Tendenz zur Uberschétzung® von Thoma-
sius’ Beitrag zur Abschaffung der Folter, vgl. bes. S. 661-665.

108 Thomasius 1960, S.188: ,Iniquam esse torturam, et Christianas res publicas non decentam,
cordate assero.”

109 Vgl. Thomasius 1717b, S. 511, Anm. 258.
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pis“ oder einer vergleichbaren Formulierung, die Untertanen dagegen erscheinen
vordergriindig nur als Trager von Gehorsamspflichten dem Fiirsten gegeniiber.

Tatsdchlich aber bilden absolute Fiirstenherrschaft und individuelle Freiheit fiir
Thomasius ein Junktim, gedacht als Win-Win-Situation: Die Freiheit der Untertanen
ist an die Voraussetzung gebunden, dass der Fiirst eine der Kirche und sonstigen in-
termedidren Kréften gegeniiber emanzipierte, autonome Stellung besitzt. Diese dient
ebenso dessen absolutistischem Machtanspruch, wie sie ihn auch erst dadurch in
die Lage versetzt, seine Untertanen gegeniiber der Freiheitsbedrohung vonseiten der
Kirche im Alltag wie im Rechtsleben zu schiitzen. Insofern stellt sich auch nicht die
haufig diskutierte Frage, ob Thomasius’ Eintreten etwa fiir religiése Toleranz eher
als absolutistisches Machtinstrument oder als Ringen um liberale Freiheit anzusehen
ist,1'0 da fiir ihn beides untrennbar miteinander verbunden ist.

Von den individuellen Freiheiten, die das Grundgesetz nennt, findet sich bereits
eine Reihe bei Thomasius diskutiert. Der entscheidende Unterscheid besteht jedoch
darin, dass sie dort als Grund- und Schutzrechte gegeniiber dem Staat bestehen,
wihrend Freiheiten bei Thomasius grundsétzlich unter dem Vorbehalt stehen, dass
sie im besten Fall vom Herrscher gewdhrt werden. Selbst die von Thomasius vom
Fiirsten dezidiert als Imperativ eingeforderte Religionsfreiheit'!! kann nicht dariiber
hinwegtiuschen, dass er damit keine juristische Einklagbarkeit verlangt, sondern
nur fiir deren Anerkennung pléddiert. Institutionelle Schutzmechanismen sind fiir
Thomasius undenkbar, weil sie souverdnitétstheoretisch widersinnig waren. Auch
fiir die Lehr- und Pressefreiheit akzeptiert Thomasius grundsitzlich Zensur, und
zwar unabhingig von den eigenen negativen Erfahrungen in Leipzig wie in Halle.
Ahnliches trifft auf die Meinungsfreiheit zu: Sie gilt zwar generell (,,ordentlich und
insgemein®), doch kann deren Straffreiheit in dem Ausnahmefall enden, wenn sie
zur Majestitsbeleidigung wird, d. h., wenn (offenbar staatsgefdhrdende) ,,Umstdnde
vorfallen/ daB es bisweilen anders gehalten muB“."> Zweifellos forderte Thoma-
sius im historischen soziopolitischen Kontext in teils aufsehenerregendem Malle
Reformpolitik im Sinne individueller Freiheiten ein; ihn zum frithen Protagonisten
freiheitlicher Grundrechte zu erkldren, wire aber ein anachronistischer Fehlschluss.
Lediglich die Emigration erscheint als Ausnahme, weil er sie als naturrechtliches
Grundrecht mit unmittelbarer Rechtsgeltung interpretiert.

Moderne Vorstellungen einer umfassenden freien Entfaltung der Personlichkeit
sind Thomasius noch weitgehend fremd; trotz der Berechtigung des individuellen
Gliicks wie der tiefen Einsicht in den nur individuellen Weg dahin, bleibt diese
in den Schranken der geistlichen Bindung an Gott und der weltlichen an die
Beforderung des Gemeinwohls. Was sich bei bei Thomasius nicht findet, ist der

110 So schon diskutiert bei Luig 1980, bes. S. 250, unter Bezug auf Mario Cattaneo.

111 Der ,Fiirst mufl alle Religionen toleriren, sie mdgen auch seyn, welche sie wollen®,
Thomasius 1738, S. 347f.

112 Thomasius 1709a, S. 519.
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Gedanke einer unverletzbaren allgemeinen Menschenwiirde, wie seine Positionen
zu Todesstrafe und Folter zeigen, denn das Individuum bleibt hier letzten Endes
Objekt des obrigkeitlichen, juristischen Handelns unter der Maflgabe des vermeintli-
chen Nutzens fiir das Gemeinwohl bzw. zum Zweck der Wahrung der 6ffentlichen
Ordnung.
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Katerina Mihaylova

Das maximal Bose verhindern
— Christian Thomasius tliber Gerechtigkeit und politische
Legitimation®

Die praktische Philosophie von Christian Thomasius kann als eine grundsitzliche
Zuriickweisung der Aristotelischen Moralphilosophie verstanden werden. Er selbst
betont dies in seinen Werken wiederholt und explizit. Etwa wenn er in seinem
Aufsatz tiber die Méngeln der Aristotelischen Ethik schreibt: ,,Ich leugne nicht, mei-
ne Herren, dass ich mich [...] einer ziemlichen Freiheit bediene, [...] die Nichtig-
keit der hergebrachten Aristotelischen Disziplinen vor die Augen zu legen.*! Diese
grundsitzliche Abgrenzung von Thomasius gegeniiber der Aristotelischen Tradition
hat zunichst zwei Griinde — einen politischen (die akademische Freiheit in Deutsch-
land betreffend) und einen philosophischen (bestimmte Defizite der aristotelischen
Moralphilosophie betreffend) — und fiihrt zum Verlassen seiner Geburtsstadt Leipzig
mit ihrer aristotelisch ausgerichteten Universitit und zu seinem Umzug nach Halle?
Beide Griinde fiir seine Abgrenzung zur Aristotelischen Tradition haben, wie in
diesem Beitrag gezeigt wird, mit einem an Pufendorf angelehnten Staatsverstdndnis
zu tun und setzen eine normative Auffassung von Gerechtigkeit und von der Rolle
der Gerechtigkeit im Staat voraus.

Die grundlegende Kritik von Thomasius an dem Aristotelischen Staatsverstidndnis
richtet sich zunéchst an die diesem zugrundeliegende Auffassung von der menschli-
chen Natur. Nach Thomasius verfehlt das Aristotelische Verstdndnis des Menschen
als ein ,,politisches Tier” ({dov moArtwkdv) die Einsicht darin, dass eine politische

* Dieser Aufsatz griindet auf Arbeit durchgefiihrt wahrend meines Forschungsaufenthaltes an der
Universitat Erfurt, wo ich im Herbst 2021 am Forschungszentrum Gotha arbeiten und in den
historischen Buchbestdnden im Schloss Friedenstein forschen durfte. An dieser Stelle sei der
freundlichen und professionellen Atmosphére in der Schloss-Bibliothek und der groBartigen
Unterstiitzung am Forschungszentrum Gotha herzlich gedankt. Fiir hilfreichen Anmerkungen
und Kommentare mdchte ich ferner Annika Eipert, Mario Brandhorst, Max Hansen und Robert
Pfeiffer ebenfalls sehr danken.

1 Thomasius, 1701, S. 86. In diesem Aufsatz nimmt Thomasius nicht nur eine deutliche Positionie-
rung zur Aristotelischen Moralphilosophie vor, sondern gibt ebenfalls hilfreiche und wertvolle
Hinweise fiir das Verstehen der Zusammenhénge seiner eigenen Werke untereinander.

2 Leipzig und Halle befinden sich zu dieser Zeit unter zwei konkurrierenden politischen Herr-
schaften — des lutherischen kursdchsischen Kurfiirsten und des reformierten brandenburgischen
Kurfiirsten (spiter ersten PreuBischen Konig Friedrich 1.). Zu einem Uberblick {iber die Griinde
und Umstdnde des Umzugs von Thomasius von Leipzig nach Halle, wo zu dieser Zeit gerade
die Griindung der dortigen Universitét geplant wurde, vgl. Schrdder, 1999, S. 11-19.
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Zusammenkunft von Menschen nicht allein aus der menschlichen Natur erklért
werden kann, sondern viel mehr durch eine Bedrohung von auflen, d.h. dass ihre
Ursache eine ,,duBere Furcht“ sei und nicht ein natiirliches Verlangen.> Zweitens
weist die Aristotelische Staatsformenlehre Thomasius zufolge einen wesentlichen
Defizit bei der Analyse konkreter politischen Formen auf.* Wie wir noch sehen
werden, liegt diesem Befund von Thomasius ein besonderes Staatsverstindnis zu-
grunde, welches an das von Pufendorf angelehnt ist und welches sich durch ein
normatives Konzept der biirgerlichen Gesellschaft deutlich von dem Staatsverstiand-
nis bei Hobbes unterscheidet. Der dritte und entscheidende Kritikpunkt richtet sich
an die Gerechtigkeitstheorie von Aristoteles, welche nach Thomasius anstatt durch
praktische Anwendung das Funktionieren des Staates zu unterstiitzen, lediglich aus
begrifflichen Unterscheidungen bestehe, die zur konkreten politischen Anwendung
durchaus untauglich sind und daher ,,nichts anderes als Trompeten sind, die Larm
blasen“.> Das Konzept von Gerechtigkeit, welches Thomasius dagegen als Alterna-
tive vorsieht, ist naturrechtlich begriindet und zielt auf den Schutz des Rechts des
Menschen auf Leben (d.h. auf Unversehrtheit seiner natiirlichen Anlagen bzw. seiner
Freiheit) als wesentliche Voraussetzung fiir die Stabilitdt des Staates. Das Verletzen
dieses Rechts betrachtet Thomasius, wie wir noch sehen werden, als das maximal
Bose, welches zu verhindern, Aufgabe der Gerechtigkeit wére. Es ist ein normatives
Konzept von Gerechtigkeit, was Thomasius (als Kernpunkt des Naturrechts) fordert,
und kein Tugendkonzept wie bei Aristoteles, denn Tugend (wie auch Vernunftge-
brauch) ist nach Thomasius nicht von Natur aus gegeben, sondern erfordert einen
langen Prozess der Selbsterkenntnis. Denn die Frage nach dem Weg zur Tugend ist
Thomasius zufolge nicht Aufgabe des Naturrechts, sondern der Ethik.® Die Ethik

3 Thomasius, 1709b, S. 182f.

4 Als Beispiel dafiir gibt Thomasius die Analyse der genauen politischen Form sowohl des
antiken Romischen Reichs als auch des Heiligen Romischen Reiches deutscher Nation, wo
die Aristotelische Staatsformenlehre nach Thomasius weder auf das eine noch auf das andere
angewendet werden kann (Thomasius, 1701, S.106ff.). Mit diesem Befund folgt er Pufendorf,
der in seiner unter dem Pseudonym Severinus de Monzambano erschienenen Schrift iiber
die Reichsverfassung De statu imperii Germanici (1667) zu dem Schluss kommt, dass nach
den MafBstiben der Aristotelischen Lehre die Verfassung des deutschen Reiches wegen ihrer
Irregularitit monstrose Ziige vorweist (vgl. Zoller, 2024, S.107). Thomasius scheint in dieser
Feststellung eine Aufforderung zu finden, weg von der Aristotelischen und hin zu einer geeigne-
ten Staatsformentheorie zu kommen, die dann als Grundlage fiir die Reformierung der aktuellen
politischen Form dienen kann (Thomasius, 1701, S.111f.). Den Entwurf einer solchen neuen
Theorie gibt Thomasius an, in seiner Disputatio de feudis oblatis (1695) vorgelegt zu haben
und danach néher entwickeln und in seinen Vorlesungen seinen Studenten vorstellen zu wollen
(ebd., S. 112).

Ebd,, S. 85.

Fiir diese Unterscheidung zwischen Naturrecht und Ethik, bei der das Naturrecht alle Normen
der Moral gibt (Gerechtigkeit, Anstand und Ehre), ist Thomasius kritisiert worden, das Natur-
recht nicht auf Zwangsrechte und Zwangspflichten eingeschrinkt zu haben d.h. auf solche
Rechte und Pflichten, welche nur auf Gerechtigkeit bzw. auf das Verbot des Schadens griinden
und welche durch Zwang durchgesetzt werden diirfen. Solche Einschrinkung wird erst den
Thomasius-Schiilern Gundling und Gerhard zugeschrieben (vgl. z.B. Hufeland, 1795, S. 26 oder

[o )]
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— oder die Sittenlehre, wie sie Thomasius nennt — soll als eigenstdndige Disziplin
zuerst eine Anweisung geben, wie der negative Einfluss der Affekte iberwunden
werden soll, um ohne dufleren Zwang fahig zu sein, die durch Vernunft aus der
Analyse der menschlichen Natur abgeleiteten Normen der Moral iiberhaupt zu befol-
gen. Erst durch eine solche Rationalisierung kann der Wille, der nach Thomasius
urspriinglich in ein affektgesteuertes Wollen (unverniinftiges Lieben) besteht, durch
die Erkenntnis des wahren Guten auf das wahre Gliick gerichtet werden (bzw. ein
verniinftiges Wollen werden).” Der Mangel an Vernunftgebrauch im menschlichen
Denken und Handeln macht, wie wir noch sehen werden, den dufleren Zwang einer
politischen Herrschaft n6tig, um zumindest den groBten Schaden abzuwenden, den
die Unvernunft des Menschen anrichten kann.

Im Folgenden soll das Konzept von Gerechtigkeit von Thomasius sowie die
genaue Art seiner politischen Relevanz niher untersucht werden. Zu diesem Zweck
wird in einem ersten Schritt Thomasius’ Auffassung von der Notwendigkeit der
akademischen Freiheit untersucht, insofern sie als Mittel verstanden wird, den Staat
und die politische Herrschaft durch das Prinzip der Gerechtigkeit zu stabilisieren,
und entsprechend in dem Interesse des Herrschers wire, sie zu fordern.® In einem
zweiten Schritt wird das Konzept von Gerechtigkeit nach Thomasius als ein uni-
versell geltendes Prinzip der Moral untersucht, dessen Zweck darin besteht, die
Zerstorung des menschlichen Lebens durch Hass und Krieg zu verhindern. In einem
dritten, letzten Schritt wird die Frage danach beantwortet, inwieweit nach Thoma-
sius Gerechtigkeit den Staat legitimiert bezichungsweise welche anderen Quellen
politischer Legitimation es fiir Thomasius gébe.

1. Zur politischen Funktion der akademischen Freiheit bei Thomasius

In seinem programmatischen Aufsatz iiber die Méngel der Aristotelischen Ethik hebt
Christian Thomasius besonders hervor, dass er seine philosophische Aufgabe vor al-
lem aus einer praktischen Perspektive versteht, ndmlich in Hinblick auf seine Funk-
tion als Hochschullehrer. Die grundsétzliche Pflicht von Professoren und Privatdo-

Hoftbauer, 1798, S.372). Vgl. zu Thomasius’ Unterscheidung zwischen Naturrecht und Ethik
auch den Beitrag von Schotte in diesem Band. Dass dieser Vorwurf nicht ganz begriindet ist,
wird im Folgenden anhand des Unterschiedes von Thomasius zwischen Naturrecht im weiten
und Naturrecht im engen Sinne verdeutlicht werden.

7 Thomasius, 1701, S. 94. Dass nach Thomasius der Mensch nicht blofl durch Selbstbeherrschung
seiner Affekte zur Tugend gelangt, sondern dafiir eine normative Grundlage erforderlich ist,
wird von seiner Auffassung der Tugend deutlich, die er als eine ,,Einrichtung des Lebens nach
verniinftigen Gesetzen™ definiert (ebd.). Beide Bereiche — die normative Grundlage sowie die
Regeln fiir den Umgang mit den Affekten - sind nach Thomasius bei Aristoteles nicht wirklich
verhandelt worden, weswegen die Aristotelische praktische Philosophie nach Thomasius eine
blofBe Politik anbietet (vgl. Thomasius, 1712, S. 64f. [2. Kapitel, § 14]).

8 Vgl. dazu auch den Beitrag von Kiihnel in diesem Band.
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zenten besteht ihm zufolge darin, die jungen Studenten zu gelehrten und weisen
Menschen ausbilden, indem sie diese nicht lehren, Autoritdten blind zu folgen — was
Thomasius Pedanterie und Heuchelei nennt —, sondern ihnen den Grund vermitteln,
warum sie die Wahrheit suchen und wie sie nach den Mafstidben der Moral (bzw. der
Vernunft) leben und sich politisch bilden sollten. Bei Thomasius findet sich bereits
ein ausdriickliches Postulat des kritischen Selbstdenkens. Anhand seiner Kritik der
Aristotelischen Philosophie, welche Kritik er als Dienst fiir die Studenten versteht,
gibt er in diesem Aufsatz aufschlussreiche Einblicke in die selbstgesetzten Ziele
seiner eigenen praktischen Philosophie, allem voran in diejenigen seiner politischen
Philosophie.

Der zentrale methodische Ansatz, welchen Thomasius grundsitzlich verfolgt,
liegt in einer von der Vernunft geleiteten Art zu philosophieren. Diese setzt eine
selbstdndige und kritische Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen und Po-
sitionen voraus, wobei ,,die gesunde Vernunft zur Richtschnur® genommen wird
und man sich ausdriicklich nicht auf die Autoritit anerkannter Philosophen, sondern
einzig und allein auf eine rationale Begriindung seiner Thesen stiitzt.® Auf die
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie bezogen bezeichnet Thoma-
sius diese von der Vernunft geleitete Art zu philosophieren als am néchsten der
eklektischen Philosophie und setzt sie einerseits (i) derjenigen Art entgegen, die
eine bestimmte Lehre dogmatisch folgt, ohne sie kritisch zu hinterfragen (,,Sektiri-
sche Philosophie®) und andererseits (ii) denjenigen, welche skeptisch vorgehen und
die Moglichkeit von philosophischen Lehren prinzipiell bestreiten (,,Pyrrhonische
Philosophie®) oder (iii) denjenigen, welche einander entgegengesetzte Lehren zu
vereinbaren versuchen (,,Synkretistische Philosophie).!”® Thomasius gibt zwar zu,
dass antike Philosophen wie Pythagoras, Platon oder Aristoteles selbst eklektisch,
d.h. rational und nicht dogmatisch vorgehen.!! Aber die Anhénger solcher Philoso-
phen — besonders die Anhinger von Aristoteles — gehen Thomasius zufolge hoch
dogmatisch vor und bringen mit ihrer Arbeit nicht nur keinen philosophischen
Nutzen'? hervor, sondern sind auch dazu noch potentiell politisch gefahrlich: ,,Die
Erfahrung und Historien zugleich lehren, dass diese Sektirische Philosophie[n] [...]

9 Thomasius, 1701, S. 89.

10 Thomasius, 1712, S. 50 (Kap. 1, § 90).

11 Ebd., S.52 (Kap. 1 § 93). Zu denjenigen Philosophen seiner Gegenwart, welche rational vorge-
hen bzw. die eklektische Methode nutzen, zdhlt Thomasius u.a. auch René Descartes, auch
wenn dieser laut Thomasius nicht bereit sei, dies zuzugeben bzw. als Eklektiker bezeichnet
zu werden. Dagegen wird in der Forschung die eklektische Methode dieser Zeit gelegentlich
als im Gegensatz stehend nicht nur zu dem scholastischen Aristotelismus, sondern auch zum
Rationalismus von Descartes angesehen (vgl. Dreitzel, 2003, S. 257). Norbert Hinske erhebt
den Begriff der Eklektik zusammen mit den Begriffen des Selbstdenkens und der Miindigkeit
als grundlegend fiir das Selbstverstindnis der deutschen Aufklarung (Hinske, 1990, S. 417).

12 Die Qualitdt der Rezeption und Lehre antiker Ethik innerhalb der Scholastischen Tradition
bezeichnet Thomasius an einer Stelle sarkastisch als ,,so schlecht, da3 man sozusagen, nicht
einmal einen Hund hinter dem Ofen damit hervorlocken konnte* (Thomasius, 1707, S. 17).
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Gelegenheit zu grolen Unruhen in der Kirche und gemeinem Wesen an die Hand
gegeben haben“.3 Deswegen argumentiert Thomasius dafiir, dass es im Interesse
der politischen Herrschaft wére, solche Art zu philosophieren an akademischen
Einrichtungen nicht zu schiitzen, sondern stattdessen die Freiheit zu einer verniinftig
geleiteten Philosophie zu fordern.” Nur wenn man die Freiheit hat, die gesunde
Vernunft als Mafstab fiir seine philosophische Arbeit zu nutzen, kann man nach
Thomasius nicht nur Irrtiimer bei den bisherigen philosophischen Lehren entdecken,
sondern auch ein guter Biirger werden.!* Neben solchen politischen Vorteilen konnen
durch eine derartige ,,moderierte Freiheit zu philosophieren” auch neue Wahrheiten
entdeckt werden, sodass die Méngel, die sich durch die Schwachheit des Verstandes
einzelner Menschen oder durch schwierige Inhalte gelegentlich ergeben, kontinuier-
lich behoben werden kdnnen. Auf diese Weise argumentiert Thomasius fiir die Vor-
ziige einer stindigen kritischen Uberpriifung und Erneuerung der philosophischen
Arbeit, sodass die Philosophie nicht notwendig der kleinen Hiitte eines einzigen
Bauherrn gleichen muss, sondern wie ein durch die gemeinsame Arbeit verschiede-
ner Kiinstler erbauter Palast in der gemeinsamen Leistung Vieler nach dem MaBstab
der Vernunft bestehen kann. !0

Mit seiner Kritik an der Aristotelischen Philosophie richtet sich Thomasius aber
nicht nur gegen eine dogmatisch vorgehende Art zu Philosophieren, die deswegen
unféhig sei, Méngel zu erkennen und zu korrigieren, sondern er analysiert auch,
welche inhaltlichen Fortschritte durch Revidierung von konkreten Méngeln der Aris-
totelischen Theorie eine freie Art zu Philosophieren mit sich bringen kann. In der
politischen Philosophie seiner Zeit sicht Thomasius erst seit Grotius und Pufendorf
eine methodisch wie inhaltlich richtig fundierte Theorie, die zwar noch einiges

13 Thomasius, 1712, S. 51 (Kap. 1, §91). An anderen Stellen gibt Thomasius als Beispiel dazu
Félle an, wo man den Namen einer Autoritdt wie Aristoteles politisch benutzt hat, um Eigen-
nutz und Barbarei zu verdecken (Thomasius, 1701, S.88) oder eine umstrittene Lehre als
Vorwand nimmt, um sich als Martyrer und Held gegen die Staatsgewalt zu widersetzen und
damit ,,jungen ungezogenen Leuten den Weg bahnen, wie sie unter dem Deckmantel einer
heuchlerischen Gottesfurcht sich der hohen Landes-Obrigkeit widersetzen* wie beim Streit um
die scholastische Lehre de praedicationibus inusitatis (Ebd., S. 91f.).

14 Thomasius, 1701, S. 89ff. Mit solchen Argumentationen ist Thomasius sicherlich auch darum
bemiiht, die politische Freiheit zum Philosophieren nach Anleitung der Vernunft, die er an der
Universitdt in Halle genieBt, weiterhin zu erhalten, was im 17. Jahrhundert noch keine Selbst-
verstindlichkeit ist. Noch 1602 wurde z.B. in ganz Sachsen verboten, eine andere Lehre als die
Aristotelische zu lehren, was seit Ende des 16. Jahrhundert an lutherischen Universititen einer
stirker werdenden Tendenz entspricht (vgl. Tholuck, 1854, S. 5). Die Griinde fiir die Fokussie-
rung der lutherischen Universititen auf die Aristotelische Lehre sind nicht philosophischer
Natur, sondern eher theologisch begriindet (vgl. Hunter, 2001, S. 41). Das beginnt sich in den
70gern Jahren des 17. Jahrhundert mit dem Vater von Thomasius — Jakob Thomasius — zu én-
dern, der dem Aristotelismus keine andere Bedeutung als die eines Lexikons metaphysischer
Terminologie gibt (Tholuck, 1854, S.11). Eine Hochburg des Aristotelismus bleibt jedoch die
Universitdt in Leipzig, wo erst 1834 ,,mit Clodius der letzte Pr. Moralium et politicorum sc.
Aristotelis stirbt (ebd., S. 5).

15 Thomasius, 1701, S. 891f.

16 Thomasius, 1712, S. 54f. (Kap. 1, § 98).
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an Resten von den ,,Vorurteilen der Alten“!” hat, aber trotzdem eine selbstindige
Untersuchung der Inhalte nach dem Malistab der Vernunft aufweist. An Hobbes
politischer Philosophie erkennt er diesen methodischen Vorzug auch, allerdings
kritisiert er inhaltlich die ,,falsche Hypothese*!® dort, denn anders als bei Grotius und
Pufendorf ist sie inhaltlich nicht auf die prinzipielle Frage nach den notwendigen
Bedingungen fiir die Erhaltung der Gesellschaft begriindet. Dieser nach MaBstidben
der Vernunft verfahrenden Richtung der politischen Philosophie setzt Thomasius
hauptséchlich diejenige als Gegner entgegen, die in der Aristotelischen Tradition
verhaftet bleibt.!® Darunter zihlt Thomasius vor allem solche katholischen Scholasti-
ker, welche sich auf die Aristotelische Lehre von Recht und Gerechtigkeit fokussiert
haben, aber ,,anstatt der Moralphilosophie ein unférmliches Wesen* hervorgebracht
haben, ,,indem sie Philosophie, Theologie und Rémische Rechtsklugheit durcheinan-
der geworfen* haben.?? Auch bei Philosophen wie Machiavelli entdeckt Thomasius
einen Aristoteles-Bezug — bei den Regeln fiir den Fiirsten bediene er sich der Aristo-
telischen Regeln fiir den Tyrannen. Solches Vorgehen erklart Thomasius dadurch,
dass der Philosoph entweder gottlos sei oder dass er unter dem Deckmantel des
politisch Schlechten historische Tatsachen beschreiben will.?!

Der entscheidende Aspekt der Kritik von Thomasius an Aristoteles (und an
die Aristotelisch geprigte Philosophie) besteht jedoch in einem urspriinglich von
Pufendorf formulierten Vorwurf, der das grundsitzliche Verstdndnis von Moralphi-
losophie als Disziplin betrifft. Pufendorf wirft Aristoteles vor, den entscheidenden
Unterschied zwischen Moralphilosophie und Naturphilosophie weder verstanden
noch methodisch und begrifflich aufgearbeitet zu haben.?? Dieses Defizit mochte
Pufendorf durch seine Theorie der moralischen Dinge (entia moralia) beheben.?
Erst dadurch ist die Philosophie ihm zufolge in der Lage, den Bereich der Moral von
dem der Natur abzugrenzen und eine angemessene Begrifflichkeit fiir die praktische
Philosophie zu entwickeln,?* welche fiir die Begriindung ihrer Normen Gewissheit

17 Thomasius, 1709b, S. 2 (Vorrede, § 3).

18 Thomasius, 1712, S. 46 (Kap. 1, § 84). Eine differenzierte Analyse der komplexen Rezeption
von Hobbes in der deutschen Frithaufkldrung — auch bei Thomasius — bietet Dreitzel, 2003.
Zum Verhéltnis von Thomasius zu Hobbes vgl. auch Schrdder, 2001.

19 Ebd., S.47 (Kap. 1, § 85). Thomasius unterscheidet dariiber hinaus noch zwei weitere Rich-
tungen, welche entweder in einem leeren Moralismus auslaufen oder als kunstfertig und als
Blendwerk einzuordnen sind und oft in ein Synkretismus hinauslaufen. Allen vier Richtungen
stellt Thomasius diejenige theologisch gepragten Lehren entgegen, welche die Philosophie
grundsitzlich ablehnen und als ,, Teufelswerk* verurteilen.

20 Ebd., S.46 (Kap. 1, § 83). Damit ist wohl die spanische Spéatscholastik gemeint.

21 Ebd., S.44f. (Kap. 1, §80). Thomasius vermerkt auch in Bezug auf die dem Machiavelli
entgegengesetzte Auffassung der Monarchomachen, dass er auch hier nicht recht geben kann,
weil der Fiirst vom Volk nicht bestraft werden kann. Wie wir noch sehen werden, liegt der
Grund fiir diese Positionierung von Thomasius in seinem besonderen Staatsversténdnis.

22 Pufendorf, 1672, 1,1, §§ 5-7.

23 Vgl. Mihaylova, 2022.

24 Man konnte dafiir argumentieren, dass Pufendorf mit seinem Vorhaben, eine angemessene be-
griffliche Grundlage fiir die Klassifikation der moralischen Dinge zu entwickeln (dhnlich wie
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beanspruchen kann, anstatt wie Aristoteles bei der ErschlieBung praktischer Normen
rein deskriptiv vorzugehen und entsprechend die Giiltigkeit von praktischen Normen
als bloB wahrscheinlich bleiben zu lassen.?> Der Anspruch auf Gewissheit in der
Ableitung von verbindlichen Normen der Moral — neben der Trennung zwischen
Gerechtigkeit und Niitzlichkeit sowie neben der Ausrichtung des Gesellschaftsprin-
zips auf Gleichheit aller Menschen als Adressat moralischer Forderungen und damit
auf die Gleichheit ihrer Wiirde als Menschen — fiihrt zu einer bedeutenden Demon-
tierung des politischen Aristotelismus im 17. Jahrhundert?® und zur Revidierung
wesentlicher Aspekte der aristotelischen Theorie wie z.B. der naturrechtlichen Legi-
timation der Sklaverei.?’

Vor diesem Hintergrund der Abgrenzung zur Aristotelischen Tradition steht nun
der anfangs erwihnte Aufsatz von Thomasius iiber die Méngel der Aristotelischen
Ethik. In diesem ldsst er die Ausfilhrung der verschiedenen Aspekte seiner Kritik
in eine bemerkenswerte Reflexion iiber die politische Relevanz der akademischen
Freiheit sowie iiber die Rolle des Hochschullehrers miinden. Er gibt zu, dass die
Herrscher durchaus die Macht hitten, die akademische Freiheit einzuschrianken und
eine bestimmte dogmatische Lehre nutzen konnen, um ,.ihren eigen Nutz und Barba-
rey zubemiinteln“.28 Thomasius zufolge wire in einem solchen Falle der von seiner
Vernunft geleiteten Hochschullehrer gut geraten, pragmatisch vorzugehen und sich
zundchst nicht einzumischen. Wie Thomasius bemiiht trostend schreibt: ,,Mein lieber
Freund. Die Zeiten dndern sich tidglich“.?° Verniinftig wire es nach Thomasius, sich
zuerst zu besinnen, dass man im Dienste des Staates steht und dem Herrschenden
zu Gehorsam verpflichtet ist. Die Idee des im Dienste des Staates stehenden akade-
mischen Gelehrten entwickelt Thomasius in seinem spéten Naturrecht weiter, indem
er dem (Hochschul-)Lehrer eine dem Herrscher beratenden Funktion zuschreibt, die
durch die Vermittlung der Normen der Gerechtigkeit den Herrscher lediglich darin
unterstiitzen soll, den dulleren Frieden (innerhalb und auferhalb) des Staates und
damit die Stabilitit der politischen Ordnung aufrechtzuerhalten.’® In dem einige

diejenige der Aristotelischen Metaphysik die natiirlichen Dinge klassifiziert), eine Metaphysik
der Moral vornimmt (vgl. Schneewind, 1998, S. 138).

25 Ebd, 1, 2.

26 Vgl. Dreitzel, 1995, S. 149-151.

27 Einen Versuch, die wesentlichen Merkmale des politischen Aristotelismus zu katalogisieren,
unternimmt Horn, 2008, S. Iff.

28 Thomasius, 1701, S. 88.

29 Ebd., S.87f.

30 In seinem spdten Naturrecht widerspricht Thomasius der Platonischen Vorstellung, dass der
Herrscher selbst ein Gelehrter sein soll, indem er zwei Thesen stellt: (1) Der Herrscher und
der Gelehrte konnen nicht eine und dieselbe Person sein, weil beide verschiedene Aufgaben
haben: Der Herrscher muss denjenigen mit Gewalt bekdmpfen, der unverniinftig genug ist,
um den duBeren Frieden anderer Menschen zu stéren und der Gelehrte muss denjenigen
beraten, der verniinftig genug ist, einzusehen, dass der duflere Frieden nicht gestort werden
darf; (2) Der Gelehrte soll im Dienste des Herrschers stehen, indem er ihn berit, wie er
den dufleren Frieden gegen die Angriffe der Unverniinftigen wahren soll (Thomasius, 1709b,
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Jahre zuvor erschienenen Aufsatz iiber die Mingel der Aristotelischen Ethik ist
diese Vorstellung zumindest ansatzweise enthalten. Dort betont Thomasius zunéchst
die moralische Verwerflichkeit eines Eingreifens des Herrschers in die akademische
Freiheit: ,,Wahrhafftig Fiirsten und Herren haben hohere Sachen zutun*3! (ndmlich
die Stabilitdt der politischen Ordnung zu erhalten) und es wére entsprechend fiir
sie unwiirdig und erniedrigend, sich fiir oder gegen bestimmte Lehren einzusetzen.
Das implizite Argument hier scheint zu sein, dass sie sich dadurch selbst im Dienste
einer bestimmten dogmatischen Lehre stellen und den Widerstand der dogmatischen
Anhingern dieser Lehre gegeniiber der Staatsgewalt zumindest indirekt legitimieren
wiirden.?? Im Umkehrschluss wiirde es bedeuten, dass es nach Thomasius fiir den
Herrscher von Vorteil wire, die akademische Freiheit nicht einzuschranken. Gegen
Ende des Aufsatzes macht Thomasius auch einen konkreten Vorschlag dariiber,
wie die akademische Freiheit des Hochschullehrers den Staat unterstiitzen konnte,
nidmlich durch eine nach Maf3stédben der Vernunft entwickelten normativen Theorie
des Staates, welche dem Herrscher (bzw. den in seinem Dienste stehenden Juristen)
als Malistab fiir die Gestaltung der Verfassung und der Gesetzgebung des Staates
dienen konnte, um mdgliche innerstaatliche Interessenkonflikte zu schlichten und
so den Staat zu stabilisieren. Thomasius verwendet hier gezielt den Begriff der
Republik, womit wohl nicht der Staat gemeint zu sein scheint, sondern das, was
Pufendorf in seinen acht Biichern vom Natur- und Volkerrecht als civitas bezeich-
net.® In der deutschen Ubersetzung von Pufendorfs Naturrecht von 1711 wird der
Begriff der civitas mit biirgerlicher Gesellschaft libersetzt. Thomasius scheint aller-
dings — wie auch cinige seiner Anhédnger — den Begriff der Republik passender
als Ubersetzung von civitas zu finden. In dem Artikel ,,Republic* aus seinem
Philosophischen Lexicon von 1726 referiert Walch ausdriicklich auf civitas als das
lateinische Aquivalent fiir Republik und stellt die These auf, dass der Begriff der
Republik bzw. der biirgerlichen Gesellschaft (civitas) bei Pufendorf und Thomasius
eine besondere Bestimmung hat, die sich bei Vorgidngern wie Grotius oder Hobbes
in der Form nicht findet.3* Tatsdchlich referiert Pufendorf zuerst auf Hobbes¢ Defi-
nition der biirgerlichen Gesellschaft als einen kiinstlich gebildeten Menschen, wo

S. 89). Auch Pufendorf spricht von einer politischen Pflicht des Gelehrten, die allerdings nur
negativ formuliert ist — seine Lehren diirfen den Staat nicht ,,in Aufruhr* bringen (Pufendorf,
1994, S. 212, 11, 18, 9), aber anders als Thomasius scheint Pufendorf das Platonische Ideal des
Philosophen-Konig zu folgen, wenn er von dem Herrscher fordert, iiber das nétige Wissen
iiber seine Pflichten zu verfiigen sowie iiber die notige Tugend, nach diesen Pflichten zu
handeln und sich als oberstes Gebot das Wohl des Volkes zu setzen (ebd., S. 182).

31 Thomasius, 1701, S. 89.

32 Ebd., S.90ff. Mit diesem Argument nimmt Thomasius zugleich klare Stellung in Bezug
auf die Rolle der Religion im Staate: Die Religion sollte Tugend fordern und somit nach
den Vorgaben der Vernunft ausgerichtet sein und sich der (weltlich) politischen Herrschaft
unterordnen. Thomasius betont immer wieder, dass die eigentliche ,,Christliche Sitten-Lehre
[...] in der Vernunft gegriindet™ wére (vgl. ebd., S. 94).

33 Pufendorf, 1672, VIL, 2, § 13.

34 Walch, 1726, S. 2146.
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dem Herrscher die Funktion der Seele zugeschrieben wird. AnschlieBend definiert
Pufendorf selbst aber die biirgerliche Gesellschaft als eine aus vielen Menschen zu-
sammengesetzte moralische Person, deren Willen représentativ fiir die Vereinigung
aller individuellen Willen steht und deren gemeinsamen Zweck die Erhaltung des
gemeinen Friedens und der gemeinen Wohlfahrt sei.? Im Gegensatz zu Hobbes
fordert Pufendorf allerdings eine Entsprechung des Willens des Herrschers mit dem
Willen der biirgerlichen Gesellschaft und bezeichnet ihn, sofern es diese Entspre-
chung gibt, als seinen dffentlichen Willen und entsprechend als unterschieden von
seinem privaten Willen.3° Hiermit liefert Pufendorf mit dieser besonderen Definition
der biirgerlichen Gesellschaft eine normative Grundlage fir die Bestimmung der
Pflichten des Herrschers und fiir seine politische Legitimation.” In seinem friihen
Naturrecht iibernimmt Thomasius diese theoretische Erneuerung von Pufendorf und
verwendet ab dann den Begriff der Republik, um auf diese normative Grundlage
seines Staatsverstidndnisses zu referieren. Die biirgerliche Gesellschaft ist nicht blof3
der erste Schritt bei der Griindung des Staates gefolgt von dem zweiten der Uber-
tragung der Macht auf den Herrscher, sondern sie enthélt den normativen Gehalt,
den jede politische Herrschaft zu erfiillen hat, gleich wie sie tatsdchlich zustande
gekommen ist: die Pflicht der Wahrung des Friedens und der Wohlfahrt der Biirger.
Mit der Erfiillung dieser Pflicht sichert der Herrscher die Stabilitit des Staates
und legitimiert seine Herrschaft. Und das ist zugleich das Ziel jeder politischen
Verbesserung, die sich nach Thomasius erst einer produktiven Interaktion zwischen
politischer Herrschaft und philosophischer Reflexion (bzw. zwischen Herrscher und
akademischem Gelehrten) verdankt.

2. Konzept und Funktion der Gerechtigkeit bei Thomasius

In dem vorhergehenden Abschnitt wurde darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher
Kritikpunkt von Thomasius an der Aristotelischen Moralphilosophie das schon bei
Pufendorf identifizierte Fehlen einer iiberzeugenden normativen Theorie darstellt.
Denn erst dadurch kann der unverniinftige und untugendhafte Mensch qua Pflicht
adressiert und am falschen Handeln verhindert werden. Eine solche normative Theo-
rie findet Thomasius in den von Grotius und Pufendorf entwickelten Naturrechtsleh-

35 Pufendorf, 1672, V1L, 2, § 13.

36 Ebd., VIL, 2, § 14.

37 Pufendorf scheint die Ausrichtung des Willens des Herrschers an diese Pflichten bzw. an den
Willen der biirgerlichen Gesellschaft als Teil seiner natiirlichen Religion aufzufassen, wenn
er behauptet, dass ohne seine Verantwortung vor seinem Gewissen alle Amtspflichten des
Herrschers beliebig fiir Geld gekauft werden konnen (Pufendorf, 1994, S. 57). Diese Pflichten
zielen einerseits auf den Nutzen des Volkes (ebd., S.182) und andererseits auf das Vermeiden
von Unrecht (bzw. von Schaden) inklusive das Unrecht von gesellschaftlich privilegierten
Biirgern gegeniiber weniger privilegierten Biirgern (ebd., S. 184).
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ren, welche auf der Grundlage einer Analyse der menschlichen Natur verbindliche
Normen der Moral ableiten. Die Variante von Thomasius, wie sie in seinem spiten
Naturrecht zu finden ist, unterscheidet in ihrer allgemeinen Form (als Naturrecht
im weiteren Sinne) drei Arten von Normen — das Prinzip der Gerechtigkeit, das
Prinzip des Anstands und das Prinzip der Ehrlichkeit —, die zugleich drei Bereiche
der Moral konstituieren.?® In ihrer eigentlichen Funktion (als Naturrecht im engeren
Sinne) soll die Variante von Thomasius allerdings auf das erste Prinzip — das der
Gerechtigkeit — eingeschriankt sein, welches im Gegensatz zu den anderen zwei
Prinzipien universelle Geltung beanspruchen kann und daher als das eigentliche
Prinzip des Naturrechts verstanden werden sollte.3* Wihrend das positive Recht —
als Befehl einer iiber Gewalt verfiigenden Autoritit — bei der Ubertretung seiner
Normen Strafen vorsieht, hat das Naturrecht nach Thomasius die Verbindlichkeit
eines bloBen Rates, der ,,ins Herz eines jeden Menschen geschrieben® 40 ist und
nur die Erkldrung beinhaltet, dass ein Verstol gegen die Gerechtigkeit wegen des
verursachten Ubels eine Strafe verdient. Anstatt des politisch ausgeiibten Zwanges
einer Strafe fiihrt also nach Thomasius eine Ungerechtigkeit zu dem natiirlichen
Zwang eines Konflikts, den er allgemein als ein Ubel beschreibt.*! Nach Thomasius
ist das Ubel — genauso wie das Gute — ein wertender Begriff, der sich aus der
menschlichen Natur begriinden ldsst. Und dieses Begriindungsverhéltnis des Prin-
zips der Gerechtigkeit aus der menschlichen Natur bedingt auch seinen universellen
Geltungsanspruch im Gegensatz zum partikularen Geltungsanspruch des positiven
Rechts, der auf einen bestimmten Staat eingeschréankt bleibt.

Nach Thomasius lédsst sich der Geltungsanspruch aller drei Prinzipien des Na-
turrechts aus der menschlichen Natur ableiten, ndmlich anhand des normativen

38 Thomasius, 1709b, S. 7f. (Vorrede, § 25). Diese Dreiteilung nimmt Thomasius in seinem spéte-
ren Naturrechtsentwurf Fundamenta luris Naturae et Gentium (1705) vor, welcher als eine
weiterentwickelte Fassung seines ersten an Pufendorf orientierten Entwurfs Institutiones juris-
prudentiae divinae (1688) verstanden werden kann. Denn mit der Unterscheidung zwischen
diesen drei Prinzipien des Naturrechts kniipft Thomasius an Pufendorfs Zweiteilung — des
Schadenverbots (Pufendorf, 1994, S. 71ft.) und des Gebots der Menschlichkeit (Ebd., S. 82ff.)
— an, indem er das Schadensverbot der Gerechtigkeit zuordnet und die zwei Aspekte des
Gebots der Menschlichkeit in Pufendorf (Wohlwollen und ehrenhaft Leben) in zwei eigenstin-
digen Prinzipien (das Anstindige und das Ehrenhafte) aufteilt. Das Prinzip der verniinftigen
Liebe, das er als Prinzip seiner Ethik vorstellt, ist dagegen ein Prinzip des Willens, sofern er
nicht von Affekten bzw. von Schein-Vorstellungen des Guten, sondern von der Vernunft bzw.
von der Erkenntnis des wahren Guten geleitet wird. Wie das Prinzip der verniinftigen Liebe
mit dem Prinzip des Ehrenhaften zusammenhéngt, wird im Folgenden genauer dargestellt.

39 Thomasius, 1709b, S. 99 (§§ 30-31).

40 Ebd., S.99 (§ 33), S.101 (§ 41). Dass dem Naturrecht auch bei Pufendorf priméar nur der Cha-
rakter eines Rates zukommt und erst durch einen zusétzlichen Akt der Anerkennung als Gesetz
(bzw. der Zuriickfithrung des Vernunftgebotes bzw. -verbotes auf den Willen Gottes als den
Willen eines Gesetzgebers) die Verbindlichkeit eines Gesetzes erhdlt, habe ich in Mihaylova,
2022 dargelegt. Insofern stimmt Thomasius mit Pufendorfs Grundauffassung iiberein, ohne
den zusétzlichen Schritt gehen zu wollen.

41 Ebd., S.100 (§§ 38-39).
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Konzeptes des Guten, das in Ubereinstimmung mit der menschlichen Natur bzw.
des Ubels, das im Widerspruch zur menschlichen Natur steht. Nur das Prinzip der
Gerechtigkeit hat allerdings einen universellen Geltungsanspruch — also Geltung fiir
alle Menschen -, weil das Verletzen des Prinzips der Gerechtigkeit die menschliche
Natur direkt bedroht, wéhrend das Verletzen der Prinzipien des Anstandes oder des
Ehre nur ihre Beforderung behindert. Das Befolgen der Pflicht der Gerechtigkeit
verhindert ndmlich das gegenseitige Vernichten der Menschen, Anstand und Ehrlich-
keit bewirken dagegen beides — das Uberleben und den Wohlstand der Menschen.
Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, muss Thomasius zuerst erklaren, wie
er die menschliche Natur und ihre Funktion als Quelle von Normativitdt (d.h.
sein Konzept des Guten und des Ubels bzw. des Bosen) versteht. Dies nimmt
er sich gleich zu Beginn seines Naturrechts in einem separaten Kapitel iiber die
menschliche Natur vor. Bereits in dem Vorwort zum ganzen Buch betont er, dass
er bemiiht ist, den Zusammenhang zwischen der physischen und der moralischen
Natur des Menschen zu zeigen sowie dass beide nicht in Widerspruch zueinander
stehen.*? Dasjenige, was den Menschen von anderen Lebewesen (insbesondere von
den Tieren) unterscheidet, ist nach Thomasius die menschliche Seele, die aus den
zwel Kriften — dem Willen und dem Verstand — besteht, wobei der Wille keine
natiirliche Kraft ist, sondern eine nur dem Menschen innenwohnende Kraft, die als
das ,,dirigierende principium*# alle physischen und geistigen Vermdgen bestimmt.
Nach Thomasius ist jeder Korper ein Verhiltnis zwischen sichtbarer Materie und
unsichtbaren Kriften.# Die Krifte sind dasjenige, was die Teile des Korpers zu
einer Einheit zusammenhélt. Sobald die einzelnen Krifte in Widerspruch zueinan-
der geraten und das Gleichgewicht zwischen Korper und Krifte aufgehoben wird,
fallt der Korper auseinander, was Thomasius’ Verstindnis von Leben und Tod be-
dingt: Leben ist ihm zufolge die Vereinigung verschiedener Krifte untereinander
zur Erhaltung eines Korpers, 7od ist die Auflosung des Korpers als Folge eines
Widerspruchs zwischen den Kréften bzw. der aufgehobenen Einheit dieser Krifte
mit dem Korper.#® Nun lésst sich aus diesem Verstéindnis von Leben und Tod ein
normatives Konzept des Guten ableiten. Da Thomasius zufolge die Selbsterhaltung
ein natiirlicher Zweck eines jeden Korpers ist, so wird alles, was die Wirkung der
Krifte zur Aufrechterhaltung des Korpers (d.h. das Leben) fordert, gut genannt und

42 Ebd., S. 3 (Vorrede, § 7).

43 Ebd., S.7 (Vorrede, § 23).

44 Ebd., S.15 (§7). Diese iibergeordnete Funktion des Willens ist nach Thomasius auch der
eigentliche Grund, warum dem Mensch iiberhaupt Moralitit zugeschrieben wird und seine
Handlungen nicht auf die Wirkung natiirlicher Kréfte reduziert werden (ebd.).

45 Ebd., S.14ff. (§§1-12). Den unsichtbaren Teil der Korper (d.h. die Krifte) nennt Thomasius
die Natur eines Korpers. Aus dieser Definition wird auch klar, warum die menschliche Natur
durch den Willen und den Verstand definiert wird und nicht durch alle anderen Krifte, welche
dem Menschen und dem Tier gemeinsam sind.

46 Ebd., S.27f. (§§ 76-80).
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alles, was die Wirkung der Krifte hindert und zur Auflésung des Korpers (d.h. zum
Tod) fiihrt, iibel bzw. bése genannt.*’

Die Selbsterhaltung als ein natiirlicher Zweck ist Thomasius zufolge allerdings
nur bei den Tieren durch die Wirkung der natiirlichen Kréfte in ihnen gewéhrleistet.
Da die wirkende Kraft im Menschen sein Wille ist, verfolgt er nicht notwendiger-
weise den natiirlichen Zweck der Selbsterhaltung, d.h. er handelt nicht notwendiger-
weise gut. Thomasius sieht den Grund fiir diesen Umstand darin, dass die Begierde
des Willens (bzw. die Liebe des Willens) nicht von der Erkenntnis des Verstandes
iiber das Gute bestimmt wird, sondern von dem, was ihm angenehm erscheint: Der
Wille begehrt nicht, weil der Verstand dieses oder jenes fiir gut hilt, sondern der
Verstand hilt etwas fiir gut, weil der Wille es begehrt.* Thomasius nennt die so
zustande gekommene Vorstellung des Guten das Schein-Gute und die entsprechende
Wirkung des Willens auf den Verstand bezeichnet er als Affeks. Der Verstand ist
nach Thomasius zwar als eine eigenstéindige Kraft zu verstehen, aber sie verhilt sich
dem Willen gegeniiber leidend, weil er von dem Willen dazu bestimmt wird, blof3
Mittel fiir die Zwecke des Willens zu suchen.*® Erst wenn die Kraft des Willens
untiétig ist, kann der Verstand frei sein und Uber das wahre Gute reflektieren. Auch
der Wille ist nach Thomasius an sich nicht frei, sondern kann jederzeit von dufleren
Anreizen (von dem Angenchmen) bestimmt werden. Nur wenn er dulerlich frei ist
(d.h. frei von sinnlichen Anreizen), ist er frei, die Erkenntnisse des Verstandes tliber
das wahre Gute als Zwecke anzunehmen.>® Diese Auffassung von Thomasius iiber
das besondere Verhéltnis zwischen Willen und Verstand bedingt auch sein Konzept
der Vernunft: Die Vernunft ist zunichst eine Eigenschaft des Verstandes und nicht
des Willens.”! Die Vernunft ist dieser Zustand des Verstandes, in dem er frei von
der Bestimmung durch den Willen ist und das wahre Gute erkennen kann. Thoma-
sius nennt diesen Zustand die gesunde Vernunft, dagegen den blof3 instrumentellen
Zustand des Verstandes die verdorbene Vernunft>? In diesem Zustand verhindert
der Wille sich selbst durch die Widerspriiche, in welchen seine Zwecke stehen. Der
unverniinftige Wille ist daher nicht frei, das zu tun, was er begehrt und deswegen

47 Ebd. (vgl. S.28f. [§§ 81-84]). Die begriffliche Unterscheidung zwischen dem Ubel und dem
Bosen bei Thomasius scheint zunédchst darauf bezogen zu sein, ob die Behinderung des Lebens
bzw. das Bewirken des Todes zufolge einer natiirlichen Wirkung erfolgt oder von dem Willen
eines Menschen verursacht wird.

48 Ebd., S.23 (§ 46).

49 Ebd. Der Verstand ist nach Thomasius an sich weder frei noch unfrei, sondern verfihrt
in seinen Urteilen notwendig nach logischen Gesetzen. Erst in Bezug zum Willen kann er
Thomasius zufolge frei (von dem Willen) oder instrumentell (im Dienste des Willens) genannt
werden. Deswegen behauptet Thomasius, dass es in der Philosophie (besonders in dem Aris-
totelisch geprigten Rationalismus) gewohnlich einen doppelten Irrtum gibt: (1) Der Verstand
gibt dem Willen Normen (Priskriptive Funktion des Intellektes) und (2) Der Wille kann frei
die Vorschriften des Intellekts folgen (Rationale Selbstbestimmung/freier Wille).

50 Ebd., S.26 (§§ 66-68).

51 Ebd., S.25f. (§ 62).

52 Ebd., S.30 (§ 90).
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kann der Mensch so nicht gliicklich werden. Der Wille an sich ist nicht verniinftig,
wenn er die erste Bewegung der menschlichen Seele initiiert, aber seine Begierde
(seine ,,Liebe®) kann mit der Vernunft verkniipft werden, sobald der Verstand den
blof3 passiven instrumentellen Zustand verlassen und Einsicht in das wahre Gute
erreicht hat.3 Erst so kann der Mensch nach Thomasius Ruhe finden (d.h. die
inneren Widerspriiche tiberwinden) und gliicklich werden (seine Zwecke erreichen).
Da die wenigsten Menschen den Zustand der gesunden Vernunft erreichen und
daher die meisten zwischen dem Schein-Guten und dem wahren Guten nicht unter-
scheiden konnen, besteht nach Thomasius der Bedarf einer Disziplin der Moral, wel-
che die Urteile von dem wahren Guten sowie das Handeln danach ermdglichen. Die-
se Disziplin enthilt zundchst zwei wesentlichen Teile: (1) das Naturrecht, welches
auf der Grundlage der menschlichen Natur (und des daraus begriindeten Konzept des
wahren Guten) eine normative Grundlage fiir die menschlichen Handlungen ableitet,
die die Menschen qua Pflicht adressiert; und (2) die Sittenlehre, deren Aufgabe
darin besteht, Regeln zur Uberwindung der Affekte des Willens zu geben, sodass
der innere Widerspruch zwischen den verschiedenen Zwecken des unverniinftigen
Willens durch die Einsicht in das wahre Gute tiberwunden werden kann.>* Im ersten
Fall (1) bekommt der unverniinftige Mensch (von Thomasius ein Narr genannt)
eine Norm, welche ihn anleiten soll, die verschiedenen Widerspriiche, in welchen
sich sein Wille mit sich selbst und mit dem Willen anderer Menschen verwickeln
kann, zu vermeiden, ohne selbst verniinftig (von Thomasius ein Weiser genannt) zu
werden. Im zweiten Fall (2) bekommt der unverniinftige Mensch (d.h. der Narr) eine
Anleitung, wie er selbst verniinftig (d.h. ein Weiser) werden kann. Diese Unterschei-
dung bezieht sich auf Thomasius’ Konzept von Naturrecht im weiteren Sinne. Wenn
er vom Naturrecht im engeren Sinne spricht, unterscheidet er wiederum drei Berei-
che: (1) Ethik, (2) Politik und (3) Naturrecht und ordnet jedem dieser Bereiche eines
der drei Prinzipien zu, welche in dem Naturrecht im weiteren Sinne unterschieden
wurden: (1) das Prinzip der Ehrlichkeit (honestum), (2) das Prinzip der Anstindigkeit
(decorum) und (3) das Prinzip der Gerechtigkeit (justum).>> Die drei Prinzipien soll-
ten dabei die drei verschiedenen Arten von Widerspriichen adressieren, in welchen
sich ein Narr nach Thomasius verwickeln kann.>¢ (i) Das Prinzip der Ehrlichkeit soll

53 Ebd., S.25f. (§ 62). Aus diesem Grund unterscheidet Thomasius zwischen dem ,,unverniinfti-
gen Lieben™ und dem ,,verniinftigen Lieben™ des Willens.

54 Vgl. Thomasius, 1701, S.94. Auf dieses Prinzip des verniinftigen Liebens sind entsprechend
die Schriften von Thomasius ausgerichtet, die sich der Sittenlehre widmen.

55 Thomasius, 1709b, S. 104 (§ 58).

56 Ebd., S.88 (§73). Allen diesen drei Prinzipien setzt Thomasius einen der drei Hauptaffekte
des unverniinftigen Willens entgegen: (i) Der Wille, der durch den Affekt der Wollust bestimmt
ist, ist unehrlich, weil er durch uneingeschrinktes Streben nach sinnlichem Vergniigen den
Menschen unempfindlich fiir das Gute bzw. fiir den inneren Frieden macht. (ii) Der Wille,
der durch den Affekt des Ehrgeizes bedingt ist, ist unanstdndig, weil er nicht in der Lage ist,
mit anderen Menschen zu kooperieren und stattdessen durch uneingeschrinktes Streben nach
Macht und Herrschaft {iber andere Menschen, den dufleren Frieden mit ihnen nicht befordern
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den inneren Frieden eines Menschen gewéhrleisten, indem es die Widerspriiche ver-
hindert, in welchen sich sein Wille mit sich selbst verwickeln kann. Dies soll durch
MiBigung erreicht werden.”” Die Ehrlichkeit befordert das hochste Gut, weil es die
Quelle aller Narrheit zu tiberwinden hilft.5® (ii) Das Prinzip der Anstindigkeit soll
den Widerspruch zwischen dem Willen verschiedener Menschen beheben, indem
geboten wird, den duferen Frieden mit unseren Mitmenschen zu suchen und durch
Kooperation mit ihnen zu befordern. Die Anstindigkeit befordert zwar das Gute,
indem sie zeigt, wie man sich Freunde macht, aber, wie Thomasius es auf den Punkt
bringt: ,,was hilft es Freunde zu haben, wenn der grofite Feind in unseren Herzen
liegt (d.h. wenn wir Narren sind und unser Wille unverniinftig ist).> (iii) Das
Prinzip der Gerechtigkeit soll den Widerspruch zwischen dem Willen verschiedener
Menschen beheben, indem verboten wird, den duferen Frieden zu storen, d.h. es
wird verboten, die Freiheit anderen Menschen zu verletzen.®® Die Gerechtigkeit
befordert das minimalste Gute, weil sie hilft keine Feinde zu haben, aber nicht
Freunde zu gewinnen.®' Thr eigentliches Verdienst liegt darin, dass sie das hochste
Ubel verhindern soll, indem sie die ,,Ursachen des Krieges und duflersten Hasses*
zu beheben sucht.®? Nach Thomasius ist daher der VerstoB gegen das Prinzip der
Gerechtigkeit — durch Verletzung des Rechts auf Leben und Unversehrtheit der
eigenen Vermdgen, was zu grolem Hass und Krieg fiihrt — die grofite Narrheit, die
der Mensch begehen konnte® und stellt das maximal Bése oder wie Thomasius es
auch nennt ,,das Haupt-Bose 0+ dar.

Die drei Prinzipien sollten also dem Narren (d.h. dem Menschen, der seine Ver-
nunft noch nicht von dem verdorbenen Zustand in den gesunden Zustand herausge-
fithrt hat) den Weg zeigen, wie er die inneren und &uBleren Konflikte, in welchen
sein Wille verwickelt ist, iiberwinden und so Gliick erlagen kann. Denn in diesem
unverniinftigen Zustand seines Willens ist der Mensch eine Gefahr fiir sich und fiir
seine Mitmenschen. Wie Thomasius es selbst ausdriickt: Die Menschen in ihrem
urspriinglichen unverniinftigen Zustand sind ,,mehr zu fiirchten, als dass man Hoff-
nung auf sie setzen kann, weil sie oft schaden kénnen und oft [es] wollen“.%> Nun
stellt sich die Frage, wie die drei Prinzipien einen Narren (d.h. einen unverniinftigen
Menschen) verpflichten, sie zu befolgen und daran hindern, sich und den anderen

kann. (iii) Der Wille, der durch den Affekt des Geizes bedingt ist, ist ungerecht, weil er durch
uneingeschrénktes Streben nach Eigentum Streit mit anderen Menschen anfingt und so den
duBeren Frieden stort (Ebd., S. 116 [§ 34]).

57 Ebd.

58 Ebd., S.123 (§ 73), vgl. auch S. 88f. (76).

59 Ebd.

60 Ebd., S. 88 (§74).

61 Ebd., S.123 (§73).

62 Ebd., S.122 (§ 72).

63 Ebd., S. 88 (§74).

64 Ebd., S.90 (§ 89).

65 Ebd., S.51(§52).
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Menschen Schaden zuzufiigen. Thomasius Antwort ist, dass jede Verpflichtung eine
in dem Willen innerlich oder duferlich erweckte Furcht voraussetzt.® Bei einem
verniinftigen Menschen (d.h. bei einem Weisen) geniigt es nach Thomasius, wenn
ein Lehrer einen Rat dartiber gibt, worin der Mangel an Gutem fithren wiirde und
der Weise wiirde sofort anfangen, den Mangel an Gutem zu flirchten — wenn er das
nicht bereits aus eigener Einsicht tut — und wire dadurch bereits innerlich verpflich-
tet. Bei einem unverniinftigen Menschen (d.h. bei einem Narren) dagegen wiirden
Ratschldge nichts bewirken und deswegen ist hier eine politische Herrschaft notig,
die iiber die Gewalt verfiigt, Strafen zu verhéngen, und damit durch die Furcht vor
Strafen verpflichten kann. Vor allem in Bezug auf die Prinzipien der Ansténdigkeit
und der Gerechtigkeit, die den duferen Frieden zwischen den Menschen betreffen,
behauptet Thomasius dass Herrschaft als Mittel zur Verpflichtung entscheidend
ist.” Denn nur durch politische Herrschaft und ihre Gewalt, Strafen zu verhédngen,
kann nach Thomasius das maximal Bose — d.h. der Krieg zwischen den Menschen
— verhindert werden und nur durch politische Herrschaft und ihre Gewalt, durch
Belohnung Anreize zu setzen, kann Kooperation zwischen Menschen gefordert und
sonst unverniinftige Menschen zu Wohlstand und Gliick gebracht werden. 8

3. Gerechtigkeit und die Legitimation des Staates

Wir haben aus den vorhergehenden Ausfithrungen Thomasius’ Konzept der Republik
kennen gelernt, welches auf Pufendorfs Auffassung von biirgerlichen Gesellschaft
griindet und ein besonderes Staatsverstindnis impliziert, welches der absolutisti-
schen Herrschaft gewisse Grenzen setzt. Wir haben gesehen, dass mit der begriftli-
chen Unterscheidung zwischen dem offentlichen und dem privaten Gebrauch, den
der Herrscher von seinem Willen macht, Pufendorf eine normative Grundlage fiir
die Legitimation politischer Herrschaft einfiihrt: Nur unter der Bedingung der Uber-
einstimmung mit dem Zweck der biirgerlichen Gesellschaft kann der Wille des
Herrschers o6ffentlich (und damit politisch legitim) genannt werden. Der Herrscher
soll nach Pufendorf seine Pflichten als Herrscher kennen und sich danach richten,
womit Pufendorf an das Platonische Ideal des Philosophen-Ko6nig ankniipft. Wir ha-
ben auch gesehen, dass Thomasius an diesem Punkt von Pufendorf etwas abweicht,
wenn er dem akademischen Gelehrten die Funktion zuschreibt, im Dienste des Herr-
schers das Wissen iiber den wahren Begriff der Republik (d.h. iiber die biirgerliche
Gesellschaft und ihren Zweck der Sicherheit und Wohlstand der Biirger) auf die Ge-

66 Ebd., S.86 (§§ 60-61). Vgl. die Parallele zu Hobbes, fiir den der Narr die ,,Furcht vor Gott
beseitigt™ hat und entsprechend der heimlichen Auffassung sei, ,,s0 etwas wie Gerechtigkeit
gebe es nicht* (Hobbes, 1966, S. 111).

67 Thomasius, 1709b, S. 88 (§§ 74-75).

68 Ebd., S.129 (§ 14).
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setzgebung anzuwenden und dadurch zur Stabilisierung des Staates und zugleich zur
Festigung und Legitimierung der Macht des Herrschers beizutragen. Dieses Staats-
verstdndnis von Thomasius impliziert somit ein teleologisches Modell, wonach die
biirgerliche Gesellschaft und ihr Zweck — die Sicherheit und der Wohlstand der
Biirger — nicht als einen faktischen Ursprung des Staates, sondern als eine normative
Grundlage verstanden wird, die jede Art von politischer Ordnung durch Verrechtli-
chung von Herrschaftsverhéltnissen zu mehr Stabilitdt verhelfen kann. Wir haben
aber auch Thomasius’ Konzept von Gerechtigkeit kennengelernt, welches angesichts
der Tatsache, dass die Menschen grofBtenteils unverniinftig sind und deswegen zu
Hass und Krieg neigen, die Notwendigkeit von politischer Herrschaft begriindet, um
die Folge von Hass und Kriegen — also die Zerstorung der menschlichen Natur (d.h.
das maximal Bdse) — zu verhindern. Und wir haben gesehen, dass nach Thomasius
der Mangel an Vernunft im Denken und Handeln der Menschen nicht nur in Bezug
auf die Gerechtigkeit sondern auch in Bezug auf die Anstdndigkeit die politische
Herrschaft notwendig macht: Nur sie kann durch Strafen die Sicherheit der Biirger
gewihrleisten und durch Belohnungen ihre Kooperation untereinander anregen.

Aus beiden — dem Konzept der Republik und dem Konzept der Gerechtigkeit —
lasst sich ein klares Argument fiir die Art und Weise ableiten, wie Thomasius die
Legitimation des Staates versteht: Es ist der Zweck der biirgerlichen Gesellschaft,
fiir die Sicherheit der Biirger (durch das Verhindern von inneren oder &ufleren
Kriegen erreichbar) und fiir den Wohlstand und das Gliick der Biirger (durch das
Fordern von Kooperation und Handel erreichbar) zu sorgen. Und dieser Zweck
allein legitimiert den Staat. Der Sicherheit der Biirger durch Gerechtigkeit kommt
dabei groferes Gewicht zu, da sie die notwendige Bedingung fiir das Bestehen einer
biirgerlichen Gesellschaft darstellt und ohne solche Sicherheit der Staat nicht stabil
ist. Entsprechend wird Thomasius’ Modell politischer Legitimation in der gegenwér-
tigen Philosophie als Beispiel fiir ein normatives Konzept angefiihrt, welches durch
den Nutzen des Staates fiir seine Biirger begriindet ist.®”

In dem Aufsatz tiber die Méngel der Aristotelischen Ethik gibt Thomasius den
Hinweis, dass das Prinzip der Gerechtigkeit — als das eigentliche Prinzip des Natur-
rechts — zwei Arten von Pflichten generiert: (i) solche, die der Mensch gegeniiber
dem Ganzen aller Menschen hat (d.h. gegeniiber dem menschlichen Geschlecht als
Ganzem, dem er ja zugehort) und (ii) solche, die der Mensch gegeniiber dem Ganzen
der Gesellschaft hat, in der er lebt (d.h. gegeniiber dem Staat, dessen Biirger er
ist). Von der Gerechtigkeit gebunden sollen die Menschen diese beide Pflichten —
(1) als Mensch und (ii) als Biirger — in Gleichgewicht zueinander bringen, was sie
nach Thomasius nicht tun konnen, ,,wenn sie nicht zuvor ihren Verstand von den
allgemeinen Irrtimern gesdubert haben und der Beschaffenheit der Gesellschaft,

69 Peter, 2023. Peter schitzt somit Thomasius als einen Vorlaufer der utilitaristischen Theorie der
politischen Legitimation ein (ebd.).
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darinnen sie sich aufhalten, wohl kiindig sind“.”® Wir haben allerdings gesehen, dass
nach Thomasius nicht alle Menschen verniinftig sind und deswegen eine politische
Ordnung erforderlich wird. Wenn aber der Staat Gerechtigkeit gewédhrleisten soll,
um sich zu legitimieren und wenn ferner Gerechtigkeit nicht nur eine Pflicht des
Biirgers, sondern auch eine Pflicht des Menschen implizieren soll, so scheint die
Aufgabe des Staates nach Thomasius nicht nur in der Wahrung des Friedens unter
den Biirgern des Staates und in der Forderung ihres Wohlstandes und Gliicks zu be-
stehen, sondern im gewissen Grade auch die Wahrung des Friedens und Forderung
des Wohlstands aller Nationen.

4. Schluss

Aus den bisherigen Ausfiihrungen haben wir die folgenden Thesen aus der politi-
schen Philosophie von Thomasius herausgearbeitet: (1) Politische Herrschaft braucht
fir die Stabilitdt des Staates philosophische Reflexion, weswegen es im Interesse
des Staates ist, die akademische Freiheit zu fordern, damit bei Bedarf eine Beratung
des Herrschenden durch den akademischen Gelehrten in Hinblick auf die Gesetzge-
bung stattfinden kann. (2) Durch philosophische Reflexion iiber die notwendigen
Prinzipien der Moral wird ein Begriff von Gerechtigkeit ermittelt, welcher aus der
menschlichen Natur abgeleitet wird, insofern er auf das Verhindern ihrer Zerstorung
durch Hass und Krieg zwischen den Menschen gerichtet ist — d.i. auf das Verhindern
des maximal Bosen — und zur universellen Norm erhoben wird. (3) Thomasius’
Staatsverstandnis impliziert durch den spezifischen normativen Begriff der Republik
bzw. der biirgerlichen Gesellschaft, der von Pufendorf iibernommen wurde, ein
teleologisches Modell, nach dem jede Art von politischer Ordnung einer potentiellen
Verbesserung fahig ist, die durch das Einhalten des Prinzips der Gerechtigkeit und
der Anstindigkeit dem Staat mehr Stabilitdt und Sicherheit geben kann und die
sich der Interaktion zwischen politischer Herrschaft und philosophischer Reflexion
verdankt.
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Dietrich Schotte

Die Notwendigkeit gesellschaftlich variabler Sitten.
Begriff und systematische Bedeutung des decorum in der politischen
Philosophie von Christian Thomasius

1. Umgangsformen als Gegenstand der Philosophie

Anders als die Philosophen der Aufkldrung, die unter ,,Sitten* bis Kant universelle
moralische Normen verstanden,! bezeichnen wir mit ,,Sitten* heutzutage kontingen-
te, von Gesellschaft zu Gesellschaft, bisweilen sogar von Milieu zu Milieu innerhalb
einer Gesellschaft wechselnde Normen des ,richtigen‘ oder ,angemessenen® Verhal-
tens. Und Sitten in diesem Sinne sind traditionell ein Stiefkind nicht nur der poli-
tischen Philosophie, sondern der Philosophie iiberhaupt. Dafiir gibt es wenigstens
zwei Griinde, wobei der erste Grund gerade in ihrer Kontingenz liegt — insofern sich
Moralphilosophen mit universellen Normen oder Werten befassen, sind kontingente
soziale Normen bestenfalls als Mittel ihrer Implementierung von Interesse.

Der zweite, wichtigere Grund ist die Beschrankung politischer Autoritdt auf die
Dinge, die notwendig durch Gesetze und staatlichen Zwang geregelt werden miis-
sen, damit in einer Gesellschaft keine Konflikte aufbrechen, die sie destabilisieren
koénnen. Und spétestens seit Wilhelm von Humboldts Ideen zu einem Versuch die
Grdnzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen lautet die gebrduchliche Antwort
auf die Frage, wo die Grenze dieser politischen Autoritit gezogen werden muss:
Die Biirger miissen die Rechte ihrer Mitbiirger achten, d.h. sie diirfen den erlaubten
Gebrauch ihrer Freiheit nicht durch Zwang einschranken; alles andere Verhalten mag
hingegen nicht gut, schon oder angenehm sein, aber es ist dennoch erlaubt und
muss hingenommen werden. Und das schlie3t dann explizit unanstandiges, taktloses
oder auch geschmackloses Verhalten ein.2 Umgangsformen, Regeln des Anstands,
Manieren und allgemein das, was im Englischen bis heute als decorum bezeichnet
wird, sind folglich kein Gegenstand staatlicher Politik, die sich auf die Verteidigung
der Rechte der Biirger gegen widerrechtlichen Zwang zu beschrianken hat.

Gerade dieses decorum, die ,,Wohlanstandigkeit™ wird allerdings von Christian
Thomasius in seinen Cautelen zur Rechtsgelahrtheit als integraler Bestandteil der

1 Siehe aber Kersting 1995, Sp. 899-90.

2 Humboldt bezieht dies etwa explizit auf AuBerungen oder Veréffentlichungen, die religiose
Gefiihle oder moralisches Empfinden verletzen konnen. Diese miisse man erdulden oder eben
den Kontakt zu den Personen, die sich so benehmen, abbrechen (vgl. Humboldt 1960, S.151f.).
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politischen Philosophie neben dem genuin Moralischen (dem ,honestum®) und
dem, was Gegenstand des positiven Rechts ist (dem ,,justum*), verteidigt. Dabei
differenziert er einerseits zwischen dem ,,politischen®, auf gegebene Gesellschaften
relativen und veranderlichen decorum und dem , natiirlichen®, universell verbindli-
chen decorum (3). Diese beiden decora haben denselben normativen Kern, zugleich
aber unterschiedliche ,Reichweiten, insofern allein die Regeln des ,,natiirlichen de-
corum fiir alle Menschen verpflichtend sind, wihrend die Regeln des ,,politischen*
decorum gesellschaftsspezifisch, teils sogar klassenspezifisch sind (4). Andererseits
sind beide decora nach Thomasius ein zentraler Teil einer befriedeten Gesellschaft
und damit essenziell fiir sein Staatsverstdndnis — weil sie unverzichtbar fiir die
Befriedung und Stabilisierung von Gesellschaften und damit eine notwendige Ergén-
zung positiven Rechts sind (5).

Zugleich ist Thomasius’ Beurteilung dieser Sitten ambivalent. Einer strukturkon-
servativen Verteidigung ihrer nicht ersetzbaren Friedensfunktionalitét steht vor allem
seine Warnung vor einer Verselbstandigung der Distinktionsbediirfnisse gegeniiber.
Denn ein mehr und mehr differenziertes decorum birgt Thomasius zufolge immer
die Gefahr, dass der menschliche ,,Ehrgeitz* zu stark gereizt und damit am Ende
Unfrieden gestiftet wird (6).

Wirklich ,,gute Sitten* sind, so kdnnte man sagen, nach Thomasius ebenso wich-
tig wie schwer zu realisieren. Vor allem aber sind sie ihm zufolge etwas, auf das
jeder Staat angewiesen ist, ohne es selbst wirklich garantieren zu konnen.

2. Anstand, Manieren, Benimm: Metaethische Vorbemerkungen

Will man Thomasius’ Position angemessen rekonstruieren, so braucht es allerdings
vorab eine kurze Kldrung der Begrifflichkeiten, mit denen man dies tut. Denn
Thomasius versteht, wie bereits angemerkt, unter ,,Sitten* in Teilen etwas anderes
als wir — nimlich das, was wir heute als ,,Moral* diskutieren.?

Regeln des Anstands, Manieren und Umgangsformen lassen sich, ganz grundsitz-
lich, auf zwei Weisen analysieren, wobei sie in beiden Féllen zu einer universell
geltenden Moral in Beziehung gesetzt werden. Zum einen kann man sie als eine
spezifische Form sozialer Normen analysieren: als historisch und kulturell kontin-
gente soziale Normen, die in einer Gesellschaft verbindlich, in einer anderen nicht
verbindlich sind und meist eher schwach sanktioniert werden.* Daher stellt sich

3 In den meisten Naturrechtsentwiirfen der deutschen Aufklarung taucht das Problem anstédndigen
Umgangs miteinander dann auch weniger als Problem von Umfangsformen und dafiir bei der
Diskussion der ,,Injurien”, d.h. ehrverletzenden Verhaltens auf — wobei dieses (wie iibrigens
schon bei Thomasius, der hier v.a. Pufendorf folgen diirfte) auf justiziable Handlungen, also
auf Rechtsverletzungen beschrénkt ist. Damit wére es nach Thomasius nicht Gegenstand des
,.decorum®, sondern des ,,justum®.

4 Vgl. Schotte 2016, S.195-7.
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die Frage, wie sich diese Normen zu moralischen Normen verhalten, auf die es
wenigstens zwei mogliche Antworten gibt.

Erstens kann man sie als zwar in seiner Form zufdlligen, aber in seinem Ge-
genstand universell giiltigen Teil der Moral einordnen. Das wire etwa dann der
Fall, wenn man sie als auf Wahrung der Wiirde eines Menschen bezogene Regeln
begreift. Karl-Heinz Ilting und Ernst Tugendhat haben dies etwa fiir die ,,Hoflich-
keit* behauptet: Die entsprechenden Regeln zielten auf die Wahrung der Wiirde
und Integritdt des Gegeniibers als Person (auf ihre ,,Selbstachtung®®) und damit auf
ein moralisches Gut.® Sie variieren dann zwar in ihrer Form von Gesellschaft zu
Gesellschaft mitunter deutlich, haben aber immer denselben normativen Kern und
lassen sich daher immer mit denselben Griinden rechtfertigen.

Zweitens lassen sich diese Regeln als ausschliefflich kontingente Regeln analy-
sieren, die nicht allein in ihrer Form, sondern auch in ihrem Gegenstand an die
jeweilige Gesellschaft gebunden bleiben. Ilting etwa grenzt in diesem Sinne das ,,de-
corum®, die ,,Regeln des Anstands®, von den gerade erwédhnten ,,Hoflichkeitsregeln®
ab. Denn Anstandsregeln, so Ilting, sind gebunden an soziale Rollen; sie kodifizie-
ren ausschlieSlich, wie sich zu verhalten hat, wer eine bestimmte Position in einer
konkreten sozialen Struktur innehat oder einnehmen mochte. Da diese Strukturen
aber notwendig von Gesellschaft zu Gesellschaft variieren, handelt es sich hier
allenfalls um Manieren, um Regeln ,richtigen‘ oder ,angemessenen‘ Verhaltens, die
vor allem selbstbeziigliche Handlungen zum Gegenstand haben.” Wer sie verletzt,
wer sich ,,unanstindig® verhélt, verletzt anders als der Unhofliche niemandes Rech-
te; sein Verhalten ist womdglich ,,geschmacklos® oder ,,anstoBig®, aber das fallt in
erster Linie auf ihn selbst zuriick.® Daher sind sie allenfalls fiir eine deskriptiv-ana-
Iytisch differenzierende Sozialphilosophie von Interesse.

Die andere Weise, Anstandsformen zu analysieren, findet sich in Ciceros De
officiis. Nach ihm ist ,,das Schickliche* zwar nicht identisch mit dem Ehrenhaften
(,,honestum®), d.h. dem moralisch Gebotenen, es ist aber von diesem auch ,,nicht ab-
trennbar*®. Denn nach Cicero umfasst eine moralisch richtige Handlung notwendi-
gerweise auch eine ihr angemessene Form der Ausfiihrung; und die Angemessenheit
dieser Form ist das, was dem decorum entsprechen muss. Deshalb kann man beides,
,honestum® und ,,decorum®, zwar analytisch voneinander unterscheiden, aber man

Ilting 1994, S.137.

Siehe Tugendhat 1993, S. 256 f., 193 und /lting 1994, S. 129 f.

Siehe Ilting 1994, S.127-9.

Vegl. Ilting 1994, S.128: ,,Wenn als unansténdig gilt, gewisse physische Bediirfnisse in Anwe-
senheit anderer zu verrichten, so wird nicht unterstellt, Anwesende wiirden durch solche Hand-
lungen beleidigt oder irgendwie in ihren Rechten verletzt; man unterstellt vielmehr, dafl diese
Tatigkeiten nicht zu unserem Bild der spezifischen Naturanlage des Menschen passen und daher
normalerweise den Blicken anderer entzogen werden sollten. Ahnlich auch Tugendhat 1993,
S. 47. Diese Position erinnert in zentralen Aspekten an die Unterscheidung von ,,civilized* und
decent* bei Margalit 1998.

9 Cicero 2007, 1.94.
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kann es praktisch, d.h. in der Ausfiihrung einer moralisch richtigen Handlung Cicero
zufolge nicht trennen. Vielmehr ist das ,,Schickliche” gewissermallen die sichtbare
Seite der moralischen Richtigkeit einer Handlung, die dann ,,im Benehmen zutage
tritt“l9. Cicero nennt dementsprechend zwei Kriterien fiir eine vollumfassend gute
Handlung, ndmlich Gerechtigkeit (,,iustitia*) und Taktgefiihl (,,verecundia“): sie darf
niemanden verletzen (,,non violare*) und sie darf zudem ,,kein Argernis erregen [non
offendere]”, um dem zentralen Gebot der Riicksichtnahme auf die Mitmenschen
(,,reverentia“) zu entsprechen.!!

Das Anstiandige wire damit eo ipso und vor allem gdnzlich Teil der Moral und
nicht ein Teilbereich von ihr, wie nach Ilting und Tugendhat. SchlieBlich normiert
es ihre Form, d.h. die Art und Weise, wie das moralisch Richtige ,,schicklich, d.h.
mit dem gebotenen Anstand zu tun ist. Eine Unterscheidung zwischen ,,Hoflichkeits-
regeln” und ,,Anstandsregeln” wire dann unsinnig bzw. unmoglich. Wobei auch
Cicero neben dem allgemeinen, fiir alle Menschen verbindlichen ,,decorum genera-
le* eine zweite Kategorie des Anstidndigen kennt: das ,,decorum subiectum®, das
allerdings nicht auf historisch oder kulturell kontingente Regeln zielt, sondern auf
das, was dem Verhalten eines ,.freien Mannes* angemessen ist.!? Dieses ,,decorum
zielt folglich lediglich auf einen Teil der Moral, insofern es nur jene betrifft, die den
entsprechenden Status innehaben.

Beiden gemein ist aber etwas, das bei der Fokussierung auf Sitten als einer
besonderen Art sozialer Normen schnell iibersehen werden kann: dass Anstand
und Taktgefiihl nicht nur eine ethische, sondern auch eine &sthetische Dimension
besitzen,* wie es bei Cicero in der Bezeichnung der ,,verecundia® als ,,gleichsam
eine Art Schonheitssinn in der Lebensgestaltung [ornatus vitae]“! anklingt. Denn
wenn es um die Form einer Handlung geht, um die Art und Weise, wie etwas getan
oder ein Zweck erreicht wird, lassen sich auch Kriterien wie Eleganz oder Schonheit
anwenden.

3. Natiirliche und politische ,, Wohlanstindigkeit“: Thomasius’ Begriff des decorum

Nimmt man die im vorigen Abschnitt kurz skizzierten Ansétze, das Phinomen
der Sitten analytisch einzufangen, als eine Art ,Blaupause‘, dann fillt auf, dass
Thomasius’ Begriff des decorum in gewisser Weise ,quer® zu ihnen liegt. Das gilt

10 Cicero 2007, 1.98.
11 Cicero 2007, 1.99.
12 Cicero 2007, 1.96.
13 Scherer 2024, S.10.
14 Cicero 2007,1.93.
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zumindest fiir die letzte Fassung seiner Theorie des ,,Wohlanstindigen®, wie er sie in
den Cautelen zur Rechtsgelahrtheit entwickelt.!>

Grundsitzlich handelt es sich beim ,,decorum‘ nach Thomasius um die ,,Wissen-
schafft der Wohlansténdigkeit®, d.h. um die Lehre dessen, was zwar nicht ,,unrecht
ist, d.h. niemandes Rechte verletzt, was aber ,nicht anstindig™ ist und sich nicht
,.schickt“.!® Dieser ,,Wohlanstindigkeit korrespondiert das moralische Gefiihl der
»Scham®, d.h. unanstdndiges Verhalten verletzt das Schamgefiihl derjenigen, die es
beobachten oder erdulden miissen.!” Sozial relevant ist diese ,,Wohlanstindigkeit*,
welil sie auf Verhaltensweisen zielt, die zwar die Rechte der Mitmenschen nicht
tangieren (und folglich nicht erzwungen werden konnen'®), die aber ihren Umgang
miteinander erleichtern oder beeintrichtigen konnen.!” Verhalten sich Menschen
im Umgang miteinander nicht ,anstdndig™, dann setzt sich nach Thomasius ,,ein
unverschimtes Wesen®, also ein riicksichtsloser und unhéflicher Umgang durch, was
zu ,,Unruh in der Republique® fiithrt.?® Umgangsformen sind demnach jenes Set
von Verhaltensregeln, dessen Einhaltung sicherstellt, dass Menschen einander nicht
unnotig kranken oder provozieren und damit Konflikte unterschiedlicher Schwere
auslosen.?!

Wer etwa in ,andrer Leute Gegenwart bey seiner Frau schlaffen / oder seine
Nothdurfft verrichten® will, der tut ,,nichts unrechts*?2 aber er wird das Schamge-
fiihl seiner Mitmenschen verletzen und sie womdglich zu wiitenden Reaktionen pro-
vozieren, dhnlich wie derjenige, der zwar wahrheitsgemif, aber unhoflich auf eine

15 Ich konzentriere mich im Folgenden vor allem auf Thomasius’ Position in Thomasius 1713.
Fiir eine Auseinandersetzung mit seiner Theorie des decorum, die auch die Entwicklung
seiner Position rekonstruiert, siehe Kiihnel 2001, S.191-233 sowie, unter Einbeziehung des
historischen Kontextes, Beetz 1989.

16 Thomasius 1713, S. 365 (xv.3).

17 Thomasius 1713, S. 367, 392 (xv.7,66-8).

18 Vgl. Scattola 1997, S. 352-3, Lutterbek 2002, 135.

19 In Thomasius 2003, S. 90 (1.iv.87,89) ordnet Thomasius das ,,decorum® dementsprechend den
mmittleren Verrichtungen zu: es handelt sich um Handlungen, die allein den ,dusserlichen
Frieden®, d.h. das Verhiltnis zu anderen Menschen betreffen und deren Verletzungen ,,zwar
den &usserlichen Frieden nicht stéren / aber denselben auch nicht beférdern. Vgl. Kiihnel
2001, S.197, Schneiders 1971, S.268-73, 282-4 und Bloch 1999b, S. 333: ,Der duflere Friede
wird durch das Recht im erzwingbaren Sinn gewonnen, durch das iustum oder das Gerechte.
Weiter durch das vollkommenere, schon moralisch vermittelte, also nicht so erzwingbare
Recht, welches decorum heifdt oder das Wohlanstindige.” Zu den drei verschiedenen, jeweils
einem einzelnen Gut zugeordneten Varianten der Goldenen Regel siehe Hruschka 2004,
S.160-8.

20 Thomasius 1713, S. 367 (xv.7).

21 Vgl. Thomasius 1713, S. 368 (xv.9): ,,Es ist aber das Decorum oder die Wohlansténdigkeit eine
moralische Beschaffenheit des Menschlichen Thun und Lassens / nach welcher ein Mensch
auff verniinftige Art sich suchet Freunde zu machen.” sowie Thomasius 2003, S. 90 (L.iv.90):
,.das anstandige* regiert ,,die dusserlichen [Verrichtungen] / daf3 sie anderer Wohlgewogenheit
erlangen®. Siehe hierzu auch Kiihnel 2001, S. 198-9, 228 und Lutterbek 2002, 134-5.

22 Thomasius 1713, S. 365 (xv.3, Anm b).
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Frage antwortet. Anders als Cicero zu meinen scheint,2* kann man folglich durchaus
,gerecht und zugleich ,,unschicklich® handeln, auch wenn es sich hier nach Thoma-
sius (normativ betrachtet) um moralisch mangelhaftes Verhalten handelt.2*

Man muss nach Thomasius allerdings zwei Arten der ,,Wohlanstdndigkeit™ von-
einander unterscheiden: die ,,natiirliche Wohlanstidndigkeit® und ,.die in engern
Verstande genommenen hofflichen Sitten, d.h. das ,,decorum politicum*.?> Das
natiirliche decorum ist Bestandteil des Naturrechts und umfasst das, was im Umgang
der Menschen generell, d.h. als Gleiche unter Gleichen, unabhingig von sozialen
Hierarchien o.4. als anstéindiges Verhalten geboten ist;26 wobei Thomasius selbst in
den Cautelen wenig mehr hierzu sagt. Das entspricht den knappen Bemerkungen in
den Fundamenta®’ wie auch der Bemerkung in der Einleitung in die Sittenlehre, dass
das ,,decorum® fiir den Menschen als natiirliches Wesen ,,nicht so nothwendig*“?® sei,
weil er ohne es iiberleben und sogar in Maflen gut leben, also ,,gar wohl bestehen
kan‘ und auch ,,nicht elend zu nennen ist*?°.

Schon in der Einleitung schreibt Thomasius allerdings, dass das ,,decorum® allein
fiir den Menschen als soziales Wesen ein ,,nothwendiges* Gut sei, da er mit der
»durch die Biirgerliche Gesellschaft eingefiihrte[n] Ungleichheit konfrontiert sei.3°
Gemal der Unterscheidung der Cautelen betrifft dies dann das politische decorum,
denn dieses setzt nach Thomasius notwendig ,,eine Ungleichheit derer Menschen
voraus‘3!, Anders formuliert: Erst in einer sozialen Struktur, die Hierarchien und
Unterschiede etabliert, ist es zwingend geboten, Regeln des Anstands, d.h. des
respektvollen Umgangs miteinander zu etablieren und zu beachten. Gerade deshalb
ist es wichtig zu beachten, dass das politische decorum, anders als das natiirliche,
Thomasius zufolge ,.einer unendlichen Verinderung unterworffen* ist.32 Die Um-
gangsformen unterscheiden sich nicht nur von Gesellschaft zu Gesellschaft, sondern
sie verindern sich zudem innerhalb ein und derselben Gesellschaft mit der Zeit.33
Selbst wenn man hieraus ableitet, dass das ,,natlirliche” decorum den normativen

23 Vgl. Cicero 2007, 1.94,99.

24 Siehe Thomasius 2003, S.91 (L.iv.91): ,,Und dennoch ist dieses dreyfache gute [honestum,
justum, decorum] nicht zu separiren und zu trennen. Denn der ist nicht weise / der nicht
zugleich ehrlich / ansténdig und gerecht lebet. Daher werden sie auch 6ffters ohne Unterscheid
gebrauchet.*

25 Thomasius 1713, S. 369 (xv.10).

26 Thomasius 1713, S. 370 (xv.11).

27 Siehe Thomasius 2003, S. 90-1 (1.iv.89-91).

28 Thomasius 1995, S. 46 (i.125).

29 Thomasius 1995, S. 46 (i.124). Siehe auch die Bemerkung Thomasius 1713, S. 375-6 (xv.24-5),
dass fiir einsam Lebende dasselbe gelte wie unter Menschen, die einander gleich sind — es gibt
keine Anstandsregeln, die zu beachten waren.

30 Thomasius 1995, S.47 (i.127): ,,s0 ist nicht zu ldaugnen [...] / dal das decorum unter die
nothwendigen Giiter gerechnet werden miisse / so ferne ohne dieselbige kein Mensche in der
Biirgerlichen Gesellschaft sich empor heben kann®.

31 Thomasius 1713, S. 370 (xv.11).

32 Thomasius 1713, S. 372 (xv.18).

33 Thomasius 1713, S. 380 (xv.33). Siehe auch Thomasius 1687, S. 4.
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Rahmen des ,,politischen* decorum setzt,>* heifit das am Ende allerdings recht wenig
— denn offenkundig geht die natiirliche Gleichheit der Menschen nach Thomasius
nicht so weit, dass sozial konstruierte Ungleichheiten ihr grundsétzlich widerspre-
chen wiirden.?

In jedem Falle wird deutlich, inwiefern Thomasius’ Begriff des decorum eine
Alternative zu den im ersten Abschnitt vorgestellten Positionen ist. Einerseits analy-
siert Thomasius dhnlich wie Ilting und Tugendhat das decorum als eine Untergruppe
der Regeln der Moral; aber dhnlich wie bei Cicero ist ihr Spezifikum, dass sie
primédr die Form des Umgangs miteinander betreffen. Daher gibt es ja Thomasius
zufolge die Moglichkeit, dass ich das moralisch Richtige auf unanstdndige Weise
tue.30 Andererseits zieht Thomasius zwar im Gegensatz zu Cicero eine Grenze zwi-
schen natiirlichen, d.h. universellen Anstandsregeln und politischen, d.h. historisch
und kulturell kontingenten und vor allem an soziale Hierarchien gebundenen. Aber
anders als bei Tugendhat und Ilting kodifizieren nach Thomasius beide dasselbe mo-
ralische Gut; es geht in beiden Fallen darum, den anderen respektvoll zu behandeln,
indem man sich nicht anst6éBig benimmt.3’

Daher unterscheiden sich Thomasius zufolge die Regeln der natiirlichen ,,Wohl-
anstindigkeit” eben nicht, wie Ilting und Tugendhat meinen,?® kategorisch, sondern
in erster Linie graduell, hinsichtlich der Reichweite ihrer Geltung von ,,hofflichen
Sitten“. Denn in beiden Fillen hat eine Verletzung der Regeln eine Krénkung und
Verdrgerung des Gegeniibers zur Folge — was auch bedeutet, dass eine solche Verlet-
zung in jedem Fall schlecht ist, weil sie in der einen oder anderen Form ,,Unruh in
der Republique* verursacht.

4. Menschliche Wiirde und biirgerliche Ehre: Der normative Status des politischen
decorum

Bliebe man bei dieser Gegeniiberstellung von natiirlichem und politischem decorum
stehen, dann lage folgende Schlussfolgerung nahe: Die jeweils geltenden Umgangs-
formen und Anstandsregeln sind ungeachtet ihrer Kontingenz immer zu beachten

34 So Kaufinann 2000, S. 244-5 und Kiihnel 2001, S. 212-3, 229-30.

35 Davon unabhéngig ist fraglich, ob eine derartige Verbindung iiberhaupt gelingen kann, siche
Schneiders 2005, S.254: ,,Es gelingt dem rationalistischen Naturrecht nicht, das moralische
Prinzip der Sittlichkeit mit der jeweiligen Geschichtlichkeit der Sitte oder auch Sittlichkeit
[...] zu verkniipfen. Es bleibt bei einer Zusammenstiickung von natiirlichem und geschichtli-
chem decorum, und die bloB geschichtliche Anstdandigkeit wandert in der Konsequenz [d.h.
nach Thomasius — DS] aus dem Naturrecht aus.*

36 Interessant wire natiirlich, ob es nach Thomasius dann auch den gegenteiligen Fall geben
kann: dass ich Verwerfliches auf anstdndige Weise tue. Gerade mittels ,,ausgesuchter Hoflich-
keit“ lassen sich Menschen ja schwer demiitigen, vgl. Hallie 1971, S. 128-31.

37 Vgl. Kaufmann 2000, S. 244.

38 Vgl. nochmals Tugendhat 1993, S. 47 und /lting 1994, S. 128.
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und zu befolgen, weil sie nicht nur friedensfunktional, sondern vielmehr ein notwen-
diges Element einer friedlichen Gesellschaft sind.?* ,,When in Rome, do as the Ro-
mans do.” Nach Thomasius gibt es allerdings wenigstens drei Griinde, die deutlich
machen, dass die Inhalte des politischen decorum nicht derart normativ neutral sind,
als dass ein unkritisch-affirmativer Umgang mit dem jeweiligen politischen decorum
unproblematisch wire.

Erstens muss man Thomasius zufolge das politische decorum selbst noch einmal
unterteilen: in ,,das Allgemeine / welches von denen meisten Volckern die uns be-
kant seyn / angenommen ist* und ,,das Besondere / welches nach denen unterschie-
denen Vélckern / Landschafften / Stidten / und Gesellschafften sich verdndert“40.
Wihrend uns beim ,besonderen politischen decorum der kontingente Charakter
deutlich vor Augen liegt, kann es leicht geschehen, dass wir das ,,allgemeine* politi-
sche (oder auch ,,manierliche“4!) decorum leicht mit dem natiirlichen verwechseln.
Dann glauben wir etwa félschlicherweise, dass das, was in europdischen Léndern
gebrduchlich ist, generell, d.h. von jedem Menschen und jeder Gesellschaft verlangt
werden darf — obwohl es tatsdchlich nicht auf das Naturrecht, sondern nur auf
dhnliche Gesellschaftsstrukturen zuriickzufiihren ist, dass wir ebenso wie Franzosen,
Briten und Polen 6ffentliche Nacktheit fiir unanstidndig halten. Verschiedene nicht-
europdische Volker nehmen an ihr hingegen, wie Thomasius bemerkt,*? keinerlei
AnstoB3. Und es gibt ihm zufolge keine Rechtfertigung, hier einen Mangel an An-
stand oder an gesellschaftlicher Entwicklung zu konstatieren, wie seine Kritik der
,Eintheilung der Volcker in Barbarische und manierliche Vélcker* deutlich macht.*3

Zweitens kritisiert Thomasius zwar diese Unterteilung von Gesellschaften in
vermeintlich ,objektiv® entwickelte und weniger entwickelte mit Verweis auf den
jeweiligen Stand des ,,manierlichen® decorum. Dennoch ist ein normativer Vergleich
der Sitten verschiedener Gesellschaften mit der Aussicht auf einseitige, auch parti-
elle Anpassung ihm zufolge offenkundig zumindest legitim. In seinem Discours
Welcher Gestalt man denen Frantzosen in gemeinem Leben und Wandel nachahmen
soll? von 1687 argumentiert Thomasius, dass ,,Aenderungen® der Sitten zwar ,,ins
gemein gefdhrlich® seien, meist aber unvermeidlich, ,,weil man das gute selten ohne
Gefahr erhalten kann*“44, Wenn sich die politischen und sozialen Rahmenbedingun-
gen verdndern, muss man sein Verhalten an diese neuen Umstinde anpassen. In

39 Siehe Kaufimann 2000, S. 236: ,,Das Decorum, die Manierlichkeit, Wohlanstindigkeit, Ehrbar-
keit ist also ein Pendant ungleicher, unvollkommener sozialer Zustdnde, in diesen jedoch
erforderlich, um die Gesellschaft zu erhalten. [...] Umgekehrt gibt uns das Wissen um die
rechten Manieren die Sicherheit, uns in der Gesellschaft zu bewegen und verschafft uns damit
ein erhebliches MaB an Bewegungsfreiheit.*

40 Thomasius 1713, S. 385 (xv.48).

41 Siehe etwa Thomasius 1713, S. 385-6 (xv.49,51).

42 Thomasius 1713, S. 387 (xv.52, Anm b).

43 Thomasius 1713, S. 377 (xv.29). Siehe hierzu auch unten, Abschn. 6.

44 Thomasius 1687, S. 4.
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diesem Zusammenhang spricht sich Thomasius dann explizit fiir eine ,,Nachahmung
derer Frantzosen*“#® nicht in allen,*® aber doch in einigen Dingen aus. Nicht allein
seien sie ,,heut zu tage die geschicktesten Leute“4’, sie wiren vor allem in einer
Hinsicht ein positives Vorbild: Anders als in Deutschland habe sich die Philosophie
nicht nur erfolgreich von der Scholastik emanzipiert;*® sie wiirde vor allem in der
Landessprache betrieben, in die zudem zahlreiche Schriften aus anderen Léndern
tibersetzt wiirden.*

Die Folge sei, dass die Philosophie einen grofleren Adressatenkreis erreiche und
damit dem ,,gemeinen Nutzen® diene, statt sich in den nutzlosen Debatten der Schul-
metaphysik zu verlieren.’® Zumal Thomasius sich noch fiir eine seinerzeit durchaus
kontroverse Reform ausspricht, die sich auch bei den Franzosen nicht fand und die
iiber eine ,,Nachahmung* hinausgegangen wire: Er schreibt nicht nur explizit, eine
reformierte Erziechung diene ,,einem erwachsenen jungen Menschen / [...] es moge
ein Frauenzimmer oder Mannsperson sein® 3!, er macht sogar geltend, dass man
wahrscheinlich den jungen Frauen die wahre, nutzbringende Gelehrsamkeit eher
vermitteln kdnne als ihren ménnlichen Altersgenossen, weil sie nicht in gleichem
MaBe durch das Lateinstudium und die Lektiire klassischer Texte verdorben seien.>?

Anders formuliert: Offenkundig kann das politische decorum einer Gesellschaft
dem einer anderen normativ iiberlegen sein, wie auch unsere zeitgendssischen Sitten
denen unserer Vorfahren iiberlegen sein konnen — immerhin erinnert Thomasius
seine Zuhorer an Folgendes: Bevor sie sich iiber die Nachahmung der Franzosen
echauffierten, sollten sie sich bewusst machen, dass sie jeden auslachen wiirden, der
sich wie ein (deutscher) mittelalterlicher Junker verhielte.>?

Zuletzt erlaubt das politische ,,decorum® drittens selbst innerhalb ein und dersel-
ben Gesellschaft verschiedentlich Ausnahmen, wie Thomasius am eben angespro-
chenen Beispiel der Nacktheit diskutiert. Wo das natiirliche ,,decorum® vor allem
offentlichen Sex und ,,Knabenschindereyen® verbietet und hier letztlich keine Aus-
nahmen zulésst,>* da schreibt das ,,manierliche* zwar vor, ,,daB man seine so wohl
natiirliche als zuféllige Méangel verberge / und dafl man nicht solche Dinge begehe /
die vielen Menschen einen Eckel zu erwecken pflegen>. Dazu gehért offentliches
Urinieren ebenso wie sich anderen nackt zu zeigen. Allerdings sind nach Thomasius
zugleich verschiedene Ausnahmen von dieser Regel selbstverstindlich, denn Patien-

45 Thomasius 1687, S. 5.

46 Vgl. Schroder 1999, S. 30.
47 Thomasius 1687, S. 6.

48 Thomasius 1687, S. 13-4.
49 Thomasius 1687, S. 14-5.
50 Thomasius 1687, S. 22-5.

51 Thomasius 1687, S. 26.

52 Vgl. Thomasius 1687, S. 27-8, 33.

53 Thomasius 1687, S. 4-5.

54 Vgl. Thomasius 1713, S. 386 (xv.50) und Thomasius 1713, S. 365 (xv.3, Anm b).
55 Thomasius 1713, S. 386 (xv.51).
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ten beim Arzt diirfen und sollen sich ohne Scham vor ihrem Arzt ausziehen und
Eheleute konnen sich einander selbstredend ohnehin ohne Scham nackt zeigen,>
wie ithnen im privaten Umgang miteinander ohnehin Vieles erlaubt ist, was sich in
der Offentlichkeit nicht gehort.5

Selbst diejenigen Sitten, die tatsdchlich historisch und kulturell kontingent sind
und von Gesellschaft zu Gesellschaft mitunter stark variieren, sind also Thomasius
zufolge nicht normativ neutral, d.h. in ihrer faktischen Gestalt einfach so hinzuneh-
men und zu befolgen.>® SchlieBlich kann man die Unterschiede zwischen ihnen
sowohl synchron, zwischen den Sitten einer Gesellschaft und denen einer anderen,
als auch diachron, zwischen den Sitten derselben Gesellschaft zu unterschiedlichen
Zeitpunkten, normativ einordnen.

Es kann also offenkundig richtig und geboten sein, die eigenen Sitten zu &ndern
und sogar Sitten anderer zu libernehmen, es ist aber anscheinend nicht zwingend.
Was die Frage aufwirft, anhand welcher Kriterien entschieden werden kann, ob eine
solche Verdnderung geboten oder verboten ist (oder womdglich auch weder das eine
noch das andere).

5. Das Problem der ,, Nachahmung *“: Umgangsformen als Stabilisator sozialer
Ungleichheit

Das zentrale Problem im Umgang mit dem decorum in all seinen Erscheinungsfor-
men ist der Umstand, dass sein Grundprinzip nach Thomasius die ,,Nachahmung"
ist, d.h. eine Angleichung des eigenen Verhaltens an das Verhalten anderer. Nachah-
mung ist als solche aber ,,vor sich selbst ein Mittel-Ding*>, d.h. sie kann sowohl
lobenswert, als auch schlecht, oder auch moralisch neutral sein.

Wichtiger ist, dass sie nach Thomasius zweierlei voraussetzt. Erstens muss es
nicht allein einen sichtbaren und signifikanten Unterschied im Verhalten zweier
Personen geben, sondern zwischen ihnen muss ein Statusunterschied bestehen;®?
daher gibt es kein decorum, das zwischen Gleichen zu beachten wiire.! Zweitens
ist Nachahmung in jedem Falle Ausdruck von ,,Gefilligkeit“®2, d.h. indem ich das
Verhalten anderer iibernehme, signalisiere ich zugleich ihnen wie auch potenziel-

56 Thomasius 1713, S. 387 (xv.52, Anm b).

57 Thomasius 1713, S. 376 (xv.26, Anm y).

58 Siehe Thomasius 1713, S.374 (xv.21): Aus ,,Léndlich / Sittlich [...] d.i. daB nicht alles allen
wohl oder iibel anstehet, diirfe man nicht schlielen, dass es keinerlei normative Kriterien fiir
das ,,decorum* gebe.

59 Thomasius 1713, S. 379 (xv.31), vgl. auch Thomasius 1687, S. 5.

60 Thomasius 1713, S. 370, 379-80 (xv.11,32). Siehe auch nochmals Thomasius 1995, S. 47 (i.127)
zum ,,decorum® als ,,nothwendige[m]* Gut aufgrund der ,,durch die Biirgerliche Gesellschaft
eingefiihrte[n] Ungleichheit®.

61 Siehe nochmals Thomasius 1713, S. 375-6 (xv.24-5).

62 Thomasius 1713, S. 374-5 (xv.22).
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len Dritten, dass ich entweder sie als Person oder ihren sozialen Stand hochschét-
ze. SchlieBlich halte ich ihr Verhalten offenkundig fiir nachahmenswert, folglich
artikuliert meine Nachahmung eine entsprechende Wertschitzung.®3 Diese beiden
Faktoren liefern nach Thomasius nicht allein eine Erklarung der Unverzichtbarkeit
des politischen ,,decorum®, sondern ein normatives Kriterium, wessen Verhalten
aus welchem Grund ,,nachzuahmen® ist. Ein solches Kriterium ist ja auch deshalb
notwendig, weil wir tatsdchlich denjenigen nachahmen, ,,der fiir den fiirnchmsten
und vortrefflichsten gehalten wird*, der es aber nicht zwingend auch sein muss.%*

Unverzichtbar sind Anstandsregeln und Umfangsformen, weil sie die Hierarchien
innerhalb einer Gesellschaft nicht nur offenlegen, sondern uns zugleich ein Mittel
an die Hand geben, uns in ihnen zu bewegen. Dementsprechend kritisiert Thomasius
die Position, ,,dall zwar der Unterschied der Stdnde beyzubehalten sey / nichts desto
weniger aber alle Menschen nach einerley Manier leben miisten*®®. Gerade weil
Anstand Nachahmung und Nachahmung Ehrbekundung ist, signalisiere ich meinem
Gegeniiber durch anstindiges und hofliches Verhalten, dass ich ihn respektiere und
wertschitze. Damit vermeide ich unnétige Irritationen oder gar Provokationen. Des-
halb ist die ,,Manierlichkeit”, d.h. das ungezwungene Befolgen der Anstandsregeln
das beste und nach Thomasius zugleich das einzige Mittel, um ,,Liebe und Freund-
schafft* zwischen den Menschen zu erhalten.%¢

Das normative Kriterium zur Identifikation des jeweils vom Anstand Gebotenen,
das Thomasius hieraus ableitet, lautet dann: Nachahmen in seinen Sitten solle man
,»Menschen von unserm Stande / die vor die vornehmsten und vortreftlichsten ge-
halten werden*?’. Das ist eine Aufforderung, das eigene Verhalten zu reformieren,
die iiber eine reine Klugheitsmaxime (man befolge diese Regel, ,,wenn man in der
Gesellschaft vorankommen will“0%) hinausgeht. Die Niitzlichkeit bildet einen Teil
der Rechtfertigung dieser Regel, aber sie kann nicht auf sie reduziert werden.%°

63 Thomasius 1713, S. 374-5, 383 (xv.22,39). Daher muss eine Nachahmung nach Thomasius, um
»~Manierlichkeit zu sein, aus freien Stiicken geschehen und darf nicht erzwungen werden,
denn nur so ist sicherzustellen, dass sie auch wirklich ,,aus der Gefilligkeit™ heraus geschieht
(Thomasius 1713, S. 381 [xv.36]). Eine ,,gezwungene* Anpassung des Verhaltens wire vielmehr
wUnmanierlichkeit” (Thomasius 1713, S. 381 [xv.37]).

64 Thomasius 1713, S. 384 (xv.47).

65 Thomasius 1713, S. 381 (xv.35).

66 Thomasius 1713, S. 382 (xv.38). Vgl. Beetz 1989, 203.

67 Thomasius 1713, S. 375 (xv.22), vgl. auch Thomasius 1713, S. 383 (xv.39).

68 Kaufmann 2000, S. 242. Vgl. auch Kiihnel 2001, S. 196, 216-7, der andererseits selbst schreibt,
die Grundnorm des decorum stelle ,,primér ein soziales Gebot der Mitmenschlichkeit™ dar
(Kiihnel 2001, S. 217).

69 Vgl. Schneiders 1971, 283. In jedem Falle falsch ist m.E. die Behauptung von Gerlach 2001,
S.19, Thomasius gehe es darum, seinen Lesern zu zeigen, wie man sich ,,im 6ffentlichen
Leben (modern gesagt) ,karrieregerecht’, also erfolgreich verhalten solle.
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Vor allem hat diese Regel eine klar strukturkonservative Kehrseite.”” Denn den
Malf3stab des Anstands bilden hier ausschlieB8lich die Menschen ,,von unserem Stan-
de*; ich sollte also grundsatzlich nicht die Umgangsformen anderer sozialer Schich-
ten iibernehmen.” Denn wer das Verhalten sozial hoher gestellter nachahmt, verhlt
sich nach Thomasius’ Ansicht ,,hoffartig®, wer die Umfangsformen niedrigerer Stin-
de libernimmt, hingegen ,,niedertrichtig®.”> Hinzu kommt, dass es nach Thomasius
grundlegende Regeln fiir den Umgang mit Menschen je nach Standeszugehorigkeit
gibt: soll man mit sozial Gleichrangigen ,,freundlich und hofflich® umgehen, so hat
man Hoherstehenden mit ,,Hochachtung® und Menschen aus niedrigeren Schichten
,leutseelig und bescheiden® zu begegnen.”> Was man offenkundig grundsitzlich
nicht tun soll, ist, die eigenen Standesregeln zu umgehen und sich so zu benehmen,
als gehdre man einem anderen Stand an.

Rein deskriptiv strukturiert das ,,besondere politische decorum die Gesellschaft
entlang ihrer sozialen Schichtung und grenzt die einzelnen Klassen und Schichten
durch relativ leicht erkennbare Umgangsformen sichtbar voneinander ab.” Zugleich
verpflichtet es uns normativ, die jeweilige soziale Stratifikation grundsétzlich auf-
recht zu erhalten — und das eben gerade dort, wo staatlicher Zwang und staatliche
Normierungskompetenz (das ,,justum®) nicht mehr greifen, d.h. wo der Staat nicht
mehr regulieren kann.” Nicht nur stabilisieren diese Sitten faktisch Gesellschaf-
ten, indem sie — ,,als Lebensnerv eines Gemeinwesens*7¢ — Konflikte zwischen
hierarchisch angeordneten sozialen Klassen, die ,,Unruh in der Republique®, durch
Formen ,,anstdndigen” und ,,hoflichen” Verhaltens zu vermeiden helfen. Insofern
diese ,,Wohlanstiandigkeit zumindest mittelbar Teil des Naturrechts ist, sind wir
anscheinend zudem grundsitzlich verpflichtet, uns entsprechend ,,anstindig®™ zu be-
nehmen.”’

70 Vgl. Kiihnel 2001, S.193 spricht treffend von ,.eine[r] durchaus sozialkonservative[n] Sub-
stanz* der Theorie des decorum bei Thomasius, die in dieser Form zudem dazu fiihre, dass
ein ,theorieimmanentes Argument zur Stindekritik, sofern sie nicht auf den eigenen Stand
beschrénkt bleibt”, damit nicht mehr — es wire zu ergéinzen: zumindest nicht mehr ausgehend
vom decorum — formulierbar sei (Kiihnel 2001, S. 205).

71 Vgl. Kiihnel 2001, S.209-10. Siche aber Schroder 2024, 51: dem decorum ist ein ,,Aspekt
sozialer Mobilitit eigen [...]. Die Nachahmung der hoherstehenden, geachteteren oder erfolg-
reicheren Biirger ist ein sozialpsychologisches Movens, das nicht nur das Fortkommen und die
Conduite einzelner Biirger im Auge hat, sondern vor allem auf den Nutzen der Gesellschaft
abzielt.”

72 Siehe Thomasius 1713, S. 380-1 (xv.34, Anm 1).

73 Thomasius 1713, S. 389 (xv.57).

74 Vgl. Beetz 1989, 202: ,,.Durch Verhaltensgrammatiken definieren sich Sozialgebilde in ihrer
Eigenart®.

75 Siehe aber die These von Kiihnel 2001, S.193, hier verteidige Thomasius die ,,Vorstellung
einer weitgehenden Selbstorganisation sozialer Beziehungen, d.h. einer jenseits staatlicher Re-
gelungen angesiedelten sozialethischen Autonomie®. Vgl. auch Kiihnel 2001, S. 202, 228-32.

76 Kiihnel 2001, S. 218.

77 Das spricht gegen die These von Schneewind 1998, S.164, dass die Regeln des decorum fiir
den gesellschaftlichen Frieden vollkommen irrelevant seien, ,,but they ameliorate our common
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Allenfalls innerhalb unseres jeweiligen ,,Standes* diirfen und sollen wir differen-
zieren und allein diejenigen ,,nachahmen®, die als vorbildliche Vertreter unserer
Schicht oder Klasse gelten. Das édndert allerdings wenig daran, dass Thomasius
anscheinend den gesellschaftsstabilisierenden, d.h. funktionalen Charakter des ,,de-
corum* mit seiner Rechtfertigung kurzschlie3t und so zu einer zwar reflektierten,
letztlich aber doch tendenziell konservativen Position gelangt.

6. Die ,, Nachahmung von denen Frantzosen “, der ,, Ehrgeitz“ und die Ambivalenz
einer , Verfeinerung der Sitten

Diese Interpretation der Position der Cautelen zum decorum ist mit drei Problemen
konfrontiert. Erstens besteht zumindest prima facie eine Spannung zwischen einer
derart konservativen Position und dem grundsitzlich progressiv-reformerischen
Charakter von Thomasius’ Philosophie — und seinem Philosophieren — im Ganzen;
zweitens scheint sie Thomasius’ Empfehlung, einen Teil der zeitgendssischen fran-
zbsischen Sitten zu tibernehmen, zu widersprechen; und drittens gibt es eine bisher
noch nicht diskutierte Nebenbemerkung im flinfzehnten Kapitel der Cautelen, die
eine kritische Perspektive auf eine hierarchische Schichten der gesellschaftlichen
Klassen als solche erlaubt.

Der grundsétzlich progressiv-aufkldrerische Charakter von Thomasius’ Philoso-
phie lésst sich schwer bestreiten,’® ebenso wenig wie Thomasius® dffentlich-aufkla-
rerisches Wirken.”” Nur gibt es zum einen keinen Widerspruch zwischen seinem
Kampf gegen Aberglauben und ,,Schwirmerey* jeder Art und fiir eine Reform des
Rechtssystems seiner Zeit auf der einen und einem Insistieren auf Legitimitit einer
hierarchisch strukturierten Gesellschaft auf der anderen Seite.? Thomasius’ Begriff
der ,,Gelahrtheit* als aufgeklért-reflektierter Haltung schlieft in der Tat eine kriti-

life”; eher noch Scattola 1997, 353: ,,So mufl der Mangel an ,decorum‘ zweierlei Natur
besitzen: Einerseits ist er etwas Gleichgiiltiges, andererseits muB er ein Ubel sein.” Die These
von Barnard 1988, S. 587-9, dass das decorum damit eine Form der Offentlichkeit etabliere,
in der ,hart in der Sache, aber anstidndig im Umgang* miteinander gestritten werden konne,
scheint mir Thomasius hier dennoch ,zu aufklérerisch® zu lesen. Zumal die von ihm (Barnard
1988, S.589-90) Thomasius zugeschriebene Ansicht, dass hier unterschiedliche Wahrheiten
gegeneinander stiinden, meines Erachtens seine Theorie des decorum ohne jeden Anlass an
epistemologische Voraussetzungen bindet.

78 Bereits Bloch 1999a, S. 65-6 hebt hervor, dass Thomasius dies von seinen Zeitgenossen, v.a.
aber von Christian Wolff, abgrenzt (vgl. auch Bloch 1999b, S. 339 — 346, 350).

79 Schneiders 1979, S. 4-5.

80 Siche zu den unterschiedlichen Deutungen von Thomasius’ politischer Philosophie den Uber-
blick bei Kiihnel 2001, S.14-6, der die Heterogenitit dieser Einordnungen u.a. auf den Um-
stand zuriickfiihrt, dass Thomasius weniger ein systematischer, am Aufbau eines komplexen,
aber in sich geschlossenen Systems interessierter Denker, als vielmehr ein von konkreten,
zeitgendssischen Problemen ausgehender und in diesem Sinne ,praktischer® Philosoph war
(vgl. Kiihnel 2001, S.16-7).
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sche Distanz zu den vorgefundenen sozialen und politischen Strukturen ein, eben
weil sie ein Ergebnis menschlicher ,,Willkiihr der Menschen*®! sind und nicht zwin-
gend den ,,gemeinen Nutzen® der Gesellschaft fordern. Aber seine Theorie des deco-
rum soll ja gerade Argumente liefern, warum sogar das ,,absonderliche® politische
decorum unverzichtbar und niitzlich und folglich zu befolgen ist. Und damit ist sie
insofern ein entscheidender Bestandteil der ,,Gelahrtheit”, als wir ohne sie Gefahr
laufen, uns an den falschen Personen oder Gruppen zu orientieren. Thomasius er-
wihnt etwa das Problem, dass man die geltenden Sitten nicht hinreichend reflektiert
hat; infolge dessen verféllt man dann in den Irrtum der ,,Bauer-Schamhafftigkeit*
und tut ,,aus einer gar zu grossen Furcht® einfach alles, was einem gesagt wird — in
,,der irrigen Meinung / als wenn der Gehorsam der Hofflichkeit weichen miiste*82,
Deswegen legt er seine Theorie des decorum insbesondere den Juristen seiner Zeit
ans Herz, deren Fakultit ,.ein Pflantzgarten des gemeinen Wesens / in ansehung
vieler weltlichen Stinde“8? sei, weil sie u.a. die zukiinftigen Beamten des Staates
hervorbringe.

Und gerade Thomasius’ Empfehlung, die zeitgendssischen franzdsischen Sitten
zu Ubernechmen, ist eine gute Illustration dieser Position. Relevant ist hierbei nicht,
dass er sich eingangs dafiir ausspricht, ,,Aenderungen‘ der sozialen und politischen
Verhiltnisse grundsatzlich kritisch zu betrachten. SchlieBlich ergénzt er umgehend,
dass sie bisweilen notwendig seien, um ,,das gute* erhalten zu kénnen.8* Entschei-
dend ist hingegen, dass Thomasius an keinem Punkt seine Empfehlung mit einer
grundsitzlichen Kritik der bestehenden Gesellschaft begriindet. Sein Argument
scheint vielmehr das folgende zu sein: Angesichts der tatsdchlichen Verdnderungen
der historischen und politischen Rahmenbedingungen und Lebensumstinde auch
seiner Studierenden sind die franzdsischen Sitten schlicht angemessener und ver-
niinftiger. Auch das widerspricht seiner Theorie des decorum nicht, da Thomasius’
Empfehlung im Zweifelsfall wenig mehr ist als die Forderung, sich an einem heraus-
ragenden Exemplar europdischer Gesellschaften seiner Zeit ein Vorbild zu nehmen
und es entsprechend ,,nachzuahmen.%>

Etwas anders verhélt es sich allerdings mit einer Nebenbemerkung, die Thoma-
sius in Anmerkung (1) zu Paragraph 34 der Cautelen macht:

81 Thomasius 1713, S. 387 (xv.53).

82 Thomasius 1713, S. 371 (xv.16).

83 Thomasius 1713, S. 395 (xv.73, Anm Xx).

84 Thomasius 1687, S.4. Umgekehrt geht dies durchaus konform mit seiner spéteren Haltung,
dass allen Arten von Reformationsvorhaben zwar prinzipiell mit Skepsis, aber eben auch nicht
grundsitzlich ablehnend zu begegnen sei, vgl. Hammerstein 1972, S.76-80 und Schneiders
1979, S. 6.

85 Damit wire dann zweierlei vorausgesetzt: Dass fiir Gesellschaften analog dieselben Kriterien
hinsichtlich der Sitten gelten wie fiir einzelne Mitglieder einer Gesellschaft; und dass die
franzosische und die ,deutsche‘ Gesellschaft zu Zeiten Thomasius’ einander strukturell hinrei-
chend &hnlich waren.
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Inzwischen so ist das Indecorum oder Unansténdigkeit von dieser letzten Art [dass
man Kleidung usw. eines hoheren Standes nachahmt] sehr gemein / und daher ist
auch die grosse Pracht in Kleidern /, auch Essen und Trincken / in Titularien / und
Ceremonien durch bose Exempel / da sich nemlich Vornehme und Geringere einander
angereitzet / immer mehr und mehr gestiegen. 3¢

Was Thomasius hier kritisch bemerkt, konnte man vielleicht als Eskalation der
Distinktionsbemiithungen beschreiben: Insbesondere Mitglieder gesellschaftlich ho-
herstehender Schichten neigen dazu, ihren sozialen Status durch besondere Status-
symbole 6ffentlich zu markieren — was dann Mitglieder anderer Gruppen zu &hnlich
exorbitanten Demonstrationen ,,anreitzet™.

Tatséchlich finden sich hier zumindest erste Ansétze einer Gesellschaftskritik im
Modus eines Dekadenzvorwurfs sans phrase.®’” Thomasius unterscheidet auch an
anderen Stellen immer wieder anstindiges, standesgeméfes Auftreten von iiberfliis-
sigem und eher dem ,,Ehrgeitz“ als der Vernunft zu verdankendem ,,Aufputz*s8.
Ein ibersteigertes Distinktionsbediirfnis diirfte aber seine Wurzel in eben diesem
,»Ehrgeitz* bzw. in ,,der Liebe zur eitelen Ehre” haben, die schon deshalb zu kriti-
sieren ist, weil wir sie letztlich nur auf Kosten anderer, also unter Verletzung der
Gebote der Moral verfolgen koénnen.®® Das bedeutet erstens, dass eine iiber die
verschiedenen Schichten verbreitete Praxis der Abgrenzung durch Dinge, die am
chesten noch unter das Rubrum ,,Lebensstil* fallen, die unverniinftigen, grundsétz-
lich anti-sozialen Affekte stirkt. Damit befeuert sie aber zweitens genau das, was
durch ein stabiles decorum verhindert werden soll: Konflikte, Streit und ,,Unruh in
der Republique®.

Daher Thomasius’ Hinweis, dass die tradierte ,,Eintheilung der Volcker in Barba-
rische und manierliche Volcker nicht nur ,,mehr Manieren® mit ,,bessere Sitten®,
also kompliziertere Umgangsformen mit hoherer Moralitéidt verwechselt;” sie igno-
riere zudem, dass ,,ein grosseres Decorum und mehrere Ceremonien® im Zweifels-
fall auf eine hohere Unvollkommenheit der entsprechenden Gesellschaft hindeute.”!
Denn in einer Gesellschaft der Weisen wire ja ,.kein Decorum noch Indecorum an-
zutreffen®, da diese immer anstéindig und schicklich miteinander umgehen wiirden.”?
Folglich deutet ein komplexes Regelwerk an ,,dos and don’ts* auf eine stark sozial
differenzierte Gesellschaft hin, die schwierig zu navigieren ist, ohne irgendjemanden

86 Thomasius 1713, S. 380-1 (xv.34, Anm |).

87 Kiihnel 2001, S. 201 spricht von , kulturkritischem Impetus®, Lutterbek 2002, 138 davon, dass
das ,,iiberbordende Zeremonienwesen der Stindegesellschaft, die Zivilisation des Ancien Ré-
gime [...] eine harsche Kritik* erfahre, ,,die uniibersehbar bereits den Kern der negativen
Rousseauschen Geschichtsphilosophie bertihrt.

88 So etwa schon in Thomasius 1691.

89 Vgl. Thomasius 1995, S. a2v und Thomasius 2003, S. 37, 43 (1.1.130, 1.ii.3-5).

90 Thomasius 1713, S. 377 (xv.29).

91 Thomasius 1713, S. 376 (xv.28).

92 Thomasius 1713, S. 376 (xv.27).
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in irgendeiner Weise zu kranken. In diesem Sinne notiert Thomasius in einer Anmer-
kung,

daB3 bey denen Vélckern / wo die wenigsten und einféltigsten Sitten anzutreffen sind /
desto weniger Reitzungen zur Thorheit zu finden / die Laster auch daselbst am we-
nigsten im Schwange gehen.??

Anders formuliert: Je iibersichtlicher und einfacher die Umgangsformen, desto
weniger gesellschaftliche Friktionen und umgekehrt desto weniger ,,Liebe zu der
eitelen Ehre®.

7. Die Schwierigkeit, wirklich ,, gute  Sitten zu etablieren

Thomasius’ kritische Anmerkung zur tiberhandnehmenden Distinktion lédsst sich
sicherlich als Argument fiir eine moglichst geringe sozial-6konomische Differenzie-
rung einer Gesellschaft in unterschiedliche Schichten lesen; wobei man sich klar
machen muss, dass das Gegenmodell explizit eine Gesellschaft von ,,Weisen* ist, die
es in dieser Form auch nach Thomasius nie geben wird oder kann. Daher spricht we-
nig dafiir, Thomasius’ Argumentation als grundsétzliche Kritik jeder Form sozialer
Schichtung oder gar als verdecktes Votum fiir eine ,,urkommunistische* Vision einer
,.klassenlosen Gesellschaft* zu lesen.?*

Mit Blick auf seine Theorie des decorum ist dieser nucleus einer Gesellschafts-
kritik dennoch bedeutsam. Denn insofern eine Gesellschaft der Weisen eine Art
Ideal ist, weil hier eine aufgeklérte ,,Gelahrtheit den Habitus aller Mitglieder
pragt, bedeutet ein Fehlen jeglicher Umgangsformen in ihr, dass diese ,,ein not-
wendiges Ubel*“%5 darstellen, insofern sie zwingend Ausdruck eines Mangels an
Vollkommenheit sind. Die Notwendigkeit eines politischen decorum ist offenkundig
die Folge einer inhdrent konflikthaften Natur hierarchischer Sozialstrukturen. Fiir
eine derart differenzierte Gesellschaft ist es allerdings unverzichtbar, weil es aus
jenen Umgangsformen besteht, ohne die das soziale Miteinander sowohl innerhalb
der sozialen Klassen, als auch zwischen ihnen, dauerhaft von kleineren und gréB3eren
Konflikten gepragt wire.

Dabei ist es etwas, auf das der Staat allenfalls bedingt Zugriff hat, obwohl er auf
es angewiesen ist als Korrelat des positiven Rechts. Insofern ist Thomasius’ Theorie
des decorum ein zentraler Bestandteil seines naturrechtlich begriindeten Staatsver-
standnisses. Man mag Thomasius an dieser Stelle einen ,,vergeblichen Systematisie-
rungsversuch“?® vorhalten, weil sich seine Theorie des (historisch kontingenten)

93 Thomasius 1713, S. 377 (xv.29, Anm b).

94 Bloch 1999b, S. 351-353.

95 Lutterbek 2002, 138.

96 Schneiders 2005, 257. Ahnlich kritisch auch die Einschitzung von Scattola 1997, 355-6.
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decorum letztlich nicht konsistent in sein universalistisches Naturrecht integrieren
lasst. Man wird ihm aber zugute halten miissen, dass dieser ,,Versuch® wenigstens
dem Problem friedlichen Umgangs Rechnung trigt, statt es — falschlicherweise — als
mit Einsetzung einer Rechtsordnung als erledigt anzusehen.®’

Zugespitzt formuliert: Von Thomasius ist die zentrale Einsicht zu bewahren,
dass es, erstens, bessere und schlechtere Umgangsformen geben kann, gemessen an
den Rahmenbedingungen und der tatsdchlichen Bevolkerungsstruktur einer Gesell-
schaft. Aber wirklich vollumfanglich ,,gut” wiren, zweitens, allein jene Sitten, die
ausschlieBlich aus dem ,,natiirlichen* decorum bestehen — die es aber allein in einer
vollkommen egalitdren Gesellschaft geben kann.
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Thomas Ahnert

Religiose Toleranz und Staatsrédson

Religiose Toleranz in der Frithaufklédrung wird oft als Reaktion auf die verheerenden
Glaubenskriege des siebzehnten Jahrhunderts gedeutet. Die einschneidende Erfah-
rung dieser Konflikte, so heifit es, bewog Philosophen, Juristen und selbst Theolo-
gen dazu, auf die gewaltsame Bekehrung Andersglaubiger zu verzichten und sich
stattdessen fur das friedliche Zusammenleben verschiedener Konfessionen, auch im
gleichen politischen Gemeinwesen, einzusetzen. Toleranz in dieser Epoche erscheint
somit hiufig als ein Gebot der Staatsrdson. Sie wird als pragmatische Losung be-
griffen, die die religiose Wahrheitsfrage entpolitisierte und dadurch konfessionelle
Meinungsverschiedenheiten entschérfte.

Christian Thomasius gilt als frither Verfechter einer solchen religiésen Toleranz.
Spétestens seit seinem erzwungenen Fortgang aus Leipzig 1690 hatte er sich immer
wieder in Auseinandersetzungen mit orthodoxen Lutheranern befunden, die auf
der unbedingten Giiltigkeit ihrer Glaubensformeln gegeniiber anderen Konfessionen
bestanden. Selbst andere protestantische Kirchen wurden von diesen Lutheranern
nicht akzeptiert. Gerade in den brandenburgischen Territorien, wo Thomasius nach
seiner Vertreibung aus Leipzig an der neu gegriindeten Universitdt Halle lehrte, kam
es immer wieder zu Spannungen zwischen Lutheranern und Calvinisten.!

Hierbei waren es cher die Lutheraner, die dem Calvinismus feindlich gegeniiber-
standen, als umgekehrt. Grund dafiir war nicht so sehr eine tolerantere Einstellung
der Calvinisten, sondern die Machtverhéltnisse in den brandenburgischen Territorien
sowie die konfessionspolitischen Bestrebungen der Kurfiirsten. Die Hohenzollern
waren seit ihrem Ubertritt zum reformierten Glauben 1613 nicht in der Lage ge-
wesen, ihre lutherische Landeskirche in eine calvinistische umzuformen. Mit den
Westfélischen Friedensvertragen von 1648 verloren Territorialfiirsten im Heiligen
Romischen Reich zudem das Recht, die Konfession ihrer Landeskirche, wie sie im
sogenannten Normaljahr von 1624 bestanden hatte, zu dndern. Das ius reformandi
der Landesherren war damit stark eingeschrinkt.?

Dennoch bemiihten sich die calvinistischen Kurfiirsten in Brandenburg in den
folgenden Jahrzehnten, eine fithrende Rolle in ihrer lutherischen Landeskirche zu
ibernehmen, gegen den Willen der tiberwiegenden Mehrheit ihrer lutherischen Un-
tertanen. Diese Lutheraner widersetzten sich ihrem Landesherrn, mit der Begriin-

1 Clark 2007, S.121.
2 Press 1991, S. 262-264. Whaley 2000.
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dung, dass ein reformierter Fiirst aufgrund seines Glaubens in einer lutherischen
Kirche nicht die Stellung innehaben konne, die einem lutherischen Fiirsten als pra-
ecipuum membrum ecclesiae, dem vorziiglichsten Laienmitglied der Kirche, gemaf
der lutherischen Dreistindelehre zustand.

Die Konflikte zwischen den zwei protestantischen Konfessionen in den branden-
burgischen Territorien waren ein wesentlicher Ansporn fiir Thomasius’ Beschifti-
gung mit Fragen der religiosen Toleranz. Er plddierte wiederholt dafiir, dass die
Unterschiede zwischen Lutheranern und Calvinisten in Wahrheit nebenséchlich sei-
en oder sogar dem echten Glauben nur im Wege stiinden. Dabei warnte er eindring-
lich vor dem Machtstreben des Klerus, der solche konfessionellen Unterschiede
als bloflen Vorwand nutze, um sich weltlichen Einfluss zu verschaffen. Thomasius
meinte, dass ein solcher ,,Papalismus®, oder ,,Papo-Cédsarismus®, in protestantischen
Kirchen genauso zu finden sei wie im Katholizismus. Hinter der Feindseligkeit
der lutherischen Geistlichen gegeniiber ihrem calvinistischen Landesherrn verberge
sich lediglich der Wunsch, ihre Autoritit und ihren Einfluss in der Gesellschaft
zu erhalten. Thre religiose Intoleranz gegeniiber anderen Konfessionen war nach
Ansicht Thomasius’ letztlich nur eine Form von Priesterbetrug.

Es gibt also gute Griinde, Thomasius mit dem Eintreten fiir religiése Toleranz
in Verbindung zu setzen. Auch in weltlichen Fragen scheint Thomasius geistige
Offenheit zu verkorpern. Er kritisierte engstirnigen Pedantismus an Universitaten,
pflegte ein ,,galantes™ Auftreten, trug einen Degen und kleidete sich auf eine modi-
sche Art, die fiir einen Professor wohl uniiblich war.* AuBerdem vertrat er einen
philosophischen Eklektizismus gegen die angeblich dogmatische Haltung anderer
Philosophen, welche, so behauptete Thomasius, den Lehren einer einzigen philoso-
phischen Autoritdt wie Aristoteles oder Descartes blindlings folgten. Stattdessen
meinte er, man solle aus jeder philosophischen Schule oder ,,Sekte” ohne Vorurteil
die besten Lehrmeinungen iibernehmen.’ Toleranz scheint somit fast so etwas wie
ein allgemeiner Charakterzug von Christian Thomasius zu sein.

Thomasius’ Toleranzverstindnis hat in der Forschung einige Beachtung gefun-
den.® Oft wird argumentiert, dass sein Begriff von religidser Toleranz eine bestimm-
te Vorstellung vom christlichen Glauben voraussetzte, die Religion und Politik klar
voneinander trennte und eine friedliche Koexistenz verschiedener Konfessionen
erlaubte. Vor allem, so heiflt es, unterschied Thomasius zwischen einem inneren
Glauben (cultus internus), der sich auf das private Gewissen des Einzelnen griindete,
und einem duBeren Glauben (cultus externus), das heifit, der Form, in der dieser
Glaube offentlich, vor allem im Gottesdienst und anderen kirchlichen Zeremonien,

3 Dazu: Heckel 1968.

4 Hinrichs 1979, S. 354.

5 Siehe Thomasius 1688[a], S. 43.

6 Siehe z. B. Zurbuchen 1996; Fritsch 2004, S.48-65; Ahnert 2006, S.43-56; Hunter 2007,
S. 142-167, Hunter 2013; Priarolo 2019.
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zum Ausdruck kam. Ersterer, der cultus internus, war der eigentliche, wahre Glaube
und bestand in einer unmittelbaren, individuellen Bezichung zu Gott. Die weltliche
Obrigkeit hatte weder das Recht noch die Moglichkeit, in diesen Glauben einzugrei-
fen, denn das Gewissen lieB sich nicht zwingen. AuBere Handlungen, hingegen,
auch die genaue Form kirchlicher Zeremonien, waren fiir diesen eigentlichen Glau-
ben unwesentlich.

Diese Trennung zwischen innerem und &uBlerem Glauben scheint ein gewisses
MalB an konfessionellem Pluralismus zuzulassen, da duflere Formen des Glaubens
keinen unbedingten Anspruch auf Wahrheit besa3en und somit nicht eindeutig gebo-
ten oder verboten waren. Weil sich dieser cultus externus jedoch in Taten &uferte,
konnte er sich auch auf das alltigliche Zusammenleben der Untertanen im Staat
auswirken, anders als der cultus internus. Mit der Trennung von cultus internus
und cultus externus scheint Thomasius der Staatsrdson einen gewissen Spielraum
in kirchlichen Angelegenheiten zu verschaffen. Wenn der Friede im Gemeinwesen
gefdhrdet war, konnte die Obrigkeit, so scheint es, Formen des cultus externus
andern oder abschaffen, ohne die Gewissensfreiheit und den eigentlichen Kern des
Glaubens, den cultus internus, zu beriihren.

In dieser Hinsicht wéren also der freien Religionsausiibung der Untertanen durch
die Staatsrdson gewisse Grenzen gesetzt. So hat Peter Schroder erklért, dass ,,Forde-
rungen zugunsten der Biirger” in Thomasius’ Werk sich kreuzten mit ,,eindeutig
am Interesse des weltlichen Souverdns ausgerichteten Theorien®™. Im Zweifelsfall,
so Schroder, gab Thomasius den Rechten des Souverdns den Vorrang, statt die
Freiheitsrechte des Einzelnen zu schiitzen und zu erweitern. Schroder betont dabei,
dass in diesen Diskussionen das Verhiltnis ,,zwischen Biirger und Souverén... nicht
ausdriicklich thematisiert wurde®. Hauptséchlich sei es um die Kritik an der intellek-
tuellen Vorherrschaft des Klerus gegangen, die sowohl die Gewissensfreiheit als
auch die rechtmidBige Macht des weltlichen Herrschers untergruben. ’

Ahnlich hat Ian Hunter argumentiert, dass Thomasius den religiosen Glauben
als eine private Gewissensangelegenheit betrachtete, iber die der weltliche Fiirst
keine Befugnisse hatte, zumindest solange dieser private Glaube die offentliche
Ordnung nicht storte. AuBere Formen des Glaubens waren hingegen im Vergleich
dazu zweitrangig und boten keine Rechtfertigung fiir Intoleranz gegeniiber anderen
Konfessionen. Laut Hunter wollte Thomasius, dass der weltliche Fiirst nicht nur die-
se individuelle Gewissensfreiheit seiner Untertanen achtete, sondern die Mitglieder
verschiedener Kirchen auch dazu zwang, einander zu tolerieren. Denn die grofte
Gefahr, sowohl fiir die Gewissensfreiheit als auch fiir die 6ffentliche Ordnung, gehe
fiir Thomasius nicht vom Staat, sondern von verfeindeten Glaubensgemeinschaften
aus. Nach Thomasius’ Ansicht flieBe demnach ,the prince’s ius tolerandi... not
from his respect for freedom of religious conscience as such... but from his duty to

7 Schréder 1999, S. 23.

113

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist



https://doi.org/10.5771/9783748937920

preserve social peace through the coercive enforcement of laws.“® Thomasius’ Be-
grenzung des Christentums auf einen rein inneren Glauben habe es ihm ermdglicht,
die Grundsétze der Gewissensfreiheit und der staatlichen Souverinitit miteinander
in Einklang zu bringen.

Im Folgenden sollen das Wesen, die Begriindung und die Grenzen von Thoma-
sius’ Toleranzverstdndnis sowie dessen Verhiltnis zur Rolle der Staatsgewalt genau-
er untersucht werden. Thomasius unterschied in der Tat zwischen cultus internus
und cultus externus.® Allerdings soll hier argumentiert werden, dass der wesentliche
Gegensatz fiir Thomasius’ Toleranzbegriff weniger der zwischen innerem und &ufe-
rem Glauben, cultus internus und cultus externus, war, sondern vielmehr ein anderer,
zwischen wahrem Herzensglauben und falschem Hirnglauben, der vor allem ab Mit-
te der 1690er fiir Thomasius von zunehmender Wichtigkeit war. Die Unterscheidung
zwischen Herzensglauben und Hirnglauben entspricht nicht der zwischen cultus in-
ternus und cultus externus. Der Herzensglaube war kein cultus internus, der auf die
innere, private Sphire des Gewissens beschrinkt war, denn er kam gerade in duf3eren
Taten zum Ausdruck. Er war begriindet in der Liebe, die fiir Thomasius seit etwa
1693 mit dem Willen identisch und die Haupttriebfeder menschlichen Handelns war.
Der Hirnglaube hingegen erschopfte sich in sogenannten ,,spekulativen” Meinungen,
die ihren Sitz im Verstand hatten. Sie waren abstrakt, gekiinstelt und beruhten auf
menschlicher Verniinftelei, nicht gottlicher Eingebung. Diese Meinungen konnten
offentlich zum Ausdruck kommen oder auch nicht. Sie entsprachen also nicht einem
cultus externus. Fir den wahren Glauben waren sie in jedem Fall unwesentlich oder
sogar hinderlich.

Der Herzensglaube, wie ihn Thomasius verstand, stirkte das moralische Verhal-
ten und so auch das gesellschaftliche Zusammenleben. Er war damit auch von
allgemeiner politischer Bedeutung, und es war Pflicht des weltlichen Fiirsten, die-
sen Herzensglauben gegeniiber dem Hirnglauben unter den Untertanen zu fordern.
Diese Pflicht war nicht dem Fiirsten allein eigen. Jede christliche Person war dazu
aufgerufen, den Herzensglauben zu praktizieren und in anderen zu befestigen. Aber
aufgrund seiner hervorgehobenen Stellung im Gemeinwesen verfligte der Fiirst {iber
mehr Moglichkeiten dazu als andere.

Seine weltlichen Zwangsmittel zéhlten allerdings nicht zu diesen Moglichkeiten,
denn der Herzensglauben konnte und durfte nicht erzwungen werden. Sonst konnte
er nicht aufrichtig sein. Gleichzeitig war es dem Fiirsten auch aus rechtlichen und
praktischen Griinden unmoglich, alle Formen falschen Hirnglaubens zu verbieten.
Erstens genossen die drei Hauptkonfessionen des Heiligen Romischen Reichs —
Katholiken, Lutheraner und Reformierte — den Schutz des Reichsrechts und konn-
ten nicht auler Landes verwiesen oder unterdriickt werden. Zweitens bestand aus

8 Hunter 2007, S. 143.
9 Siehe, zum Beispiel, Thomasius 1688 [b], S. 144-145.
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Thomasius’ Sicht die Gefahr, dass ein Versuch der Obrigkeit, den Hirnglauben ihrer
Untertanen zu reformieren, zu schweren Unruhen flihren wiirde. 1615 war ein sol-
cher Versuch des Kurfiirsten Johann Sigismund auf den heftigen Widerstand seiner
Untertanen (und seiner eigenen Ehefrau) gestoBen. Als der Kurfiirst unter anderem
Kruzifixe, Heiligenbilder und Altire aus seiner eigenen Hofkirche, dem Berliner
Dom, entfernen lassen wollte, kam es in Berlin zu gewalttitigen Protesten .1

Den wahren Herzensglauben mit staatlicher Gewalt durchsetzen zu wollen war
somit aussichtslos. Eine Politik der religiosen Toleranz war unter diesen Umstidnden
fiir Thomasius ein pragmatisches Zugestindnis eines christlichen Fiirsten an seine
Untertanen. Sie bedeutete nicht ein prinzipielles Eintreten fiir konfessionellen Plura-
lismus. Vielmehr war sie in der Einsicht begriindet, dass die weltliche Obrigkeit in
den Territorialstaaten des Heiligen Romischen Reichs nur in kleinen Schritten und
mit groer Vorsicht dazu beitragen konnte, die konfessionelle Spaltung mit einer
umfassenden Reform der christlichen Kirchen zu {iberwinden. Auch wenn solche
Vorhaben im Riickblick chancenlos erscheinen, ist es wichtig zu betonen, dass selbst
um 1700 Zeitgenossen wie Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) oder Samuel Pu-
fendorf (1632-1694) die Zersplitterung des Christentums als vorldufig betrachteten,
nicht als einen endgiiltigen Normalzustand.!!

Die Auseinandersetzungen zwischen Anhédngern verschiedener Konfessionen,
wie sie in den brandenburgischen Territorien vorkamen, stellten zwar eine praktische
Herausforderung fiir die weltlichen Obrigkeiten dar. Dennoch fiihrten diese Schwie-
rigkeiten nicht zu einem Wunsch, die religiose Wahrheitsfrage vollkommen auszu-
klammern. Dies war auch nicht erforderlich, um Recht und Frieden im weltlichen
Gemeinwesen aufrecht zu erhalten. Zwar gab es Streitigkeiten zwischen verschiede-
nen Religionsgemeinschaften, aber es war ohne Weiteres mdglich, Untertanen zu
bestrafen, wenn sie den offentlichen Frieden storten oder sogar das Gesetz brachen.
Wenn diese Untertanen vorgaben, dies aus religidsen Griinden zu tun, konnte es
sich nur um einen Vorwand oder einen Irrtum handeln, denn wahre Religion fiihrte
nie zu Ungehorsam und Rechtsbruch im Staat.”> Gewissensfreiheit und Staatsgewalt
standen in solchen Fillen nicht im Konflikt miteinander.

Das Problem, meinte Thomasius, war, dass Untertanen weiterhin Formen des
Hirnglaubens anhingen, das heift, Glaubensbekenntnissen und Zeremonien, die fiir
den wahren Glauben nebensichlich oder ihm sogar hinderlich waren, dass es aber
zugleich aussichtslos war, eine weitergehende Reformation zu forcieren. Toleranz
wurde so zum notwendigen Ubel: die weltliche Obrigkeit nahm solche Formen des
Hirnglaubens in Kauf, weil sie ihre Untertanen nicht zwingen konnte, sich von
diesen abzuwenden. Dies bedeutete nicht, dass der Fiirst diesen Zustand tatenlos
hinnehmen sollte. Seine Aufgabe blieb es, behutsam und schrittweise die Kirche

10 Kaplan 2007, S. 88. Nischan 1994, S. 185-192.
11 Antognazza 2009, S. 338-345; Ahnert 2013, S. 17-18.
12 Siehe, zum Beispiel, Thomasius 1695, S. 15, sowie Thomasius 1724, S. 33.
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in seinen Territorien von Formen des Aberglaubens zu reinigen. Theologischen
Streitigkeiten zwischen Anhdngern verschiedener Konfessionen sollte er ebenso
entgegenwirken, weil diese den Hirnglauben nur verfestigten.

Im Falle derjenigen religiosen Glaubensgemeinschaften, die keinen Schutz unter
dem Reichsrecht genossen, hatte der Fiirst auch das Recht, sie des Landes zu verwei-
sen. Wie Thomasius betonte, handelte es sich dabei nicht um eine weltliche Strafe,
denn die Landesverweisung war nicht mit Ehrverlust verbunden und die Betroffenen
waren zu seiner Zeit nicht mehr gezwungen, ihr Hab und Gut zuriickzulassen.!3 Aber
wenngleich dem Fiirsten die Landesverweisung von Andersglédubigen offenstand,
war damit meist wenig gewonnen. Dem Glauben der Betroffenen war damit nicht
geholfen. Wenn sie zudem treue Untertanen waren, so schadete der Fiirst nur seinen
eigenen Interessen.

Thomasius wies zudem darauf hin, wie die Aufnahme verfolgter Religionsge-
meinschaften aus anderen Lindern dem Staat nutzen konnte.!* Eine solche Politik
hatten die brandenburgischen Kurfiirsten seit Jahrzehnten praktiziert. Im Zuge der
,Peuplierung™ des Landes nach den Verwiistungen durch den Dreifligjdhrigen Krieg
hatte der ,,GroBe Kurfiirst Friedrich Wilhelm Religionsgemeinschaften aufgenom-
men, die unter den Bestimmungen des Westfilischen Friedens keinen rechtlichen
Anspruch auf Duldung hatten. Zum Beispiel gewéhrte er Sozinianern, Waldensern
und Mennoniten Zuflucht. Als 1671 die Juden aus Wien vertrieben wurden, erlaubte
er ihnen, sich in seinen Territorien niederzulassen. Nach der Aufthebung des Edikts
von Nantes 1685 nahm er 20.000 verfolgte franzosische Hugenotten auf.!?

Thomasius vertrat insgesamt eine pragmatische Auffassung von Toleranz, die
der Politik der brandenburgischen Kurfiirsten im Wesentlichen entsprach.!® Wie
nun gezeigt werden soll, beruhte dieser Pragmatismus nicht auf der Gleichgiiltig-
keit gegeniiber konfessionellen Unterschieden. Die religiose Wahrheitsfrage wurde
von Thomasius nicht beiseitegelegt. Vielmehr galten konfessionelle Unterschiede
Thomasius als Hinweis auf die Korruption der christlichen Kirchen, der protestanti-
schen wie des Katholizismus. Langfristiges Ziel war es, die Reinigung der christli-
chen Kirchen vom Aberglauben voranzubringen. In der Zwischenzeit blieb religidse
Toleranz fiir Thomasius ein notwendiger, aber hoffentlich voriibergehender Zustand,
um die rivalisierenden Formen des Hirnglaubens im Zaum zu halten.

13 Thomasius 1724, S. 38.

14 Thomasius 1724, S. 29.

15 Deppermann 1986, S. 43.

16 Dazu allgemein Kaplan 2007.
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1. Religiose Toleranz in Thomasius’ friithen Schriften

Am Anfang seiner Laufbahn als Jurist und Philosoph zeigte Thomasius wenig Inter-
esse an Fragen der religiosen Toleranz. Erst ab etwa 1689 gelangte er auf Umwegen
dazu, sich verstirkt damit auseinanderzusetzen. Zu jenem Zeitpunkt hatte Thoma-
sius schon seit einigen Jahren mit orthodoxen Lutheranern wie Valentin Alberti
(1635-1697) im Streit gelegen. Urspriinglich war es in diesen Kontroversen aber
nicht in erster Linie um religidse Toleranz gegangen, sondern um das Verhéltnis von
Vernunft und Offenbarung in der Jurisprudenz.

So hatte Thomasius zum Beispiel in seiner Disputation De Crimine Bigamiae
von 1685 erkldrt, dass das Naturrecht kein Verbot der Bigamie enthielt. Daraus
folgerte er allerdings nicht, dass die Bigamie grundsitzlich zuldssig war. Thomasius
wollte vielmehr beweisen, dass die Bigamie nur aufgrund des geoffenbarten gott-
lichen Rechts untersagt war."” Die Bestimmung des Verhiltnisses von Naturrecht
und dem geoffenbarten gottlichen Recht war auch Gegenstand seiner Institutiones
Jurisprudentiae Divinae von 1688. Dort verteidigte Thomasius in Anlehnung an
Pufendorf ein voluntaristisches Naturrecht, das der imago Dei-Lehre orthodoxer
Lutheraner, wie zum Bespiel Valentin Alberti, zuwiderlief. Anders als Pufendorf
widmete Thomasius aber einen betrdchtlichen Teil seiner Aufmerksamkeit der Fra-
ge, wie das Naturrecht der Vernunft von dem geoffenbarten géttlichen Recht abzu-
grenzen sei, dessen Giiltigkeit als Quelle weltlichen Rechts er als selbstverstindlich
voraussetzte. '8

Thomasius versuchte unter anderem zu zeigen, dass Juristen auch ohne theologi-
schen akademischen Grad befugt waren, rechtliche Entscheidungen in Ehesachen zu
treffen, und dass sie dabei auf die Heilige Schrift als Rechtsquelle zuriickgreifen
durften. Juristen, betonte Thomasius, benétigten keine theologische Ausbildung,
um die entsprechenden Bibelpassagen verstehen und anwenden zu konnen: ihre
Auslegung war nicht den Theologen vorbehalten, deren Autoritdt in Fragen der Bi-
belinterpretation auf theologische Lehren und die Form des Gottesdiensts beschrankt
war. Ehefragen gehorten laut Thomasius nicht dazu. Wie er in seinen Institutiones
Jurisprudentiae Divinae erklérte, waren diese Fragen Gegenstand des universellen
gottlichen geoffenbarten Rechts, das an alle Menschen gerichtet und verpflichtend
flir sie war, auch wenn nicht alle Menschen von diesem geoffenbarten Recht wuss-
ten.!?

Zunichst waren es diese Debatten iiber Ehefragen, die Thomasius dazu veranlass-
ten, in eine Diskussion iiber interkonfessionelle Toleranz einzusteigen. 1689 verof-
fentlichte er eine Verteidigung der Ehe des lutherischen Fiirsten Moritz Wilhelm
von Sachsen-Zeitz mit der verwitweten calvinistischen Prinzessin Maria Amalia von

17 Thomasius 1685.
18 Siehe, zum Beispiel, Thomasius 1688 [b], S. 47.
19 Thomasius 1688 [b], S. 110 ff.
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Mecklenburg-Giistrow, einer Schwester des brandenburgischen Kurfiirsten. Diese
Ehe war in einem anonym erschienenen Pamphlet Der Fang des edlen Lebens durch
fremde Glaubens-Ehe scharf angegriffen worden.2® Die Identitit des Autors, des
Magdeburger Probsts Philip Miiller, blieb nicht lange geheim. Er wurde bald verhort
und ,,Seiner Churfiirstlichen Durchl. Befehl zufolge auff dem Schlosse in Arrest
genommen, und nach Spandow gebracht“.?! In seiner Schrift hatte Miiller behaup-
tet, dass Heiraten zwischen Eheleuten unterschiedlicher Konfession ungiiltig seien,
auch wenn diese Konfessionen zu den dreien zéhlten, die im Reichsrecht offiziell
anerkannt wurden, ndmlich dem Katholizismus, der lutherischen Kirche und dem
Calvinismus. Ehesachen unterstiinden dem Klerus. Wenn deren Vertreter die konfes-
sionellen Unterschiede zwischen den zwei kiinftigen Eheleuten fiir uniiberwindbar
hielten, war die EheschlieBung verboten.

Doch laut Thomasius fand sich weder im Reichsrecht noch in der Heiligen Schrift
ein Verbot der interkonfessionellen Ehe. Zwar gab es zahlreiche Bibelstellen, die die
EheschlieBung mit Ungldubigen untersagten. Mit diesen Ungldubigen waren aber
nicht Mitglieder der anderen im Reichsrecht anerkannten Konfessionen gemeint,
sondern zum Beispiel, Heiden, deren Religion, laut Thomasius, reiner Aberglaube
und eine unmittelbare Eingebung des Teufels sei. Thomasius scheint nicht einmal
die Mdglichkeit erwogen zu haben, dass das Heidentum eine Form der natiirlichen,
verniinftigen Religion sein konnte, die zumindest einen gewissen, begrenzten Wahr-
heitsgehalt besall. Auch Juden, die ja Christus nicht als Messias anerkannten, ka-
men als Ehepartner fiir Christen nicht in Frage, ebenso wenig wie Muslime. Die
Unterschiede zwischen Lutheranern und Calvinisten waren aber im Vergleich dazu
unwichtig, so dass das biblische Verbot der Ehe mit Unglaubigen im Fall dieser zwei
Konfessionen nicht zutraf.??

Thomasius argumentierte zu diesem Zeitpunkt also nicht fiir ein allgemeines
Prinzip der religiosen Toleranz. Er versuchte vielmehr zu zeigen, dass das Verbot
konfessioneller Mischehen im Fall von Lutheranern und Calvinisten nicht anwend-
bar war. Thomasius forderte nie eine dhnlich tolerante Einstellung gegeniiber Katho-
liken, deren Glauben er das Etikett des ,,abgéttischen Pabstthums* umhingte.2? Wie
Lutheraner und Calvinisten genossen Katholiken einen gewissen Schutz unter dem
Reichsrecht, aber Thomasius fihlte sich nicht dazu veranlasst, die Unterschiede
zwischen Katholiken und den zwei protestantischen Konfessionen fiir unwichtig
zu erkldren, geschweige denn, sich fiir die Akzeptanz der verschiedenen protestanti-
schen Sekten im Reich einzusetzen, die weder lutherisch noch calvinistisch waren.

Als Thomasius seine Schrift verfasste, hatte er bereits mehrere Jahre lang in
Leipzig private Kollegien an der Universitdt unterrichtet. Offenbar gab es dort wenig

20 Miiller 1689.

21 Miiller 1689, S.104.

22 Thomasius 1689, S. 33.
23 Thomasius 1689, S.128.
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Hoffnung auf eine bessere Anstellung fiir ihn. Der Tod seines Vaters Jakob Thoma-
sius 1684 wird seine Chancen auf eine Professur an der Universitdt kaum verbessert
haben. Insgesamt waren seine Berufsaussichten offensichtlich ungewiss, vermutlich
sogar schlecht.?* Hinzu kamen die zunechmenden Spannungen mit den lutherischen
Gelehrten und Theologen in Leipzig, die Thomasius spétestens 1688 dazu veranlasst
zu haben scheinen, Uber einen Wechsel nach Halle nachzudenken, wie auch aus
einem Brief an Pufendorf im Oktober desselben Jahres hervorgeht.?

Auf diesem Hintergrund ist es mehr als wahrscheinlich, dass Thomasius sich
deshalb zunehmend mit Fragen der interkonfessionellen Toleranz beschéftigte, um
die Aufmerksamkeit des calvinistischen Kurfiirsten von Brandenburg auf sich zu
lenken und damit einen Umzug dorthin vorzubereiten. 1688 war der ,,Grofe Kur-
flirst™ Friedrich Wilhelm gestorben. Thm folgte sein Sohn Friedrich, der sich, wie
sein Vater, mit der Feindseligkeit der lutherischen Kirche in seinen Territorien kon-
frontiert sah. Und ebenso wie sein Vater dridngte auch Friedrich darauf, in seiner
lutherischen Landeskirche eine fithrende Rolle einzunehmen, die normalerweise
einem lutherischen Fiirsten als praecipuum membrum ecclesiae vorbehalten war.

Die Frage interkonfessioneller Toleranz riickte in Thomasius’ Schriften nun zu-
nehmend in den Vordergrund. Ein Beispiel ist die De felicitate subditorum Branden-
burgicorum von 1690. Thomasius beklagte dort, dass das wahre Christentum in allen
drei Stinden im Staat — der weltlichen Obrigkeit, dem Klerus und dem Nihrstand
— verdorben sei. Die Reprisentanten der weltlichen Obrigkeit seien getrieben von
Verschwendungssucht und dhnlichen Lastern. Der Klerus sei geprigt von Ehrgeiz
und Habsucht. Der dritte Stand, der status oeconomicus, lasse sich vom Beispiel der
anderen zwei Stdnde in die Irre leiten. Die Reform des Christentums miisse beim
Klerus ansetzen, weil dessen geistliche Autoritit ihm einen viel groBBeren Einfluss
beim dritten Stand verschaffe, als ihn die weltliche Obrigkeit besal3.20

Diese Reform wiederum, behauptete Thomasius, verlangte, dass die Geistlichkeit
sich theologischer Polemiken gegen andere Protestanten enthielt. Ursache solcher
Kontroversen, meinte Thomasius, waren nicht etwa aufrichtige Meinungsunterschie-
de in wichtigen Glaubensfragen. Konfessionelle Differenzen waren nur ein vorge-
schobener Grund. Das eigentliche Problem war vielmehr, dass der christliche Glaube
iiber einen Zeitraum von vielen Jahrhunderten seit der Spatantike korrumpiert wor-
den war. Vor allem seit Kaiser Konstantin der Christenverfolgung ein Ende gesetzt
hatte und romischer Staat und christliche Kirche sich miteinander verbunden hatten,
war die Zahl der Christen rasant angestiegen. Viele dieser Konvertiten hatten unter
den heidnischen Kaisern nie an Bekehrung gedacht. Nun aber sahen sie die Kirche
als Mittel, ihr eigenes Fortkommen zu beférdern. Es bildeten sich konkurrierende
Parteien von Geistlichen, von denen eine jede den Anspruch erhob, den Unterschied

24 Thomasius 2017, S. XX.
25 Thomasius 2017, S. 120 — 126.
26 Thomasius 1749, S. 1-2.
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zwischen Rechtglaubigkeit und Héresie bestimmen zu kénnen. Damit befestigten sie
ithren Einfluss und ihre Macht {iber die Glaubigen. Erst dadurch waren verfeindete
Formen christlichen Glaubens iiberhaupt entstanden. Gegensitze zu anderen Kirchen
waren Deckmantel fiir die Verfolgung handfester weltlicher Interessen.?’

Eine vollstindige Reform des Christentums, die diesen Konflikten den Wind
aus den Segeln genommen hétte, war nach Thomasius’ Ansicht nicht zu erwarten,
zumindest nicht demnéchst. Fiir den richtigen Umgang mit konfessionellen Unter-
schieden durch den Fiirsten spielte die Erkenntnis dieser historischen Entwicklung
des Christentums dennoch eine wichtige Rolle. Sie erlaubte es ndmlich, diese theolo-
gischen Differenzen richtig einzuordnen und eine von ihnen unabhingige Position
zu beziehen, von der es moglich war, wahren Glauben von unwichtigen Zusétzen zu
trennen.

In diesen frithen Schriften Ende der 1680er ging Thomasius allerdings noch
davon aus, dass es zumindest einen kleinen Kern an unbedingt notwendigen Glau-
benssédtzen gab, den der Klerus iiber einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten
mit menschengemachten theologischen Lehren iiberdeckt hatte. Ab Mitte der 1690er
jedoch bestritt er sogar die Moglichkeit, irgendwelche verbindlichen Glaubenssétze
dieser Art zu bestimmen.

2. Hdresie und Toleranz

Dieser Wandel in Thomasius’ Auffassung vom christlichen Glauben wird in seinem
Kommentar 1694 zur De eruditione solida, superficiaria et falsa des franzdsischen
Philosophen Pierre Poiret sichtbar.2® Er hiingt zusammen mit dem Wandel seines
Menschenbildes, und vor allem seiner Auffassung von dem Wesen des menschlichen
Willens und dessen Verhiltnis zum Intellekt. In seinem Kommentar zu Poirets
Schrift erkldrte Thomasius, dass der wahre Glaube eine Form der Liebe sei und
in der Ausrichtung des Willens auf Gott hin bestiinde. Der Wille war nicht, wie
er noch in seinen Institutiones angenommen hatte, eine Fahigkeit, frei zwischen
verschiedenen Moglichkeiten zu wihlen. Er war vielmehr ein Trieb, der das mensch-
liche Denken und Handeln in eine bestimmte Richtung lenkte.2*

Es gab mehrere grundsétzliche Ausrichtungen dieses Willens als Liebe oder
Trieb. Von diesen war die Liebe zu Gott, also die Ausrichtung des Willens hin
auf Gott als hochstem Gut, die Grundlage sowohl eines wahren christlichen Glau-
bens als auch der weltlichen Tugend. Dem gegeniiber standen drei andere, korrupte
Formen der Liebe zu weltlichen Giitern: die Ehrsucht, der Geiz und die Lust.
Die meisten Menschen waren geprdgt von einer Mischung dieser drei verdorbenen

27 Thomasius 1749, S. 6. Siehe auch Ahnert 2006, Kapitel 4.
28 Thomasius 1694.
29 Thomasius 1694, 314. Siehe auch Ahnert 2006, Kapitel 2.
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Formen der Liebe. Sie mochten duBerlich Anhanger des Christentums sein, doch fiir
Thomasius handelte es sich bei ihnen um bloBe Scheinchristen. Die Ausrichtung des
Willens war nicht frei gewdhlt, sondern konnte nur mit Hilfe der gottlichen Gnade
gedndert werden, auch wenn die einzelne Person durch aufrichtiges Verlangen nach
einer geistigen Wiedergeburt zu dieser Verdnderung beitragen konnte. Thomasius’
augustinische Betonung der Liebe als dem eigentlich pragenden Teil des menschli-
chen Wesens war beeinflusst von Jansenistischen Autoren wie dem Duc de la Ro-
chefoucauld, mit dessen Werk er sich bereits Ende der 1680er auseinanderzusetzen
begann.30

Fiir Thomasius’ Toleranzverstindnis war diese Wende in seinem Denken vor
allem insoweit von Bedeutung, als nun theologische Doktrinen, wie sie zum Beispiel
in der lutherischen Konkordienformel enthalten waren, fiir den Glauben nahezu
belanglos wurden. Der Verstand war dem Willen als Liebe oder Trieb untergeord-
net. Meinungen im Verstand beeinflussten nicht die grundsitzliche Ausrichtung des
Willens, sondern spiegelten diese wider. Theologische Lehrsitze hatten also keinen
Einfluss auf den Willen, der die eigentliche Grundlage des christlichen Glaubens
bildete.

Das Problem mit theologischen Lehrmeinungen war aber nicht nur, dass sie den
menschlichen Willen nicht lenken konnten. Spétestens seit seiner Schrift 4n Haere-
sis sit Crimen von 1697 argumentierte Thomasius auch, dass keine theologische
Lehrmeinung einen ausschlielichen Anspruch auf Wahrheit haben konne. Wahrheit,
so Thomasius, bedeute die Ubereinstimmung zwischen unserem Verstand und dem
eigentlichen Wesen seines Gegenstandes. Nun sei Gott aber ein unendliches Wesen,
dessen Verstindnis die Kréfte des menschlichen Intellekts weit libersteige. Es konne
keine Ubereinstimmung geben zwischen etwas Unendlichem und etwas Endlichem
wie dem menschlichen Verstandesvermogen. Etwas Unendliches konne daher nicht
im wortlichen Sinn, sondern nur mittels Gleichnissen begriffen werden, die von
endlichen Gegenstidnden abgeleitet seien und eine nur unvollkommene Kenntnis
der gottlichen Mysterien boten, welche in theologischen Lehren beschrieben waren.
Denn ein Begriff, der durch Gleichnisse vermittelt werde, sei kein Begriff im eigent-
lichen Sinne (,,Conceptus per similia non est conceptus proprie dictus). Daher gebe
es auch von einem unendlichen Gegenstand wie Gott keinen ,,conceptus positivus
verus®. Es sei demzufolge unmdoglich, in einem solchen Fall ein Abweichen von der
Wahrheit festzustellen und zu beweisen.’!

Die Heilige Schrift sei auch keine eindeutige Quelle theologischer Lehren, denn
sie werde von den jeweiligen Parteien verschieden interpretiert. Glaubensformeln
wie die lutherische Konkordienformel seien ebenfalls kein zuverldssiger MafB3stab fiir
theologische Wahrheit, denn sie stiitzten sich auf menschliche Interpretationen der

30 Auf die Bedeutung dieser Literatur fiir Thomasius hat vor allem Werner Schneiders hingewie-
sen. Siehe Schneiders 1971. Siehe auch Augustinus 1979, Buch X1V, Kapitel 7.
31 Thomasius 1697[a], S. 19.
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Schrift. Zwar war nicht jede Meinung von Gott und den Mysterien des Glaubens
zulédssig. Da es sich bei diesen Meinungen aber um Gleichnisse oder Metaphern
handelte, war keine von ihnen allein im engen wortlichen Sinn wahr.32

Diese Relativierung theologischer Lehrsétze fiihrte Thomasius dazu, nicht nur
interkonfessionelle Intoleranz zu kritisieren, sondern auch die Intoleranz innerhalb
einer Kirche gegeniiber Haretikern. Ein Haretiker war jemand, der sich hartnickig
weigerte, die Lehrmeinungen seiner Kirche anzunehmen. Wenn es aber keine ein-
deutigen und verbindlichen Lehrmeinungen gab, so konnte auch niemand der Hére-
sie Uberfiithrt werden. Dennoch bestrafte die Kirche vermeintliche Héretiker, indem
sie sie exkommunizierte und damit von der Teilnahme am Abendmahl ausschloss.

Thomasius’ Gegner argumentierten, die Exkommunikation stelle keine weltliche
Strafe dar. Sie werde von der Kirche verhéngt, nicht von der weltlichen Obrigkeit,
und schmélere nicht die biirgerlichen Rechte der exkommunizierten Person. Thoma-
sius widersprach dieser Auffassung und behauptete, die Exkommunikation sei in
Wirklichkeit einer weltlichen Strafe vergleichbar, weil sie die Betroffenen nicht nur
vom Abendmahl, sondern oftmals auch vom gesellschaftlichen Umgang mit anderen
ausschloss. Die Behauptung des Klerus, die Exkommunikation von Héretikern be-
deute keinen Eingriff in die Befugnisse der weltlichen Obrigkeit, sei somit falsch
und nur ein weiteres Beispiel fiir Papalismus oder Priesterbetrug.?

Glaubensmeinungen, die credenda, waren nur ein Bestandteil konfessioneller
Identitdt. Der andere Bestandteil, an dem sich vor allem Konflikte zwischen Kir-
chengemeinschaften zu entziinden pflegten, waren kirchliche Zeremonien, zu denen
beispielsweise die Form des Gottesdiensts gehorte. Thomasius® Einstellung zu sol-
chen kirchlichen Zeremonien entwickelte sich parallel zu seiner Auffassung von
den credenda im Laufe der 1690er und brachte vor allem eine Verdnderung seiner
Auffassung vom géttlichen positiven Recht mit sich.

3. Toleranz und kirchliche Zeremonien

In seinen frithen Schriften, bis etwa Mitte der 1690er, ging Thomasius noch davon
aus, dass einige wenige kirchliche Rituale Teil des gottlichen positiven Rechts und
somit verpflichtend seien. Dazu zdhlten zum Beispiel die Taufe oder die Eucharistie-
feier. Doch die meisten Zeremonien, die in christlichen Kirchen praktiziert wurden,
waren seiner Ansicht nach Adiaphora, oder ,,Mitteldinge®, das heif3t, Glaubensange-
legenheiten, die von Gott weder geboten noch verboten waren.

Diese Adiaphora waren Gegenstand der Schrift De Jure Principis circa Adia-
phora, die 1695 als Dissertation unter dem Vorsitz von Thomasius erschien. Der

32 Thomasius 1697[a], S. 19.
33 Thomasius 1697[b], S. 16-17.
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Respondent war Enno Rudolph Brenneysen, ein zukiinftiger ostfriesischer Kanzler.
Wie so oft bei frithneuzeitlichen Dissertationen, ldsst sich die Autorschaft nicht
eindeutig feststellen. Aus Thomasius’ Anmerkungen geht jedoch zumindest hervor,
dass er mit dem Inhalt des Textes in allen wichtigen Punkten einverstanden war.

In der Disputation ging es um das Recht des Fiirsten, diese Mitteldinge, oder
Adiaphora in seiner Landeskirche zu regeln. Als Beispiele nannte der Autor, gleich
ob dies nun Thomasius oder Brenneysen war, die Kirchenmusik, den Gregoriani-
schen Kalender, geistliche Gewinder, den Gebrauch von Bildern in der Kirche,
den Exorzismus und die private Beichte.?* Bei allen diesen Beispielen handelte es
sich um Aspekte des kirchlichen Zeremoniells, die gerade in den brandenburgischen
Territorien seit einigen Jahren heftig umstritten gewesen waren. Die lutherische
Kirche hatte dort auch nach dem Ubertritt der Kurfiirsten zum reformierten Glau-
ben an Praktiken festgehalten, die oft zutiefst katholisch anmuteten. Im Laufe des
siebzehnten Jahrhunderts 16sten diese vermeintlichen Uberreste des Papsttums wie-
derholt Konflikte zwischen den Kurfiirsten und ihrer lutherischen Landeskirche aus.
Versuche der Kurfiirsten, Heiligenbilder oder Seitenaltéire in lutherischen Kirchen
abzuschaffen, 16sten Tumulte aus. In den 1690ern entspann sich in Berlin ein Streit
um die Zuldssigkeit der privaten Einzelbeichte.?

Der Fiirst durfte laut Thomasius/Brenneysen kirchliche Riten wie die Einzel-
beichte dndern oder abschaffen, weil sie nicht Teil des gottlichen positiven Rechts
waren und er diese somit ungehindert regeln durfte. Dabei sollte der Fiirst sich
jedoch nicht an politischen Interessen orientieren, sondern sich zum Ziel setzen, den
Aberglauben einzuddimmen und die Frommigkeit der Untertanen zu beférdern.3¢ Ein
Gegenargument, das Thomasius oder Brenneysen in Betracht zichen, ist, dass die
allzu kontroverse Anderung von kirchlichem Zeremoniell ,,scandalum® verursache.
»Scandalum®™ war ein theologischer Begriff und bezeichnete eine Handlung, die
an sich nicht verboten war, aber andere vom wahren Glauben abbringen konnte,
weil sie Anstofl erregte. Das biblische Beispiel dafiir war vor allem der erste Ko-
rintherbrief des Paulus, Kapitel 8, Vers 13, in dem der Apostel erklérte, dass der
Verzehr von Fleisch zwar weder geboten noch verboten sei, man sich aber dessen
enthalten sollte, wenn er bei Nichtgldubigen Ansto3 erregte und sie davon abhielt,
sich zum Christentum zu bekehren. In De Jure Principis circa Adiaphora wird
dieser Einwand allerdings kurzerhand als Ausrede orthodoxer Lutheraner verworfen,
die sich selbst nicht scheuten, Calvinisten solchen ,,scandala‘ auszusetzen.3’

Als De Jure Principis circa Adiaphora erschien, hielt Thomasius einige wenige
kirchliche Zeremonien, wie die Taufe oder die Eucharistiefeier, noch fiir gottlich
vorgegeben. Solche Zeremonien waren, so meinte er, Teil eines gottlichen positiven

34 Thomasius 1695, 38-46.

35 Siehe dazu Obst 1972.

36 Thomasius 1695, S. 42. Siehe auch Thomasius 1740, Andrer Teil, S. 7-8.
37 Thomasius 1695, S. 36-38.
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Rechts. Zudem glaubte er, dass bestimmte Zeremonien, wie sie in der Bibel berichtet
waren, ohne ausdriickliche gottliche Vorschrift nicht zulédssig sein konnten. Dazu
zdhlten zum Beispiel die Tieropfer der Israeliten im Alten Testament, weil die
Zerstorung eines Teils der Schopfung nicht dazu dienen konnte, den Schopfer zu
chren, es sei denn dieser Akt war vom Schopfer selbst befohlen.38

Selbst dieser minimale Kern an verbindlichen Zeremonien verschwand jedoch
im Laufe der 1690er aus Thomasius’ Denken. Grund dafiir war vor allem die Ande-
rung seiner Auffassung vom gottlichen Recht. In den Institutiones Jurisprudentiae
Divinae von 1688 war er davon ausgegangen, dass es ein solches gottliches Recht in
Form von Befehlen Gottes an die Menschheit gab. Noch 1699 bezog sich Thomasius
auf das ius divinum positivum universale in seinen Vindiciae Juris Majestatici circa
Sacra. Dort erklérte er noch, dass in einem politischen Gemeinwesen kraft ihrer
hochsten Gewalt ,,die christliche politische Obrigkeit alle Handlungen ihrer Biirger
bestimmen® konne, die ,,weder durch das Naturrecht noch das universelle gottliche
positive Recht bestimmt* seien.?® Wenige Jahre spiter jedoch, in seinen Fundamenta
Juris Naturae et Gentium von 1705, hatte er sich von der Idee eines géttlichen positi-
ven Rechts entfernt, das er nun als figmentum bezeichnete.*® Thomasius betrachtete
nun alle goéttlichen Gesetze, ob sie nun Teil des Natur- und Vdlkerrechts oder
der gottlichen Offenbarung waren, als gottliche Ratschldge (consilia), die man nur
im weiteren Sinn als Gesetze bezeichnen konnte. Anders als menschliche Gesetze
besallen sie keine unmittelbare Zwangs- oder Strafgewalt und waren daher nicht
gleichermalfien bindend.

Die Folge war, dass nun keine religiosen Zeremonien aus gottlichen Geboten
hergeleitet werden konnten. Selbst Tieropfer bedurften keines ausdriicklichen gottli-
ches Gebots, wie Thomasius zuvor behauptet hatte. In seiner posthum erschienenen
Vollstindigen Erlduterung der Kirchenrechts-Gelahrtheit erklérte er, dass Gott nicht
wie ein Uhrmacher sei, dessen Werke man zerschldgt: das sei eine cartesianische
Vorstellung, die ,,aus Gott einen Kiinstler, die Welt aber zu einer Machine machet*.!
Die Natur sei nicht mit einem menschengemachten Gegenstand zu vergleichen, mit
dem ein Handwerker sein Einkommen verdient, weil Gott ,,vermdge seines Geis-
tes in der Natur alle Stunden dergleichen Machinen unzehlich produciret®. Daher,
,»wann schon eine destruieret wird, geschichet dennoch damit kein Schade. Und®,
fiigte er hinzu, ,,posito, daB es also wiire, so diirfte man keine Laus todtschlagen®.4?
Den Glauben an géttliche positive Gesetze hielt Thomasius nun fiir ein weiteres

38 Thomasius 1740, Erster Theil, S. 79.

39 “Vi hujus summae potestatis Magistratus Politicus Christianus determinare poterit per leges
omnes actiones civium, jure Naturae aut divino positive universali nondum determinatas”.
Thomasius 1699, §44.

40 Thomasius 1718, S. 9-10. Dazu Grunert 2000, S. 202.

41 Thomasius 1740, Erster Theil, S. 80.

42  Thomasius 1740, Erster Theil, S. 80.
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Mittel, mit dem der Klerus unter dem Vorwand der Religion Macht iiber die Laien
ausiibte.

Somit waren keine kirchlichen Zeremonien mehr dem Einfluss des Fiirsten entzo-
gen, aber die Rechtfertigung fiir einen solchen Eingriff war eng umschrieben. So
war es nicht erlaubt, kirchliche Zeremonien einfach der Staatsrdson unterzuordnen:
obgleich keine bestimmten kirchlichen Zeremonien von Gott geboten oder verbo-
ten waren, bedeutete dies nicht, dass die weltliche Obrigkeit freie Hand hatte, sie
nach politischen Gesichtspunkten auszurichten. Die Aufgabe des Fiirsten in allen
Religionsangelegenheiten, auch kirchlichem Ritual, war die cura religionis, die
nicht natur- oder staatsrechtlich begriindet, sondern Pflicht eines jeden Christen,
des Hausvaters wie des Landesvaters, war. Der Fahigkeit des Fiirsten, fiir Ruhe und
Ordnung im Gemeinwesen zu sorgen, tat dies keinen Abbruch. Gesetzesbrecher und
Aufrithrer konnten ohne weiteres bestraft werden, auch wenn sie sich auf ihre reli-
gidsen Uberzeugungen beriefen. Thre Taten bewiesen, dass es sich bei ihrer Religion
nur um falschen Hirnglauben handeln konnte. Der aufrichtige Herzensglaube fiihrte
nie zu solchem Verhalten.

Thomasius war der Meinung, dass verschiedene Zeremonien gleichermaf3en
Ausdruck eines aufrichtigen Herzensglaubens sein konnten. Wie aber im Falle un-
terschiedlicher aufrichtiger Glaubensmeinungen, bedeutete die Akzeptanz solcher
Zeremonien, auch wenn sie nicht einheitlich waren, fiir ithn nicht Toleranz im friih-
neuzeitlichen Sinn der Duldung dessen, was eigentlich geéndert oder abgeschafft
werden sollte. Wie auch im Fall derjenigen credenda, die bloBer Hirnglauben waren,
war Toleranz nur notwendig fiir die Zeremonien, die vom falschen Hirnglauben
verschiedener Konfessionen herriihrten. Hier waren dem Landesfiirsten Grenzen
gesetzt, teils aus pragmatisch-politischen Griinden, teils aufgrund der reichsrechtli-
chen Bestimmungen. Selbst falscher Hirnglauben musste mit Vorsicht behandelt
werden. Der Versuch, Untertanen durch obrigkeitlichen Befehl von sinnlosen, aber-
glaubischen Zeremonien abzubringen, lief Gefahr, Aufruhr zu verursachen und den
Gewissen der Untertanen Gewalt anzutun. Ein christlicher Fiirst sollte dennoch das
langfristige Ziel einer wahren Reformation des Glaubens im Auge behalten.

4. Fazit

Thomasius wurde oft von Gegnern des ,,Indifferentismus* bezichtigt, das heif3t, der
Gleichgiiltigkeit gegeniiber konfessionellen Unterschieden, auch solchen, die fiir das
Seelenheil von Belang waren.*3 Auf den ersten Blick scheinen Thomasius’ Begriffe
von religioser Toleranz und konfessionellem Pluralismus eine solche Charakterisie-
rung zuzulassen, doch wiére das ein Missverstindnis. Thomasius’ Toleranzbegriff

43 Siehe, zum Beispiel, Roth 1700.
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setzte in Wirklichkeit eine klare Unterscheidung von wahrem und falschem Glauben
voraus. Nur war der wesentliche Unterschied nicht der zwischen den Inhalten ver-
schiedener theologischer Doktrinen, wie orthodoxe Lutheraner meinten, sondern der
zwischen Herzens- und Hirnglauben.

Verschiedene Glaubensmeinungen konnten gleichermaflen Ausdruck eines auf-
richtigen Herzensglaubens sein, ebenso wie verschiedene Formen des Gottesdiens-
tes. Diese Vielfalt erforderte jedoch keine Toleranz im eigentlichen Sinn, da es
sich nur um verschiedene Formen wahren Glaubens handelte. Toleranz war dann
erforderlich, wenn es um Formen des Hirnglaubens ging, die bestenfalls unnétig wa-
ren und schlimmstenfalls vom wahren Glauben ablenkten, aber aus pragmatischen
Griinden geduldet werden mussten, zumindest auf absehbare Zeit.

Toleranz in der Frithautklarung ist héufig als Prinzip der Staatsrdson begriffen
worden. Die Notwendigkeit, Ruhe und Frieden im Staat zu sichern, habe zur Tren-
nung zwischen religiosem Glauben und politischen Interessen gefiihrt. Religion
wurde zur Privatangelegenheit, die Kirche zu einer privaten Vereinigung ohne po-
litische Funktion. Dies trifft im Falle von Thomasius nur sehr bedingt zu. Seine
Unterscheidung zwischen Herzensglauben und Hirnglauben erlaubte es ihm, konfes-
sionelle Unterschiede unter pragmatischen Gesichtspunkten zu behandeln. Er ging
aber nicht so weit, kirchliche Angelegenheiten ganz der Staatsrdson unterzuordnen,
selbst in den Fillen, in denen die weltliche Obrigkeit iiber die Handlungen ihrer
Untertanen verfiigen durfte. Toleranz war fiir Thomasius kein Entschluss, religidse
Wabhrheitsfragen auszuklammern und stattdessen politischen Erwédgungen den Vor-
rang zu geben. Vielmehr bedeutete Toleranz fiir jemanden wie ihn die Erkenntnis,
dass eine Glaubensreformation nicht erzwungen werden durfte oder konnte, sondern
auf politische Umstinde und die Empfindlichkeiten der Bevolkerung Riicksicht
nehmen und pragmatisch mit ihnen umgehen musste. Toleranz war kein Wert an
sich, der das Problem religioser Konflikte ein fiir alle Mal 16sen sollte. Sie bedeutete
das Hinnehmen eines unbefriedigenden Zustands, der sich unmittelbar nicht dndern
lieB. Die eigentliche Losung war eine umfassende Glaubensreformation. Grundsétz-
lich blieb diese als langfristiges Ziel bestehen, auch als Aufgabe einer christlichen
weltlichen Obrigkeit.
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Alexander Schmidt

Jerusalem iiber Athen: Gesetzgebungslehre als Staatsklugheit

,,Die Griindung des Jiidischen Staats durch Moses ist eine der denkwiirdigsten Bege-
benheiten, welche die Geschichte aufbewahrt hat, wichtig durch die Starke des Ver-
standes, wodurch sie ins Werk gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen
auf die Welt, die noch bis auf diesen Augenblick fortdauern® — so urteilte Friedrich
Schiller 1790 in seinen Vorlesungen zur Universalgeschichte, die er wéihrend seines
kurzen Ausflugs in die akademische Lehre als auBerordentlicher Professor an der
Universitit Jena hielt.! Schillers Essay, Die Sendung des Moses, steht am Ende einer
komplexen Auseinandersetzung mit der ,,Erinnerungsspur Moses™ (Jan Assmann)
innerhalb der europdischen Gelehrtenrepublik des 17. und 18. Jahrhunderts, bevor
dieser durch die Alttestamentforschung und die Agyptologie des 19. Jahrhunderts
historisiert wurde.?

Christian Thomasius hat keinen eigenen Text zum jiidischen Religions- und
Staatsgriinder verfasst. Dennoch lasst sich in seinem Werk eine nicht minder inten-
sive Beschiftigung mit der Debatte iber Moses und den Staat der alten Hebréer
erkennen als beim Historiker Schiller. Diese Auseinandersetzung mit den Befunden
der groBen Hebraisten des 17. Jahrhunderts in den posthum publizierten Vorlesungen
tiber die Gesetzgebungsklugheit (Lectiones de prudentia legislatoria) von 1701/02
und verwandten Schriften ist in der Forschung bislang recht wenig beachtet worden,
obwohl sie eine Schliisselrolle in der Entwicklung von Thomasius’ Rechts- und
Staatsdenken spielt.? Sie findet insbesondere Eingang in die pessimistische Revisi-
on seines naturrechtlichen Systems: von den Institutiones jurisprudentiae divinae
(1688) hin zu den spéteren Fundamenta juris naturae et gentium (1705). Anders
als der Nichtchrist Schiller interpretierte Thomasius die Griindung des Gemeinwe-
sens der alten Hebrder nicht allein als ein menschengeschichtliches Urereignis
mit universalen Fernwirkungen. Vielmehr las er Teile des Alten Testaments als Be-
schreibung eines idealen Staates, dessen Gesetze, Sitten und schlieBlich Niedergang
konkretes Anschauungsmaterial fiir die politische Urteilsbildung der Herrschaftselite
des frithneuzeitlichen Fiirstenstaates vermittelten. Wie er gegeniiber seinen Hallen-
ser Studenten nicht miide wurde zu betonen, sei ,keine kliigere Republique iemals

1 Schiller 1970, S. 377.

2 Assmann 1997, bes. S. 91-143.

3 Siehe immerhin Link 1979, S.256 und jetzt Totzek 2019, S.427ff. Fiir die Thomasius-Schiiler
Franz Budde und Hieronymus Gundling: Mulsow 2016, S. 301ff.
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gewesen/ als die auff Gottes Befehl durch Mose eingerichtete Jiidische Republi-
que“.4 Und wie er an anderem Ort schrieb, zeige der Vergleich mit allen groBen Ge-
setzgebungen der Antike, dass ,.kein Staat und keine Gesetze so vollkommen seyn
als der Israelitische Staat und die Mosaischen Gesetze.“> Thomasius’ Auseinander-
setzung mit der mosaischen Gesetzgebung erdffnet damit einen instruktiven Zugang
zu seiner Haltung in der Debatte um den besten (und bestmdglichen) Staat. Metho-
disch erweiterte Thomasius dabei den humanistischen Ansatz durch das historische
Studium im Modus einer Verfalls- und Korruptionsgeschichte, bestehende Dogmen
und soziale Zustinde einer durchgreifenden Kritik zu unterziehen. Zugleich wird
seine Skepsis gegeniiber der Moglichkeit weitreichender Reform der politischen und
sozialen Verhéltnisse seiner Zeit deutlich.

@) Omnium optima.% Thomasius im Diskurs tiber die mosaische Gesetzgebung

Der anti-orthodoxe Protestant Thomasius bewegte sich hier auf einer ldngeren Dis-
kurslinie. Der Gemeinplatz der Uberlegenheit der mosaisch-jiidischen Verfassung
gegeniiber den Gesetzen anderer antiker Gemeinwesen ging vor allem auf den jii-
disch-hellenistischen Historiker Flavius Josephus (ca. 37/38-100 n. Chr.) zuriick,
dessen Werke Thomasius intensiv aufnahm.” In Uber die Urspriinglichkeit der
Juden, auch bekannt als Gegen Apios, einer Apologie des Judentums gegeniiber
zeitgendssischen Kritikern, hatte Josephus Moses als einen philosophischen Gesetz-
geber stilisiert, dem die Verankerung der kardinalen moralischen Tugenden in der
religidsen Praxis eines ganzen Volkes gelungen sei.® Im Ranking um den besten
Staat konnte Josephus seiner romisch-hellenistischen Leserschaft einen klaren Favo-
riten présentieren: Moses’ Schopfung einer theokratischen Republik, in der Gott die
hochste Autoritédt innehatte, sei den Verfassungen anderer (mythischer) Gesetzgeber
wie Lykurg von Sparta, Solon von Athen und Numa von Rom an Weisheit und
Stabilitét tiberlegen gewesen.

Mit dem Aufschwung der Bibel- und Hebréischstudien infolge der Reformation
und des Renaissancehumanismus im 16. Jahrhundert fand das mosaische Gemein-
wesen breites Interesse in den expandierenden Féchern von Theologie, Geschichts-
schreibung und Rechtswissenschaft. Vor allem fiir protestantische Denker des nach-
reformatorischen Zeitalters konfessioneller Verfestigungen bot die mosaische Ge-
setzgebung ein Modell, wie die normative Leerstelle in Fragen von Kirchenzucht

Thomasius 1705, S. 18.

Thomasius 1713a, S. 91. Siehe auch Thomasius 1713b, S. 51, §61.

,,Das beste von allen* — so bezeichnet der reformierte Politiktheoretiker und Stadtsyndikus von
Emden Johannes Althusius das jiidische Gemeinwesen (politia judaica). Siehe Althusius 1654,
S. 367, XIX, §78.

Vgl. Thomasius 2003, S. 150, § 2; S. 162f. Thomasius 1713a, S. 89 (FN n).

Flavius Josephus 1926, S. 353ff. (2.151-189).
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und Ehegerichtsbarkeit zu fiillen sei, die durch die Abschaffung des katholischen ka-
nonischen Rechts in protestantischen Gemeinwesen entstanden war. Diese gelehrte
Beschaftigung mit dem Alten Testament, die verstéarkt die rabbinische Kommentarli-
teratur einbezog, fithrte zur Ausbildung einer eigenstidndigen Gattung der Politia ju-
daica-Literatur.” Die vermeintlich vorbildliche Religions- und Staatsverfassung des
althebrédischen Gemeinwesens wurde so ein politisches Argument in den politisch-
konfessionellen Kdmpfen des 17. Jahrhunderts um die Kompetenzen des Herrschers
und der Stdnde in Steuer- und Kirchenfragen.

Ideologisch war dieser Bezug nicht eindeutig festgelegt. Es lieBen sich damit
wahlweise absolute Monarchie oder stindisch-aristokratische Republik, unbedingter
politischer Gehorsam oder Widerstandsrecht, die enge Verbindung oder Trennung
von politischer Herrschaft und Kirche und die Toleranz oder strenge Verfolgung
von Glaubensabweichenden verteidigen. Der englische Royalist Robert Filmer (c.
1588-1653) und der von Thomasius verachtete dinische Geheime Rat Dietrich Rein-
king (1590-1664) lasen das Alte Testament als Grundlage einer patriarchalischen
Auffassung vom Fiirsten als Vater des Vaterlandes, der kraft gottlichen Rechts iiber
das Wohl seiner Untertanen zu wachen habe.! Dennoch erhielten gerade republika-
nische Ideen in der Englischen Revolution von 1640 einen entscheidenden Impuls
von dem Diskurs um die mosaische Theokratie.!! Die puritanischen und freikirchli-
chen Gegner des Konigs sahen sich in der Tradition des jiidischen auserwéhlten
Volkes und eines neuen Bundes mit Gott. Republikanische Autoren wie John Milton
verteidigten die Verurteilung und Hinrichtung des Stuartkonigs Karl 1. 1649 als
Staatsverrdter mit Verweis auf die Geschichte des jiidischen Staates. Aus rabbini-
schen Kommentaren zu Buch Samuel (I Samuel 8) {ibernahmen sie die Vorstellung,
dass die Konigsherrschaft eine Idolatrie und Usurpation der Souverénitdt Gottes
darstelle.'?

In der Auseinandersetzung um das Kirchenregiment nahmen sich vor allem
Vertreter eines irenischen Christentums wie Hugo Grotius (1583-1645) der Idee
der mosaischen Integration der Religion ins Gemeinwesen an, um den politischen
Einfluss und die Strafgewalt der Kirchen zuriickzudridngen.”® Grotius, Hobbes und
ihnen folgend Thomasius bezichtigten die protestantischen Verteidiger einer kirchli-
chen Zwangs- und Strafgewalt der Wiedereinfiihrung des Papsttums, die nicht im
Einklang mit der biblischen Tradition der Unterordnung der Religion unter das
Gemeinwesen stiinde.

Zugleich verschoben sich mit der radikalen Bibelkritik des spéteren 17. Jahrhun-
derts die Parameter der Debatte um den jiidischen Religionsgriinder und die jiidische

9 Totzek 2019.
10 Filmer 2019; Reinking 1653.
11 Nelson 2010.
12 Nelson 2010, S. 23ff.
13 Ertz2022.
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Republik. Die Philosophen Thomas Hobbes (1632-1677) und Spinoza (1588-1679)
und der franzosische Kleriker und katholische Gelehrte Richard Simon (1638-1712)
bezweifelten Moses’ Urheberschaft der ersten fiinf Biicher der Bibel und verlegten
deren Abfassung in eine spitere Phase der jiidischen Geschichte. In dem 1670
erschienenen, von Zensoren verfolgten und von Zeitgenossen wiist bekdmpften
Theologisch-politischen Traktat historisierte Spinoza die mosaischen Gesetze. Diese
hitten allein fiir das untergegangene jiidische Staatswesen gegolten. Auch seien sie
trotz vieler Stirken nicht ohne Fehler gewesen."* Spinoza bezweifelte die Wunder
des Moses als inkompatibel mit den Naturgesetzen und relativierte den Wert der
biblischen Prophetien als zeittypische Aussagen, die vor allem das Weltbild der
Autoren widerspiegelten.

Der gottlich-ewige Charakter der mosaischen Gesetzgebung wurde aber auch
aus einer unerwarteten Richtung untergraben. In seinem monumentalen De Legibus
Hebraeorum von 1685 erklérte John Spencer (1630-1693), ein konservativer anglika-
nischer Kleriker und Master des Peterhouse College in Cambridge, die mosaische
Gesetzgebung als eine kluge — wenn auch goéttlich inspirierte — kollektive Entzugs-
kur.'® Das jiidische Volk sei durch die Therapie scharfer Verbote von der ,,Pest* der
polytheistischen Gotzenanbetung kuriert worden, die es wihrend seiner dgyptischen
Gefangenschaft befallen habe. Diese gegen die judaisierenden Puritaner gerichtete
instrumentale Interpretation relativierte die iiberzeitliche Geltung der mosaischen
Gesetze. Spencers Implikation war, dass die jiidischen Zeremonialgesetze keine Ent-
scheidungsinstanz im konfessionellen Kulturkrieg des 17. Jahrhunderts um Fragen
des religiosen Ritus sein konnten. Thomasius hat sich intensiv mit Spencer und
der Herausforderung durch Spinozas radikale Lesart der Bibel auseinandergesetzt;!”
darauf wird noch zuriickzukommen sein.

Infolge dieser unterschiedlichen Diskursstringe lagen die intellektuellen Einsétze
in der Mosesdebatte um das Jahr 1700 hoch: War Moses ein gottlich inspirierter
Fiithrer mit umfassendem kosmologischen und philosophischen Geheimwissen, der
kluge Zivilisator eines durch die dgyptische Idolatrie korrumpierten Volkes oder im
Gegenteil einer der drei kardinalen Betriiger der Menschheit (neben Jesus Christus
und Mohammed), wie zwei streng verfolgte radikal religionskritische Texte des
spéten 17. Jahrhunderts behaupteten?'® Fiir das frithaufkldrerische Staatsverstindnis
fithrte die Debatte um den biblischen Religions- und Staatsgriinder und die mosai-
sche Gesetzgebung der 613 talmudischen Gebote (farydg mitsvot), wie sie in der
Tora (den fiinf Biichern Mose) tiberliefert und durch die rabbinische Literatur syste-

14 Spinoza 2012; Zu Spinozas Traktat Nadler 2011; James 2012 und Melamed und Sharp 2018.

15 Spinoza 2012, S. 31ff. und 98ff.

16 Vgl. die von Thomasius verwendete niederldndische Ausgabe: Spencer 1686. Zu Spencers
De Legibus Hebraeorum siehe Assmann 1997, S.55-90; Parente 2006 und vor allem die
iiberzeugende Interpretation von Levitin 2013.

17 Vor allem in Thomasius 1713a und Thomasius 1740.

18 Siehe Champion 2003, S. 167ff.; Mulsow 2010.

132

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist



https://doi.org/10.5771/9783748937920

matisiert wurden, in drei zentrale Problemkomplexe:' 1. Wie verhilt sich das in
der Bibel offenbarte gottliche Recht (ius divinum) zum natiirlichen Vernunftrecht
(ius naturae) und welche Autoritét besitzt es gegeniiber den positiven Gesetzen (ius
positivum) eines politischen Gemeinwesens? 2. Was lehrt das (vermeintlich) von
Gott inspirierte jiidische Gemeinwesen iiber das Verhiltnis von Staat und Religion
und insbesondere zur Frage der religiosen Toleranz? 3. Wie miissen Gesetze und
Sitten eines bestimmten Staates zusammenwirken, um Sicherheit und Wohlstand zu
garantieren und zugleich Gehorsam mit Freiheit zu verbinden? Diese Fragen markie-
ren zugleich grob gesprochen den Umbruch von einem theozentrischen zu einem
sakularen politischen Denken, in dessen Verlauf der gottliche inspirierte Charakter
der mosaischen Gesetze zunehmend zuriicktrat.

b) Gesetzgebung und Klugheit

Fir Thomasius formten diese Fragen einen systematischen Zusammenhang und
miindeten in seine unvollstdndig gebliebene Konzeption einer ,,Gesetzgebungsklug-
heit” (prudentia legislatoria), die er seit dem Wintersemester 1701/02 in seinen
akademischen Vorlesungen entfaltete. Seine prudentia legislatoria 1dsst sich als eine
Kombinationswissenschaft aus Naturrecht, Zivilrecht und kritischem Geschichtsstu-
dium charakterisieren, die normative Prinzipien mit praktischen Fragen der politi-
schen Gestaltung verband. Das Projekt einer politikberatenden prudentia legislato-
ria antwortete dabei auf Herausforderungen, die sich aus dem Kompetenzenzuwachs
der deutschen Territorialstaaten in den Jahrzehnten nach dem Dreifligjédhrigen Krieg
ergaben. Dabei ging es vor allem um die sogenannte ,,Policey”, eine umfassende
innerstaatliche Ordnungs- und Regelungsgewalt, die das Gemeinwohl, die &ffentli-
che Sicherheit, Moral, Gesundheit, Konsum, Religion und Wirtschaft betraf. Unter
dieser verstanden Zeitgenossen ein ganzes Biindel von Mafinahmen, Verordnungen,
Normen und Praktiken, die der staatlichen oder obrigkeitlichen ,,guten Ordnung*
(bonum commune) dienen sollten.?0

Thomasius’ Uberlegungen markieren zugleich den Anfang einer komplexen und
facettenreichen Auseinandersetzung um o6konomische und soziale Reformen, in
der das Naturrecht als maBgeblicher Impulsgeber fungierte.2! Als Monopol des
Souverdns war Gesetzgebung zentral fiir die Projekte der Nationsbildung auf bei-
den Seiten des Atlantiks sowie fiir Bemithungen, politisch fragile Staatswesen wie
die polnische Adelsrepublik oder das Alte Reich vor der zerstorerischen Dynamik
internationaler Staatenkonkurrenz zu bewahren. Die aufkldrerischen Forderungen
nach einer Vereinheitlichung und Vereinfachung der Gesetze, nach der Garantie

19 Siehe auch Nelson 2010.
20 Zum Komplex von Gesetzgebung und Policey im 18. Jahrhundert siehe Schulze 1982.
21 Vgl. Krause 1988 sowie das Kapitel von Nokkala in diesem Band.
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von Grundrechten und der Gleichstellung aller Untertanen und Biirger sowie nach
der Publizitdt des Rechts fanden schlielich Ausdruck in den ersten geschriebenen
Verfassungstexten — etwa der amerikanischen Verfassung von 1787 und der franzosi-
schen Verfassung vom September 1791 — sowie in den zivil- und strafrechtlichen
Kodifikationsprojekten in PreuBen, Osterreich und den siiddeutschen Staaten um
1800.

All dies ist nicht nur zeitlich, sondern auch konzeptionell noch um einiges ent-
fernt von Thomasius’ Gberlegungen. Es fillt zudem schwer, in ihm den ,,typischen
aufklarerischen Gesetzesoptimismus® und das Vertrauen in die ,,certitudo des posi-
tiven Gesetzes™ auszumachen, wie sie die Kodifikationsprojekte des spéteren 18.
Jahrhunderts pragen sollten.?? Dafiir ist sein spites Denken zu sehr von der Primisse
des Elends und permanenten Selbstbetrugs menschlicher Existenz bestimmt, die
deutliche Ziige einer augustinisch-lutherischen Erbsiindenlehre aufwies. Gleichwohl
brachte Thomasius eine neue zivilbiirgerliche Philosophie in Deutschland auf die
Bahn, in der das Nachdenken iiber Gesetzgebung in einer weltldufig orientierten
Ausbildung an den protestantischen Hochschulen des Alten Reichs verankert wur-
de.?

Fir dieses anti-metaphysische Projekt war nicht zuletzt Thomasius’ Konzept
der Klugheit (prudentia) zentral, das man sonst in modernen Theorien von Gesetz-
gebung vergeblich sucht. Seine Lehre von der Klugheit als einer an der sozialen
Lebenspraxis orientierten rationalen Willensabsicht, deren Prinzipen zumindest teil-
weise erlern- und vermittelbar sind, markiert einen Wendepunkt in der frithneuzeit-
lichen praktischen Philosophie.>* In der an den Hochschulen lange dominierenden
aristotelischen Tradition galt Klugheit (griech. phronésis) als eine der flinf geistigen
Dispositionen oder Fahigkeiten des menschlichen Intellekts, durch die der Mensch
Wissen erlangt und verniinftig handelt (habitus intellectuales). Sie ist zustindig flir
kontingente, praktische Entscheidungen, bei denen keine allgemeingiiltigen Gesetze
gelten konnen. Als ein intuitives Vermogen ist Klugheit fiir die Aristoteliker erfah-
rungsbasiert, individuell und eben nicht lehrbar.

Thomasius dagegen iibernahm eine Vorstellung von Klugheit als Rationalitét
des politischen Selbsterhalts, wie sie in der Debatte um die Staatsrdson und die
Regierungskunst des 17. Jahrhunderts prominent war. Innerhalb von Thomasius’
Dreigliederung der praktischen Philosophie in das rechtlich Gerechte (iustum), das
moralisch Gute (honestum) und das gesellschaftlich Angemessene (decorum), deren
Begrifflichkeit er Cicero entlehnt, ist die Klugheit vor allem dem decorum zugeord-
net. Klugheit wird als Féhigkeit verstanden, den jeweiligen Status (gesellschaftliche
Stellung und Umstédnde) eines Menschen zu bewahren. Dabei spielt das decorum

22 So Mohnhaupt 2006, S. 240.

23 Siehe vor allem Hunter 2001, S. 63ff.

24 Zum Folgenden siehe Scattola 1997, bes. S.350ff. Fiir eine ausgereifte Formulierung seiner
Tugendlehre siche Thomasius 1725.
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eine zentrale Rolle:?’ Es ist die Angemessenheit des duBeren Verhaltens, um die
Gunst und Kooperation anderer im 6ffentlichen und hduslichen Bereich zu sichern.
Kluges Handeln bedeutet also, Normen des Anstands und der sozialen Angemessen-
heit zu berticksichtigen, ohne zwingend moralisch oder rechtlich fundiert zu sein.
Anders als in der antiken Ethik fiihrt Tugend bei Thomasius nicht mehr automatisch
zur Gliickseligkeit. Gliick erfordert neben Tugend auch kluge Lebensfithrung, d.h.
die Fahigkeit, dulere Hindernisse zu iiberwinden und soziale Akzeptanz zu sichern.
Klugheit, deren Regeln je nach sozialem Kontext sowie zwischen hduslichem und
offentlichem Bereich variieren, wird so zum unverzichtbaren Bindeglied zwischen
moralischer Integritét und erfolgreichem Leben.

Dass man ,,durch Schaden klug® werde, war schon zu Thomasius’ Zeiten ein
geldufiges deutsches Sprichwort.?® Es erfasst einen zentralen, unmittelbar politisch
relevanten Aspekt seiner Klugheitskonzeption, die diese von der verschwisterten
Weisheit absetzt. Klugheit ist ein intentionales Urteilsvermogen — ein Wille in
Thomasius’ eigenwilliger spiter Moralpsychologie —, das der Schadensabwehr dient
und aus der Erfahrung oder der Méglichkeit des Ubels bzw. Bosen resultiert. In der
Prudentia Legislatoria formuliert Thomasius dies so:

,,Wenn man aber dennoch Weisheit und Klugheit verstandesméBig priifen und mit der
Schrift vergleichen will, wird die Weisheit strenggenommen den verniinftigen Willen
bezeichnen, ohne Neigung zum Bosen das Gute zu tun, oder auch ohne Erfahrung des
Bosen; die Klugheit dagegen bezeichnet den Willen, das Gute zu tun mit der Neigung
zum Bosen oder mit der Erfahrung des Bosen. So sind Gott und ein lauterer Mensch
weise, nicht aber werden sie klug genannt. ... Daher ist Klugheit der Wille zum Guten,
der der erfahrbaren Erkenntnis des Bdsen entspringt.* 27

Thomasius versteht die prudentia legislatoria als wesentlichen Teil der biirgerlichen
— Rat gebenden — Klugheit, ,,weil die vornehmste Sorge eines Regenten seyn soll,
seinen Unterthanen Gesetze zu geben und die Regeln der Gerechtigkeit fest zu
setzen.“?® Die vor allem negativ bestimmte Aufgabe gesetzgeberischer Klugheit
besteht darin, durch Beratung Herrscher und Gemeinwesen vor Ubel zu bewahren.
,,Weil die Klugheit Gesetze zu geben/ das Haupt-Werck bey der politischen Klugheit
ausmachet“,?? sieht Thomasius politische Lehre und Praxis als Doménen der Juris-

25 Zum decorum bei Thomasius siehe Kaufimann 2000, Lutterbeck 2003 sowie Schotte in diesem
Band. Zu Ciceros Verstindnis des decorum als Klugheit in der Sphire des Politischen siehe
Kahn 1983, S. 35.

26 Vgl. den von Thomasius sehr geschitzten Roman Grofimiithiger Feldherr Arminius des schle-
sischen Dichters Daniel Casper von Lohenstein: Lohenstein 1689, S.1532. In Fortsetzung
dieser pragmatischen Lebensklugheitslehre verweist Thomasius auch auf das Sprichwort, dass
ein gebranntes Kind das Feuer scheue: Thomasius 1725, S. 11, §24.

27 Thomasius 2003, S.103, §§4 und 8. Siehe auch Thomasius 1725, 10, §21: ,.Die Klugheit ist
eine Lehre, welche vornehmlich zeiget, wie man sich vor den Irrwegen und Hindernissen des
Guten in acht nehmen solle.*

28 Thomasius 1725, S. 49, §51.

29 Thomasius 1713b, S. 51, §61.
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ten. Das unterscheidet Thomasius von Vorgidngern wie dem Helmstedter Aristoteli-
ker Hermann Conring und Gottfried Wilhelm Leibniz, die die Gesetzgebungslehre
als Subdisziplin von Politik und Philosophie entwarfen.3?

Thomasius unterscheidet Klugheit dabei von der verwandten Arglist.3! Zwar be-
ruht auch diese auf Erfahrung und dient der Schadensabwehr, verfolgt ihre Ziele
aber mit amoralischen Mitteln. Im Feld des Politischen erscheint Arglist als fehl-
geleitete Staatsrdson. Gegen solch eine ,,verderbte Klugheit® (prudentia adultera),
die Tugenden zur Rechtfertigung tyrannischer Praktiken — etwa der Ausschaltung
politischer Gegner — missbraucht, hatte bereits sein Vater, der Leipziger Philosophie-
professor Jakob Thomasius, polemisiert. In seiner 1662 gehaltenen, von Christian
Thomasius herausgegebenen Rede Uber Machiavellisten und Monarchomachen pli-
dierte er stattdessen fiir eine an ethischen Zielen orientierte, gemdBigte Klugheit
(prudentia moderatrix).> Thomasius’ juristische Konzeption von Politik und politi-
scher Beratung als im Kern gesetzgeberische Disziplin lédsst sich so als Versuch
verstehen, die Staatsrdson durch die Ausrichtung an Normen und pragmatischen
Prinzipien des Gerechten zu maBigen. Dieses Motiv, das sich gegen einen vulgéren
Machiavellismus politischer Rénkespiele richtet, verbindet ihn mit spateren Gesetz-
gebungskonzeptionen des 18. Jahrhunderts. Der schottische Moralphilosoph und
Okonom Adam Smith hat Thomasius® Werk nicht gekannt. Smiths Begriff einer
,science of a legislator, whose deliberations ought to be governed by general prin-
ciples which are always the same®, die er von ,that insidious and crafty animal,
vulgarly called a statesman or politician™ absetzte, zielte auf dasselbe: die Balance
von langfristigem politischem Nutzen und moralischer Billigkeit — ein Leitgedanke,
der weite Teile des nach-grotianischen Naturrechts prigte.3?

30 Vgl. etwa Leibniz’ Brief an Conring vom 13./25. Januar 1670 in: Leibniz 2003, S. 325: ,,Denn
alle Klugheit des Handelns und alles Konnen in der Ausfithrung setzt sich aus Wissenschaft
und Erfahrung zusammen. Die Wissenschaft im Naturrecht allerdings, von der Grotius,
Hobbes, von Felden und Pufendorf gehandelt haben, heifit Ethik. Sie handelt vom Gerechten,
und zwar, wie Grotius sagt, im strengen Sinne des Wortes. Die gesetzgebende Wissenschaft,
die von der Aufstellung der Gesetze handelt, heifit Politik; und sie betrifft das Niitzliche, aber
im Sinne des Gemeinwohls, d. h. sie betrifft dasjenige, was billig ist, oder, wie Grotius sagt,
das Recht im weiteren Sinne (dasjenige, wozu zwar meinerseits eine Verpflichtung besteht,
wozu aber bei einem anderen kein Recht auf einen Prozess bzw. kein Recht auf Erzwingung
besteht).*

31 Thomasius 1725, S. 46, §§42-45.

32 J. Thomasius 1693, S.309. Christian Thomasius {ibernahm diese polemische zeitgendssische
Unterscheidung zwischen Machiavellisten, die tyrannische Machtpraktiken legitimierten, und
Monarchomachen, die ein weitreichendes Widerstandsrecht der Untertanen bis hin zum Ko6-
nigsmord verteidigten. Er empfahl einen Mittelweg zwischen diesen Extremen. Siehe Thoma-
sius 2003, S. 117, §59.

33 Smith 1981, S. 468 (WN 1V.ii.39). Vgl. Haakonssen 1981.
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¢) Gottliches Gesetz — menschliches Gesetz

Bevor Thomasius sich der Analyse des jiidischen Staats und anderer Gesetzgebun-
gen seinen Vorlesungen zur Prudentia legislatoria zuwenden konnte, musste er
zuniichst seinen Begriff des Gesetzes kliren.3* Wie bereits betont, warf gerade die
mosaische Gesetzgebung die Frage nach der Geltung und Existenz eines gottlichen
Gesetzes in Abgrenzung zum menschlichen Gesetz auf. Dabei vollzog er eine Neu-
bestimmung und positivistische Verengung des Gesetzesbegriffs, die diesen von
seiner fritheren Konzeption in den Institutiones absetzte. Wenn Thomasius sich im
Vorwort zur deutschen Ubersetzung von 1709 riickblickend zuschrieb, er sei nicht
nur ,,noch weiter gegangen als der Herr von Pufendorff und ohne Pralerei zu melden
der erste gewesen, der das allgemeine Gottliche geoffenbahrte Gesetz von dem
Recht der Natur ausfiihrlich® geschieden habe,’® legte er eine Spur, die fiir die
Einschitzung seines Werkes in der Geschichtsschreibung der Rechtsphilosophie seit
dem frithen 19. Jahrhundert maBgeblich wurde. Thomasius galt als der Autor, der
das erzwingbare Recht endgiiltig von einer nicht-erzwingbaren Moral getrennt habe.
Zentral fiir diese Errungenschaft, die sich Thomasius etwas verfriiht im zitierten
Vorwort anrechnete — die Trennung von dem durch Gott offenbarten befohlenen
Recht der Bibel und dem durch Vernunft zugédnglichen natiirlichen Recht — war die
Aufnahme von Hobbes.3¢ Dieser bestimmte das Gesetz als Herrschaftsakt, nimlich
als verpflichtenden Befehl des Souverins gegeniiber seinen Untertanen.’’ Seine
Verbindlichkeit beruht nicht zuletzt auf der Androhung von Strafe und unterscheidet
das Gesetz von verwandten Begriffen wie Rat (consilium), Vertrag (pactum) oder
Recht (ius).3® Der von der Forschung kontrovers diskutierte rechtspositivistische
Charakter von Hobbes’ Gesetzesbegriff bedeutet dabei weniger eine radikale Neude-
finition: Die Vorstellung von Gesetz als herrscherlichem Befehl kursierte bereits in
der theologischen und naturrechtlichen Literatur von Protestanten und Katholiken

34 Zum folgenden Thomasius 2003, S. 110ff.

35 Thomasius 1709, S. 63.

36 Siehe dazu den Beitrag von Peter Schroder in diesem Band.

37 Hobbes 2012, S. 414 (ch. 26): ,,And first it is manifest, that Law in generall, is not Counsell,
but Command; nor a Command of any man to any man; but only of him, whose Command is
addressed to one formerly obliged to obey him. And as for Civill Law, it addeth only the name
of the person Commanding, which is Persona Civitatis, the Person of the Common-wealth.
Vgl. Thomasius 1709, S.9: ,,Ein Gesetz ist ein Befehl der Obrigkeit/ welches die Unterthanen
verbindet/ ihr Thun und Lassen nach solchen Befehl anzustellen.” Siehe auch Thomasius
2003, S. 116, §47 und Thomasius 1702b, S.267, §XVI: ,,Ein Gesetz im strengen Sinne ist
eine Regel fiir moralische Handlungen, durch die ein Herr oder absoluter Konig seine Diener
und Biirger verpflichtet, ihre Handlungen unter Androhung von Strafe nach dieser Regel
auszurichten, zum Nutzen des Gebietenden.“ (,,Pracceptum stricte dictum est regula actuum
moralium, quo dominus vel Rex absolutus obligat seruos & ciues, ut actiones suas secundum
eum sub metu poenae instituant ad utilitatem praecipientis.”) (eigene Ubersetzung).

38 Hobbes 1983, S. 205 (cap. X1V, §1).
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— allerdings nur als eine unter anderen Konzeptionen. Hobbes’ Innovation bestand
vielmehr in einer radikalen begrifflichen Verengung.?

Wo Thomasius iiber Hobbes und Pufendorf hinausging, zeigt sich in den Kon-
sequenzen, die er in seinem spédteren Werk fiir das gottlich inspirierte Naturrecht
zog. Da diesem entweder der unmittelbare Strafcharakter fehlte oder — wie im
Fall sexuell iibertragbarer Krankheiten als vermeintlicher Folge von Promiskuitét
— die Sanktion nicht unmittelbar fiir den ,,Gestraften* erkennbar war, konnte das
natiirliche Gesetz Gottes nur beratenden Charakter haben.*® Was Theologen und
Naturrechtler als gottliches Gesetz verstanden, stellte fiir den Autor der Fundamenta
und der Lectiones de Prudentia Legislatoria allenfalls einen nichtverpflichtenden
Ratschlag (consilium) dar. Gesetze im eigentlichen Sinn konnten daher nur positive
Vorschriften in einem staatlichen Gemeinwesen sein. Allein diese binden die Biirger
und Untertanen verpflichtend.

Was Thomasius hier und in seinen Fundamenta von 1705 artikulierte, markierte
einen dramatischen Bruch gegeniiber bisherigen Konzepten des Naturrechts. Dieser
blieb Zeitgenossen nicht verborgen und sorgte fiir Gegenwehr. Schon der Philoso-
phiehistoriker Jacob Brucker (1696-1770) erkannte, dass ,,der Herr Thomasius in
einem Collegio privato de prudentia legislatoria die homonymiam legis (Mehrdeu-
tigkeit des Gesetzes A.S.) untersuchte, und dabey fande, dal das Jus positivum
universale etwas erdichtetes seye, und dafl man einen andern Begriff von Gesetz sich
machen miisse®. Die Theologen und Juristen seien damit ,,nicht zufrieden gewesen®.
Denn sie ,,haben nicht verdauen kdnnen, daf3 leges naturales keine wahre und eigent-
liche Gesetze seyn, keine vim obligandis externam haben, und Gott kein legislator,
sondern nur rathender Vater, die Gesetze nur Réthe, deren Befolgung die Belohnung
von selbst nach sich ziehe, usw. seyn sollen.*“¥

Thomasius’ Neufassung der lex dei als consilium dei rithrte nicht zuletzt aus
einem eigenwilligen Gottesbegriff und einer pessimistischen Anthropologie, die Mo-
tive eines augustinisch-lutherischen Menschenbildes mit einer epikureischen Ethik
verband.*? Wie Thomasius wiederholt betonte, waren die meisten Menschen Toren,
d.h. kognitiv fehlgeleitet iiber die Mittel und Motive ihres moralischen Handelns.
Alle Menschen wollten ruhig und gliicklich leben, folgten aber im Regelfall den
Trieben nach Macht, Gewinn und sexueller Gratifikation. Ein liebender Gott konnte
solche gefallenen Geschopfe nur mit der beratenden Nachsicht eines Vaters, nicht
mit der Strenge eines strafenden Herrschers behandeln. Wenn Gott in der Bibel als

39 Siehe etwa die Bestimmung bei Martin Chemnitz, einem Thomasius vertrauten lutherischen
Theologen: Chemnitz 1591, BI. 3r—6v.

40 Thomasius 2003, S. 123, §93.

41 Brucker 1736, S. 621 (FN zzz).

42 Horst Dreitzel spricht von einem christlichen Epikureismus. Dreitzel 1997. Vgl. auch das
Kapitel von Ahnert in diesem Band.
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Herrscher oder Konig bezeichnet wurde, war dies nicht wortlich, sondern lediglich
iibertragen gemeint.

Die Nagelprobe dieser Deutung lieferte Thomasius in seiner Auslegung des theo-
logisch zentralen gottlichen Gebots an das erste Menschenpaar, nicht vom Baum
der Erkenntnis zu essen (Genesis 2,16—17). Fiir Thomasius konnte dies nur als Rat-
schlag im Hinblick auf die natiirlichen verderblichen Folgen fiir den Menschen —
letztlich den Tod — verstanden werden, nicht jedoch als eigentliches Verbotsgesetz.*?
Denn das wiirde Gott zu einem Tyrannen machen, der menschliche Torheit mit
ewiger Strafe verfolgte. Thomasius hat wiederholt vor den vermeintlich falschen
Lehren Spinozas im Politisch-theologischen Traktat gewarnt. Dies ldsst sich jedoch
als Verschleierungstaktik deuten.** Denn trotz aller philosophischen Unterschiede
behauptete er an diesem Punkt nahezu das Gleiche wie das verfemte Werk Spinozas.
Nach Kapitel 4 des Traktats bestehen das gottliche Gesetz und hochste moralische
Gut allein darin, Gott ohne Furcht vor Strafe zu erkennen und zu lieben.*> Nach
Spinoza habe Gott nicht befohlen, sondern ,,Adam nur das Ubel offenbart, das ihn
unausweichlich treffen wird, wenn er von diesem Baum if3t*.4¢

Gegen Spinoza verwarf Thomasius ausdriicklich alle Zweifel an Moses’ Urhe-
berschaft des Pentateuch als ,,gefihrliche Meinung®.#’ Dennoch konvergierte seine
Deutung des Dekalogs und der mosaischen Gesetze in vieler Hinsicht mit deren
Historisierung durch Spinoza. Gegen lutherische Theologen wie Martin Chemnitz
(1522-1586) betonte Thomasius, dass die Zehn Gebote nicht deckungsgleich mit Re-
geln des natiirlichen Rechts seien.*® Damit war das theologische Deutungsmonopol
in moralischen Fragen gebrochen. Dies lies aber die Frage nach dem Status der
umfangreicheren mosaischen Vorschriften des Pentateuchs zu Gottesverehrung, Ge-
richtswesen, Sexualitdt, Landbau, Speise und zu Krieg und Frieden offen. Wie wir
gesehen hatten, waren vor allem protestantische Christen unsicher iiber die Geltung
dieses offenbarten gottlichen Rechts. Waren nur die Speisegebote oder auch die
Zeremonialgebote wie iiber den Sabbat durch das neue Gesetz Christi abgelost? Hier
griff Thomasius auf Spencers Deutung in De Legibus Hebraeorum zuriick. Die Vor-
schriften des Moses waren zwar gottlich inspiriert, sie dienten aber der Behebung
konkreter historischer Ubel fiir einen Staat, der mittlerweile untergegangen war. Gott
trat nur einmalig historisch durch Moses als Gesetzgeber auf — eine Rolle, die er in

43 Thomasius 1702b, S. 277, §XXXIX.

44 So auch Senn/Rau 2006, bes. S. 671f.

45 Spinoza 2012, S. 71.

46 Spinoza 2012, S.74.

47 Thomasius 1713a, S. 93, §20.

48 Thomasius 1713a, S. 92f., §18; Thomasius 2003, S.140f. Dabei bevorzugte er die Zdhlung der
reformierten Protestanten und der jlidischen Tradition, die das Idolatrieverbot als eigenstindi-
ges Gebot auffithren. Zur Wichtigkeit des Idolatrieverbots in der jiidisch-reformiert-protestan-
tischen Zahlung des Dekalogs siehe ebd., S. 146, §34.
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Jesus Christus abgelegt habe. Die 613 Mitzvot konnten daher keine Rechtsquelle im
eigentlichen Sinn bilden.

d) Rechtsgeschichte als Staatengeschichte

Damit stehen wir vor einem scheinbaren Paradox. Wie verhilt sich Thomasius’
skeptische Relativierung der mosaischen Gesetzgebung zu ihrer gleichzeitigen Auf-
wertung als beispielhafte Staatsverfassung der Menschheitsgeschichte? Um die ge-
naue Vorbildrolle des jidischen Staates in seiner Verfassungsdiskussion zu verste-
hen, miissen wir uns zunéchst seine Klugheitskonzeption zuriickrufen. Wie gezeigt,
verstand Thomasius Klugheit als eine Kunst der Schadensvermeidung. Wer nicht aus
eigenem Schaden lerne wolle, miisse auf die exemplarischen Erfahrungen anderer
zuriickgreifen, die durch die Geschichtsschreibung tiberliefert wurden.*® Thomasius
vertrat hier eine didaktische Auffassung von Geschichte, wie sie fiir die politische
Pddagogik des Renaissancehumanismus charakteristisch war.® Da menschliche Mo-
tive und andere historische Faktoren als zeitlos galten, lieB3 sich aus dem Studium
der Vergangenheit unmittelbarer Erkenntnisgewinn fiir Gegenwart und Zukunft ent-
nehmen. Der niederlédndische Gelehrte Justus Lipsius (1547-1606), ein vielgelesener
Autor der politischen Klugheitslehre des 17. Jahrhunderts, beschrieb Geschichte
in diesem Sinne als eine ,,zweite Form der Erfahrung® (usus alter).>® Thomasius
verkniipfte diese Auffassung der Staatsrdsondiskussion mit einem Programm einer
negativen Geschichte der Irrtiimer, Torheiten und Fehler, mit der er bisherige Auf-
fassungen der Philosophie- und Gelehrsamkeitsgeschichte kritisierte.3?

Geschichte (Historia) formt dabei eine zur Philosophie komplementére Erkennt-
nismethode. Thomasius charakterisiert dieses Verhéltnis als die ,,zwey Augen der
WeiBheit“.>3> Wihrend die Philosophie auf eigener Empfindung und universaler
rationaler Ableitung beruht, beschéftigt sich die Geschichtsschreibung mit Einzeler-
eignissen und den Erfahrungen anderer Menschen, wie sie durch Autoritéten, Tradi-

49 Thomasius 1725, S. 35, §19: ,,Daraus folget ferner, daBl einem in Erlernung der Klugheit viel
mehr Vortheil zuwachse, wenn er Historien lieset®.

50 Siehe Muhlack 1991.

51 Lipsius 2022, S.256: , Einsicht muss von allen Seiten herbeigefiihrt werden, damit wir klar
sehen, und vor allem durch die Lehre — nicht jene spitzfindige oder die der subtilen Wissen-
schaften, sondern durch die Erinnerung an die Dinge, die wir Geschichte nennen. Denn was
ist das, wenn du es betrachtest, anderes als eine zweite Form der Erfahrung? Was ich dort
sehe, beriihre, tue, das lese ich hier, nehme auf, lerne. Und umso mehr, je mehr Dinge und
Ereignisse es aus allen Zeiten umfasst. Mir ist es in wenigen Jahren und in einem bestimmten
Teil oder Winkel der Welt moglich, Erfahrungen zu sammeln; dort hingegen sind die Taten der
Jahrhunderte; dort erstreckt sich die Weite dieser Erde allein. Daher ist der Stoff des Lernens
groBer.” (eigene Ubersetzung).

52 Scattola 2013.

53 Thomasius 1713b, S. 82, V, §1. Zum Folgenden siche ebd., S. 82ff.
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tion und andere Quellen {iberliefert sind. Thomasius vertritt kein Geschichtsmodell,
das auf Fortschritt des menschlichen Geschlechts durch kommerzielle Zivilisierung
und Wissensgewinn zielt, wie es im 18. Jahrhundert bestimmend werden sollte.
Vielmehr erscheint ihm die Geschichte der Menschheit als Wiederholung von Kor-
ruption, tyrannischer Gewalt und philosophischen Irrtiimern. Dieses Geschichtsbild
steht noch ganz im Zeichen eines augustinisch-lutherischen Denkens, dem zufolge
die stindhafte Selbstliebe des Menschen immer wieder zur Verdunklung gottlicher
Wahrheit fithrt — vor allem durch die Aufnahme paganer Philosophie. In diesem Sin-
ne misst Thomasius der Bibel einen hoheren moralphilosophischen Orientierungs-
und Erkenntniswert bei als den Werken antiker und neuzeitlicher Philosophen. In
dem auf die Kirchenviter zuriickgehenden Wettstreit schldgt sich Thomasius — ganz
im Sinne Luthers — auf die Seite der Schrift: Cicero, Tacitus, Machiavelli, ,,auch alle
neuere politische Scribenten sind in Ansehung der Heiligen Schrifft/ als ein kleines
Licht gegen die Sonne zu achten.*>

Dieser eigentiimliche — so gar nicht typisch aufklérerisch anmutende — Charakter
von Thomasius’ Weisheits- und Klugheitslehre, innerhalb derer die Bibel als Vehi-
kel kritischer Urteilsbildung gegen die Verdunkelungen durch pagane Philosophen,
romische Juristen und christliche Theologen fungiert, erkldrt die paradigmatische
Bedeutung, die Thomasius dem Studium der mosaischen Gesetzgebung zuschrieb.
Seinen Studenten empfahl er zusammenfassend: ,,Insonderheit aber muf3 man sich
bemiihen/ dal man von der Weilheit und fiirtrefligkeit der Mosaischen Gesetze und
dessen Republique iiberzeuget werde/ weil [...] solches auch zum besserm Begriff
derer wahren politischen Griinde/ und zur Erkadntnii8 derer tiglich vorkommenden/
obgleich gemeinen Irrthiimer beytriget. >

Die ,,gemeinen Irrthiimer* begannen fiir Thomasius mit den Ansichten iiber den
Ursprung von Staat und Gesetz. Diese waren nicht das Werk géttlicher Einsetzung,
tugendhafter Heroen oder gar eines Vertrages unter Gleichen im Naturzustand. Die
Griinder der ersten Staaten waren herrschsiichtige Usurpatoren wie der Brudermor-
der Kain und der nachsintflutliche Koénig Nimrod.*® Das sprichwortliche Kainsmal
war auch den ersten Gesetzen eingebrannt und verfolgte — so Thomasius — die
Gesetzgebung bis in die Gegenwart. Gesetze dienten den Vorteilen und Lastern der
Herrscher und schufen dabei soziale Hierarchien und die Unterschiede zwischen
Arm und Reich. Das Gesetz war das Ergebnis von Gewalt, nicht sein Gegenteil.
Anders als fiir Aristoteliker wie Hermann Conring besaB3en fiir Thomasius Staat und
Gesetz also wenig sittliche Substanz, sondern waren weitgehend Zwangsinstrumente
zur Kontrolle lasterhafter und torichter Menschen. Hier zeigt sich ein antinomischer
Aspekt in Thomasius’ Denken, der auf die augustinischen Wurzeln seiner Liebes-
ethik zuriickging.

54 Thomasius 1713b, S. 51.
55 Thomasius 1713a, S. 89.
56 Thomasius 2003, S.133.
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Die nahezu singuldre Ausnahme in dieser Gewalt- und Zwangsgeschichte bildete
die Republik der mosaischen Gesetzgebung. Diese stellte zugleich die intuitive
Abfolge von lex divina zur lex humana auf den Kopf. Das gottliche Gesetz erschien
historisch nachklappend als eine reaktive KorrekturmaBnahme zur menschlichen
Korruption. Thomasius war es wichtig herauszustellen, dass die mosaische Gesetz-
gebung weit mehr als eine antiidolatrische Entziehungskur umfasste. Moses war
es nicht nur gelungen, moralische Tugenden der Humanitit, Selbstbeherrschung
und Néchstenliebe durch deren Verbindung mit religidsen Zeremonien im Volk
zu verankern. Die jiidische Republik hitte insbesondere Ehrgeiz und Habsucht —
zentrale Laster, die nach Thomasius verantwortlich fiir soziale Konkurrenz und
gesellschaftliche Instabilitét seien — unter Kontrolle gebracht. Durch Zinsverbot und
die gleichméaBige Verteilung des Landes Kanaan unter die jiidischen Stimme schuf
Moses zugleich die Grundlagen fiir eine weitgehend egalitdre, wenn auch frugale
agrarische Republik (Numeri 26, 52-56):

,»Es gab keine unterschiedliche Pflicht von Biirger und Soldat; es gab nicht einen
Konig, nicht Herzoge, Grafen, Freiherrn und Adlige, und also auch keine von niederer
Herkunft. Den Adel verlich die Tugend, alle waren in gleicher Weise Freie und
konnten auf Grund ihrer Tugend alle Wiirden erwarten ... Alle waren Landleute,
keiner ein Kaufmann, der mit dem Ausland Handel getrieben hatte. Keiner konnte
sein Hab und Gut auflerhalb der Familie verduBern. Es gab keine Spitzfindigkeiten
beim Eigentumserwerb oder bei Vertrigen, keine Testamente, keine Zinsen, keine
Hartherzigkeit der Gldubiger gegeniiber den Schuldnern. Das Gerichtsverfahren war
einfach und schnell, es gab keinen Schwur der Zeugen, aber eine schwere Strafe
auf Meineid usw. Es gab keine Anwilte, keine Wortfiihrer, keine Rechtsgelehrten,
und damit wurden die Anreize zur Habgier verhindert. Daher strebte niemand nach
Reichtum, und daher waren die Armen selten; denn wo kein Reichtum ist, da ist auch
keine Armut. Indessen besaflen alle genug, auch wenn diese sich mit wenigem zufrie-
dengebende Geniigsamkeit im Vergleich zum Reichtum anderer als Armut angesehen
wird.*7

Aus dieser Bindigung der zwei politisch relevanten Laster von Macht- und Habgier
ergibt sich noch ein anderer wesentlicher Vorzug der theokratischen Republik gegen-
iiber den meisten antiken und modernen Staatswesen: Ihre Gesetze und Sitten bieten
keine Anreize zu expansionistischen Eroberungskriegen.’® Die Eroberungssucht war
fiir Thomasius ein Geburtsfehler des romischen Staates. Sie habe diesen immer wie-
der in blutige Biirgerkriege gestiirzt und letztlich in die tyrannische Herrschaft der
Césaren gefiihrt. Gegeniiber den selbstsiichtigen Neigungen des Menschen konnten
aber auch die mosaischen Gesetze nicht von ewigem Bestand sein. Mit der Wieder-

57 Thomasius 2003, S. 156, VIII, §25. Thomasius folgte hier der Beschreibung der hebréischen
Ackergesetze durch den niederldndischen Gelehrten Petrus Cunaeus: Cunaeus 1631, S.7ff.
Zum Thema distributiver Gerechtigkeit im Diskurs um die politia judaica, insbesondere in
James Harringtons Oceana von 1656, siehe Nelson 2010, S. 57ff.

58 Thomasius 2003, S. 163.
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einfilhrung des Konigtums beginne der Niedergang des jiidischen Staates. In den
folgenden Jahrhunderten, so Thomasius, blieb kein Staat frei von den Fehlern von
Eroberungssucht, politischer und religiéser Unterdriickung, sozialer Ungleichheit
und moralischer Korruption. Die kurios-patriotische Ausnahme bildet fiir ihn ledig-
lich die Gesellschaft der alten Germanen, deren sittliche Reinheit er in Anlehnung
an die Idealisierung in Tacitus’ Germania beschreibt.>® Thomasius’ moralpsycholo-
gisches Modell von Gesetzgebung betrachtet Institutionen und geschriebene Normen
als letztendlich nachrangig gegeniiber guten Sitten. Ohne diese bleiben auch gute
Gesetze wirkungslos. Eine grundlegende Besserung gesellschaftlicher Missstéinde
erscheint vor diesem Hintergrund kaum mdglich. Das gilt nicht zuletzt fir Thoma-
sius’ Gegenwart, die er durch labyrinthische Rechtssysteme und schwer zu dndernde
Institutionen charakterisiert sicht. Fiir diese empfiehlt er behutsame Reformen des
Justizwesens wie eine Verkiirzung der Prozesse sowie einfache und deutschsprachi-
ge Gesetze. Gesetze konnen Missstdnde ausbessern, nicht jedoch deren moralpsy-
chologische Ursachen beheben. Wie er warnend betont, sind ,,Doktoren, Professoren
und andere Menschen, die sich Spekulationen und der Herausgabe von Biichern
verschrieben haben, fiir eine Neuordnung des Staates denkbar ungeeignet. 00

e) Schluss

Thomasius wird in der Forschung zumeist als ein Wegbereiter eines aufkommenden
politischen und intellektuellen Establishments charakterisiert: als Anwalt des aufge-
klarten Reformabsolutismus, der mit der landesfiirstlichen Autoritét die Strafgewalt
der christlichen Kirchen brechen will.®! Zugleich gilt er als Begriinder einer zivilbiir-
gerlichen Philosophie, die sich an den weltlichen Bediirfnissen einer gebildeten Elite
orientiert.2 Mit seiner gewitzten Kritik an theologischen Autorititen und einem
pragmatischen Erziehungs- und Reformprogramm trigt er einer neuen sozialen Rea-
litdt einer urbanen und héfischen Kultur in Deutschland Rechnung.

In seiner Darstellung der mosaischen Republik offenbart er jedoch eine deutlich
sperrigere — gesellschaftskritischere, ja utopische Seite seines Denkens.%? Hier lehnt
Thomasius nicht nur Standesunterschiede, insbesondere den Geburtsadel ab, sondern
zeigt auch wenig Sympathie fiir die Monarchie als Staatsform, die er letztlich auf
Usurpation zuriickfiihrt. Anders als der zynische Moralphilosoph Bernard Mandevil-
le (1670-1733) kann Thomasius in ungeselligen Lastern wie Ehrgeiz und Geldgier

59 Thomasius 2003, S. 179.

60 Thomasius 2003, S.190.

61 Dreitzel 1997; Hunter 2007.

62 Hunter 2001.

63 Der marxistische Philosoph Ernst Bloch hat diesen Aspekt in seinem immer noch lesenswerten
Thomasius-Essay herausgehoben, ohne freilich Thomasius’ anthropologischen Pessimismus
voll Rechnung zu tragen. Bloch 1961.
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kaum Ressourcen fiir das Gemeinwohl (,,publick benefits*) ausmachen. Vielmehr
verurteilt er die Folgen und Motive von kommerziellem Handel und das Privatei-
gentum insgesamt und verficht platonische Ideen eines gesellschaftlichen Gemeinei-
gentums.®* Seine nostalgische Hochachtung gegeniiber den unverdorbenen Sitten
der alten Hebrder und Germanen lidsst Thomasius kaum als Repridsentanten seiner
wohlhabenden Vaterstadt Leipzig erscheinen. Vielmehr riickt ihn seine Darstellung
der mosaischen Republik in den Vorlesungen zur prudentia legislatoria in die
Nihe der platonisierenden Kritiker der aggressiven AuBlen- und Wirtschaftspolitik
Ludwigs XIV. wie des Hugenotten Denis Vairasse d’Allais (ca. 1630-1696) und
des katholischen Erzbischofs Frangois Fénelon (1651-1715). Beide hatten in der po-
puldren Form des Reiseromans die Expansionspolitik und die einseitige Forderung
einer exportorientieren Luxusgiiterproduktion durch den franzosischen Konig ange-
griffen.> Anders als Fénelon, der bereit war, Frankreich in eine friedlich-egalitéire
Agrargesellschaft zu transformieren — notfalls durch die Zerstdrung von Metropolen
wie Paris —, sah Thomasius jedoch wenig Spielraum fiir radikale Reformen oder
gar eine praventiv vorgehende Sittenpolizei. Ein Herrscher, der unter den korrum-
pierten Umstédnden der Gegenwart die mosaischen Gesetze wieder einfithren wollte,
wiirde seinen Staat und dessen Bewohner zugrunde richten.% In seiner skeptischen
Haltung gegeniiber Eigentum, sozialer Ungleichheit und zivilisatorischem Hochmut,
verbunden mit der idealisierenden Riickwendung zu vormodernen Gemeinwesen,
wirkt Thomasius mitunter wie ein friiher, theologisch grundierter Verwandter eines
anderen Bewunderers der mosaischen Gesetzgebung — Jean-Jacques Rousseau.®’
Allerdings teilt Thomasius nicht dessen Optimismus, dass zumindest einige europi-
ischen Volker zu den Prinzipien der agrarischen jiidischen Republik zuriick kehren
konnten.

64 Siehe insbesondere seine Kritik von Handel und Privateigentum in: Thomasius 2003, S.195
und Thomasius 1726, S.300ff. Was Thomasius hier von anderen Naturrechtlern wie John
Locke und aristotelischen Politiktheoretikern absetzt, ist, dass er das Bestehen des Staates
(societas civilis) nicht mit der Notwendigkeit von Privateigentum — insbesondere an Land —
verkniipft. Demgegeniiber steht seine Verteidigung der Unantastbarkeit des Privateigentums
auch in Zeiten materieller Not unter den moralisch korrumpierten Zustianden der Gegenwart.
Vgl. Thomasius 1709, S.157.

65 Thomasius hat Vairasses utopischen Roman Geschichte der Severambern (Histoire des Séver-
ambes) von 1675 (dt. zuerst 1689), in dem das platonische Gemeineigentum als bestes Mittel
zur Verhinderung von Status- und Standeskonflikten (Hochmut und Habgier) dargestellt wird,
geschitzt und mehrfach zitiert. Vgl. Thomasius 1726, S.307. Zum politischen Programm von
Fénelons Les Aventures de Télémaque siche Schuurman 2012.

66 Thomasius 2003, S.200.

67 Siehe Rousseau 1964, S.499: ,Die Juden bieten uns dieses erstaunliche Schauspiel: Die
Gesetze von Solon, Numa und Lykurg sind tot, die von Moses, weit dlter, leben immer noch*
(eigene Ubersetzung).
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Ere Nokkala

Staat und Oeconomie

Einleitung: Thomasius’ Platz in der Geschichte der Okonomie

Die Okonomie! stand nie im Mittelpunkt des Denkens von Christian Thomasius.
Thomasius nimmt jedoch einen bedeutenden Platz in der Entwicklung des 6konomi-
schen Denkens und Handelns im Heiligen Rémischen Reich ein.? In diesem Kapitel
wird untersucht, inwiefern er eine wichtige Rolle bei der bedeutenden Verdnderung
spielte, die die Okonomie im ausgehenden siebzehnten Jahrhundert erfuhr. Denn die
Okonomie, die urspriinglich um die Institution des Hauses herum organisiert war —
welche ihrerseits auf der Einheit von Wirtschaft und Politik beruhte — @nderte sich
grundlegend hin zu einem Verstidndnis, in dem der institutionalisierte Staat begann,
Wirtschaft und Handel zu umfassen. Mit anderen Worten, Thomasius war mafgeb-
lich an der Transformation der Okonomie vom Naturrecht und Hausvdterliteratur
zur Staatswirtschaft beteiligt. Dieser Prozess begann in der zweiten Hélfte des
17. Jahrhunderts und beigebrachte die Griindung von Lehrstiihlen fiir Oeconomie,
Policey und Cammer-Sachen an den preullischen Universitidten Halle und Frankfurt
an der Oder. Eine Griindung, die aus der Initiative von Thomasius hervorging.
Thomasius hatte bekanntlich im Jahr 1709 in seinen Cautelae circa Praecognita
Jurisprudentiae die Forderung eines eigenen Lehrstuhls fiir Okonomie geduBert.3
Damit begegnen wir einem wichtigen, bislang zu sehr vernachléssigtem Aspekt von
Thomasius’ Staatsverstandnis.

Alles begann in Halle, wo Thomasius sich fiir die Vermittlung von 6konomi-
schem Wissen im Rahmen seines Programms zur Verbesserung der universitiren
Ausbildung von Juristen interessierte, die in der staatlichen Verwaltung eine Fiih-
rungsrolle iibernehmen sollten. Um seine Verbesserungen zu rechtfertigen, argumen-
tierte Thomasius, dass die Juristen in 6konomischen Fragen unzureichend ausgebil-
det seien. Er hat dies bereits in seinem Introduction ad philosophiam Aulicam (1688)

—_—

Zum Konzept der Okonomie siehe Tribe 2015.

2 Thomasius ist hdufig als Philosoph, Jurist und Naturrechtler interpretiert worden. In jiingster
Zeit gab es mehrere Ver6ffentlichungen iiber das politische Denken von Thomasius. Siche
insbesondere Kiihnel 2001 und Hunter 2007. Das 6konomische Denken des Thomasius hat nicht
die Aufmerksamkeit erhalten, die es verdient hitte. Es gibt eine Verdffentlichung von Hartung
und ein wichtiges, bisher unverdffentlichtes Kapitel von Kiihnel iber Thomasius als ersten
Kameralisten. Ich mdchte Martin Kiihnel dafiir danken, mir sein Kapitel zugénglich zu machen,
was bei der Vorbereitung dieses Kapitels sehr hilfreich war.

3 Thomasius 1709, S. 273; Kiihnel (im Druck).
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und Gemischeter Discurs (1689) deutlich ausgedriickt. Thomasius befiirwortete eine
Abkehr von der aristotelischen Tradition, die nicht allzu viel iiber die Okonomie
zu sagen hatte und die praktischen Aspekte niitzlichen Wissens nicht ausreichend
behandelte. Noch in seinen ersten Kommentaren zur Lehre der Okonomie stellte
Thomasius diese als Teil der praktischen Philosophie neben Ethik und Politik, den
Einteilungen des Aristoteles folgend. Angesichts der zunehmenden Macht des Staa-
tes, der sowohl als Instrument als auch als Objekt der Verwaltung verstanden wurde,
anderte sich Thomasius Position in seinen spéteren Publikationen, indem er die
Okonomie der Politik unterordnete.

Im Folgenden wird untersucht, welche Art von 6konomischem Wissen Thoma-
sius den Studenten der Rechtswissenschaft vermitteln wollte, warum er dies fiir
notwendig hielt und wie sich dies auf das Naturrecht des Thomasius und seine
Auffassung von der Stellung der Okonomie innerhalb der Wissenschaften verhielt.
Letzteres bezieht sich vor allem auf das Verhiltnis von Politik und Okonomie. Etwas
kontraintuitiv betone ich, dass die Unterordnung der Okonomie unter die Politik
den Weg fiir den Aufstieg des 6konomischen Wissens zur Vorherrschaft ebnete.
Der Wandel der Ansichten von Thomasius kann sowohl als Faktor innerhalb des
politischen Prozesses als auch als Indikator fiir die Verschiebung vom Naturrecht
und der Hausviéterliteratur hin zur Staatswirtschaft angesehen werden. Diese Ver-
schiebung war keine eigenstidndige Errungenschaft von Thomasius, denn der Boden
war vor seinen Eingriffen bereitet worden. Es sollte jedoch betont werden, dass die
Interventionen von Thomasius keineswegs unwichtig oder rein theoretisch waren.
SchlieBlich war es Thomasius selbst, der erfolgreich die Griindung von Lehrstiihlen
fiir Oeconomie, Policey und Cammer-Sachen an der Universitit Halle forderte.
Seine Forderung wurde erfiillt und Halle wurde zu einem zentralen Standort fiir die
Entwicklung der Okonomie.’

Naturrecht, Staat und Okonomie

Zu der Zeit, als Thomasius an der Universitit studierte, war das Naturrecht zur
Grundlage fiir die Auseinandersetzung mit sozialen und politischen Themen, poli-
tischer Ordnung und des Staates geworden. Im Kontext des Heiligen Romischen
Reiches Deutscher Nation lag der Schwerpunkt des Naturrechts auf der Selbsterhal-
tung und der Griindung eines nichtkonfessionellen Staates. Der Hauptzweck des
Naturrechts bestand darin, die Souverénitét des Staates zu legitimieren und dazu zu
dienen, Kriege in Zukunft zu vermeiden. Die Aneignung des Werkes von Grotius
in den 1660er und 1670er Jahren war entscheidend fiir das deutsche Naturrecht. Gro-

4 Thomasius 1710, S. 65; Thomasius 1701, S. 245. Siche auch Kiihnel 2001, S. 126, 137, 180-181.
5 Vgl. Kiihnel (im Druck).
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tius’ Werk bildete einen wichtigen Rahmen fiir den autoritativen Sprachgebrauch an
deutschen Universititen wie Halle, wo Thomasius seine wichtigsten Beitrdge leiste-
te. Die Universitdt Halle war eine offentliche Einrichtung, die vom Staat abhéngig
war. Die Aneignung von Grotius’ Werk fiel mit dem relativen Aufstieg der Politik
in Bezug auf die Ethik zusammen. Im 16. Jahrhundert etablierte sich das Naturrecht
als die praktische Disziplin der Staatskunst, die an den deutschen Universititen
gelehrt wurde. Um 1700 war es zum Standard geworden. Das heifit, ,,die herrschende
Ideologie “ im Heiligen Romischen Reich. Das Naturrecht wurde zu einer Disziplin,
die breit gelehrt wurde und in der alle Themen, die sich mit gesellschaftlichen
Fragen beschiftigten, mit dem gemeinsamen Diskurs des Naturrechts diskutiert
wurden. Das Naturrecht war allgegenwiirtig geworden.® Das deutsche Naturrecht
umfasste sowohl internationales als auch innerstaatliches Handeln auf der Suche
nach Sicherheit und Wohlfahrt.”

Fiir Thomasius war das Naturrecht die Grundlage einer neuen politischen Ord-
nung und damit grundlegend fiir sein Staatsverstdndnis. Sein Naturrecht war utilita-
ristisch ausgerichtet: Es zielte darauf ab, das Leben der Gemeinschaft zu verbessern.
Zweifellos betrachtete Thomasius Frieden, Ruhe, allgemeines und privates Gliick,
also das Gemeinwohl als Ziel der Politik. Nach Thomasius bestand die wichtigste
Funktion des Staates darin, die dulere und innere Ordnung zu wahren: die Menschen
in Frieden und Sicherheit zu erhalten. Fiir Thomasius war der Staat ein Instrument,
das zum Frieden beitragen sollte und seine Berechtigung im Naturrecht fand. Er
argumentierte sogar, dass, wenn iiberall Frieden gefunden werden sollte, es gar
nicht erst ndtig wére, einen Staat zu bilden: ,,Wenn iiberall Friede wire, wére kein
gemein Wesen, und folglich auch kein Fiirst oder hochste Gewalt”. Da dies nicht der
Fall war, war die Griindung eines Staates eine Notwendigkeit. Der Staat hatte ,,die
Erhaltung des gemeinen Friedens zur Absicht.*®

Man kann vermuten, dass es neben weit verbreiteten Ansichten iiber das Natur-
recht auch einen biographischen Hintergrund fiir Thomasius’ Haltung zu Krieg,
Frieden und Politik gegeben haben muss. Thomasius hatte den DreiBligjdhrigen
Krieg nicht personlich erlebt, aber er hatte die Verwiistungen und Zerriittung gese-
hen, die er angerichtet hatte. AuBerdem war sein eigenes Leben stark von den
Kriegen gegen die Tiirken und Franzosen geprédgt. So iiberrascht es nicht, dass
Thomasius den Frieden als die wichtigste Voraussetzung fiir allgemeines biirgerli-
ches Gliick ansah: ,,Denn gleichwie durch die biirgerliche Gliickseligkeit keine
andere verstanden werden kann, als den allgemeinen Frieden und Ruhe, man mag es
umbschreiben wie man will, also wird dieselbe Ruhe durch duBlerliche Schutzmittel
wider Gewalt und Zerriittung befordert.*?

6 Haakonssen 2012, S. 45-57.

7 Koskenniemi 2021, S. 866.

8 Thomasius 1724, S. 3f. Vgl. Lutterbeck 2002, S. 91 und Hammerstein 2021, S.127.
9 Thomasius 1709a, S. 347; Grunert 2000, S. 239.
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Wie insbesondere die Kapitel von Peter Schroder und Martin Kiihnel in diesem
Band exemplarisch zeigen, ist es von groffter Bedeutung, den deutschen Diskurs
des Naturrechts zu studieren, um die Entstehung der modernen Staats- und Sou-
verdnitatsbegriffe zu verstechen. Kaum ein anderer Autor war in dieser Hinsicht
bedeutender als Thomasius’ Lehrer Samuel Pufendorf. In den letzten Jahren wurden
Pufendorfs Beitrdge zum Umdenken der Begriffe von Staat und Souveranitét hervor-
gehoben. Dariiber hinaus wurde Pufendorf zunehmend als ein Denker anerkannt,
der zu Fragen des frithneuzeitlichen Volkerrechts einen wichtigen Beitrag geleistet
hatte.!% Pufendorf gelang es, ein nachkonfessionelles Naturrecht zu formulieren, des-
sen Legitimation es keiner Theologie bedurfte. Das Pufendorfsche Naturrecht hatte
universelle Giiltigkeit, wihrend es die Gesellschaft zu einer grundlegenden Katego-
rie machte. Dariiber hinaus verband sie rudimentére Vorstellungen von individueller
Freiheit mit fiirstlicher Autoritdt. Zusammenfassend lésst sich sagen, dass sie eine
nicht-konfessionelle Grundlage fiir die Gesellschaft darstellte und im Vergleich zum
zeitgendssischen ,,fiskalisch-militérischen Staat bemerkenswert realistisch war.!!

Pufendorfs Vermichtnis konnte auch dazu beitragen, den Aufstieg des utilitaris-
tischen 6konomischen Denkens in Bezug auf das Naturrecht und den Staat zu
erkldren.”? Man kann argumentieren, dass Thomasius und seine Schiiler wie Niko-
laus Hieronymus Gundling (1671-1729) mit Hilfe von Pufendorf einen Schritt von
der Frommigkeit zur Niitzlichkeit vollzogen haben. Pufendorfs Darstellung war
eine historisch verlédssliche, pragmatische Anndherung an den nachkonfessionellen
Zustand."® Kurz gesagt, er hatte es geschafft, eine empirisch-utilitaristische Politik-
wissenschaft zu formulieren. Der politische Staat stand im Dienst des Gemeinwohls,
das in die AuBenpolitik externalisiert werden konnte. Pufendorfs utilitaristische
Ausrichtung wurde zunédchst von Christian Thomasius aufgegriffen und spéter von
Gundling an der Universitdt Halle weiterentwickelt, die gleichzeitig eine vollstidndig
vom preuflischen Staat abhingige Institution und ein wichtiges Zentrum der frithen
deutschen Aufklidrung war.

Ein GroBteil der neueren wissenschaftlichen Debatte {iber Pufendorf hat sich
auf die Frage konzentriert, ob der Inhalt seines Naturrechts aus der Notwendigkeit
der individuellen Selbsterhaltung oder aus dem Begriff der Geselligkeit abgeleitet
wurde. Ob Sozialitdt oder Selbsterhaltung das organisierende Prinzip politischer
Ordnung war. Pufendorf betrachtete die Menschen als selbstsiichtig und schwach
und sie mussten, daher die natiirliche, staatenlose Gesellschaft hinter sich lassen,
um einen politischen Staat zu bilden. Die Bildung des Staates konnte also aus
einem Argument iiber Selbstliebe, Schwéche und die Fahigkeit zur Vernunft gewon-

10 Schroder 2024.

11 Koskenniemi 2021, S. 819-832.

12 Vgl. Saether 2017.

13 Siehe Hunter 2007.

14 Siehe Palladini 2019 und Saastamoinen 2019.
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nen werden. Pufendorf kann als jemand angesehen werden, der Thomasius und
seine Anhdnger inspirierte, ihr 6konomisches Denken weiterzuentwickeln. Istvan
Hont hob den Mittelweg hervor, den Pufendorf zwischen Grotius’ natiirlicher Ge-
selligkeit und der von Hobbes betonten Feindseligkeit der Menschen beschritt.
Zwischen diesen beiden verlief die Geschichte der Zivilgesellschaft, in der sich die
Handelskultur allméhlich vertiefte.!® Diese Anderungen des Naturrechts waren die
Voraussetzungen fiir den allméhlichen Aufstieg des 6konomischen Arguments zur
Vorherrschaft im politischen Diskurs des achtzehnten Jahrhunderts. Pufendorfs Sicht
auf die aufstrebende Wirtschaftsgesellschaft kann im Kontext der Umwandlung des
Naturrechts in eine Staatswirtschaft gedeutet werden. Dieser Wandel ging einher mit
der allmidhlichen Konsolidierung, dass, auch wenn das Naturrecht als grundlegende
biirgerliche Regierungsphilosophie fungieren konnte, sein praktischer Beitrag vor
allem darauf beschrinkt war, inhaltlich-normative Vorgaben fiir die tigliche Anwen-
dung positiver Gesetze bereitzustellen.!® Die Verwaltung des Staates wiirde weitere
Qualifikationen erfordern, die von den Juristen, die fiir die Verwaltung des Staates,
als Objekt und als Subjekt verantwortlich sein sollten, nicht ausreichend besessen
wurden. Damit wurde deutlich, dass eine Wissenschaft der Oeconomie, Policey und
Cammer-Sachen gebraucht wurde. Und in diesem Zusammenhang ist die Forderung
von Thomasius flir den Lehrstuhl fiir Kameralwissenschaften am besten zu verste-
hen

Der Wandel vom Naturrecht zur Staatswirtschaft ist ein Thema, das weitere
Untersuchungen verdient. Wenn wir auch nur wenige Kenntnisse iiber diese Ver-
schiebung haben, so ist doch weithin anerkannt, dass sich in Deutschland im 18.
Jahrhundert das Naturrecht einerseits in Staatswissenschaften und andererseits in
Staatswirtschaft verwandelte. Samuel Pufendorf wird oft die Ehre zuteil, der ,,Grof3-
vater der politischen Okonomie zu sein, auf der Grundlage seiner Idee von der ge-
schichtlichen Entwicklung des natiirlichen Menschen, die in der Handelsgesellschaft
(commecial society) miindete."” Seine Theorie der vier Stufen der menschlichen
Zivilisation, die sich von Jiagern und Sammlern zu Hirten und Bauern entwickelt,
erreicht ihre hochste Stufe in der Handelsgesellschaft (commercial society). Diese
Abfolge wiederum wurde bekanntlich zur Grundlage fiir Adam Smiths Theorie der
kommerziellen Gesellschaft.!$

In der Sekundérliteratur wird Christian Wolff als ,,der Philosoph der Kameralis-
ten” bezeichnet, aber wie neuere Forschungen nahelegen, waren das Naturgesetz
des Thomasius und seine Uberlegungen zur ,,Okonomie* tatséichlich ein Vorbild fiir

15 Hont 1987; Hont 2005.

16 Koskenniemi 2021, S. 860.

17 Saether 2017 und Backhaus/Chaloupek/Frambach 2021.
18 Magnusson 2020, S. 33.
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viele Kameralisten.' Es lohnt sich sogar zu fragen, ob Thomasius nicht selbst ,,der
erste Kameralist in Halle* war.?0

Lars Magnusson hat argumentiert, dass wir, anstatt die Beziehung zwischen Na-
turrecht und Kameralwissenschaften als etwas Unilineares zu betrachten, erkennen
sollten, dass wir es mit komplexen Prozessen mit unterschiedlichen Ausgangspunk-
ten und Ergebnissen fiir das Naturrecht und die Kameralwissenschaften im 18. Jahr-
hundert zu tun haben. Die intensiven Diskussionen iiber die menschliche Natur,
iiber die Instinkte und Leidenschaften des Menschen, iiber die Bildung von Staaten
und Gesellschaftsvertridgen fiihrten zu unterschiedlichen Variationen des politischen
und wirtschaftlichen Diskurses. Die Entwicklungen der Kameralwissenschaften und
des Naturrechts hdtten unterschiedliche Wege einschlagen konnen, und die Ergeb-
nisse sollten nicht teleologisch aus riickwirtsgewandten Blickwinkeln interpretiert
werden. Sicher ist, dass der Diskurs des Naturrechts den Kontext bildete, in dem die
groBen politischen und wirtschaftlichen Fragen der Zeit formuliert wurden.?!

Die Diskussion iiber die Urspriinge der Kameralwissenschaften bezieht sich auf
eine breitere Diskussion iiber die deutsche Aufkldrung und die Rolle der Kameral-
wissenschaften darin. Letztlich stellt sich die Frage: In welchem Verhiltnis stehen
die deutschen Entwicklungen des Naturrechts und der Kameralwissenschaften zu
den Entwicklungen in Europa im weiteren Sinne und insbesondere in Schottland,
das als Hauptkontext fiir die Entwicklung der ,,politischen Okonomie* im 18. Jahr-
hundert bekannt ist, die mit Denkern wie Francis Hutcheson und Adam Smith in
Verbindung gebracht wird? Die bereits erwéhnte Interpretation von Istvan Hont wies
auf Zusammenhénge zwischen Pufendorfs Konzeption der Geselligkeit und schotti-
schen Adaptionen derselben hin. Die Ideen und Konzepte wurden nicht en bloc
rezipiert, sondern ihre Aufnahme und Anwendung erfolgte immer nur graduell und
situationsgebunden. Hutcheson und Smith betonten menschliche Triebe als Grund-
lage der Geselligkeit und kamen zu dem Schluss, dass diese Triebe mit Rechten
verbunden seien. Dies hatte mit einer groferen Transformation zu tun, die sich in
den Naturrechtstheorien der europdischen Aufklarung vollzog. Hier ldsst sich ein
Ubergang von Gesetzen und Geboten zu einer eher psychologischen Betonung von
Leidenschaften und Gefiihlen als Quelle moralischen Handelns feststellen. Nach
den meisten Interpretationen haben die Kamerawissenschaftler — in den Fullstapfen
des Philosophen der Kameralisten Christian Wolff — an dieser Transformation nie
teilgenommen. Es war sicherlich richtig, dass nicht alle Kameralisten Thomasius als
Ausgangspunkt nahmen, aber ich habe an anderer Stelle gezeigt, dass es innerhalb
der Kameralwissenschaften signifikante Weiterentwicklungen der Philosophie des
Thomasius gab. Johann Jacob Schmauss wandte Thomasius’ reife Naturrecht der

19 Zum Verhiltnis von Thomasius und Wolff vgl. den Beitrag von Blank in diesem Band.

20 Kiihnel (im Druck). Fir die Wirkung von Thomasius sieche Riiping 1968. Fiir die deutsche
Wolff Rezeption siche Hellmuth 1985.

21 Magnusson 2020, S. 32-34.

154

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

Grundlehren (Fundamenta) in seinen Schriften an, wie etwa in Neues Systema
des Naturrechts (1754). Der fithrende und vielleicht wichtigste aller Kameralisten,
Johann Heinrich Gottlob von Justi, erklérte 1760 offen, dass er die Grundprinzipien
von Schmauss’ Naturrecht der menschlichen Triebe fiir richtig hielt und es daher als
Grundlage seiner Systematisierung der Kameralwissenschaften ansah.??

Interpretationen, die Christian Wolff und sein Naturrecht zum Ausgangspunkt
fiir die Kameralwissenschaften nehmen, neigen dazu, die absolutistischen und pa-
ternalistischen Ziige des Naturrechts und Kameralwissenschaften zu betonen. Dies
folgt daraus, dass Wolffs Naturrecht mit seinen rationalen Grundlagen einen allum-
fassenden Policeystaat?® bzw. paternalistischen ,,Wohlfahrtsstaat* rechtfertigte. Das
Schliisselkonzept fiir Wolffs Naturrecht war die Vollkommenheit. Im Namen der
Vollkommenbheit erkldarte Wolff, wie die Rolle des Staates darin besteht, Ruhe, Si-
cherheit und ausreichendes Leben zu gewihrleisten, aber er setzt dem Streben des
Staates nach Wohlfahrt keine theoretischen Grenzen. Im Grunde formuliert Wolff
einen interventionistischen und die Untertanen bevormundenden Staat. Das wurde
durch eine Ethik der Vervollkommnungsfahigkeit begriindet und fiihrte zu einer
Politik der keine Grenzen der Intervention im Namen der Vervollkommnung mehr
gesetzt waren.?* An Christian Wolffs Einfluss besteht kein Zweifel. Dieser reichte
von Italien bis Schweden und dariiber hinaus. Das Wolffsche Naturrecht als Grund-
lage der Kameralwissenschaften zu postulieren, ist jedoch ein Weg, eine einseitige
und zu einheitliche Interpretation der deutschen Aufkldrung zu beflirworten. Das
Naturrecht des Thomasius unterschied sich stark von dem Wolffs.?3 Wie Klaus-Gert
Lutterbeck argumentierte: ,,In der Moralphilosophie des Thomasius werden Elemen-
te vorliberalen politischen Denkens sichtbar, die auf das Auseinandertreten von Staat
und Gesellschaft hinweisen. Bei Wolff dagegen wird die seinsmiflige Fundierung
eines integralen wohlfahrtstaatlichen Absolutismus nachgezeichnet, die es verbietet,
Wolff der Tradition des Friihliberalismus zuzuschlagen.*2

Thomasius setzte der Regierung Grenzen, wobei der duflere und innere Frieden
ihr Hauptzweck war. Anders als Wolff war Thomasius nicht so eindeutig ein Befiir-
worter eines absolutistischen Wohlfahrtsstaates, wie auch Martin Kiihnels Kapitel in
diesem Band bei der Erorterung des Verhéltnisses von Staat und Individuum andeu-
tet. Wie Thomasius schreibt, ist das Verhalten von Untertanen, die den allgemeinen
Frieden weder behindern noch fordern konnen, nicht der Verfiigungsgewalt eines
Fiirsten unterworfen. Daraus ergibt sich, dass es moglich ist, eine Lehre der Policey
die sich nicht nur auf die Sicherheit konzentrierte sondern in der Tat die Autoritét

22 Nokkala 2019, S. 39-40.

23 Zum Begriff der Policey im 18. Jahrhundert vgl. Riidiger 2005, S. 121-221.

24  Haakonssen 2006, S. 273.

25 Zu den Unterschieden zwischen Thomasius und Wolft siehe den Beitrag von Blank in diesem
Band.

26 Lutterbeck 2002, S. 6.
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des Staates einschriankte zu entwickeln. Sie erkennt nicht nur an, dass Herrscher und
Untertanen unterschiedliche Interessen, sondern sogar widerspriichliche Interessen
haben konnen. Die Aufgabe des Policey war es, das gemeinsame und individuelle
Gliick zu synchronisieren. Hierdurch wurde Policey mit der Wohlfahrt und materi-
ellem Komfort identifiziert. Daher sollte ein Staat mit einer guten Policey seinen
Mitgliedern Bediirfnisse, Komfort, Annehmlichkeiten und Mittel zur Gliickseligkeit
erdffnen. Die Wohlfahrt, die Thomasius und seinen Anhéngern vorschwebte, war
nicht so autoritdr, wie es auf den ersten Blick aussehen mag oder wie es oft
interpretiert wurde. Ohne die Bedeutung Wolffs in Frage zu stellen, kann man
mit Sicherheit sagen, dass das Naturrecht als Grundlage der Kameralwissenschaften
keine einheitliche Form annahm und es sich nicht um eine blofle Theorie des bevor-
mundungsabsolutistischen Staates handelte.

Hausviterliteratur und Kameralwissenschaften

Wie bereits erwiihnt, war Okonomie Teil von Thomasius’ Vorlesungen an der Uni-
versitdt Halle und als solcher Teil seines universitdren Bildungsprogramms. Thoma-
sius’ ganzes Programm war auf den praktischen Gebrauch ausgerichtet; den Juristen
sollte niuitzliches Wissen vermittelt werden, das sie in der Praxis anwenden konnten,
um letztlich der allgemeinen Gliickseligkeit zu dienen. Thomasius’ Programm war
in diesem Sinne zweifellos utilitaristisch. Fiir das Studium niitzlicher Kenntnisse
drangte Thomasius auf die Notwendigkeit, Lehrstiihle fiir Kameralwissenschaften
zu griinden, und diese Lehrstiihle sollten mit Professoren besetzt werden, die im
Gegensatz zu Thomasius selbst Manner der Praxis waren.

Thomasius’ eigene Lehre der Okonomie befasste sich zundchst mit der ,,Privat-
okonomie*; wie man ehrlich erworbenes Vermogen sichert und erhélt. Auf den
ersten Blick scheint Thomasius bei der Auswahl der empfohlenen Literatur sehr
konventionell vorgegangen zu sein. Die Biicher, die Thomasius fiir das Studium der
Okonomie empfahl, konzentrierten sich auf niitzliches Wissen, und als Thomasius
sie empfahl, waren sie bereits weit verbreitet. In seinen frithesten Publikationen, die
sich mit 6konomischen Fragen befassten, folgte Thomasius der aristotelischen Tradi-
tion, in der die Okonomie als Teil der praktischen Philosophie zwischen Politik und
Ethik betrachtet wurde. Die Politik befasste sich mit dem Staat, die Ethik mit dem
individuellen Verhalten. Die Okonomie funktionierte zwischen Individuen und dem
Staat. Er konzentrierte sich auf Fragen des Hauses und der Familie und thematisierte
die wirtschaftlich-politische Einheit des Hauses. Otto Brunner verwendete bekannt-
lich das Konzept des ,,ganzen Hauses®, beschrieb also das Haus als eine Einheit die
mehr war als nur eine rdumliche Einheit. Das Haus war die organisierende soziale
Einheit des Lebens, der Arbeit, der sozialen Beziechungen und der Sicherung des
Lebensunterhalts, die alles zusammenhielten. Die Wirtschaft war noch nicht von der

156

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

Ethik getrennt, und sie war in erster Linie auf Selbstversorgung ausgerichtet. Was im
Haus produziert wurde, wurde dort verteilt und konsumiert. Es gab keinen Markt,
der das Haus organisiert hitte, und das gesellschaftliche Leben des Hauses war
nach dem rechtmifBigen Gemeinschaftsleben des Hausvaters und der Bediensteten,
Ehegatten, Kinder und Eltern organisiert und die Arbeitsbedingungen traditionell
organisiert.’” Wie Burkhardt betonte, ist ,,aus der Oikonomia als Hauslehre (...) der
moderne Okonomiebegriff hervorgegangen, aus dem Wirtschaften des Hausherren,
der urspriinglich ,,Wirt* hieB, der moderne deutsche Wirtschaftsbegriff. 28

Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich in ganz Europa ein spezifisches
Genre der Literatur, die als ,,Hausviterliteratur* bekannt geworden ist. Dies ,,sind
umfangreiche Ratgeberbiicher fiir den Hausvorstand tiber diese familidren Personal-
beziehungen und die Lebensformen, aber auch iiber die materiellen Grundlagen
und anfallenden Arbeiten im Feld, Garten und Stall, die das Hauptcorpus bilden.*?°
Dazu gehdrten auch familidre Beziehungen, darunter auch Kochbiicher und niitzli-
ches Wissen iiber Medikamente. Alles, was als niitzlich fiir das Haus angesehen
wurde, gehorte zu diesen Biichern. Dahinter steht das Ordnungsprinzip des Hauses
als Lebensbereich.?? Die vornehmliche Leserschaft dieser Biicher war der Landesa-
del. Beispielhaft fiir die Bandbreite der Themen und die avisierten Adressaten ist
Thomasius erste 6konomische Literaturempfehlung, ein Klassiker der Hausviterlite-
ratur mit dem Titel Oeconomia Oder Haufsbuch von Johannes Coler. Colers Buch
wurde ab 1593 in Abschnitten veréffentlicht und 1609 zum ersten Mal in einem meh-
rere hundert Seiten umfassenden Folioband zusammengestellt. Es enthielt zwanzig
Biicher, die in sechs Teile unterteilt waren. Die Bande behandeln die Grundlagen der
Haushaltsfithrung, eine Einfithrung in verschiedene Hausarbeiten, sie schlieen aber
auch ein Kochbuch, Biicher tiber den Weinbau, Gartenbau und Forstwirtschaft ein.
Ferner befassen sie sich mit Ackerbau, Aussaat, Diingung und Fiitterung, Viehzucht,
Jagd und Fischerei und schlieBlich enthalten sie medizinische Beratung und sogar
ein Buch iiber Wunder.?!

Neben Coler empfiehlt Thomasius Wilhem Wiindschs Memoriale oeconomicum
politico-practicum, das ist Kurtze doch niitzliche und aufifiihrliche Unterrichtung
eines haushaltischen Beambten und Hoffbedienten (1669) und Wolf Helmhard von
Hohbergs Georgia Curiosa, Das ist: Bericht und klarer Unterricht Von den Ade-
lichen Land- und Feld-Leben (1682), die beide zu den bekanntesten Beispiclen

27 Bddeker (unverdffentl. Manuskript). Ich bin Hans Erich Bodeker dankbar, dass er mir erlaubt
hat, sein unverdffentlichtes Manuskript Aufkldrung. Ende Alteuropas und Beginn der Moder-
ne? zu konsultieren. Siehe Brunner 1968. Otto Brunners Interpretation ist problematisch. Siehe
die kritischen Aufsitze von Derks 1996 und Weif3 2001.

28 Burkhardt 1990, S.172.

29  Burkhardt 1990, S. 171.

30 Burkhardt 1990, S.177.

31 Coler1593.
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der Hausviterliteratur gehoren.’2 Sowohl Wiindsch als auch Hohberg waren auf
Niitzlichkeit ausgerichtet und beschéftigten sich mit der Landwirtschaft. Wiindschs
Einleitung zeigt die politische Relevanz seiner Arbeit daran, wie es zum Archetyp
patriarchaler Staatsverwaltung geworden war: ,,Es laesset sich das HauBwesen/des-
sen Ordnung/Einrichtung und Vollfuerung gar bequem mit einem Regiment und
dessen Verwaltung in vielen Stuecken vergleichen.33 Wie Johannes Burkhardt an-
merkt, befand sich Wiindsch bereits im Grenzbereich zwischen Hausvéterliteratur
und Kameralismus.?*

Da Thomasius sich in seinen literarischen Empfehlungen den Klassikern der
Hausviterliteratur zuwendet, ist er als Beflirworter des Absolutismus, des Status quo
des Heiligen Romischen Reiches, der Gutsgesellschaft und der véterlichen Rolle
gedeutet worden, die alle zusammen ihrem gesetzlichen Status entsprechend das
Gemeinwohl garantieren sollten. Gute Policey, hausvéterliche Vorsorge, ordentliche
Gerichtsbarkeit und Verwaltung, wurden bei vielen deutschen Gelehrten des 17.
Und 18. Jahrhunderts als Inbegriff eines rechten, legitimen politischen Regiments
betrachtet. Hammerstein argumentiert, ,,der patriarchalisch-moralische Staat Melchi-
or von Osses und Veit Ludwig von Seckendorff dient vielen als Vorbild, auch
Thomasius. Letztlich steht der gldubige Thomasius in der Tradition Luthers, oder
préziser formuliert: in der des deutschen protestantischen Luthertums des 17. und
frithen 18. Jahrhunderts*.3

Seit dem 17. Jahrhundert war das 6konomische Denken durch die frithneuzeitliche
Staatsauffassung bedingt. Mit anderen Worten, die Okonomie wurde der Politik
untergeordnet und funktionalisierte sie so. Um die steigenden Kosten der friihneu-
zeitlichen fiskalisch-militérischen staatswirtschaftlichen Erwédgungen, insbesondere
im Zusammenhang mit der Finanzierung der Armeen bestreiten zu kénnen, wurde
der Aufbau einer zentralisierten staatlichen Verwaltung zu einem Hauptthema. Das
ganze Haus wurde in den politischen Dienst des Staates gestellt. Thomasius war
daran beteiligt, den Staatsbegriff und das Verhiltnis von Staat und Okonomie neu
zu iberdenken. In seinem Summarischen Entwurff Derer Grund-Lehren, die einem
Studioso Juris zu wissen/und auff Universititen zu lernen nothig (1699) ordnete er
die Okonomie unter der Politik.36

Die Unterordnung der Okonomie unter die Politik ging einher mit einer erweiter-
ten Definition der Okonomie, die die Bediirfnisse der Agrargesellschaft anerkannte.
Thomasius betonte daher die Bedeutung der Lehre des Ackerbaues und der Vieh-
zucht. Sie sollten als neue Wissenschaften an der Universitdt gelehrt werden, weil

32 Brunner 1949; Burkhardt 1990, S. 170-174.

33 Wiindsch 1669, Vorrede.

34 Burkhardt 1990, S.173.

35 Hammerstein 2011, S.136. Siehe auch Thomasius (Hrsg.) 1717 und Seckendorff'1656.
36 Thomasius 1699, S.127-132.
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sie fiir den Staat niitzlich waren.’” Auf diese Weise ebnete Thomasius den Weg fiir
die Landwirtschaft und die Viehzucht als Wissenschaften an der Universitit. Zudem
brachte Thomasius, wie Martin Kiihnel gezeigt hat, die Perspektive der Gesellschaft
als Ganzes in die Okonomie ein. Dieser Perspektiven- und Definitionswechsel be-
deutete eine Abkehr von den fritheren privatokonomisch orientierten Sichtweisen
von Thomasius.? Das Privatwohl war nun direkt mit dem Gemeinwohl verflochten:

,,Diesemnach wenn es um einzelne Personen nicht wohl stehet/wie kann das gantze
Corpus gliicklich seyn. Dahingegen die Gliickseligkeit einzelner Personen eine Phan-
tasie ist/wenn sie mit Ungliick der meisten verkniipft ist.«3

Im Heiligen Romischen Reich lieferten die Kameralwissenschaften die Theorie des
entstehenden Wirtschaftsstaates. Als institutionalisierte Wissenschaft entwickelten
sie eine Theorie der Staatsverwaltung, die letztlich eine wichtige Rolle beim Aufbau
des frithneuzeitlichen Staates spielte.*0 Insbesondere das fiskalische Interesse des
Staates forderte eine Wirtschaftspolitik, die auch im 18. Jahrhundert mit dem Argu-
ment vertreten wurde, dass die Untertanen prosperieren miissten, damit der Staat
Steuern eintreiben konne. Die gute Policey, wie die Innenpolitik und Verwaltung
des Fiirstenstaates gewohnlich genannt wurde, erfiillte nicht nur politische, sondern
auch wirtschaftliche Aufgaben zwischen den Interessen der Fiirsten, dem Wohl
der Untertanen und der Stirkung der staatlichen Ressourcen.! Die 1727 in Halle
und Frankfurt an der Oder gegriindeten preuBischen Lehrstiihle fiir Kameralwissen-
schaften stellten einen dkonomisch erweiterten Kameralismus fiir die Ausbildung
staatlicher Beamter mit einem agrarisch orientierten Programm unter der Gesamtper-
spektive des Staates dar, wie ihn Thomasius viele Jahre vor der Einrichtung der
Lehrstiihle vorschwebte. Es scheint gerechtfertigt zu behaupten, dass Thomasius den
Weg fiir die Kameralwissenschaften nicht nur durch die praktische Etablierung der
Lehrstiihle geebnet hat, sondern auch, indem er ihnen theoretische Ausgangspunkte
lieferte. Das sich zunehmend durch die Okonomie &ndernde Staatsversténdnis im 18.
Jahrhundert wurde damit nachhaltig von Thomasius gepragt.

Da Thomasius seinen Studenten Hausviterliteratur empfahl, konnte dies dazu
fiihren, dass wir unsere Ansichten iiber sein politisches und wirtschaftliches Denken
iiberdenken sollten. Allerdings sollten wir ihn nicht einseitig und vorschnell zu den
Beflirwortern eines absolutistischen Wohlfahrtsstaates zdhlen. Gleichzeitig deuten
neue Belege von Martin Kiihnel darauf hin, dass einige von Thomasius’ Ansichten
kritisches Potenzial gegeniiber der Fiirstenherrschaft und der Standegesellschaft hat-
ten. Ein Beispiel dafiir war seine Ansicht, dass es die freie Wahl des Berufs und/oder
der Klasse nach individuellen Fahigkeiten geben sollte. Er hinterfragte die Rolle

37 Thomasius 1699, S.129.

38 Kiihnel (im Druck).

39 Thomasius 1709b, S. 115; Kiihnel 2001, S. 280.
40 Tribe 1988, S. 8.

41 Burkhardt 1990, S.174-178.
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der Zinfte und Statuten der Handwerker. Was er vortrug, stand in diametralem
Gegensatz zur Ordnung der Stédndegesellschaft und implizierte letztlich einen egali-
tdren Ansatz in der Erzichung und Ausbildung. Die Position, dass jede Arbeit, egal
welcher Art, gleich wertvoll sei, solange sie fiir die Gemeinschaft niitzlich ist, hat
das Potenzial, die Basis traditioneller Stdndehierarchien zu untergraben. Ein weiteres
Beispiel ist Thomasius’ liberale Grundhaltung, die die individuelle 6konomische
Selbstverantwortlichkeit betonte. Nach Kiihnel bereitete Thomasius nicht den Weg
zum absolutistischen Wohlfahrtsstaat vor, den etwa Christian Wolff verfocht, weil es
,.einen Ruf nach staatlicher Fiirsorge und Regelung (...) bei ihm nicht* gibt.4?

Fazit

Es ist weitgehend unbemerkt geblieben, dass Frederick Barnard bereits 1965 iiber-
zeugend aufzeigte, dass Gliickseligkeit als Endziel der zivilen Regierung als Inspi-
ration fiir Kameralisten aus Thomasius’ Zivilphilosophie entspringt.** Und in der
Tat, lange vor Wolff definierte Thomasius die biirgerliche Gliickseligkeit, verstan-
den im Sinne des duBeren Friedens, der Wohlfahrt, Sicherheit und des Schutzes
der Biirger vor gewaltsamen Angriffen von auflen und auf ihr Eigentum als Ziel
des Staates. Nach Ansicht von Thomasius sollte die Politik nicht Theologen oder
Philosophen iiberlassen werden, sondern es muss eine professionelle Gruppe von
Verwaltungsbeamten geben, die in Politik und Okonomie ausgebildet sind. Ideal fiir
diese Position waren Juristen, die in der Okonomie adéquat unterrichtet waren. We-
sentlich fiir Thomasius’ politisches und dkonomisches Denken war sein Verstiandnis
von Regierungen als Mittel zur Erreichung begrenzter und klar definierter Ziele.
Diese politische Philosophie wurde in der ersten Hilfte des 18. Jahrhunderts von
den fiihrenden politischen Schriftstellern des Heiligen Romischen Reiches — den
sogenannten Kameralisten — weithin akzeptiert. Fiir Thomasius waren die begrenz-
ten und klar definierten Ziele ein zentraler Bestandteil der Bestimmung staatlicher
Tatigkeit, bei der der Staat die Gliickseligkeit seiner Mitglieder ernst nimmt. Das
Gliick eines Gemeinwesens kann nur aus dem Wohlergehen und der Bequemlichkeit
der einzelnen Glieder bestehen, nicht nur aus der bloBen Macht des Ganzen. Der
Zweck des Staates war es, ein komfortables biirgerliches Leben zu ermdglichen.

Es ist erwdhnenswert, dass die Zeitgenossen Thomasius als die Person ansahen,
der die Lehrstiihle fiir Kameralwissenschaften zu verdanken waren. Dariiber hinaus
wurden die Lehrstiihle fiir Kameralwissenschaften nach der Griindung mit praxisori-
entierten Schiilern des Thomasius besetzt: Justus Christoph Dithmar (1677-1737) und
Simon Peter Gasser (1676-1745).4* Die Kameralwissenschaften waren von Natur aus

42 Kiihnel (im Druck).
43 Barnard 1965, S. 430-438.
44 Bleek 2001, S. 79.
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nicht statisch, und sie eigneten sich Einfliisse in groBem Umfang an. Nach der Griin-
dung der Lehrstiihle folgten neue Verschiebungen, aber selbst diese Verschiebungen
scheinen eher auf Thomasischen als auf Wolffischen Ausgangspunkten aufgebaut zu
sein.®
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Mikkel Munthe Jensen

Christoph Heinrich Amthor und die Rezeption von Christian
Thomasius an der Universitét Kiel, 1703-1714

Als die philosophischen und juristischen Ideen Christian Thomasius’ unter den
Gelehrten des protestantischen Norddeutschlands zu zirkulieren begannen, waren die
damit verbundenen Debatten weder neu, noch trafen sie auf unvorbereitete Kopfe.
Bereits in der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts hatte das akademische Interesse
an Politik und Staatsrecht, das auf einem Naturrecht und einer Moralphilosophie
griindete, in Norddeutschland institutionelle Formen angenommen. Im Herzogtum
Schwedisch-Pommern hatten Rechts- und Politikgelehrte an der Universitédt Greifs-
wald, darunter Conrad Friedlieb, mit Unterstlitzung der neuen schwedischen Regie-
rung bereits 1657 begonnen, Hugo Grotius’ De lure Belli ac Pacis zu lehren.!
Ergénzt wurde dies durch 6ffentliche Vorlesungen iiber das Staats- und Lehnsrecht,
wie sie die neue Universititsordnung von 1666 vorschrieb.?

Auch im Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf wurde mit der Griindung der
Universitédt Kiel im Jahr 1665 eine institutionelle Grundlage fiir diese Entwicklungen
geschaffen. Thre Juristische Fakultét, die fiinf Lehrstithle umfasste, — darunter einen,
der ausdriicklich fiir Natur- und Volkerrecht vorgesehen war — bot ebenfalls Raum
fiir &hnliche akademische Interessen. Gelehrte wie Samuel Rachel und Simon Hein-
rich Musédus widmeten sich aktiv der Revision der peripatetischen Philosophie und
des romischen Rechts im Licht neuer, insbesondere grotianischer, naturrechtlicher
Theorien.3

Gelehrte wie diese argumentierten, dass das Naturrecht eine rationale juristische
Erwigung und Rechtfertigung auf der Grundlage allgemeiner Rechtsprinzipien bie-
te. Diese Prinzipien konnten die ansonsten eher simplen und kasuistischen erlas-
senen Gesetze untermauern, modifizieren oder sogar aufheben. Das Studium des
Naturrechts wurde als rationales Unterfangen betrachtet, das darauf abzielte, Gottes
Schopfung und die sie bestimmenden Gesetze zu verstehen — Gesetze, die wiederum
die Menschheit in ihrem postlapsarischen Zustand, dem Zustand der Siinde, leiten
sollten. Fiir diese Gelehrten war das Naturrecht ein angeborenes Recht, das jedoch
gottliche Autoritit bendtigte, um verbindlich zu sein.* Obwohl sich zunehmend

1 Uber Conrad Friedlieb vgl. Aure 2015, Kap. 4.

2 Karl XI. 1666, § XLVL

3 Zur Geschichte der Naturrechtslehre an der Universitidt Kiel vgl. Jensen 2022. Zu Rachel
speziell vgl. Jensen erscheint demnéchst (B).

4 Z.B. Rachel 1676, engl. Ubers. Bate 1916.
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ein Konsens iiber diese Auffassung bildete, der die lutherisch-orthodoxe Welt wi-
derspiegelte, erkannten sie dennoch, dass das Studium des Naturrechts noch in
den Anfingen steckte und erhebliche intellektuelle Anstrengungen erforderte, um
seine Prinzipien vollstindig zu erfassen und zu definieren. Wissenschaftliche Bemii-
hungen zur Erweiterung dieses Wissens wurden daher gefordert und geschitzt —
allerdings zumeist innerhalb der Grenzen des anerkannten orthodoxen Rahmens.
Dies bedeutete entweder die Zuriickweisung dessen, was sie als radikale Ideen
der Zeit betrachteten — wie etwa Hobbes’ Vorstellung der menschlichen Natur, die
primdr durch Selbsterhaltung, Eigeninteresse und Affekte gesteuert wird — oder
den Versuch, ,,irrtimliche® Auffassungen zu korrigieren, etwa Samuel Pufendorfs
Vorstellung des Naturzustandes als einen postlapsarischen Zustand, der durch eine
unsichere und instabile Friedensordnung aufgrund der unvollkommenen menschli-
chen Natur gekennzeichnet sei.

Als Christian Thomasius auf der wissenschaftlichen Biihne in Erscheinung trat, —
zundchst 1688 mit der Verdffentlichung seiner Institutiones iurisprudentiae divinae
und spiter durch seine Ideen sowie seine akademischen Aktivititen an der neu
gegriindeten Universitdt Halle — fanden seine intellektuellen Beitrdge auch in den
protestantischen Regionen Norddeutschlands betrdchtliche Beachtung, insbesondere
an den Universitdten Kiel und Greifswald. Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit
die Ansichten von Thomasius zur Moralphilosophie, zum Recht, zur Politik und
zur Bildungsreform unter protestantischen Gelehrten Norddeutschlands Resonanz
fanden. In welchem MafBle wurden seine Ideen ibernommen und fiir lokale Zwecke
adaptiert oder verworfen? Dieser Beitrag untersucht diese Fragen anhand des Kie-
ler Rechtsgelehrten Christoph Heinrich Amthor, der als Professor fiir Rechts- und
Moralphilosophie zahlreiche Gedanken von Thomasius in seine wissenschaftliche
Arbeit und Lehre integrierte.

1. Christoph Heinrich Amthor: Ein biografischer Uberblick

Christoph Heinrich Amthor wurde 1677 in eine Familie gut ausgebildeter Berater
und Verwaltungsbeamter hineingeboren, was ihm friih Einblicke in die Prinzipien
politischer Beratung und die Praxis administrativer Tatigkeiten ermdglichte. Sein
Vater, Joachim Ulrich Amthor, war Hofrat in der kleinen Grafschaft Stolberg nahe
Sachsen, wihrend sein Onkel, Ehrenfried Amthor, den GroBteil seiner Karriere im
Dienst der dénischen Krone verbrachte. Letzterer stieg schlieBlich zum Etat-Rat auf
und bekleidete das Amt des Oberkriegskommissars in der strategisch wie wirtschaft-
lich bedeutenden Stadt Rendsburg im Herzogtum Holstein.®

5 Z.B. Musdus 1686, Diss. I, § 18.
6 Zur biographischen Information tiber Amthor und seinen Onkel vgl. Kellenbenz 2020, S. 78-79.
Fiir eine bio-bibliographische Ubersicht vgl. auch Jensen 2019 (A).
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Amthors Ausbildung wurde unter der Aufsicht seines Onkels in Rendsburg or-
ganisiert, von wo aus er sich 1694 an der Universitit Kiel immatrikulierte, um
Geschichte, Jurisprudenz und Politik zu studieren. Das darauffolgende Jahrzehnt
seines Lebens, bevor er eine akademische Position in Kiel erlangte, liegt weitgehend
im Dunkeln. Bekannt ist, dass er im September 1695 an die Universitdt Jena —
die Alma Mater seines Onkels — reiste, um seine juristischen Studien fortzusetzen,
wobei die genaue Dauer seines Aufenthalts dort ungewiss bleibt. Ob Amthor in
dieser Zeit auch die neu gegriindete Universitit Halle besuchte, ldsst sich nicht
eindeutig feststellen, nicht zuletzt aufgrund fehlender Matrikelverzeichnisse fiir die
Jahre 1694-1700.7 Dennoch gibt es mehrere Hinweise darauf, dass er moglicher-
weise bei Thomasius studierte. Wie im Folgenden erortert wird, zeigen Amthors
wissenschaftliche Arbeiten eine deutliche Pragung durch thomasisches Gedankengut
und enthalten spezifische Verweise auf dessen Collegia privata. Zudem erscheint
Amthors jiingerer Bruder, Friedrich Ehrenfried Amthor, in einem Hallenser Studen-
tenkatalog — offenbar immatrikulierte er sich dort 1695, bevor er im darauffolgenden
Jahr nach Jena wechselte.® Dies konnte darauf hindeuten, dass auch Christoph Hein-
rich die Universitdt Halle besuchte. Obwohl sich dies nicht mit letzter Gewissheit
bestdtigen ldsst, wird Amthors Vertrautheit mit thomasischem Denken offenkundig
als er seine akademische Laufbahn in Kiel begann.

Im Jahr 1703 ibernahm Amthor eine ordentliche Professur flir philosophia civilis
sowie eine aullerordentliche Professur fiir Privatrecht an der Universitit Kiel. Seine
neue Position trat er mit einer Antrittsvorlesung iiber den vollkommenen Staatsmann
(de Politico Perfecto) an, gefolgt von einer Vorlesungsreihe iiber Staatsklugheit
und die Prinzipien guter Regierungsfithrung unter verschiedenen Regierungsformen.
1706 veroftentlichte er sein erstes groferes Werk, die Einleitung zur Staats- und Sit-
ten-Kunst, das aus einer Zusammenstellung grundlegender Lehrsitze bestand.® Der
erste Teil dieses Werkes befasste sich mit politischer Klugheit und der Geschichte
der deutschen Staaten, wihrend der zweite Teil der Moralphilosophie gewidmet
war. Hier definierte Amthor zunéchst drei zentrale Bestandteile: Tugend, das Recht
der Natur und Wohlstand. In seinen von dem Stadtsekretdr Friedrich Gerhard Voss
posthum im Jahr 1738 verdffentlichten Vorlesungen bezeichnete er diese drei Ele-
mente als Honestum, Justum und Decorum.'” Bis zur Einstellung seiner Lehrtitigkeit
in den Jahren 1713/14 hielt Amthor weiterhin sowohl private als auch 6ffentliche
Vorlesungen zu diesen zentralen Themen, wobei er die politische Bedeutung des
Decorums fiir seine Studierenden betonte.!! Zu diesem Thema verdffentlichte er

Juntke 1960, S. V.

Juntke 1960, S. 6.

Amthor 1706 (B).

Amthor 1738 (D). Zudem wurde Amthors Lehre tiber das Decorum bereits 1730 veroftentlicht,
vgl. Amthor 1730.

11 Zum Decorum bei Thomasius siche das Kapitel von Schotte in diesem Band.

—_
[eNoNe N |
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zudem ausfiihrliche Studentenprogramme oder Studenten-Griifle, in denen er seine
Ansichten tiber angemessenes Verhalten, Anstand und guten Geschmack sowohl im
politischen als auch im akademischen Bereich darlegte.!?

Dariiber hinaus erweiterte Amthor sein Curriculum in zwei weiteren Bereichen:
Erstens bot er ab 1708 offentliche Vorlesungen zum Kirchenrecht fiir Juristen und
Theologen an, nachdem er bereits 1704 angekiindigt hatte, das Recht des Fiirsten in
kirchlichen Angelegenheiten zu lehren. Zweitens untersuchte er die bestehenden Ge-
setze der Region, um ihre Ubereinstimmung mit oder Abweichung vom romischen
Zivilrecht zu analysieren.

Diese Lehr- und Tétigkeitsfelder fanden am herzoglichen Hof grolen Anklang,
da die Entwicklung eines auf lokalen Traditionen und historischer Uberlieferung ba-
sierenden Landesrechts, das zugleich mit den Prinzipien des Naturrechts in Einklang
stand, die territoriale Souverdnitit des Herzogs stirken sollte — sowohl gegeniiber
dem Heiligen Romischen Kaiser als auch in der Abgrenzung von der dinischen
Krone, dem ehemaligen Lehnsherrn. Zur Unterstiitzung von Amthors Bemiihungen
wurde 1712 eine neue Professur eingerichtet, die ausdriicklich dem Ziel diente, das
lus patriae, das schleswig-holsteinische Recht, zu entwickeln und zu lehren.”* Doch
Amthor war es nicht vergonnt, dieses Téatigkeitsfeld weiter voranzutreiben. Im Zuge
des Groflen Nordischen Krieges besetzte die dénische Krone 1713 erfolgreich die
herzoglichen Lande, wodurch die Universitét in eine prekare Lage zwischen konkur-
rierenden Herrschaftsanspriichen geriet.!* Ob aus Uberzeugung oder Opportunismus
— Amthor arrangierte sich mit der neuen Macht und erhielt noch im selben Jahr
den Titel eines didnischen Kanzleirats. Kurz darauf verlie} er die Universitit, trat
in die neu geschaffene Verwaltung in Gottorf ein und wurde 1714 Président von
Rendsburg sowie koniglich-dénischer Historiograph. 1718 zog er nach Kopenhagen,
um an einer Studie iiber die Regierungsfiihrung Friedrichs IV. zu arbeiten, eine
Schrift, die als korrigierende Parallele zu Pufendorfs historischen Werken gedacht
war. Dieses Projekt blieb jedoch unvollendet, da Amthor bereits 1721 verstarb. Vor
seinem Tod gelang es ihm jedoch noch, seinen Nachfolger als koniglich-ddnischen
Historiographen zu bestimmen, den ehemaligen Student von Thomasius, Andreas
Hojer.?

12 Amthor 1708; Amthor 1711.

13 In seiner Petition um eine ordentliche Professur fiir Recht schlug Amthor das Studium des
schleswig-holsteinischen Rechts und der Geschichte vor, um die Struktur und Funktionsweise
des schleswig-holsteinischen Staates besser zu erfassen und zu erldutern — ein Vorschlag, der
implizit auch dazu diente, dessen Existenz zu rechtfertigen.

14 Zur Geschichte des Herzogtums Schleswig-Holstein vgl. Hoffinann/Reumann/Kellenbenz 1986
(1960). Zur allgemeinen Geschichte der Universitét Kiel vgl. Jordan 1965.

15 Hojer wurde spiter der erste Professor fiir Natur- und Vélkerrecht an der Universitit Kopenha-
gen. Zu Hojer vgl. Jensen 2019 (B).
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2. Amthors Sittenlehre: Honestum, Justum und Decorum

Ahnlich wie Thomasius vertrat Amthor die Ansicht, dass die gesamte Disziplin
der Moralphilosophie und Politik einer griindlichen Revision bedarf, um sie von
der Dominanz der peripatetischen Philosophie und der scholastischen Denkweise
zu befreien. In den Vorreden zu seiner Sittenlehre und Staatsklugheit ibte er umfas-
sende Kritik an der fortwihrenden, unkritischen Ubernahme aristotelischer Ethik
und Politik.!® Obwohl Aristoteles erhebliche Anstrengungen unternommen habe, die
Natur des hochsten Gliicks zu untersuchen, sei seine Schlussfolgerung — dass dieses
Gliick eher im Intellekt als im Willen verankert sei — laut Amthor grundlegend
fehlerhaft. Ebenso kritisierte er Aristoteles dafiir, die Tugend an &uf3eren Erfolgen zu
messen, etwa am Gelingen tapferer Taten oder, in noch gréberer Form, am Reichtum
einer grof3ziigigen Person. Diese Reduktion der Tugend auf heroische Taten oder
materiellen Erfolg betrachtete Amthor als absurd und oberfldchlich.!”

Aristoteles und seine Anhdnger, so Amthor, hitten die entscheidenden Unter-
schiede zwischen Gerechtigkeit und Liebe, zwischen Naturrecht und moralischer
Tugend sowie zwischen Pflichten und Tugenden niemals wirklich verstanden. Wah-
rend Tugenden freiwillig ausgeiibt wiirden, seien Pflichten zwingend, da sie durch
das Gesetz erzwungen wiirden. Aristoteles habe es versdumt, diese Unterscheidun-
gen klar herauszuarbeiten und stattdessen alles in einem einzigen, verworrenen
Ganzen zusammengefiihrt, indem er versucht habe, simtliche Tugenden unter dem
Begriff der allgemeinen Gerechtigkeit (Justitia universalis) zu vereinen.!® Folglich
pladierte Amthor fiir eine Neukonzeption der Moralphilosophie, die sich auf die
Prinzipien von Honestum, Justum und Decorum stiitzt."”

Auch wenn diese Neukonzeption weitgehend mit dem Denken von Thomasius
iibereinstimmt, treten bemerkenswerte Unterschiede zutage. In seinen Fundamenta
Jjuris naturae et gentium®® definierte Thomasius Honestum, Justum und Decorum als
die drei Prinzipien des Naturrechts, die génzlich aus dem allgemeinen naturrechtli-
chen Grundsatz des menschlichen Gliicks abgeleitet seien. Aus jedem dieser Prinzi-
pien lasse sich eine entsprechende normative Regel oder ein Imperativ ableiten, der
zur Erreichung dieses Gliicks beitrage.?! Amthor hingegen hilt zwar an der Unter-
scheidung der drei Prinzipien fest, ordnet jedoch allein dem Justum eine spezifische
Zugehorigkeit zum Naturrecht zu. Zugleich bleibt er hinsichtlich der normativen

16 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 8-13; Amthor 1706 (A), Vorrede, S. 5-13. Zu Thomasius’ Kritik an
der bisherigen Gelehrsamkeit vgl. z. B. Hammerstein 1972, S. 72.

17 Amthor 1706 (A), Vorrede, S. 11-12.

18 Amthor 1706 (A), Vorrede, p.10-11.

19 Amthor 1706 (A); Amthor 1738 (D). Amthor betrachtete sowohl Thomasius als auch Johann
Franz Buddeus, den Hallenser Professor fiir Ethik, als Pioniere auf diesem Gebiet.

20 Thomasius 1705; dt. Ubers. Thomasius 1709.

21 Die Literatur zu Thomasius ist ebenfalls umfangreich. Fiir eine eingehende Analyse seiner
Ideen vgl. Kiihnel, 2001 und Schréder, 1999.
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Regeln von Thomasius vage und verzichtet auf eine explizite Ubernahme seines
Theorieansatzes.??

Nach Amthors Auffassung lassen sich alle menschlichen Handlungen in gesetz-
méaBige und gleichgiiltige Handlungen unterteilen. GesetzméfBige Handlungen seien
solche, die von Gott gebilligt und gefordert wiirden. Sie entspringen entweder
aus einer freiwilligen Liebe und einem inneren Verlangen, was als Tugend bezeich-
net werde oder aus der Achtung vor bestehenden Gesetzen, was als Schuldigkeit
verstanden werde. Ersteres gehdre zur Lehre vom Honestum, das als Wissen um
verniinftige Liebe definiert sei und moralisches Handeln umfasse. Letzteres falle
unter die Lehre des Naturrechts und betreffe Handlungen, zu denen wir durch Geset-
ze verpflichtet seien. Gleichgiiltige Handlungen hingegen konnten je nach Kontext
entweder gut oder bose werden, abhingig davon, ob der Einzelne sich an die Prin-
zipien verniinftiger Liebe halte oder sie verletze. Diese fielen unter die Lehre des
Decorums.2 Obwohl Amthor diese Prinzipien — Justum, Honestum und Decorum
— als die ,,drei Tochter der Moralphilosophie® beschreibe, die jeweils eigenstindig,
aber miteinander verbunden und gleichermaflen bedeutsam seien, gehorten Justum
und Decorum nur in einem weiteren Sinne zur Moralphilosophie.?*

2.1 Honestum und die Tugendlehre

Amthor definiert das erste Prinzip der Moralphilosophie als Honestum, die Lehre
von der Tugend, die auf dem Grundsatz der verniinftigen Liebe beruht. Besonders in
Bezug auf dieses Prinzip lobt er die Uberlegungen von Thomasius zu Tugenden und
Lastern.?® In der Vorrede zu seiner Moralphilosophie betont Amthor:

Dem herren Thomasio insonderheit ist man deswegen nicht wenig Danck schuldig,
dall er zuerst angefangen die Grund-Quellen aller Tugenden und Laster nebst ihren
wahren Characteren in einer natiirlichen und ungezwungenen Ordnung am Tage zu-
stellen, davon man sonsten beym Aristoteles wenig oder gar nichts, auch bey Theo-
prasto und andern, sonderlich denen heutigen Franzosen nur Flickwerk und einen
verwirrten Mischmasch antreffen konnte.26

22 Sowohl in seiner Einleitung zur Sitten-Lehre als auch in seiner Philosophia moralis seu
doctrina de justo, honesto et decoro kategorisiert Amthor das justum ausdriicklich als ,,Der
Sitten-Lehre Anderer Theil/ Oder Lehr-Sétze Vom Recht der Natur* und ,,Collegium de Justo
seu Doctrina Justa, oder eine Erkldhrung des Natur- und Voélkerrechts®, vgl. Amthor 1706 (B);
Amthor 1738 (D).

23 Amthor 1706 (A), Vorrede, S. 15-16; Amthor 1738 (B), Kap. 1, § 1, S. 32-33.

24 Amthor 1738 (C), S. 5; Vgl. auch Amthor 1706 (A), S. 28.

25 Folglich empfahl Amthor seinen Studenten auch, die Moralphilosophie von Thomasius zu
lesen, vgl. Thomasius 1692, sowie die Moralphilosophie von Johann Franz Buddeus, vgl.
Buddeus 1697.

26 Amthor 1706 (A), S. 18-19.
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Wenngleich Amthor also Thomasius lobte und sowohl die peripatetischen Denker
als auch die unsystematischen Ansitze franzdsischer Gelehrter kritisierte, betonte er
zugleich, dass er sich nicht einfach auf andere Denker stiitzen, sondern seine eigenen
Uberlegungen einbringen und auf den bestehenden Ideen aufbauen werde.?’

In seiner Lehre untergliedert Amthor das Honestum in drei Bereiche: die tugend-
hafte Lebensfiihrung, die lasterhafte Lebensfiihrung und die Mittel zur Verbesserung
des eigenen Lebens. Ahnlich wie Thomasius vertritt er die Auffassung, dass ein
tugendhaftes Leben ein Leben gemiB der verniinftigen Liebe ist — verstanden als
ein Verlangen, das auf ein tugendhaftes Ziel gerichtet ist.2® Zur weiteren Erkldrung
untersucht Amthor das Verhiltnis zwischen Moral, Wille und Intellekt. Seiner Auf-
fassung nach besteht das Wesen des menschlichen Willens darin, sich bestimmten
Dingen zuzuneigen oder auf sie ausgerichtet zu sein. Diese Neigung richte sich stets
auf das, was der Intellekt als gut erkennt hat; wenn solche Neigungen zur Gewohn-
heit werden, entstehen daraus moralische Haltungen.?® Liebe unterscheidet sich von
anderen Affekten dadurch, dass sie nicht fliichtig oder momenthaft ist, sondern als
eine dauerhafte Neigung des Geistes zu einem angenchmen Ziel verstanden wird.
Wihrend Liebe somit ein Ausdruck des Willens ist und der Intellekt dabei nur eine
passive Rolle spielt, entsteht verniinftige Liebe, wenn der Mensch die angemessenen
Mittel wihlt, um wahre Giiter — also wahrhaft erfreuliche Ziele — zu erreichen.?°

Fir Thomasius ist die verniinftige Liebe im Wesentlichen eine sékulare Inter-
pretation der Néchstenliebe. Sie beruht nicht auf gottlicher Autoritét, sondern auf
menschlichem Eigeninteresse und stimmt daher mit dem Prinzip der Reziprozitit
liberein, das eine zentrale Rolle in seiner neuen Naturrechtstheorie spielt.3! Amthor
hingegen misst Gott und der gottlichen Autoritét eine weitaus groflere Bedeutung
bei, insofern, als das Befolgen tugendhafter, durch verniinftige Liebe geleiteter
Handlungen zugleich ein Befolgen des gottlichen Willens darstellt. Wahrend er sich
bei der Untersuchung des Begriffs der verniinftigen Liebe auf Thomasius stiitzt,
orientiert er sich bei der Bestimmung der wahren Giiter dieser Liebe — der Kardinal-
tugenden — zundchst an dem theologisch weniger umstrittenen Johann Franz Budde,
bevor er diese Tugenden selbst neu definiert. Budde leitet drei Kardinaltugenden —
Frommigkeit (Pietas), MéBigung (Temperantia) und Gerechtigkeit (Justitia) — aus
den drei von ihm als primdr erachteten Zielen der verniinftigen Liebe ab: Gott,
uns selbst und unsere Mitmenschen. Amthor hélt diese Zuordnung jedoch fiir unzu-
reichend, da diese Tugenden weder eine genaue Entsprechung zu ihren jeweiligen
Lastern aufweisen, noch alle Formen der Liebe angemessen beriicksichtigen.32

27 Vgl. den Abschnitt unten ,,Akademische und intellektuelle Freiheit*.

28 Amthor 1738 (C), Kap. 1, § 29, S.190.

29 Amthor 1738 (C), Prolegomena, S. 5-6, und Kap. 1, § 29, S.190-191.

30 Amthor 1738 (C), Kap. 1, § 30, S. 191-192.

31 Zu Thomasius’ Vorstellung der verniinftigen Liebe vgl. Kiihnel 2001, S.33; Ahnert 2005,
S.153-77.

32 Amthor 1738 (C), Kap. 1, § 31, S. 193-194.
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Fiir Amthor kann die Liebe auf vier Ziele gerichtet sein: Gott, uns selbst, unsere
Mitmenschen und schlieBlich auch niedere Kreaturen. Diese vier Ziele sind jedoch
nicht gleichrangig. Die auf Gott gerichtete Liebe, die er als Frommigkeit bezeichnet,
ubertrifft nicht nur alle anderen Formen der Liebe, sondern bildet auch das Funda-
ment aller Tugenden — und zwar in einem solchen Mafle, dass, sollte sie versagen,
auch alle anderen Formen der verniinftigen Liebe aufhéren wiirden zu existieren.
Die verbleibenden Kardinaltugenden sind wie folgt: Erstens MaBigung (ZTemperan-
tia), das heilit, wir diirfen weder uns selbst noch andere Menschen oder niedere
Kreaturen iiber das angemessene Maf3 hinaus lieben. Thr entgegengesetzt ist das Las-
ter der sinnlichen Begierde (Voluptas), das den Menschen dazu verleitet, sich selbst,
andere und niedere Kreaturen iiber das gebiihrende MaB hinaus zu lieben. Zweitens
Bescheidenheit (Modestia), das heif3t, wir sollten uns selbst nicht tibermafBig lieben
und dabei andere Menschen und niedere Kreaturen vernachldssigen. Thr entgegen
steht das Laster des Ehrgeizes (Ambitio), das uns dazu verleitet, alles zu verachten
und unterzuordnen, als wire es uns weit unterlegen. Drittens Geniigsamkeit (Suffici-
entia), das heiflt, wir diirfen niedere Kreaturen nicht tiber das angemessene Maf}
hinaus lieben. Thr entgegengesetzt ist das Laster der Habgier (Avaritia), durch das
ein Mensch weder fiir sich selbst noch fiir andere Sorge triigt.3?

Im Gegensatz zu Thomasius, der das Honestum als das positive Gebot ,,Tue dir
selbst, was du willst, dass andere sich selbst tun‘3* definiert und damit die hochste
Ubereinstimmung mit dem Naturrecht ausdriickt, fasst Amthor die aus der Gotteslie-
be abgeleiteten Kardinaltugenden als negative Gebote auf. Im Unterschied zu Budde
versteht Amthor Frommigkeit nicht als eine spezifische Kardinaltugend, sondern
als den Inbegriff aller Tugenden. Da die Liebe zu Gott die Voraussetzung fiir die
Existenz aller anderen Tugenden bildet, kann Frommigkeit nicht als eigenstindige
Kardinaltugend gelten. Wéahrend MaBigung als solche anerkannt wird, trifft dies auf
Gerechtigkeit nicht zu, da sie sich nicht auf Tugenden im eigentlichen Sinne bezieht,
sondern auf Schuldigkeit, die nicht nur gegeniiber anderen, sondern auch gegeniiber
uns selbst und sogar gegeniiber Gott besteht.?

Mit anderen Worten glaubt Amthor, dass ein Mensch ein tugendhaftes Leben
kultivieren kann, indem er der dauerhaften Neigung des Willens — ausgedriickt
als Liebe — zu Gott, sich selbst, anderen und niederen Kreaturen folgt und seine
Handlungen durch die verniinftige Wahl der Mittel lenkt. Diese Mittel verkorpern in
erster Linie Frommigkeit und fiithren in der Folge zu MéBigung, Bescheidenheit und
Geniigsamkeit. Wéhrend sich der Weg zu einem tugendhaften Leben bei Amthor,
Thomasius und Budde unterschied, blieb das angestrebte Ziel eines solchen Lebens

33 Amthor 1738 (C), Kap. 1, § 44, S. 215.
34 Thomasius 1705, Buch 1, Kap. VI, § XL, S.128.
35 Amthor 1738 (C), Kap. 1, § 44, S. 215-216.
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dennoch édhnlich: Ein tugendhaftes Leben fordert die Seelenruhe, emotionale Gelas-
senheit, inneren Frieden und letztlich auch das innere Gliick.3°

2.2 Justum und die Naturrechtslehre

Amthors zweites Prinzip, das Justum, bezieht sich ausdriicklich auf das Naturrecht.
Ahnlich wie bei seiner Behandlung des Honestums beginnt er mit einer historio-
graphischen Darstellung und argumentiert, dass die bedeutendsten Beitrdge zum
Studium der Naturrechtslehre seiner Ansicht nach von Grotius, Hobbes, Pufendorf
und Thomasius geleistet wurden. Nach Amthor hat Grotius die Soziabilitit zu Recht
als Grundlage des Naturrechts anerkannt, jedoch nur insofern, als sie seinem Haupt-
anliegen diene — ndmlich die Pflichten zu beschreiben, die Individuen einander
schulden.?” Hobbes hingegen habe das Streben nach Selbsterhaltung zum leitenden
Prinzip des Naturrechts erhoben, eine Position, die Amthor entschieden ablehnt.
Er argumentiert, dass: ,,der Mensch nach dem Diktat der Vernunft nicht nur fiir
sich selbst, sondern auch fiir andere geschaffen ist und daher nicht nur fiir sich,
sondern auch fiir andere, das heiBt als Teil eines bestimmten Ganzen, leben sollte*.38
Hobbes’ Vorstellung eines ,,Krieges aller gegen alle* steht laut Amthor in direktem
Widerspruch zur Soziabilitét.

Wihrend Pufendorf Grotius darin folgt, das Naturrecht auf die Soziabilitdt zu
griinden, kritisiert Amthor diese Position als unzureichend. Zwar rdumt er ein, dass
dieses Prinzip wahr ist und viele Anhdnger hat, doch argumentiert er, dass es die
Pflichten gegeniiber Gott nicht ausreichend beriicksichtigt. Zudem sei die Ableitung
der Pflichten gegeniiber anderen aus der Soziabilitdt iibermdBig kompliziert und
nicht unmittelbar einleuchtend.® SchlieBlich bemerkt Amthor, dass Thomasius in
fast allen Punkten Pufendorf eng folgt und dessen Ideen weiter ausarbeitet. Dennoch
warnt Amthor seine Leser und schreibt: ,,Doch ist unter den Scriptis Thomasianis
sehr zu distinguiren. Die ersten, sonderlich seine Tradita in der Jurisprudentia
Divina, sind nach dem Fundamento Pufendorffiano ganz gut und niitzlich zu lesen;
Aber seine letzte herausgegebene Fundamenta Juris Naturalis dienen nicht fiir
jederman®.40

Fir Amthor lag diese Unzuldnglichkeit nicht nur darin begriindet, dass die Fun-
damenta hauptsédchlich als ein Kommentar zu frilheren Gedanken und Aussagen
konzipiert waren, sondern auch in der neuen Perspektive von Thomasius auf das
Naturrecht. Diese enthielt Elemente, die Amthor als ungeeignet fiir seine Studenten

36 Amthor 1738 (C), Kap. 1, § 48, S. 220-221.
37 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 4, S. 95.

38 Amthor 1738 (A), Kap. III, § 4, S. 95.

39 Amthor 1738 (A), Kap. IIL, § 4, S. 96.

40 Amthor 1738 (A), Kap. IIL, § 4, S. 96-97.
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betrachtete. In der Vorrede zu seiner Sittenlehre wandte er sich ausdriicklich an seine
Studenten und erklérte:

Der die 27ste Observation im 6ten Tom. der Obs/[ervationes] Sel[ectae] Hallens[es]
gelesen hat, wird leicht begreiffen konnen, dal meine Erinnerung nicht ungegriindet
sey, nachdemmahlen durch itztgedachte Observation in grosser Theil seiner gedachten
Institution[es] Jurispr[udentiae] Div[inae] iibern hauffen fallen mufl, von welcher
Materie zu seiner Zeit meinen Zuhorern mich deutlicher erklaren will, weil ich dieses
Orths meine eigene Gedancken hege, die mit des Herrn Thomasii Meynungen gar
nicht iibereinstimmen.*!

Im Gegensatz zu seinem fritheren Werk — insbesondere der Jurisprudentia Divina, in
der Thomasius Pufendorfs Vorstellung von Sozialitdt noch deutlicher durch die gott-
liche Autoritit untermauerte — verwirft er in den Fundamenta den Schliisselbegriff
der Sozialitdt und distanziert sich damit von der Tradition Grotius’ und Pufendorfs.*?
Amthors Kritik richtet sich insbesondere gegen die Behauptung von Thomasius,
dass das Naturrecht, indem es Individuen ausschlieBlich durch eine unter Menschen
gedachte Reziprozitdt — und nicht durch die gottliche Autoritdt als obersten Gesetz-
geber — zu guten Handlungen verpflichte, nicht im eigentlichen Sinne als Gesetz
bezeichnet werden konne.** Durch seine Neudefinition des Naturrechts trennte
Thomasius nicht nur die Verbindung zwischen Naturrecht und gottlichem Recht,
sondern stellte auch den zuvor als gleichwertig angesehenen Status von weltlichem
und gottlichem positivem Recht in Frage. Nach Thomasius kénnen nur menschliche
positive Gesetze aufgrund ihrer Zwangsgewalt im eigentlichen Sinne als Recht gel-
ten, wihrend gottliche Gesetze eher als Ratschlige (consilia) zu verstehen seien.**
Amthor kritisiert diese Auffassung als ,,falsch, weil GOttes Vorsatz nicht gewesen
ist, uns mit Consiliis, sondern recht mit Jussibus & praeceptis zu regieren®.*> Nach
Amthor muss das Naturrecht als Recht im eigentlichen Sinne verstanden werden,
das unter gottlicher Autoritét erlassen wurde und — wie andere Gesetze — Strafen
fiir Ubertretungen vorsieht. Im Einklang mit den vorherrschenden Auffassungen der
zeitgendssischen Gelehrsamkeit im orthodox-lutherischen Raum argumentierte er,
dass das Naturrecht in der gottlichen Autoritdt verankert sei. Die Strafe Gottes fiir
Verstofle gegen seinen Willen — sei es im Naturrecht oder im gottlichen positiven
Recht — sei sowohl natiirlich als auch willkiirlich.*

Amthors Kritik an diesem Punkt war keine isolierte. Johann Philipp Palthenius,
sein Kollege an der Universitit Greifswald und Inhaber des Lehrstuhls fiir Geschich-
te und Moralphilosophie, teilte dhnliche Bedenken.*” In seiner Dissertation iiber

41 Amthor 1706 (A), Vorrede, S.22.

42 Zum Naturrecht bei Thomasius siehe das Kapitel von Schroder in diesem Band.
43 Kiihnel 2001, S. 51-52.

44 Thomasius 1705, Buch 1, Kap. V, § LI-LII, S.112.

45 Amthor 1738 (A), Kap. I, § 11, S.102.

46 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 11, S. 102.

47 Zu Johann Philipp Palthenius vgl. Jensen erscheint demnéchst (A).
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die Frage, ob die Naturgesetze im strengen und eigentlichen Sinne als Gesetze
bezeichnet werden kdénnen, erkannte Palthenius zunéchst die Fortschritte der Natur-
rechtsdisziplin durch Gelehrte wie Grotius, Hobbes, Pufendorf und Thomasius an.*®
Allerdings hielt er die jiingste Neuausrichtung des Naturrechts durch Thomasius fiir
fehlerhaft. Wie Amthor kritisierte auch Palthenius die Ansichten von Thomasius, da
sie von dem abwichen, was er als das richtige Verstidndnis von Verpflichtung, Gesetz
und Gesetzgeber betrachtetet. In Ubereinstimmung mit Pufendorfs Konzeption der
Verpflichtung argumentierte Palthenius, dass es unlogisch und widerspriichlich sei,
zu behaupten, jemand konne sich selbst Befehle erteilen und zugleich von diesen
ungebunden bleiben. Fiir Palthenius war es nicht das intrinsische Gefiihl der Ver-
pflichtung, sondern die Furcht vor Bestrafung, die selbst bosartige Individuen dazu
veranlasste, ihren Verpflichtungen nachzukommen — ein Prinzip, das er gleicherma-
Ben auf Tugendhafte wie Ubeltiter angewandte.*®

Im Wesentlichen kritisierten Gelehrte wie Amthor und Palthenius die neue Per-
spektive von Thomasius, da sie Gottes Absicht und Rolle im Naturrecht an den Rand
dringte oder abschwichte. Sie betrachteten Aspekte seiner Neuinterpretation als un-
vereinbar mit grundlegenden rechtlichen Prinzipien. Infolgedessen wies Amthor die
neuen Ideen von Thomasius zum Naturrecht weitgehend zuriick und zog stattdessen
die weniger kontroversen Ansichten von Budde vor, dessen Naturrechtslehre er sei-
nen Studenten ausdriicklich zur Lektiire empfahl.’® Mit anderen Worten: Die neuen,
fiir viele als radikal empfundenen Ideen von Thomasius gingen Amthor schlicht zu
weit und konnten aus seiner Sicht nicht mit gutem Gewissen an die Studierenden
weitervermittelt werden.

Bei der Bestimmung des allgemeinen Prinzips des Naturrechts stimmte Amthor
jedoch erneut mit Thomasius liberein und vertrat die Ansicht, dass dieses Prinzip
nicht in der Soziabilitit, sondern im Gliick zu verankern sei — dem hochsten Ziel
aller menschlichen Handlungen.’' Da alle Individuen von Natur aus nach Gliick
streben und ihre Handlungen, Taten und Gedanken auf dieses Ziel ausrichten, for-
mulierte Amthor das allgemeine Prinzip des Naturrechts folgendermalBen: ,,Tue das,
was die duflere Sicherheit und das Gliick des Menschengeschlechts fordern kann,
und vermeide das, was das Gegenteil bewirkt“.3> Dies spiegelt die Perspektive von
Thomasius wider, wie sie in seinen Fundamenta dargelegt wurde, in welcher er

48 Palthenius 1704, § 1. Palthenius betont ebenfalls John Selden, Richard Cumberland und Lam-
bert van Velthuysen.

49  Palthenius 1704 § X und XI. Zu Palthenius' Auffassung von Recht und Verpflichtung vgl. auch
Gentzke/Palthenius 1707, Kap. 3. Zu Pufendorf und Verpflichtung vgl. Haakonssen/Hunter
2023, S. 211.

50 Neben Thomasius 1688 empfiechlt Amthor ausdriicklich die Werke von Buddeus, vgl. Buddeus
1697 und 1704.

51 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 6, S. 97-98. Vgl. auch Thomasius 1705, Buch I, Kap. VI, § XXI
und Thomasius 1688, Buch I, Kap. VI, § 64.

52 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 6, S. 98.
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das allgemeine Prinzip des Naturrechts wie folgt definiert habe: ,,Man muss das
tun, was das menschliche Leben sehr lang und gliicklich macht, und man muss das
vermeiden, was das Leben ungliicklich macht und den Tod fordert*.53

Dartiber hinaus betonte Amthor, dass sich das Naturrecht in erster Linie auf das
dullere Gliick beziehe — ein Gliick, das aus duflerem Frieden resultiert — und nicht
auf das innere Gliick, das aus dem Honestum und dem inneren Frieden erwichst.
Wihrend Thomasius jedoch glaubte, dass dufleres Gliick durch die Befolgung der
natiirlichen Imperative des Justum und des Decorum gewihrleistet werde, argumen-
tierte Amthor — in Ubereinstimmung mit Budde —, dass duBeres Gliick in erster
Linie von Gott gefordert werde, gefolgt von einem selbst und dann von anderen
Menschen. Aus dieser Hierarchie ,,flieBen natiirlich drei sekundére Prinzipien: (I)
Verehre Gott, (II) Lebe maBvoll — oder, was dasselbe bedeutet, bemiithe dich um
deine Selbsterhaltung — und schlieBlich (IIT) Lebe gesellig*.>* Diese grundlegenden
Prinzipien des Naturrechts, so Amthor, bilden die Grundlage fiir alle weiteren spezi-
fischen Pflichten gegeniiber Gott, sich selbst und anderen.>

Bei der Unterscheidung zwischen Naturrecht und universellem (gottlichem) po-
sitivem Recht fand Amthor erneut eine Ubereinstimmung mit den Lehren von
Thomasius. Er stellt heraus, dass das Naturrecht untrennbar mit der Natur des
Menschen verbunden sei — in einem solchen MaBe, dass mit seiner Aufhebung
jegliches menschliche Gliick und jegliche Sicherheit verloren gingen. Das géttliche
positive Recht hingegen besitze nicht dieselbe strikte und notwendige Verbindung
zur menschlichen Natur und zum Gliick. Amthor folgert daher: ,,Eben deswegen
kan ich die Praecepta Juris Naturae blof aus der Vernunfft begreiffen, aber Legem
Positivam nicht, sondern diese hat Gott miindlich offenbaren miissen“.5® Somit
folgte Amthor Thomasius darin, eine Grundlage fiir eine deutlichere Abgrenzung der
Disziplinen Theologie, Jurisprudenz und Philosophie zu schaffen.

2.3 Decorum und die Lehre vom Wohlstand

Amthor hat dargelegt, dass das hochste Ziel aller menschlichen Handlungen das
Gliick ist. Dieses Gliick manifestiert sich sowohl innerlich — als innerer Frieden, der
individuell durch verniinftige Liebe erreicht wird — als auch &uBerlich, durch die
Erfillung der natiirlichen Pflichten gegeniiber Gott, sich selbst und anderen. Doch

53 Thomasius 1705, Buch 1, Kap. VI, § XXI, S. 124.

54 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 6, S.99. Buddeus nennt genau dieselben drei Prinzipien; vgl.
Buddeus 1697, Teil 11, Kap. IV, Sektion I, § XXVI-XXVIII, S. 251-252. Daher hat die Gesel-
ligkeit sowohl fiir Amthor als auch fiir Buddeus den Status eines von drei Prinzipien des
Naturrechts, anstatt als das vorrangige Prinzip zu fungieren.

55 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 7, S. 99-100; Amthor 1706 (B), Lehr- Sdtze vom Recht der Natur,
Kap. 4-5.

56 Amthor 1738 (A), Kap. 111, § 8, S.100.
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Gliick wird nicht allein durch die Prinzipien von Honestum und Justum erlangt.
Vielmehr muss der Mensch sich auch den Normen der Angemessenheit und den
sozialen Gepflogenheiten seines spezifischen kulturellen Kontextes anpassen — sei
es auf gesellschaftlicher, stdndischer oder nationaler Ebene. Mit anderen Worten:
Die Verwirklichung des Gliicks setzt auch die Beachtung eines dritten und letzten
Prinzips voraus — des Decorums. Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Prinzi-
pien ist das des Decorums jedoch kulturell bedingt und wird durch die Konventionen
einer bestimmten Gemeinschaft geformt.>’

Amthor stellte fest, dass er sich zwar auf die neueren Erkenntnisse zu den Prinzi-
pien des Honestums und Justums stiitzen konnte, das Prinzip des Decorums jedoch,
obwohl vielen vertraut, bisher nur wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhal-
ten habe. Uber Jahrhunderte sei die akademische Tradition von den Peripatetikern
dominiert worden und selbst in der aristotelischen Ethik habe das Decorum nur eine
marginale Rolle gespielt. Erst in jlingerer Zeit hétten einige Gelehrte begonnen, sich
mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Allerdings konzentrierten sich viele dieser
Gelehrten — darunter Lambert van Velthuysen, Giovanni della Casa und Friedrich
Dedekind — nicht ausschlieBlich auf das Decorum.5® Statt sich auf gleichgiiltige
Handlungen zu fokussieren, die weder an sich gut noch bdse sind, bezdgen sie
Konzepte aus verwandten Disziplinen wie Ethik, Naturrecht und Theologie mit ein.
Durch diese Vermischung verschiedener Fachbereiche hitten sie es versdumt, die
Grenzen der Thematik klar zu ziehen. Dadurch verwische der spezifische Fokus auf
das Decorum, und es werde schwierig zu erkennen, welcher Disziplin ihre Arbeiten
letztlich zuzuordnen seien. Diese mangelnde Klarheit, so argumentierte Amthor,
erzeugt erhebliche Verwirrung tiber das Wesen des Decorums und erschwert dessen
angemessenes Verstindnis als eigenstindiges und wesentliches Prinzip.® Unter den
mafgeblichen Gelehrten auf diesem Gebiet ragt Thomasius hervor, wie Amthor
anmerkt:

Der beste unter allen Teutschen, und der sich zuerst bemiihet hat, das Decorum philo-
sophice in forman artis zu bringen, und vom Justo und Honesto zu unterscheiden, ist
der Herr Christianus Thomasius, wiewohl er doch sein Decorum in Collegiis, nicht
aber in Offentlichen Schriften vorgetragen, ausser einigen Passagen in Offentlichen
Programmatibus, item, in seiner Grund-Lehre, Part. I. cap. 16.%°

57 Amthor 1738 (B), Prolegomena, § 1 und § 2, siehe insbesondere S. 4.

58 Amthor 1738 (B), Prolegomena, § 1 und § 2, S.1-3; Amthor 1706 (A), Vorrede, S. 23-24. Amt-
hor verweist auf Lambert van Velthuysen, vgl. Velthuysen 1676 und Velthuysen 1651; Giovanni
della Casa, vgl. Casa 1578; und Friedrich Dedekind, vgl. Dedekind 1549-1552.

59 Amthor 1706 (A), Vorrede, S. 24.

60 Amthor 1738 (B), Prolegomena, §13, S.30. Hier verweist Amthor auf Thomasius 1699 und
erwihnt zusitzlich Thomasius’ Freymiithiger Gedancken aus dem Monat Mérz, was sich auf
Thomasius’ Rezension von Jean Pics Werk von 1689 beziehen muss, in der er seine Ansichten
iber das Decorum erortert; vgl. Thomasius 1690, Mirz 1689, S.157-193, insbesondere § 9,
S.171-172, und Pic 1689. Amthor merkt auflerdem an, dass Professor Treuner in Jena, vermut-
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Amthor wiirdigt zudem Budde, der — Thomasius folgend — das Thema Decorum
in seinen Elementa Philosophiae Practicae kurz behandelt.®' Doch, wie Amthor
kritisch feststellt:

Uberhaupt aber ist zu mercken, daB kein einziger unter allen erzihlten Autoribus die
wahrhaften Fontes des Decori bis dato gesezet, ja auch der Hr. Thomasius selber
nicht, weil er in seinen Grund-Lehren, die importanteste Art des Decori, welche
aus verniinfftiger Liebe anderer Menschen fliesset, und Aergernifl vermeidet, schlech-
terdings libergehet, und nur vom Wohlstande handelt, der aus Liebe zu uns selbst
beobachtet wird.®?

Vor diesem Hintergrund betrachtete Amthor es sowohl als seine Verantwortung als
auch als seine Gelegenheit, dieses Tatigkeitsfeld weiterzuentwickeln und widmete
einen betrichtlichen Teil seiner Lehrtitigkeit dessen Ausarbeitung.®3

Fiir ihn kann der Begriff Decorum auf zwei unterschiedliche Weisen verstanden
werden. Die erste bezieht sich auf das Decorum in einem allgemeinen, weiten Sinne
und umfasst alles, was angemessen ist und mit den Prinzipien von Honestum und
Justum tbereinstimmt. Dieses breite Versténdnis stellt die in der bisherigen gelehr-
ten Tradition vorherrschende Perspektive dar. Die zweite, prazisere und strengere
Definition versteht Decorum hingegen als die ,,...kluge Einrichtung unserer gleich-
giiltigen Sitten zu unserm und anderer Leute Besten“.%* Das Schliisselwort hier ist
,,Gleichgiiltiges”, womit menschliche Handlungen und Verhaltensweisen gemeint
sind, die in den Augen Gottes und seiner Schopfung weder an sich gut noch bose
sind, die jedoch — je nach den Besonderheiten menschlicher Gesellschaften und
deren Konventionen — von Menschen als entweder gut oder schlecht angesehen
werden konnen. Amthor illustriert dies am Beispiel der Kleidung: Fiir Gott sei
es gleichgiiltig, ob Menschen Kleidung tragen oder nicht, doch fiir den Menschen
selbst sei dies nicht indifferent. So wiirden indigene Volker in Afrika und Amerika,
so Amthor, Nacktheit nicht als Laster betrachten, wihrend es in kilteren Klimazo-
nen zur Gewohnheit geworden sei, Kleidung zu tragen, die als Zeichen guter Sitte
gilt.> Decorum ist demnach, da es sich nicht auf Gott bezieht, ausschlieBlich eine
menschliche und soziale Angelegenheit.

lich Johann Philipp Treuner, der Professor fiir Metaphysik, an der Universitit Jena Collegia
Decori abgehalten hat.

61 Budde 1697, Teil 111, Kap. 5, Sektion 1, § 8-14, S. 472-476.

62 Amthor 1738 (B), Prolegomena, § 13, S. 31.

63 Amthor lehrte seine Collegia Decori durchgingig zusammen mit einem breiten Themenspek-
trum zur zivilen, politischen und akademischen Angemessenheit wéihrend seiner gesamten
Lehrtétigkeit. Seine Collegia Decori waren bemerkenswert gut besucht, mit etwa 30 Studen-
ten pro Semester. Fiir eine kleine Universitiat wie Kiel, die wahrend Amthors Lehrzeit eine
durchschnittliche Studentenzahl von etwa 50 pro Jahrgang hatte, stellte dies einen erheblichen
Anteil dar.

64 Amthor 1738 (B), Prolegomena, § 4, S. 7-8, Zitat auf S. 8.

65 Amthor 1738 (B), Kap. I, § 1, S. 33.
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Dies umfasst zum Beispiel auch eine Vielzahl religidser Praktiken. In seinem
Kapitel ,,Angemessenheit, die aus Liebe zu anderen beachtet wird“ argumentiert
Amthor beispielsweise, dass in der christlichen Kultur kirchliche Rituale wie das
Zuhoren des Predigers in der Kirche, der Empfang der Sakramente und die Taufe
durch einen Priester als Teil des christlichen Decorum-Prinzips betrachtet werden
sollten. Ob solche Handlungen im Privaten oder in der Kirche vollzogen werden,
sei fiir Gott gleichgiiltig, da weder das Honestum noch das Justum erfordere, dass
sie in der Kirche stattfinden, noch sei der Ort der Ausiibung durch gottliches Recht
vorgeschrieben. Die menschliche Neigung jedoch, solche Handlungen an heiligen
Orten zu vollziehen, habe diese religiosen Praktiken fiir Christen in moralische
Normen verwandelt. Folglich gilt es unter Christen als gute Sitte, sich an diese
Praktiken zu halten, wahrend ihre Missachtung Unbehagen oder Verstimmung unter
den Mitmenschen hervorrufen und letztlich zu deren Ungliick beitragen wiirde.%
Amthor untersucht in detaillierter Weise verschiedene Aspekte von Decorum und
Indecorum, wie sie sich in zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungen
manifestieren. Diese Analyse umfasst Verhaltensweisen, die mit den drei priméaren
Affekten verbunden sind, die auch Thomasius identifiziert hat: der Geldgeiz, der
Ehrgeiz und die Wollust.®’

Wie Amthor jedoch spiter im zweiten Kapitel ,,Angemessenheit, die aus Liebe
zu sich selbst beachtet wird™ feststellt, gibt es so viele Normen und Bréduche, wie
es menschliche Kulturen und Gesellschaften gibt. Aufgrund der verdorbenen Natur
der Menschheit neigen viele dieser Normen dazu, fehlerhaft, lasterhaft und dem Ho-
nestum sowie der verniinftigen Liebe entgegengesetzt zu sein. Folglich stellt er fest:
,»-..deBwegen wird es nothig seyn, gewisse Criteria des bewidhrten und raisonnablen
Decori zu setzen, damit man sich vor dem unverniifftigen Decoro hiiten lerne, und
nicht, wie offt heutiges Tages geschicht, virtutem post Decorum setze“.%® Nach
Amthor gibt es vier Kriterien zur Bestimmung, ob ein Verhalten verniinftig und
angemessen ist.

Das erste Kriterium lautet: ,,Der Wohlstand muf3 niemahls der gesunden Vernunft
und Ehrbarkeit zuwider sprechen®, was beispiclsweise bedeutet, dass Tugend und
verniinftige Liebe gleichermafen fiir Ménner und Frauen gelten miissen.® Das zwei-
te Kriterium besagt: ,,Der Wohlstand muf3 keine gar zu handgreiffliche und gar zu
grosse Incommoditiit mit sich bringen“.”® Amthor illustriert dieses térichte Decorum
mit einem Beispiel, indem er beschreibt, dass indigene Volker so grofle Ringe
in ihre Nasen und Lippen tragen, dass sie nicht mehr ohne Unannehmlichkeiten

66 Amthor 1738 (B), Kap. I, § 16-17, S. 60-64.
67 Amthor 1738 (B), Kap. I, § 18-20, S. 64-71.

68 Amthor 1738 (B), Kap. II, §5-6, S. 90-92, Zitat auf S. 92.
69 Amthor 1738 (B). Kap. IL §6, S. 92-93, Zitat auf S. 92.
70 Amthor 1738 (B), Kap. II, § 6, S. 93.
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essen oder trinken konnen.”" Das dritte Kriterium lautet: ,,Kein verniinfftiger Mensch
mul auf das Decorum gar zu sehr verpicht seyn, weil sonst aus der Manierlichkeit
eine Eitelkeit wird“.”> Amthor argumentiert, dass diejenigen, die auBergewohnlich
zeremonids und pedantisch in ithrem Decorum sind, oft lasterhafte Menschen seien,
die die virtutem post Decorum setzen und entweder aus Geldgier in der Hoffnung
auf Gewinn oder aus Ehrgeiz auf Ehre mit iibertriebener Strenge das Decorum
verfolgen.”

Das vierte und letzte Kriterium besagt, dass ,.ein jedes Volck sein Decorum nach
seiner natiirlichen Gemiiths-Neigung richten [muss]“.”* Amthor fiihrt als Beispiel
an, dass ein Franzose, der von Natur aus lebhaft, heiter und freigeistig sei, mit
den Freiheiten, die er sich erlaube, durchaus passend erscheine, da sie seiner Natur
entsprachen. Im Gegensatz dazu erscheine ein Deutscher, der von Natur aus eine
eher phlegmatische Veranlagung habe und daher im Allgemeinen ernster sei, oft
lacherlich wirke, wenn er versuche, franzosisches Verhalten entgegen seiner eigenen
Natur zu {ibernehmen.”> Im Zusammenhang mit diesem letzten Punkt bemerkt Amt-
hor bemerkenswerterweise:

Inzwischen ldugne ich nicht, dal der Herr Thomasius selber denen Franzosen manch-
mahl gar zu viel das Wort redet, und bisweilen selber die Observation bey Seite
setzet, dal das Franzdsische Temperament von den Teutschen sehr unterschieden, und
folglich nur wenigen unserer Landes-Leuten mit gegeben, denen Franzosen vollig
nachzuahmen; deswegen es dabey bleibt, dal das Decorum der Franzosen zwar vor
sich angenehm und gut sey, inzwischen aber unmoglich allen Vdélckern zu einer
Richtschnur dienen kdnne. Endlich ist noch diese Observation hierbey in acht zu
nehmen, dafl ein jedes Volck, wann es ein ander Volck zu sehr imitiret, ihm selber
dadurch praejudiciren, und, wo nicht directe, doch indirecte sich schaden konne.”®

Im Gegensatz zu den eher frankophilen Neigungen von Thomasius betonte Amthor
somit, dass Individuen ihrer kulturellen Natur treu bleiben miissen, um nicht lacher-
lich zu wirken.

3. Staatskunst, Staatsklugheit und ihre Abgrenzung vom Staatsrecht
Wihrend die Moralphilosophie in ihren drei Teilbereichen als eine Art Gesell-

schaftsphilosophie diente und Individuen eine grundlegende Orientierung fiir ihr
Handeln bieten sollte, war die Lehre von der Staatskunst und Staatsklugheit spezi-

71 Amthor 1738 (B), Kap. IL, § 6, S. 93-94.
72 Amthor 1738 (B), Kap. IL, § 6, S. 94.
73 Amthor 1738 (B), Kap. 11, § 6, S. 94-95.

74 Amthor 1738 (B), Kap. IL, § 6, S. 95.

75 Zu Mode, Decorum und Amthors Verhdltnis zu Thomasius in diesen Fragen vgl. Eskildsen
2008, S.127-144.

76 Amthor 1738 (B), Kap. 111, § 10, S. 182-183.
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ell darauf ausgerichtet, zukiinftige Staatsbeamte und politische Ratgeber auf ihre
Aufgaben vorzubereiten. Fiir Amthor wie auch fiir Thomasius war dieses Studien-
feld von entscheidender Bedeutung fiir die Regierungsfiihrung und die sachgemafle
Verwaltung der wachsenden Territorialstaaten. Obwohl Amthor das Anliegen von
Thomasius teilte, die Grenzen zwischen akademischen Disziplinen — insbesondere
zwischen Theologie und Recht — klarer zu ziehen, trat er nachdriicklich dafiir ein,
die Lehre von der Staatskunst und Staatsklugheit als eigenstindige akademische
Disziplin zu etablieren. Diese neue Disziplin sollte seiner Ansicht nach auf Ge-
schichte und Gesellschaftsphilosophie basieren und somit konsequent vom Staats-
recht getrennt werden.

Amthor beobachtete, dass — dhnlich wie die Lehre des Decorums — auch der
Lehre in Staatsklugheit weitgehend vernachldssigt worden sei. Diese Vernachldssi-
gung resultierte vor allem aus der vorherrschenden Uberzeugung, dass die Fihigkeit,
einen Staat weise zu regieren und seine Mingel richtig zu beurteilen, nur durch
personliche Erfahrung erworben werden konne. Wihrend praktisches Wissen zwei-
fellos von groBem Wert sei, wies Amthor diese Auffassung jedoch zuriick.”’ Er
argumentierte, dass die Geschichte — sofern sie mit Urteilsvermdgen studiert werde
— einen Mangel an direkter Erfahrung wirksam ausgleichen konne. ,,Weil dieser
unbetriegliche Spiegel [Geschichte]...“, so Amthor, ,,...beedes den gliicklichen Fort-
gang verniinfftig gefiihrter Rathschldge, und die traurige Folge, so iibereilte und
unbedachtsahme Consilia nach sich gezogen, durch tausend Exempel vor Augen
stellet, da dann nichts leichter ist, als aus der gleichen Dingen, allerhand gute und
niitzliche Politische Anmerkungen herauszuziehen®.”8

Amthor unterteilt die Disziplin der Staatskunst und Staatsklugheit in allgemeine
und spezifische Lehren. Die allgemeinen Lehren umfassen iibergreifende Prinzipien
zu privaten menschlichen Gemeinschaften, den Gesellschaften der Nationen und
Republiken sowie zur allgemeinen politischen Klugheit, die fiir diese privaten oder
offentlichen Einheiten von Bedeutung seien.”® In diesem Zusammenhang spielt die
Moralphilosophie eine entscheidende Rolle, da sie das Verstdndnis menschlicher
Beziehungen, des angemessenen Handelns und der Verhaltensweisen innerhalb jeder
sozialen Ordnung ermdgliche. Zudem biete sie Anleitungen zur klugen Regierungs-
fiihrung solcher Gemeinschaften und befdhige politische Ratgeber dazu, umsichtig
und wirkungsvoll zu handeln. Sowohl fiir Amthor als auch fiir Thomasius griindete
Politik auf der Einsicht in das menschliche Verhalten im zwischenmenschlichen
Umgang — einem Wissen um das richtige Handeln, das in Ethik und Naturrecht

77 Amthor 1706 (C), Vorrede, S.18-19. Wahrend Amthors Collegia zur Moralphilosophie post-
hum veréffentlicht wurden, blieben seine Collegia zur Staatslehre und politischen Klugheit
unverdffentlicht. Dadurch sind uns lediglich seine Vorrede und die in der Einleitung zur
Staats- und Sitten-Kunst dargelegten Prinzipien erhalten geblieben.

78 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 20.

79 Vgl. ,Lehr-Sitze von der Staats-Wissenschafft iiberhaupt in Amthor 1706 (B), S. 41-82, die
zusammen mit einer Einleitung in die drei genannten Abschnitte unterteilt ist.
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verankert ist — sowie auf Staatsklugheit, also auf der Féhigkeit, Freund und Feind
zutreffend zu unterscheiden.

Die spezifischen Lehren hingegen konzentrieren sich auf den jeweiligen Staat,
in dem man lebt, einschlieBlich seiner besonderen politischen Form, seiner Struktur
und der historischen Prozesse, die ihn geprigt hat.®0 Wihrend Thomasius vor allem
die Territorialherrschaft in den Mittelpunkt stellte, verstand Amthor darunter zu-
gleich ein detailliertes Studium der deutschen Staaten, beginnend mit der Geschichte
des Romischen und des Deutschen Reiches, gefolgt von einer Untersuchung des
Kaisers und der Stinde, der deutschen Gesetze und Gerichte sowie der Rechte und
Befugnisse der einzelnen Mitglieder. Nur durch diesen systematischen Ansatz, der
von allgemeinen Prinzipien zu spezifischen Kontexten iibergeht, konne man letztlich
die komplexe Struktur des Heiligen Romischen Reiches und dessen ,,wahre® raison
d’état erfassen.®!

Im Einklang mit Thomasius war es auch fiir Amthor von zentraler Bedeutung,
dass die Ausbildung in Staatskunst und Staatsklugheit auf Praktikabilitdt und Rele-
vanz beruhte, sodass theoretische Einsichten stets an die konkreten Gegebenheiten
angepasst bleiben mussten. Dies bedeutete vor allem, dass ein politischer Ratge-
ber vermeiden sollte, unpraktische oder irrelevante Ideen zu foérdern und dass er
abstrakte Theorien nicht als universell anwendbar darstellen durfte, ohne die spezifi-
schen Umsténde zu beriicksichtigen. Politische Klugheit bestehe in der Fahigkeit,
geeignete Mittel zu wihlen, um gewiinschte Ziele wirksam zu erreichen, wéhrend
Unklugheit darin liege, solche weisen Entscheidungen zu unterlassen, was hiufig
zu unerwiinschten Konsequenzen fiihre.8? Im Gegensatz zur peripatetischen Politik,
die — wie Amthor im Einklang mit Thomasius betonte — die theoriebasierte Philo-
sophie als letztgliltige Wahrheit behandelte, miissten Lehrer der Staatsklugheit die
Begrenztheit ihrer akademischen Perspektive anerkennen. Sie sollten ihren Schiilern
vermitteln, dass fithrende politische Akteure durch die ,,Schule praktischer Erfah-
rung gepragt wiirden. Professoren sollten ihre Theorien daher als Werkzeuge zum
Verstidndnis und zur Orientierung prisentieren, nicht aber als absolute Wahrheiten.
Sie miissten Raum fiir Anpassung und kritische Reflexion lassen — eine Reflexion,
die sich aus der Komplexitit realer Regierungsfiihrung speist.33

Wo Amthor jedoch von Thomasius abwich, lag in seinem Verstdndnis der Frage,
wer Staatskunst, Staatsverstdndnis und Staatsklugheit lehren sollte — also welcher
akademischen Disziplin diese Bereiche zuzuordnen seien. Wihrend Thomasius da-
fiir pladierte, das Staatsverstdndnis aus der Theologie herauszuldsen und in der

80 Vgl. ,Lehr- Sitze von der Wissenschafft des teutschen Staats insonderheit™ in Amthor 1706
(B) S. 83-141.

81 Amthor 1706 (C), Vorrede, S.36-37. Amthor untermauert sein Argument, indem er auf den
renommierten Professor der Politik, Johann Heinrich Boecler, verweist, der in seinem Werk
Notitia S.R. Imperii einen dhnlichen Ansatz verfolgte, vgl. Boecler 1670.

82 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 20-21.

83  Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 22-23.
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juristischen Fakultit zu verankern, wollte Amthor noch einen Schritt weiter gehen:
Er war der Auffassung, dass diese bedeutende Disziplin an den philosophischen
Fakultdten beheimatet sein sollte. Zwar sei die spezifische Lehre der Staatskunst tra-
ditionell den Juristen vorbehalten gewesen, doch argumentierte Amthor nachdriick-
lich, dass Professoren der Moralphilosophie und politischen Philosophie an der phi-
losophischen Fakultit aufgrund ihrer disziplindren Ausrichtung ebenso — wenn nicht
sogar in hoherem MalRe als rein juristisch ausgebildete Gelehrte — berechtigt seien,
sich mit Staatskunst und Staatsverstdndnis akademisch auseinanderzusetzen und
diese auch zu lehren. Diese Position warf grundlegende Fragen iiber das Verhiltnis
von Recht und Politik sowie tiber die Grenzen auf, die beide Bereiche voneinander
scheiden. Amthor war sich bewusst, dass seine Perspektive im Widerspruch zu den
Ansichten mehrerer prominenter Rechtsgelehrter stand — darunter Thomasius selbst
sowie die Professoren fiir Staatsrecht Heinrich von Cocceji und Philipp Reinhard
Vitriarius —, die allesamt eine Stirkung der juristischen Disziplin befiirworteten.34

Dennoch hielt Amthor daran fest, dass es einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen dem Staatsrecht, wie es an deutschen Universititen gelehrt wurde und einer
eng gefassten, rein juristischen Interpretation des Begriffs gebe. In seiner aktuellen
Lehrform umfasse das Staatsrecht alles, was zum Verstdndnis des deutschen Staates
beitrage, einschlieBlich nicht nur seiner Gesetze, sondern auch der Struktur des
Heiligen Romischen Reiches in seiner historischen und gegenwirtigen Gestalt.’?
Rhetorisch fragt er:

Ob nun bey so gestalten Sachen die wahrhaffte Grenzen der Rechts-Prudenz, so fern
selbige in einer gewissen Profession eingeschrencket ist, in Acht genommen werden,
und ob nicht vielmehr der Nahme des Juris publici zum Mantel dienen miisse, unter
dessen Bedeckung man in Historicis und Politicis nach belieben umb sich graset,
dis alles fiéllt so deutlich ins Gesicht, daB man dabey nicht Uhrsache hat sich mit
fernerem Beweis zu beschweren.®¢

Amthor erkannte, dass diese Uberschneidung — dieses Eindringen der Rechtsgelehr-
ten in die Bereiche der Staatskunst, des Staatsverstdndnisses und der Staatsklugheit
— historisch bedingt sei und auf der traditionellen Uberzeugung beruhe, dass Weis-
heit iiber die Staatskunst aus dem Corpus Juris abgeleitet werden konne.®’ Diese
Annahme sei jedoch letztlich widerlegt worden, wie er betont:

[Dliese Wissenschaft aus denen innersten Quellen der Civil-Philosophie und Histo-
rie geleitet werden miisse, zu welcher heilsahmen Entdeckung der unvergleichliche
Conring wohl mit das erste Eis gebrochen. Thm leisteten Pufendorf, Boecler und
andere mehr Gesellschaft, bil endlich diese edle Wissenschafft, nachdem man sie

84 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 24.

85 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 24-25.
86 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 25-26.
87 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 32-33.
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vom Aristotelischen und Justinianischen Schlacken-Werck gereiniget, zu ihrer itzigen
Vollkommenheit durch Fleil und Miihe gebracht wurde.3®

Folglich wurde eine klare Unterscheidung zwischen Rechtsgelehrten und Professo-
ren der Staatskunst, des Staatsverstindnisses und der Staatsklugheit notwendig.
Nach Amthor tragen Letztere die primére Verantwortung fiir die Kultivierung der
Prudentia Consultatoria und miissen zugleich in der Prudentia Legislatoria sowie
der Prudentia Judicialis bewandert sein. Im Gegensatz dazu beschrinkt sich die ei-
gentliche Aufgabe der Rechtsgelehrten darauf, Gesetze nach ihrem wortlichen Sinn
zu erkldren und die Studierenden in der Anwendung dieser Gesetze auf konkrete
Félle zu unterweisen. Sobald Rechtsgelehrte jedoch iiber diese Grenzen hinausge-
hen, indem sie die Umstidnde untersuchen, unter denen Gesetze geschaffen oder
aufgehoben wurden, die verborgenen oder offenen Absichten hinter den Gesetzen
analysieren oder deren umfassendere Auswirkungen auf Staat und Gesellschaft be-
werten, horen sie auf, im strengen Sinne als Juristen (Juristen in sensu proprie)
zu agieren. Vielmehr betreten sie damit das philosophische Gebiet der Staatskunst,
Staatsverstéindnis und Staatsklugheit.%?

Wiéhrend Thomasius davon ausging, dass alles menschliche Handeln eine Ange-
legenheit der Jurisprudenz sei und nur im Rahmen juristischer Begriffe und Erwa-
gungen verstanden werden konne, war Amthor der Auffassung, dass Staatskunst,
Staatsverstdndnis und Staatsklugheit von der juristischen Disziplin getrennt werden
miissten, da es sich hierbei um Bereiche handle, die im Kern zur Philosophie
gehorten. Auch wenn Amthor pragmatisch genug war, die bedeutenden Beitrage
der Rechtsgelehrten zur Untersuchung der Staatskunst und Staatsklugheit anzuer-
kennen — insbesondere angesichts des Mangels an vollstdndig institutionalisierten
Lehrstiihlen fiir diese Disziplinen an vielen Universititen — hielt er doch an der
Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung zwischen der Rechtsgelehrsamkeit und den
philosophischen Disziplinen fest, um deren Weiterentwicklung als eigenstdndige
Wissensbereiche zu sichern.””

4. Akademische und intellektuelle Freiheit

Wie Thomasius betrachtete auch Amthor die akademische Freiheit als wesentlich
fiir den Fortschritt des Wissens.”! Diese Freiheit umfasste nicht nur den Inhalt und
die Methoden der Wissenschaft, sondern schloss auch eine klarere Definition und
Abgrenzung zwischen den Disziplinen ein. Die damit verbundene Betonung galt

88 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 33.

89 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 27-28.

90 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 34.

91 Zu Thomasius’ Auffassung von Freiheit, einschlieBlich der akademischen Freiheit, vgl. Ham-
merstein 1972, S. 56. Siehe auch das Kapitel von Kiihnel in diesem Band.
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keineswegs nur der Staatskunst, des Staatsverstdndnisses und der Staatsklugheit,
sondern umfasste sdmtliche Wissensgebiete. Eine solche Haltung war nicht Amthor
allein eigen — schon Thomasius hatte betont, dass sich wissenschaftliches Arbeiten
nicht sklavisch an iiberlieferte Systeme binden diirfe. Beide vertraten in gewissem
Male einen eklektischen Ansatz, der das kritische Priifen, Auswéhlen und Weiter-
entwickeln bestehender Lehren iiber dogmatische Gefolgschaft stellte. In der Vorre-
de zu seinem Werk iiber die Staatskunst erkannte Amthor die Bedeutung an, auf
bestehendem Wissen aufzubauen, wies jedoch entschieden die Vorstellung zurtick,
dass Gelehrte verpflichtet seien, etablierten Ideen oder Denksystemen zu folgen.
Vielmehr war er iiberzeugt, dass echter Fortschritt davon abhénge, dass Gelehrte
iiber traditionelle Autoritdten hinausgingen, sich kritisch und unabhéngig mit ihrem
Material auseinandersetzten und die Methoden frei wéhlten, die am besten fir das
Erreichen ihrer Ziele geeignet seien.? Fiir Amthor war eine solche intellektuelle
Freiheit nicht bloB ein Privileg, sondern eine berufliche Verpflichtung.??

Dieses Prinzip illustrierte er durch seine Kritik an dem, was er als die scho-
lastische Methodum Causarum in seinem eigenen Fachgebiet der Staatsklugheit
betrachtete. Amthor lehnte die Praxis ab, politische Fragen den Studierenden durch
abstrakte Theorien und Fachterminologie zu erkldren und stellte fest:

...weilen auch der einfiltigste begreiffen kan, dafl mit solcher Teminologie niemand
in seiner kiinfftigen Amts-Klugheit gebessert wird, und daB man weder in der Rath-
Stube der Konige und Fiirsten, noch in denen Gerichten und iibrigen Angelegenheiten
des Landes, per Causam materialem subjectivam & objectivam, formalem u.d.g. zu
votiren und zu deliberiren pflege.”*

Im Wesentlichen pladierte Amthor fiir eine akademische Praxis, die auf intellektuel-
ler Freiheit und kritischer Auseinandersetzung beruhte. Ein solcher Ansatz erforder-
te einen freien und ungehinderten Geist, der — sofern ihm diese Freiheit gewahrt
wurde — es den Gelehrten erméglichen wiirde, ihre Disziplinen weiterzuentwickeln
und eine tiefere Kultivierung des Wissens zu fordern.

An der Wende zum 18. Jahrhundert hatten sich solche Ansichten iiber akademi-
sche Freiheit und die Ablehnung des Schulwesens bereits an kleineren deutschen
Universititen entlang der Ostseekiiste, darunter die Universitdt Kiel, verbreitet.
Im Jahr 1701 wurde ein Reskript erlassen, um die Lehrtdtigkeit der Universitét zu
reformieren. Der Schwerpunkt lag auf praktischer Ausbildung statt auf traditionellen
scholastischen Methoden. So wurde die juristische Fakultdt angewiesen, Gerichte
zur Ausbildung der Studierenden zu nutzen und ihnen praktische Erfahrung zu ver-
mitteln.”> Besonders bemerkenswert war, dass das Reskript explizit die Dominanz
der scholastischen Lehre kritisierte und einschrinkte. Der Herzog verfiigte ,,In Fa-

92  Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 3-5.
93  Amthor 1706 (C), Vorrede, S.7.
94 Amthor 1706 (C), Vorrede, S. 6.
95 Friedrich IV 1701, S. 82.
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cultate Philosophica wollen Wir, dass die alte Scholastische Art nicht iiberhand neh-
me, doch aber dabey, damit die Terminos die Jugend verstehen, behalten werde*.%

Vor diesem Hintergrund fanden Amthors Ansichten zur akademischen Freiheit an
der Universitit Kiel einen fruchtbaren Boden. Der langjéhrige Visitator der Univer-
sitdt, herzoglicher Premierminister und ehemaliger Professor der Rechte, Magnus
von Wedderkopp, hatte bereits mal3geblich zur Schaffung eines reformorientierten
Umfeldes beigetragen. Amthors Verhéltnis zu von Wedderkopp war dabei besonders
bedeutsam. Im Jahr 1706 widmete er ihm sein Werk tiber Staats- und Sittenkunst und
dullerte die Hoffnung, dass seine innovativen Lehrmethoden zur Weiterentwicklung
der Universitit beitragen kénnten.??

Im darauffolgenden Jahr, 1707, erliel von Wedderkopp ein weiteres Reskript an
die Universitét, das das Bekenntnis zur akademischen Freiheit weiter bekraftigte:

Auff gleiche Weise soll einem jeden Auditori nicht weniger gestattet seyn, dem
professori nach gehaltener Lection seine dubia frey und ohne Scheu zu proponiren,
auch sonsten keine Facultit an gewisse principia oder opiniones, so weit solche von
menschlicher auctoritit dependieren, sich als ein mancipium nothwendig verbindlich
achten, sondern einem jeden Docenti eine freye und abitraire Untersuchung aller und
jeder Wahrheiten, sie seyn alt oder neu, ungekrinckt gelassen werden.”

Auch wenn unklar bleibt, ob dieses Reskript auf eine direkte Anregung Amthors
zurlickgeht, so ist doch seine Nédhe zu dessen Einsatz fiir intellektuelle Freiheit —
und dartiber hinaus zu den universitétspolitischen Reformbestrebungen und dem
Freiheitsverstdndnis von Thomasius — deutlich erkennbar. Das zweite Reskript ver-
korpert die reformorientierte Haltung der Universitdt und gewéhrte Gelehrten eine
bemerkenswerte Freiheit, Ideen innerhalb ihrer Disziplinen zu duflern und zu unter-
suchen, ohne Angst vor Repression oder Spott durch andere Fachbereiche haben zu
miissen.

Amthors Weggang im Jahr 1714 bedeutete jedoch keineswegs das Ende der Fort-
schritte in der Entwicklung des Naturrechts, der Politik und des einheimischen
Rechts — ganz im Gegenteil. In der Moralphilosophie trat sein ehemaliger Schiiler
Friedrich Gentzke, der zuvor in Greifswald bei dem Naturrechtsgelehrten Palthenius
studiert hatte, 1708 eine auBerordentliche Professur fiir Philosophie in Kiel an. Von
dieser Position aus entwickelte er zentrale Konzepte wie das Honestum, Justum
und Decorum weiter, die schlieBlich in seinem Hauptwerk Systema Philosophiae
von 1722 kulminierten.”® An der juristischen Fakultit setzte Amthors Kollege, der
Rechtsgelehrte Franz Ernst Vogt, die Auseinandersetzung mit den Ideen von Thoma-

96 Friedrich IV 1701, S. 82.

97 Amthor 1706 (B), Widmung [unpaginiert], Folio 4.

98 Wedderkop/Muhlius 1707, § 8, S. 153.

99 Gentzke 1722. Das Werk wurde spéter tliberarbeitet und in drei Béanden neu verdffentlicht:
zuerst 1725, dann 1732 und schlieBlich 1735-1737. Fiir eine Diskussionen iiber Naturrecht und
Moralphilosophie in ihren drei Formen siehe Band 3.

188

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

sius fort. Er plddierte fiir die Trennung der juristischen und theologischen Diszi-
plinen und fiir die Abkehr vom rémischen Recht zugunsten eines einheimischen,
deutsch geprigten Rechtssystems, das auf Prinzipien des Naturrechts beruhte.!00

Die Bestrebungen von Thomasius, Moralphilosophie, Recht und Politik neu zu
konfigurieren, fanden somit unter mehreren protestantischen norddeutschen Gelehr-
ten eine gewisse Resonanz. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts setzten sich Denker
wie Amthor intensiv mit Themen auseinander, die eng mit denen von Thomasius
verbunden waren. Sie strebten danach, die Moralphilosophie durch die Prinzipien
des Justums, Honestums und insbesondere des Decorums neu zu interpretieren.
Wihrend Amthor, seine Kollegen und ihre Schiiler erhebliche intellektuelle Gemein-
samkeiten mit Thomasius teilten, verstanden sie sich dennoch als unabhingige
Denker. Anstatt die Philosophie von Thomasius lediglich zu replizieren, passten
sie seine Ideen an ihre eigenen wissenschaftlichen Zielsetzungen sowie an die spezi-
fischen politischen und intellektuellen Kontexte an, in denen sie titig waren.
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Andreas Blank

Thomasius, Wolff, und die Prasumption des Gut-seins.
Zur Frage der ,,rivalisierenden Aufklarungen*

1. Einleitung

Eine der grofiten Ungewissheiten in sozialen Beziehungen betrifft die Frage, was
wir von Personen halten sollen, iiber deren personliche Eigenschaften wir keine
zuverldssigen Informationen haben. Was wir tiber sie denken, ist entscheidend fiir
die Art und Weise, wie wir sie behandeln. Wenn wir jedoch keine Beweise tiber die
personlichen Eigenschaften haben, wie kann ein solcher Glaube rational sein? In der
frithen Neuzeit wurde diese Frage unter dem Titel der ,,Prasumption des Gut-seins®
(praesumptio bonitatis) diskutiert. Ausgehend von der Tradition des romischen
Rechts wurde damit eine Strategie iibernommen, die uns hilft, mit Situationen der
Ungewissheit rational umzugehen. Prdsumptionen wurden dabei als Vermutungen
verstanden, die so lange als wahr angesehen werden, bis Gegenbeweise vorliegen.
Durch diese Vermutungen wurde die Beweislast auf den Gegner iibertragen. Und
im Gegensatz zu theoretischen Annahmen wurden sie verwendet, um so zu handeln,
als ob sie wahr wiéren.! Die Prasumption des Gut-seins sagt uns also, dass wir
andere in Ermangelung von Gegenbeweisen als gut ansehen, die Beweislast auf die
Kritiker dieser Annahme iibertragen und in der Zwischenzeit so handeln sollen, als
ob die anderen tatsichlich gut wéren. Dabei stellen sich offensichtlich zwei Fragen:
Wie kann die relevante Bedeutung von Giite definiert werden? Und was macht das
Bilden einer solchen Vermutung zu einem Beispiel fiir den rationalen Umgang mit
Ungewissheit?

Die Prasumption des Gut-seins ist ein prominentes Thema in den deutschen Na-
turrechtstheorien des achtzehnten Jahrhunderts. Dort wurden zwei unterschiedliche
Begriffe des ,,guten Ansehens™ (existimatio bona) erortert. Einer davon kann als
juristischer Begriff, der andere als ethischer Begriff bezeichnet werden. Nach dem
juristischen Begriff ist ein Biirger, der nicht wegen eines Vergehens verurteilt wurde,
im Besitz der vollen biirgerlichen Wiirde, verstanden als Besitz der vollen staats-
biirgerlichen Rechte. Bestimmte Formen des Fehlverhaltens werden durch Strafen
sanktioniert, die eine Schande (infamia) im juristischen Sinne bedeuten, ndmlich
den Verlust bestimmter biirgerlicher Rechte (z. B. die Fahigkeit, ein politisches Amt
zu bekleiden oder vor Gericht aussagen zu konnen). Das Recht auf Ansehen im

1 Zum frihneuzeitlichen Argumentieren mit Prasumptionen, siehe Giuliani 2009; Blank 2019a.
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juristischen Sinne besteht also darin, dass man bis zum Beweis des Gegenteils davon
ausgehen kann, nicht gegen die Gesetze verstolen zu haben. Im Gegensatz dazu
schreibt der ethische Begriff des Ansehens dem Einzelnen tugendhafte Charakterei-
genschaften zu. Das gute Ansehen im ethischen Sinn ist deshalb Ausdruck einer
Wertschétzung, die tiber die Annahme der Nicht-Delinquenz hinausgeht.

Die Urspriinge dieser begrifflichen Unterscheidung lassen sich, wie Joachim
Hruschka gezeigt hat, auf zwei von Christian Thomasius betreute Dissertationen
zuriickfithren, Jakob Friedrich Ludovicis De praesumptione bonitatis (1700) und
Zacharias Schmidts De existimatione, fama et infamia extra rempublicam (1709).
Ludovici verneint die Frage, ob es in Ermangelung entscheidender Beweise eine
Pflicht gibt, davon auszugehen, dass Individuen solche wertschitzenden personli-
chen Eigenschaften besitzen: ,Jeder (...) wird fiir schlecht gehalten, bis er durch
das, was er im Leben erreicht hat, oder durch ein wirklich tugendhaftes Leben den
Beweis des Gegenteils erbracht hat.“? Spiter wurde die Unterscheidung zwischen
dem juristischen und dem ethischen Begriff des Gut-seins in Gottfried Achenwalls
und Johann Stephan Piitters Elementa Iuris Naturae (1750, dritte, erweiterte Aufla-
ge unter Achenwalls alleiniger Autorenschaft, 1755) aufgegriffen.® Auch in Kants
Vorlesungen iiber das Naturrecht (1767-1788), die von der fiinften Auflage von
Achenwalls Buch (1763) ausgingen, spielt diese Unterscheidung in der Diskussion
von Achtungspflichten eine Rolle.* Oberfldchlich geht es in dieser Entwicklungsli-
nie um die Interpretation einer juristischen Maxime. Dieses spezifische Thema hat
allerdings weitreichende Konsequenzen fiir das Verstidndnis staatlichen Handelns.
Zu Recht hat Hruschka darauf hingewiesen, dass sich hier ein erster Schritt hin
zur Trennung von Recht und Ethik vollzieht.’ Dies zeigt sich schon in Ludovicis
Auffassung, der zufolge sich die Aufgabe der Gesetzgebung darauf beschrankt, die
Untertanen durch Strafen und Belohnungen zur dufleren Befolgung der Gesetze zu
motivieren, ohne ihre moralischen Charaktereigenschaften dadurch zu beeinflussen.®
Ahnlich versteht Thomasius es als eine Aufgabe der Ethik, die Vollkommenheit
der Menschen zu erhdhen,” wihrend in den ca. 4000 Seiten der von ihm betreuten
juristischen Dissertationen—von denen sich viele mit dem offentlichen Recht der
sich verfestigenden Territorialstaaten beschiftigen—das Thema der ethischen Ver-
vollkommnung keine nennenswerte Rolle spielt.?

Wenn etwas einen bedeutenden Einfluss auf die Ausbildung von Kants Philoso-
phie gehabt hat, kann es zweifellos als Erfolg gewertet werden. Dennoch stellt sich
die Frage, wie iiberzeugend die Trennung von juristischen und ethischen Begriffen

Thomasius/Ludovici 1700, § 11.

Achenwall/Piitter 1750, §§ 96-99; Achenwall 1755, §§ 96-99.

Kant 1975, S. 675-679. Fiir eine ausfiihrliche Diskussion, siche Hruschka 2000.
Hruschka 2000, S.190-191.

Thomasius/Ludovici 1700, S. 13-14.

Thomasius 1726a, S.206-207.

Thomasius 1773-1780.
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des Gut-seins tatsdchlich ist. In diesem Beitrag mochte ich diese Frage aus zwei
Perspektiven beantworten. Die erste, interne, Perspektive betrifft die Begriindung,
die Thomasius fiir Beschrinkung der Pridsumption des Gut-seins auf juristische
Aspekte gibt. Diese Begriindung geht von Uberlegungen zur menschlichen Torheit
(stultitia, stoliditas) aus. Werden sie isoliert betrachtet, sprechen diese Uberlegungen
in der Tat gegen die Vermutung, dass die meisten Menschen den Willen bilden
werden, sich tugendhaft zu verhalten. Werden sie hingegen in Zusammenhang mit
Thomasius’ Analyse sozialer Emotionen gestellt, ergibt sich eine Spannung. In den
Augen von Thomasius setzen zufriedenstellende menschliche Beziehung positive
Emotionen voraus, die er als ,,verniinftige Liebe* bezeichnet. Da sich diese Emoti-
on auf tugendhafte Charakterziige anderer bezieht, kann sie nicht ohne Achtung
im Sinne von Wertschédtzung auftreten. Die juristische Giitevermutung fiihrt aber
nicht zu denjenigen positiven sozialen Emotionen, die mit Achtung im Sinne von
Wertschiitzung verbunden sind. Wenn die Uberlegungen zur menschlichen Torheit
dafiirsprechen, ethische Aspekte aus der Prasumption des Gutseins auszuschlie3en,
scheint es die Einsicht in die menschliche Torheit unmdglich zu machen, verniinf-
tige Liebe gegeniiber Personen zu entwickeln, die keinen Beweis ihrer Tugenden
erbracht haben. Thomasius vertritt allerdings die Auffassung, dass die von der
verniinftigen Liebe vorausgesetzte Achtung die Form einer Prasumption annechmen
sollte.

Eine zweite, externe und komparative, Perspektive nimmt die Frage auf, wie eine
Prasumption des ethischen Gut-seins mit den Beobachtungen zur menschlichen Tor-
heit vereinbart werden konnte. In dieser Hinsicht ist die Diskussion der Prasumption
des Gut-seins bei Christian Wolff (1679-1754) aufschlussreich. Wolff akzeptiert die
Diagnose, dass Torheit den menschlichen Willen beeintrichtigt. Aber er weist darauf
hin, dass die negativen Folgen der Torheit nicht unbemerkt bleiben und deshalb eine
starke Motivation bilden kdnnen, Torheit zu vermeiden. Diese negativen Erfahrun-
gen lassen vermuten, dass alle (erwachsenen und gesunden) Menschen die Fahigkeit
zur Einsicht besitzen, dass die Verletzung von Normen des Naturrechts Folgen hat,
die natiirlicherweise schlecht fiir sie sind. Wenn Wolffs Argument iiberzeugend ist,
dann schlieBt menschliche Torheit es nicht aus, anderen mit Wertschétzung und den
damit verbundenen sozialen Gefiihlen zu begegnen, auch bevor sie einen Beweis
ihrer Tugenden geliefert haben. Wolffs Auffassung der Prasumption des Gut-seins
schliet damit Annahmen {iber moralische Charaktereigenschaften ein. Dies ist ent-
scheidend fiir sein Staatsverstindnis, das dem offentlichen Recht eine Funktion in
der intellektuellen und moralischen Vervollkommnung der Biirger und Biirgerinnen
zuschreibt.

Diesem vergleichenden Ansatz steht ein Einwand gegeniiber, der sich aus Ian
Hunters Begriff der ,,rivalisierenden Aufklarung® (rival enlightenments) ergibt. Hun-
ter zufolge ist Thomasius ein Verfechter einer antimetaphysischen staatsbiirgerlichen
Philosophie (civil philosophy), wihrend er in Wolff eine anachronistische Reminis-
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zenz an die akademische Metaphysik (university metaphysics) sieht. Nach Hunter
,,blieb die akademische Metaphysik der Verankerung der staatsbiirgerlichen Wissen-
schaften der Ethik, des Rechts und der Politik in der transzendenten Wahrheit iiber
den Umweg einer philosophischen Reflexion iiber ihre ,rationalen‘ Grundlagen
verhaftet.” Hunter betont, dass Thomasius ,,seine Studenten vor der intellektualisti-
schen Anthropologie warnte, die im metaphysischen Rationalismus enthalten ist—
den Lehren, dass die Natur Gottes im Denken besteht, dass die Natur des Menschen
im Denken besteht und dass das Wohl und Gliick der gesamten Menschheit in der
richtigen Anordnung des Denkens besteht—mit der Begriindung, dass die Kultivie-
rung einer transzendenten Vernunft, die mit Gott geteilt wird, fiir zukiinftige Juristen
und Staatsménner absolut ungeeignet sei.“10

Aus der Perspektive der Dichotomie zwischen metaphysischer und ziviler Philo-
sophie mag der Vorschlag, Thomasius’ und Wolffs Auffassungen zur Prasumption
des Gut-seins zu vergleichen, nicht vielversprechend erscheinen. Diesem Einwand
kann mit der These begegnet werden, dass die Debatte liber die Prasumption des
Gut-seins als aufschlussreicher Test fiir Plausibilitit von Hunters Dichotomie dienen
kann. Die Reflexion tiber Hunters Interpretationen ist dabei keine unnétige Kompli-
kation fiir die Interpretation der divergierende Auffassungen der Prasumption des
Gut-seins. Im Gegenteil lenkt sie die Aufmerksamkeit auf eine metaphilosophische
Dimension, die die Positionen von Thomasius und Wolff zur Prasumption des Gut-
seins kommensurabel macht. Thomasius und Wolff teilen die Auffassung, dass,
auch wenn uns Wissen iiber bestimmte Individuen fehlt, wir in solchen Situationen
rational handeln konnen, indem wir uns auf Aspekte gemeinsam geteilten Wissens
berufen.

In seinen Fundamenta iuris naturae et gentium (1705) entwickelt Thomasius
eine Analyse der Grundbegriffe des Naturrechts auf der Grundlage des ,,gesunden
Menschenverstandes® (sensus communis), wobei nach seinem Verstindnis der In-
halt des gesunden Menschenverstandes aus der sinnlichen Erfahrung hervorgeht.!
Diese Auffassung ist nicht so weit entfernt von denjenigen Teilen von Wolffs prak-
tischer Philosophie, die nicht von spekulativen (und insbesondere theologischen)
Annahmen abhingen. Die Begriffe, die Wolff verwendet, um die Prasumption des
Gut-seins zu stiitzen, gehoren in seinen Augen zu den ,,Gemeinbegriffen (notiones
communes). Nach seiner Auffassung handelt es sich dabei um allgemein geteilte Be-
griffe, die im alltdglichen Sprachgebrauch (usus communis) zam Ausdruck kommen.
Wolff wendet diesen metaphilosophischen Begriff nicht nur in seiner praktischen
Philosophie, sondern auch in seiner Metaphysik an. Dies ist besonders relevant fiir
die Aspekte seiner Metaphysik, die zu den Ausgangspunkten seiner praktischen
Philosophie gehdren, wie z. B. der Begriff der Vollkommenheit, aus dem Wolff

9 Hunter 2001, S. 91.
10 Hunter 2001, S. 73.
11 Thomasius 1705, ,,Caput prooemiale*, § 24.
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den Begriff des natiirlichen Gut-seins ableitet. Wolff hélt eine Trennung von juristi-
schen und ethischen Aspekten der Giitevermutung fiir nicht gerechtfertigt, doch aus
Griinden, die sich mit den von Thomasius angefiihrten Griinden sinnvoll vergleichen
lassen.

2. Sensus Communis und die Prdsumption des Gut-seins bei Thomasius

Das zentrale Argument fiir die Bildung einer Vermutung gegen die Tugendhaftigkeit
anderer findet sich in der von Thomasius betreuten Dissertation von Zacharias
Schmidt, De existimatione, fama et infamia extra rempublicam (1709). Schmidt
leugnet nicht die Moglichkeit, dass Menschen tugendhafte Charakterziige entwi-
ckeln konnen. Diese Charakterziige sind der Gegenstand gerechtfertigter Achtung
und Selbstachtung. Allerdings kann das Vorhandensein tugendhafter Charakterziige
nicht vorausgesetzt werden:

Die beiden Arten der Achtung werden teils durch die Anerkennung der Torheit der
Menschheit, teils durch die Anerkennung der eigenen Torheit erlangt. Diese Erkennt-
nis ist die Quelle aller Weisheit, denn ohne sie kann es keinen ernsthaften Wunsch
geben, echte Selbstachtung zu erlangen. Daraus folgt natiirlich, dass die verbreitete
Uberzeugung von der Vollkommenheit und Vortrefflichkeit der menschlichen Natur
schédlich ist.”?

Hier wird deutlich, dass der Begriff der Torheit (stultitia) der Einbezichung ethisch
guter Charaktereigenschaften in die Annahme der Gutmiitigkeit entgegensteht. Tor-
heit wird als das verstanden, was die meisten Menschen daran hindert, das zu schét-
zen, was es wert ist, geschétzt zu werden, und damit libersteigertes Selbstwertgefiihl
zu vermeiden. Dementsprechend beschreibt Schmidt die Anerkennung von Torheit
als Mittel zur Uberwindung von Arroganz.!3

Der Begriff der Torheit (stultitia, stoliditas) stammt aus Thomasius’ Fundamenta
iuris naturae et gentium. Nach Thomasius’ Definition impliziert Torheit ein Defizit
im Urteilsvermdgen iiber kausale Beziehungen:

Wer die Verbindung zwischen den kausalen Kriften nicht nur hinsichtlich ihres ge-
genwirtigen, sondern auch ihres zukiinftigen Einflusses richtig einschétzt, wird weise
und klug genannt; wer die gegenwirtigen kausalen Kréfte richtig einschétzt, aber
nicht richtig iiber ihre Verbindung und ihre Dauer nachdenkt, wird schlau genannt;
wer zu beidem unfihig ist, wird leichtsinnig und téricht genannt.'

Dieser Begriff der Torheit liegt Thomasius’ These zugrunde, der zufolge ,,[a]lle
Menschen von Natur aus schwach und tdricht sind, oder wenn dies zu hart klingt,

12 Thomasius/Schmidt 1709, S. 13.
13 Thomasius/Schmidt 1709, S. 14.
14 Thomasius 1705, S. 53.
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so sind sie nicht weise.“!> Thomasius erklirt in den Cautelae circa praecognita
jurisprudentiae (1710), dass die Ursache der Torheit nicht so sehr in kognitiven
Einschrinkungen als vielmehr in den Begrenzungen unseres Willens besteht.!® Wie
er behauptet, lasst sich dies daran erkennen, dass theoretisches Wissen iiber ethische
Giite oft mit einem Mangel an ethischer Tugend verbunden ist.!” Seiner Meinung
nach zeugt diese Diskrepanz von einer tiefen Gleichgiiltigkeit gegeniiber unserem
Zustand.!® Dies zeigt ein Defizit des Willens und nicht des Intellekts an.!® Wie
Thomasius ihn analysiert, hat dieses Defizit des Willens mehrere Ursachen. Eine
davon ist die irrationale Liebe zu anderen Menschen, die uns dazu bringt, die Vor-
urteile der menschlichen Autoritdt zu akzeptieren (weil wir denen glauben wollen,
die wir lieben).2% Eine andere Ursache ist die irrationale Selbstliebe, die dazu fiihrt,
dass wir die aus unserer eigenen Voreiligkeit (temeritas) entstehenden Vorurteile
akzeptieren (weil wir eine schnelle Befriedigung unserer Selbstliebe wollen).2!

Ein weiterer negativer Einfluss auf unseren Willen ist die extreme Unbestindig-
keit unseres Verlangens, nach dem wahren Gut zu streben: ,,Denn regelméBig ist es
so, dass das, was wir mit tiberméBiger Angst begehren, sobald wir es besitzen, uns
nicht mehr kiimmert, oder dass das, was wir flir gut hielten, uns oft Ekel bereitet
und wir darauf verzichten wollen.“?2 Schlimmer noch, in der Regel entwickeln wir
nicht einmal den Wunsch, nach dem wahren Guten zu streben, weil der Wille durch
ungliickliche Akte der Vorstellungskraft (imaginatio) verzerrt wird: ,,Die meisten
Freuden und Schmerzen sind nur eingebildet, insofern siec aus bloBen Gedanken
bestehen.“?3 Weil die Vorstellungskraft uns Dinge als angenehm darstellt, die uns auf
lange Sicht schaden, und uns zukiinftige Ereignisse als furchterregend présentiert,
auch in Situationen, in denen es uns nicht hilft, sie zu filirchten, suchen wir ,,térichte
Freuden‘ und kimpfen gegen ,,unnétige und sinnlose Schmerzen.*?*

Torheit ist also nicht nur auf eine Einschrankung unserer intellektuellen Fahigkei-
ten zuriickzufiihren, sondern vielmehr auf eine Verzerrung unseres Willens durch
dysfunktionale Leidenschaften und Vorstellungsakte. Thomasius ist der Ansicht,
dass die These, dass die Menschen von Natur aus toricht sind, durch den gesunden
Menschenverstand (sensus communis) gestiitzt wird: ,,Der gesunde Menschenver-
stand lehrt, dass es wenige Weise und viele Narren gibt.“25 Und er bekriftigt, dass
die Ansicht, dass Torheit auf einen verzerrten Willen und nicht auf mangelhafte

15 Thomasius 1705, S. 69.
16 Thomasius 1710, S. 5.

17 Thomasius 1710, S. 9-10.
18 Thomasius 1710, S. 10.
19 Thomasius 1710, S. 11.
20 Thomasius 1710, S. 14.
21 Thomasius 1710, S. 14.
22 Thomasius 1710, S. 15.
23 Thomasius 1710, S. 14-15.
24 Thomasius 1710, S. 14.
25 Thomasius 1705, S. 89.
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kognitive Féahigkeiten zuriickzufiihren ist, ebenfalls eine Frage des gesunden Men-
schenverstands ist: ,,Die tdgliche Erfahrung lehrt, dass Wahrheiten, selbst die niitz-
lichsten und dem Wohlbefinden férderlichsten, und ihre intellektuelle Erkenntnis die
Menschen nicht gliicklich und selig machen. 26

Fiir Thomasius erkldrt die kausale Rolle der Vorstellungskraft und der Leiden-
schaften, warum wir keine Vermutung zugunsten der ethisch guten Charakterziige
anderer Menschen bilden sollten. Stattdessen sollen diese Uberlegungen als Argu-
ment fiir die Ansicht fungieren, dass wir davon ausgehen sollten, dass Menschen
ethisch schlecht sind. Dies ldsst sich durch die beiden von Thomasius unterschiede-
nen Formen der Verpflichtung erkldren: die innere Verpflichtung (obligatio interna),
die aus dem Bewusstsein einer natiirlichen Gefahr entsteht, die sich aus einer Hand-
lung ergibt, und die dullere Verpflichtung (obligatio externa), die aus der Furcht
und der Hoffnung entsteht, die mit einem Gewinn oder einer ungewissen Gefahr
verbunden sind, die von freiwilligen menschlichen Entscheidungen abhéingen.?’ Die
juristische Prasumption des Gut-seins beruht auf der Annahme, dass die meisten
Menschen motiviert sein werden, die vom positiven Recht spezifizierten Strafen
zu vermeiden—das heiflt, es handelt sich um eine Vermutung beziiglich der Erfiil-
lung einer dufleren Verpflichtung. Nach Thomasius hingegen fiihrt die menschliche
Torheit zu einer Vermutung gegen die Erfiillung innerer Pflichten: ,,Bei den Toren
wird die innere Pflicht fast nie filir eine Pflicht gehalten, weil sie die notwendige
Verbindung der Dinge ignorieren oder verachten und willkiirlichere Ubel befiirch-
ten.“?8 Hier wird deutlich, dass der Begriff der Torheit das ist, was der Einbeziehung
ethisch guter Charakterziige in die Prasumption des Gut-seins entgegensteht.

Die Prasumption gegen das ethische Gut-sein anderer prdgt auch Thomasius’
Sicht auf das Wesen der Aufklarung. Seiner Ansicht nach obliegt es den aufgeklar-
ten oder ,,weisen™ Menschen, die noch nicht aufgeklarten zu fithren. Im Idealfall
besteht die Aufgabe darin, letztere zu Weisen zu machen. Zwar ist Thomasius
nicht der Ansicht, dass die Torheit niemals durch Ratschldge besiegt werden kann—
insbesondere dann nicht, wenn die Ratschldge Griinde nennen, die die Beratenen
leicht selbst hétten herausfinden konnen.?® Er ist jedoch der Ansicht, dass es sich
hierbei nicht um einen gewohnlichen Fall handelt. Deshalb empfiehlt er den Weisen
eine Strategie, die darin besteht, die falsche Vorstellung der Toren zu nutzen, um
sie dazu zu bringen, von Handlungen Abstand zu nehmen, die die 6ffentliche Sicher-
heit gefihrden konnten, und ihre Leidenschaften zu ziigeln.’® Wenn man annimmt,
dass andere so behandelt werden miissen, als ob sie keine Vorstellungen iiber die
innere Verpflichtung haben konnten, dann verdienen sie keine Achtung fiir ihre

26 Thomasius 1710, S. 9-10.
27 Thomasius 1705, S. 95.
28 Thomasius 1705, S. 95.
29 Thomasius 1705, S. 133.
30 Thomasius 1705, S. 96.
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tugendhaften Charakterziige, es sei denn, sie erbringen den Beweis dafiir, dass sie
diese Charakterziige entwickelt haben. Das bedeutet jedoch, dass bei den meisten
Menschen davon ausgegangen werden muss, dass sie nicht in der Lage sind, ihren
inneren Verpflichtungen nachzukommen, bis sie gegenteilige Anzeichen geben. Die-
ses Verstdndnis des Projekts der Aufkldrung bringt eine Haltung gegeniiber Toren
zum Ausdruck, die der Prasumption des ethischen Gut-seins zuwiderlauft.

Es wire falsch zu sagen, dass die Uberlegungen zur menschlichen Torheit keine
niitzlichen emotionalen Konsequenzen hétten. Fiir Thomasius besteht das Ziel des
Weisen darin, ,,eine stille und demiitige Toleranz und eine Liebe zu den Schwachen*
(placitam & humilem tolerantiam ac amorem infirmorum) zu erreichen.’! Aber
andere fiir ihre ethischen Schwéchen zu lieben, ist etwas ganz anderes, als sie fiir
ihre guten ethischen Eigenschaften zu lieben. Dies ist ein Problem fiir die innere
Kohirenz von Thomasius’ Position, weil er behauptet, dass es eine soziale Emotion
gibt, die eine notwendige Bedingung fiir ein gliickliches Leben darstellt. Dabei han-
delt es sich um eine ,,verniinftige Liebe.*3? Verniinftige Liebe setzt Annahmen {iber
die Charaktereigenschaften der geliebten Person voraus. Dies wird deutlich, wenn
Thomasius die Auffassung vertritt, dass das Merkmal der ,,unverniinftigen Liebe*
darin besteht, dass sie nicht auf die Tugenden einer anderen Person ausgerichtet
ist. Er erkldrt, dass die Liebe zu Menschen, die kein kohérentes Verhaltensmuster
haben, unweigerlich zu verstdrenden emotionalen Erfahrungen fithrt—ein stdndiges
Schwanken zwischen positiven und negativen Leidenschaften.’> Im Gegensatz da-
zu ist Thomasius der Ansicht, der Grund der verniinftigen Liebe bestehe in der
Vermutung, die andere Person liebe die Tugend.?* Damit leitet Thomasius eine
Eigenschaft der verniinftigen Liebe von einem grundlegenden Merkmal der Tugend
ab: Tugend fiithrt zu Verhaltensmustern, die nicht nur gesellschaftlich vorteilhaft,
sondern auch unter einer Vielzahl von Umsténden stabil sind. Menschen zu lieben,
die stets tugendhaft handeln, fiihrt systematisch zu positiven emotionalen Erfahrun-
gen. Damit vermeidet die verniinftige Liebe die negativen Erfahrungen, die mit der
unverniinftigen Liebe verbunden sind. Menschen zu lieben, von denen wir vermuten,
dass sie entsprechende Charakterziige besitzen, ist rational, weil wir die daraus
resultierenden stabilen emotionalen Erfahrungen erwarten.

Thomasius bezeichnet die Vermutung, dass andere die Tugend lieben, als ,,Ae-
stim*“ oder ,,Hochachtung.“3> Umgekehrt beschreibt er die von der verniinftigen
Liebe vorausgesetzte ,,Hochachtung* als ,,Muthmassung.‘3¢ Damit verwendet er den
Terminus, der in der juristischen Literatur seiner Zeit das deutsche Aquivalent zum

31 Thomasius 1705, S. 87.

32 Thomasius 1726b, S. 5-6.
33 Thomasius 1726b, 21-22.
34 Thomasius 1726a, S. 272.
35 Thomasius 1726a, S. 272.
36 Thomasius 1726a, S.272.
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lateinischen Terminus ,,praecsumptio bildet. So ist es nicht {iberraschend, dass er die
Grundstruktur der ,,Hochachtung® der Grundstruktur der Prasumption nachbildet.
Ihm zufolge kann die Vermutung, eine andere Person liebe die Tugend, aufrechter-
halten werden, solange die Person, die die Vermutung bildet, nichts ethisch Schlech-
tes im Verhalten des anderen bemerkt.’” Das bedeutet, ,,Hochachtung® besteht in
der Prasumption des ethischen Gut-seins. Wenn verniinftige Liebe ,,Hochachtung®
voraussetzt, dann kann verniinftige Liebe nicht gebildet werden, ohne ethische As-
pekte in die Prasumption des Gut-seins einzubeziehen. Das Problem fiir die innere
Kohirenz von Thomasius’ Position ergibt sich daraus, dass seine Uberlegungen
zur menschlichen Torheit gegen die Vermutung sprechen, dass andere die Tugend
lieben.

Die Schwierigkeit wird dadurch verschérft, dass sich Thomasius bewusst ist, dass
sich gesellschaftliche Achtung oft von der in der verniinftigen Liebe vorausgesetzten
,,Hochachtung* unterscheidet:

Der Grund verniinftiger Liebe und Freundschaft, die Hochachtung tugendhafter Leute
ist fast ein unbekantes Wesen, indem die Tugend verachtet und ausgelachet, und im
Gegenteil die offenbahren Laster, oder zum wenigsten die Schein-Tugenden aestimie-
ret und vollzogen werden [...].38

Thomasius macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, wie sich die na-
tiirlichen Defizite des menschlichen Willens auf die Art und Weise auswirkt, wie
sich die Menschen um Achtung bemiihen. Nach seiner Diagnose bemiihen sie sich
in den meisten Féllen, sich {iber andere zu erheben und insgeheim die Stellung
anderer zu vermindern.?® Daher ist er der Ansicht, dass echte Bescheidenheit—
verstanden als Achtung vor den Rechten anderer und als Bereitschaft, fiir sich
selbst nicht mehr zu fordern, als andere von Rechts wegen schulden—ein seltenes
Phénomen ist.** Wenn dies die gewohnliche Geisteshaltung kennzeichnet, dann ist
Hoflichkeit nichts anderes als der Ausdruck von Duplizitit, die das Misstrauen
gegeniiber anderen verschleiert und die emotionale Nihe zu anderen verhindert.*! Es
ist auch eine Geisteshaltung, die erklért, warum ehrgeizige Menschen, anstatt nach
authentischen Beziehungen zu streben, die ihnen fehlenden wiinschenswerten Cha-
raktereigenschaften vorzutduschen und die unerwiinschten Charaktereigenschaften,
die sie haben, zu verbergen wissen.*? In diesem Fall ist aber das Fehlen von duBeren
Anzeichen von Untugenden keine verldssliche Grundlage dafiir, bei anderen tugend-
hafte Charakterziige zu vermuten. Im Gegenteil, die Strategien der Dissimulation
stellen eine starke Motivation dar, denjenigen, die aus falschen Griinden geschétzt

37 Thomasius 1726a, S. 272.
38 Thomasius 1726b, S. 7.
39 Thomasius 1726b, S. 6.
40 Thomasius 1726b, S. 6.
41 Thomasius 1726b, S. 8.
42  Thomasius 1726b, S. 315.
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werden wollen, ,,Hochachtung® vorzuenthalten. Daher kann Achtung im Sinn von
Wertschitzung keine Vermutung sein, die auf Annahmen iiber die menschliche Na-
tur beruht. ,,Hochachtung® kommt deshalb nicht nur faktisch selten vor, sondern es
ist nicht klar, wie es eine Pflicht geben kann, ,,Hochachtung® zu entwickeln. Und so
scheint es unmdglich zu sein, diejenigen rational zu lieben, die keine ,,Hochachtung*
verdienen.

Wir befinden uns also in einem Spannungsfeld: Einerseits argumentiert Thoma-
sius, dass wir positive soziale Emotionen entwickeln kénnen, auch wenn wir aus-
schlieBlich die rechtliche Bedeutung der Prasumption des Gut-seins akzeptieren.
Diese Emotionen beschrinken sich allerdings auf ein Mitgefiihl fiir die Schwéche
anderer und sind in diesem Sinn nicht mit Achtung im Sinne von Wertschitzung
fiir andere verbunden. Andererseits argumentiert er, dass wir die wichtigste positi-
ve soziale Emotion—die rationale Liebe—nur dann entwickeln kénnen, wenn wir
davon ausgehen, dass andere aus ethischer Sicht gut sind. Seine Uberlegungen zur
menschlichen Natur geben aber keinen Anhaltspunkt dafiir, weshalb wir eine solche
Vermutung bilden sollten. Im Gegenteil sprechen Thomasius’ Uberlegungen zur
menschlichen Torheit gegen die Vermutung, dass andere tugendhafte Charakterziige
besitzen. Ich kenne keine Stelle, an der Thomasius diese Spannung aufgeldst hét-
te. Diese unaufgeldste Spannung macht aber auch klar, weshalb die Einbeziehung
ethischer Aspekte in die Prasumption des Gutseins eine Antwort auf Problem der
menschlichen Torheit erfordert.

3. Notiones Communes und die Présumption des Gut-seins bei Wolff'

Eine solche Antwort kann bei Wolff gefunden werden. Seine Antwort ist informativ,
weil er sie von Priamissen ableitet, die er als Gemeinbegriffe (notiones communes)
betrachtet.*> Damit bleibt seine Antwort im Rahmen einer metaphilosophischen
Auffassung, die sinnvoll mit Thomasius’ Bezug auf den sensus communis verglichen
werden kann. In Wolffs Naturrechtstheorie findet sich ein Verstidndnis der Prasump-
tion des Gut-seins, das rechtliche und ethische Aspekte integriert:

Meistens beurteilen die Menschen die Tugenden anderer nur aufgrund der dufleren
Handlungen, die sie der Tugend zuschreiben, wenn sie mit dem Naturgesetz iiber-
einstimmen; und in einem zweifelhaften Fall, wenn die Verstellung nicht entdeckt
werden kann, wird die Ubereinstimmung zwischen der duBeren und der inneren Hand-
lung zu Recht prasumiert, gemi dem Gemeinplatz: Jeder wird bis zum Beweis des
Gegenteils als gut prasumiert.**

43 Zu Wolffs Auffassung der notiones communes, siehe Blank 2019a, 2019b, 2024a.
44 Wolff'1750-1753, V, § 608, Anm.
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Diese Passage liasst kaum Zweifel daran, dass Wolffs Verstindnis der Giitevermu-
tung sich nicht auf die RechtmafBigkeit dulerer Handlungen beschrinkt, sondern
auch Annahmen tber die geistigen Aktivitdten anderer einschlieft. Dies wird durch
die Beispiele bestitigt, die er fiir die ethische Giitevermutung anfiihrt. Beispielswei-
se argumentiert Wolff, dass in einem zweifelhaften Fall ,,jemand [...] davon ausgeht,
dass er etwas moralisch Wahres gesagt hat, wenn er um der Gewissheit menschlicher
Interaktionen willen gezwungen ist, etwas moralisch Wahres zu sagen.“4> Dasselbe
gilt fiir die Wahrhaftigkeitsvermutung in Situationen, in denen eine Verpflichtung
zur Wahrheit besteht.*® Analog verwendet er die Uberlegung, dass es eine ethische
Pflicht gibt, nicht ohne reifliche Uberlegung zu handeln, als Begriindung der Pri-
sumption, dass andere nach reiflicher Uberlegung gehandelt haben.*” Laut Wolff
impliziert selbst die juristische Prasumption des Gut-seins Annahmen iiber mentale
Zusténde:

Auch wenn das Gericht nur iiber duflere Handlungen urteilen kann, miissen die Zi-
vilgesetze dennoch die Ubereinstimmung zwischen der duBeren Handlung und den
inneren Handlungen fordern [...]. Denn auch wenn vor Gericht nur die Ubereinstim-
mung zwischen der dufleren Handlung und dem Gesetz beriicksichtigt werden darf,
ist der Einzelne nicht im rechtlichen Sinne gerecht, weil seine Handlung die charakte-
ristischen dufleren Bedingungen fiir eine gerechte Handlung aufweist, sondern weil
diese Ubereinstimmung auch eine Ubereinstimmung zwischen der Handlung und
dem inneren Gesetz voraussetzt, da jeder Mensch bis zum Beweis des Gegenteils
als gut gilt; deshalb muss vor Gericht, wo nur die duflere Handlung beriicksichtigt
werden kann und wo daher ihre Abweichung von der inneren Handlung nie bewiesen
werden kann, ihre Ubereinstimmung mit der inneren Handlung immer vorausgesetzt
werden.*

Allerdings wirft die Prasumption der Ubereinstimmung zwischen duBeren und in-
neren Handlungen auch Klugheitsfragen auf: Wére es nicht kliiger, mit giinstigen
Annahmen tber die personlichen Eigenschaften eines anderen Menschen zu warten,
bis man geniigend Erfahrungen gesammelt hat? Wolff ist sich durchaus der Tatsache
bewusst, dass die Torheit weit verbreitet ist. So stellt er beispielsweise fest, dass ,,die
Torheit mehr Menschen regiert als die Weisheit,“4° dass ,,die torichtesten Menschen
diejenigen sind, die ihre Torheit nicht zugeben wollen, 3 dass ,,wir jeden Tag sehen,
dass Menschen guten Willens unklug handeln [...] und nicht selten téricht,*S! und
dass ,,niemand in allen Dingen weise ist.“>2 Er ist jedoch nicht der Ansicht, dass
das weit verbreitete Auftreten menschlicher Torheit die Annahme des ethischen Gut-

45 Wolff 1740-1748, 111, § 1018, Anm.
46 Wolff 1740-1748, 111, § 1018, Anm.
47 Wolff 1740-1748, V, § 563.

48 Wolff1729a, S. 232-233.

49 Wolff 1750-1753, IV, § 116, Anm.
50 Wolff1750-1753, 1V, § 263, Anm.
51 Wolff1750-1753, 1, § 119, Anm.
52 Wolff 1740, § 692.
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seins untergrébt. Sein Eintreten fiir ein umfassenderes Verstdndnis der Prdsumption
des Gut-seins stiitzte sich auf die Uberlegung, dass wir eine intrinsische Motivation
haben, natiirliche Pflichten zu erfiillen und unangenehme Erfahrungen zu vermei-
den. Und diese Uberlegung leitet sich aus dem ab, was Wolff als Gemeinbegriffe
betrachtet, wie dem Begriff der Vollkommenheit und dem Begriff des intrinsischen
Gut-seins.

Die Relevanz der Gemeinbegriffe in Wolffs Philosophie steht in Gefahr verdun-
kelt zu werden, wenn man, wie Hunter es tut, Wolffs Metaphysik ,,als eine Ausar-
beitung und Systematisierung der Metaphysik von Leibniz* versteht.? Ich stimme
Hunter zu, dass Wolffs Deutsche Metaphysik ,,denselben theo-rationalistischen Cha-
rakter wie Leibniz’ Discours de métaphysique besitzt, wobei Wolff die Welt als
Spiegel der géttlichen Vollkommenheiten und ihre Geschopfe als Reflexionen des
gottlichen Intellekts behandelt.“>* Dieser Aspekt der Deutschen Metaphysik bringt
Wolffs Interesse an philosophischen Hypothesen zum Ausdruck. Wolff argumentiert,
dass philosophische Hypothesen darauf abzielen, in Analogie zu den erklarenden
Hypothesen in der Astronomie Erkldrungen fiir Phdnomene zu finden.> Er schreibt
Hypothesen eine zentrale Rolle fiir den Fortschritt der Naturwissenschaften und
der Philosophie zu: Hypothesen fithren zur Beobachtung neuer Phénomene, die
wiederum zur Formulierung neuer Hypothesen fithren, wenn die Beobachtungen mit
den vorherigen Hypothesen unvereinbar sind.>® Wolff macht jedoch auch deutlich,
dass die von Hypothesen ausgehenden Argumente keine Beweise fiir philosophische
Lehren liefern: ,,Hypothesen diirfen nicht als Prinzipien beim Beweis von Aussagen
verwendet werden, die in der Philosophie als Lehren zugelassen sind.*>7 Wenn
philosophische Argumente also demonstrativ sein sollen, wie es sich Wolff erhofft,
miissen sie von Prinzipien ausgehen, die nicht hypothetisch sind.

Fiir Wolff konnen diese Prinzipien nicht gefunden werden, ohne die Gemeinbe-
griffe zu berticksichtigen. Er versteht einen Gemeinbegriff nicht als eine platonische
Idee, sondern als einen Inhalt, der im alltdglichen Sprachgebrauch (in sermone com-
muni) zum Ausdruck kommt, auch wenn wir dieser Tatsache nicht immer Aufmerk-
samkeit schenken.’® Die Aufgabe der Philosophie besteht in Wolffs Augen darin,
solche Begriffe zu identifizieren und zu erldutern. Dabei spricht die Philosophie,
wie er betont, immer von denselben Begriffen, die bereits im vorphilosophischen
Denken vorhanden waren. Wie Wolff argumentiert, sind diese Begriffe bereits im
vorphilosophischen Denken vorhanden, weil die Universalien im Erkennen des
Besonderen enthalten sind.’® Diese Auffassung der Beziehung zwischen dem all-

53 Hunter 2001, S. 266.
54 Hunter 2001, S. 266.
55 Wolff'1728, § 126.

56 Wolff'1728, § 126.

57 Wolff'1728, § 128.

58 Wolff'1736, § 9.

59 Wolff'1736, § 19.
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taglichen Sprachgebrauch und der philosophischen Analyse impliziert, dass das
vorphilosophische Denken bereits das enthélt, was Wolff als ,,natiirliche Ontologie*
(ontologia naturalis) bezeichnet:

Die gemeinsamen ontologischen Begriffe bilden eine Art natiirliche Ontologie. Die
natiirliche Ontologie kann als die Gesamtheit der verworrenen Begriffe definiert wer-
den, die abstrakten Begriffen entsprechen, mit deren Hilfe wir allgemeine Urteile iiber
das Sein ausdriicken, und die durch den Gebrauch der gewohnlichen Féahigkeiten des
Geistes erworben werden.

Folglich ersetzt die Ontologie als akademische Disziplin nicht die alltdgliche Welt-
anschauung durch eine andere, vermeintlich iiberlegene Auffassung der Grundstruk-
tur der Realitét, sondern klart vielmehr etwas, das bereits im menschlichen Geist
vorhanden ist. Etwas Analoges gilt fiir die praktische Philosophie:

In der Volkssprache, die reich an Wortern und Ausdriicken ist, um jede beliebige
Sache angemessen auszudriicken, sind die Einzelheiten viel deutlicher, nicht nur in
der Lehre von den Affekten, sondern vielmehr in der Philosophie im Allgemeinen und
insbesondere in der praktischen Philosophie. Denn es gibt kaum einen Geisteszustand,
dem die Volkssprache nicht eine besondere Formel widmet, die die einfachen Leute
oft korrekter verwenden als die Gelehrten, deren terminologische Vorurteile die Worte
von den Dingen trennen und die Wahrheit der Bedeutungen vernachlissigen.®!

Der alltigliche Sprachgebrauch driickt also eine groBere Vertrautheit mit den
Problemen des praktischen Lebens aus und ist daher weniger anfillig dafiir, den
Vorurteilen der Gelehrten zu erliegen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Wolff den
alltdglichen Sprachgebrauch als vollkommen klar oder immun gegen alltidgliche
Vorurteile betrachtet. Im Gegenteil, die Philosophie hat noch eine Aufgabe: ,,Die
alltaglichen Vorstellungen tiber die Moral sind nicht so korrekt, als dass sie nichts
Falsches enthielten. Unsere Aufgabe ist es jedoch, sie auf klare und distinkte Begrif-
fe zu reduzieren, sodass wir den irrigen Meinungen der Menschen keinen Raum
darin geben konnen. 62

Dieser metaphilosophische Rahmen ist relevant fiir die Analyse des metaphysi-
schen Begriffs der Vollkommenheit und der Verbindung zwischen dem Begriff der
Vollkommenheit und der praktischen Philosophie. Wolff definiert Vollkommenheit
als ,,die Kohdrenz in der Vielfalt [...]. Kohirenz ist die Tendenz, das gleiche Ziel
zu erreichen.“®3 Diese Struktur findet sich in organischen Kdrpern, zum Beispiel
wenn die Teile eines Auges dazu tendieren, ein klares und deutliches Netzhautbild
zu erzeugen. Sie findet sich auch in Artefakten, z. B. wenn die Teile einer Uhr dazu
tendieren, die genaue Zeit anzuzeigen. Noch wichtiger ist, dass sie auf das menschli-
che Leben angewendet werden kann: ,,Das Leben, insofern es einen Komplex freier

60 Wolff'1736, § 21.

61 Wolff1738, § 620, Anm.

62 Wolff1740-1748, 1, § 820, Anm.
63 Wolff1736, § 503.
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Handlungen bezeichnet, wird als vollkommen bezeichnet, wenn alle diese Handlun-
gen auf ein Ziel hinstreben, auf das auch die natiirlichen Handlungen hinstreben. 64
Beispielsweise ist die Erndhrung eine natiirliche Handlung der Koérperorgane, die
unter bestimmten Umstdnden gut funktioniert, und unsere freien Handlungen (wie
die Wahl von physiologisch mehr oder weniger geeigneten Nahrungsmitteln) konnen
mehr oder weniger im Einklang mit dem stehen, was eine gut funktionierende
Erndhrung erfordert. Wolff schliefit auch die natiirlichen Handlungen der Seele in
die Rubrik der natiirlichen Handlungen ein® und legt damit nahe, dass die Fihig-
keiten unserer Seele unter bestimmten Umsténden gut funktionieren, denen unsere
freien Handlungen mehr oder weniger entsprechen konnen. Insbesondere versteht er
die Vollkommenheit der Seele als die Kohdrenz zwischen den Verwendungen der
verschiedenen Seelenkrifte—den emotionalen, den volitiven und den rationalen.®®
Zwei weitere zentrale Begriffe im praktischen Denken Wolffs ergeben sich aus
dieser Analyse des Begriffs der Vollkommenheit: der Begriff des intrinsischen Gut-
seins und der Begriff der natiirlichen Verpflichtung. Wolff definiert intrinsisch gute
Handlungen als diejenigen willentlichen Handlungen, die von denselben Endursa-
chen bestimmt werden wie die natiirlichen Handlungen.’ Intrinsisch gute Handlun-
gen sind deshalb Handlungen, die auf unsere Vollkommenheit abzielen.®® Wolff
argumentiert, dass der Begriff des natiirlichen Gut-seins als dem, was Vollkommen-
heit an sich trdgt oder zur Vollkommenheit eines anderen Wesens beitrdgt, vom
alltidglichen Sprachgebrauch abgeleitet ist.®® Dariiber hinaus geht das intrinsische
Gut-sein mit einer natiirlichen Verpflichtung einher. Wie Wolff erklart: ,,[D]erjenige,
der uns zur Ausfithrung von Handlungen verpflichtet, verbindet dadurch eine Moti-
vation, diese ausfiihren zu wollen.“’? Er macht darauf aufmerksam, dass dies nicht
nur etwas ist, was Menschen durch ihre Handlungen bewirken konnen; auch die
menschliche Natur kann dies tun: ,,Das Wesen und die Natur der Menschen und
der Dinge haben eine Motivation mit intrinsisch guten und schlechten Handlungen
verbunden.“”" Daher gibt es eine Verpflichtung, Handlungen zu vollziehen, die auf
unsere Vollkommenheit abzielen.”> Genauer gesagt wird die fragliche Verpflichtung
als ,,natiirliche Verpflichtung™ (obligatio naturalis) beschrieben, d. h. als eine Ver-
pflichtung, die einen hinreichenden Grund in der menschlichen Natur hat.”

64 Wolff 1736, § 503.

65 Wolff 1736, § 503.

66 Wolff 1740-1748, 1, § 201.

67 Wolff1744,1, § 125.

68 Wolff 1738, § 554.

69 Wolff 1739-1741, 1, §§ 370; 697.
70 Wolff1744,1, § 127.

71 Wolff 1744,1, § 127.

72 Wolff1744,1, § 128.

73 Wolff 1744, 1, § 129.
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Die Frage ist natiirlich, warum wir davon ausgehen sollten, dass Individuen moti-
viert sein werden, das zu tun, was ihre Perfektion steigert. Das ist genau die Frage,
warum wir einen ethischen Aspekt in die Prasumption des Gut-seins einbeziehen
sollten. Wolffs Ubernahme von Descartes’ Beschreibung der Lust als Wahrnehmung
der Vollkommenheit erfiillt hier eine entscheidende argumentative Rolle.”* Wie
Wolff es definiert: ,,Lust ist eine Intuition oder ein intuitives Wissen von einer
gewissen Vollkommenheit, sei die Vollkommenheit nun wahr oder nur scheinbar.*7
Wolff argumentiert, dass der Begriff der Lust als verworrene Wahrnehmung von
Vollkommenheit mit der Erfahrung ibereinstimmt, denn ,,wir nechmen mit Lust
wahr, dass eine Uhr die einfachen Stunden und ihre Teile genau anzeigt. Darin aber
besteht die Vollkommenheit der Uhr [...].“7 Ahnlich versteht Wolff Unlust (taedi-
um) als ,,die intuitive Einsicht oder das intuitive Wissen um eine Unvollkommenheit,
sei sie nun wahr oder falsch [...].“”7 Der Unterschied zwischen tatsichlicher und
scheinbarer Vollkommenbheit ist entscheidend fiir die Stabilitdt der Lusterfahrung.
Wie Wolff behauptet, fiihrt wahre Vollkommenheit so oft zu Vergniigen, wie man
sich ihrer bewusst ist, was man zum Beispiel an dem Vergniigen sehen kann, das
uns die ars inveniendi so oft bereitet, wie sie uns zu einem Verstdndnis der Wahrheit
fiihrt.”® Die Beherrschung der Techniken der ars inveniendi ist eine Vollkommenheit
unseres Geistes; dhnlich erleben wir Freude daran, die Vollkommenheit anderer
Personen oder Objekte wahrzunehmen, weil dadurch eine Art von Vollkommenheit
in uns ist, nimlich die Fihigkeit, die Vollkommenheit duBerer Dinge zu erkennen.”

Wenn Vollkommenbheit eine stabile Disposition ist, ist auch das Vergniigen, das
sie bereitet, stabil.®? Dies ist so, weil das Vergniigen an wirklicher Vollkommenheit
auch dann bestehen bleibt, wenn man anfangt, seinen Geist zu erforschen, was sie
von dem Vergniigen unterscheidet, die aus Selbsttiuschung entsteht.8! Das Vergnii-
gen an realen Vollkommenheiten kann uns nicht schaden, denn ,,es neigt vielmehr
den Appetit in die Richtung, in die er streben soll, sodass der sinnliche Appetit
spontan mit dem rationalen Appetit iibereinstimmt.*®2 Das bedeutet, das Vergniigen
an Vollkommenheiten ist selbst eine Quelle der weiteren Vervollkommnung unseres
Geistes. Diese Erfahrungen liefern starke Motivationen fiir moralisches Handeln.
Wenn wir uns etwas vorstellen, das wir gut gemacht haben, sind wir uns der Voll-
kommenbheit unseres Zustands oder der Vollkommenheit anderer bewusst, die wir

74 Descartes 1650, art. 148.
75 Wolff'1738, § 511.

76 Wolff'1738, § 512.

77 Wolff'1738, § 518.

78 Wolff'1738, § 513.

79 Wolff'1738, § 519.

80 Wolff'1729b, S. 214.

81 Wolff'1729b, S. 215-16.
82 Wolff'1729b, S. 217.
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gefordert haben.®3 Die innere Erfahrung zeigt, dass diese Leidenschaft im Vergleich
zu den anderen Leidenschaften die angenehmste ist.3* Daher nimmt Wolff den
Begriff der Zustimmung zu sich selbst (aquiescentia in seipso) fiir einen Gemein-
begriff.®> Dementsprechend versteht er Bedauern als die Traurigkeit, die sich aus
unserem Urteil ergibt, dass wir etwas Falsches getan haben.8¢ Auch hier behauptet
er, dass der Begriff des Bedauerns dem alltéiglichen Sprachgebrauch entspricht.®’

Diese Gruppe von Ideen erklart, warum Wolff nicht die gleichen Schlussfolgerun-
gen wie Thomasius aus den Beobachtungen iiber die menschliche Torheit zieht.
Wolff stiitzt sich dabei auf die These, dass die Torheit die Menschen ungliicklich
macht. Dies ist seine Begriindung:

Denn der Tor handelt manchmal mit einem unerlaubten Ziel, manchmal mit unerlaub-
ten Mitteln und manchmal mit Mitteln, mit denen das Ziel nicht verfolgt werden kann.
Wenn er Mittel einsetzt, mit denen das Ziel nicht verfolgt werden kann, wird er seine
Handlung bereuen, weil das Ergebnis nicht seinen Wiinschen entspricht. Wenn er mit
einem unerlaubten Ziel handelt oder unerlaubte Mittel einsetzt, tut er das, was das
Naturgesetz verbietet, also iibertritt er es. Weil Bedauern den Geist verwirrt und trau-
rig macht, sodass Unzufriedenheit darin vorherrscht, trigt diese unangenehmste aller
Wirkungen wesentlich zum Ungliick bei. Und weil die Ubertretung des Naturgesetzes
die Menschen ungliicklich macht, ist es offensichtlich, dass die Torheit die Menschen
ungliicklich macht.®®

Eine solche Erfahrung tritt beispielsweise auf, wenn wir uns unserer Unvorsichtig-
keit im Urteilen bewusst werden:

Es ist bekannt, dass unvorsichtiges Urteilen und mangelnde Aufmerksamkeit zu den
Unvollkommenheiten des Geistes zdhlen, da die Vollkommenheit des Geistes darin
besteht, dass man nur Aussagen iiber ausreichend diskutierte Fragen macht, nachdem
man diesen Diskussionen geniigend Aufmerksamkeit geschenkt hat [...]. Niemand
kann es vermeiden, mit sich unzufrieden zu sein und sich dieser Unzufriedenheit
bewusst zu sein, weil er ein solch unvorsichtiges Urteil nicht vermieden hat oder weil
seine Aufmerksamkeit zu wiinschen iibriglie. Wir werden also von Unzufriedenheit
betroffen, wenn wir uns einer unserer Unzulidnglichkeiten bewusst sind.?

Wolff leugnet nicht die Realitdt des unbedachten Urteilens. Er stellt jedoch fest, dass
das Bewusstwerden der eigenen Unbesonnenheit an sich schon eine unangenehme
Erfahrung ist, die uns eine Diskrepanz zwischen unseren natiirlichen Bediirfnissen
und der Funktionsweise unseres fehlgeleiteten Verstandes bewusst macht. Dass die
Unbesonnenheit im Urteilen eine Unvollkommenheit des menschlichen Geistes dar-

83 Wolff 1738, § 554.
84 Wolff1738, § 735, Anm.
85 Wolff 1738, § 754.
86 Wolff 1738, § 755.
87 Wolff 1738, § 760.
88 Wolff 1750-1753, 1, § 459.
89 Wolff 1738, § 519.
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stellt, kann dabei ,,leicht als aus unserem alltdglichen Begriff der Vollkommenheit
abgeleitet gezeigt werden.“?° Die aus dem voreiligen Urteil erwachsende unerfreu-
liche Erfahrung motiviert uns, in unserem Urteil vorsichtiger und sorgfiltiger zu
werden. Wie Wolff sagt, ,.entsteht aus Unzufriedenheit schlieflich Abneigung.“!
Wenn Unvorsichtigkeit im Urteil das Ergebnis eines verzerrten Willens sein kann,
kann die Unzufriedenheit mit einem unvorsichtigen Urteil die Korrektur unseres
Willens motivieren.

Wolff bestreitet also nicht, dass Menschen oft téricht handeln, aber er behauptet,
dass sie jedes Mal, wenn sie toricht handeln, dadurch ungliicklich werden. Auf
diese Weise wird eine Verbindung zwischen der natiirlichen Verpflichtung und der
menschlichen Motivation hergestellt. Sowohl die Freude an der Wahrnehmung unse-
rer Vollkommenheit als auch die Unlust an der Wahrnehmung unserer Unvollkom-
menheit sind Motivationen fiir die Erfiillung der natiirlichen Pflicht, Handlungen zu
wihlen, die von Natur aus gut sind, und Handlungen zu vermeiden, die von Natur
aus schlecht sind. Diese Verpflichtungen werden nicht von aullen auferlegt, sondern
sind Teil der Struktur der menschlichen Motivation. Dies ist eine Antwort auf den
Einwand, dass Menschen zu toricht sind, um motiviert zu sein, den Pflichten zu
folgen, die Thomasius als ,,intrinsische Pflichten* bezeichnet. Das durch die Torheit
verursachten unerfreulichen Erfahrungen liefern einen Grund fiir die Bildung der
Prasumption, dass alle Menschen geneigt sein werden, die Pflichten des Naturgeset-
zes zu erfiillen. Und sie liefern Wolff einen guten Grund, in die Prdsumption des
Gut-seins nicht nur die Annahme einzubeziehen, dass jeder geneigt sein wird, von
der Verletzung positiver Gesetze abzusehen, sondern auch die Annahme, dass jeder
motiviert sein wird, tugendhafte Charakterziige zu entwickeln.

4. Schluss

Dieses Kapitel hat einen kritischen Blick auf die Trennung zwischen juristischen
und ethischen Aspekten der Prasumption des Gut-seins geworfen. Dabei stand nicht
die lineare Entwicklung im Vordergrund, die von Thomasius und seiner Schule zu
Kant fiihrt. Vielmehr wurde auf eine interne Schwierigkeit der Position von Thoma-
sius hingewiesen und herausgestellt, dass Wolff eine Auffassung der Priasumption
des Gut-seins vertritt, die eine plausible Alternative zur Auffassung von Thomasius
darstellt.

Die internen Schwierigkeiten von Thomasius’ Position ergeben sich daraus, dass
ihn einerseits die Analyse der menschlichen Torheit zu dem Schluss fiihrt, dass
ethisch gute Charakterziige bei niemandem vermutet werden sollten. Andererseits

90 Wolff'1738, § 520.
91 Wolff'1738, § 519, Anm.
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fithrt ihn die Analyse der positiven sozialen Emotionen zu dem Schluss, dass ver-
niinftige Liebe genau eine solche Vermutung voraussetzt. Natiirlich konnte Thoma-
sius seine Position modifizieren und empfehlen, verniinftige Liebe nur auf solche
Personen zu richten, die einen Beweis ihrer Tugenden erbracht haben. In diesem Fall
wiirde ,,Hochachtung® nicht mehr die Form einer ,,Muthmassung® annehmen. Doch
angesichts des von Thomasius ebenfalls sehr deutlich ausgesprochenen Problems der
Dissimulation stellt sich die Frage, wie oft wir die Evidenz haben, die fiir einen
solchen Beweis ausreicht. Die weite Verbreitung von Dissimulation scheint eher zu
implizieren, dass wir immer auf eine Vermutung angewiesen sind (da es sich bei
scheinbarer Evidenz auch um eine gekonnte Dissimulation handeln koénnte). Fiir
Thomasius griindet sich die Ablehnung der Tugendvermutung auf eine Anthropolo-
gie, in deren Mittelpunkt die Idee der menschlichen Torheit steht, die als Defekt des
menschlichen Willens verstanden wird. In diesem Sinne ist die Vermutung gegen die
Tugend mehr als eine Klugheitsregel und driickt ein tiefes Misstrauen gegeniiber der
Tugend aus. In diesem Fall ist es aber nicht offensichtlich, auf welcher Grundlage es
eine Verpflichtung geben kann, rationale Liebe gegeniiber einer nennenswerten Zahl
von Personen zu entwickeln.

Konnte Thomasius seine Position weiter modifizieren und die einer rein juristi-
schen Giitevermutung verbundenen Emotionen als Grundlage fiir zufriedenstellende
soziale Beziehungen betrachten? Man konnte zugestehen, dass die Vermutung der
Nicht-Delinquenz und die damit verbundene Vermutung, dass andere ihre vollen
biirgerlichen Rechte besitzen, einige (schwache) positive Emotionen hervorrufen.
Diese Emotionen kdnnen auch mit weiteren positiven Emotionen verbunden sein,
wie dem Mitgefithl mit den Schwichen der anderen. Dennoch koénnte man sich
fragen, ob die negativen Emotionen, die mit der Annahme der aus der Torheit
resultierenden ethischen Schlechtigkeit verbunden sind, nicht starker sein kdnnten
als diese positiven Emotionen. Wenn dies der Fall wére, dann blieben die aus
der Prasumption des ethischen Schlecht-seins entstechenden Emotionen ein starkes
Hindernis fiir den sozialen Zusammenbhalt.

Vor dem Hintergrund dieser unaufgeldsten Spannung zwischen der Analyse der
Torheit und der Analyse der sozialen Emotionen in Thomasius’ Denken ist ein Ver-
gleich mit Wolff aufschlussreich. Zweifellos deuten ihre jeweiligen Behandlungen
der Giitevermutung auf das Vorhandensein einiger ernster Rivalitidten hin: Wolff
erlaubt die Einbeziehung ethischer Aspekte in die Giitevermutung, die Thomasius
in den Fundamenta iuris naturae et gentium ablehnt; und Wolff weist die Schluss-
folgerungen, die Thomasius aus der menschlichen Torheit ableitet, zuriick. Dass
Thomasius’ und Wolffs Auffassungen der Prasumption des Gut-sein divergieren, hat
Implikationen fiir das Verhéltnis zwischen ihren Staatsauffassungen. Wie schon aus-
gangs erwiahnt, rechtfertigt Thomasius’ Betonung der menschlichen Torheit und der
sich daraus ergebenden Prasumption des ethischen Schlecht-seins eine Auffassung
von Gesetzgebung, die sich auf die Bedingungen konzentriert, unter denen Unterta-
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nen motiviert werden konnen, in ihren dufleren Handlungen den Gesetzen zu folgen.
Wenn Wolf argumentiert, dass es gerade die Folgen der menschlichen Torheit sind,
die es erlauben, ethische Aspekte in die Prasumption des Gutseins einzubeziehen,
dann stiitzt dies eine alternative Auffassung von Gesetzgebung. In den Augen von
Wolff hat der allgemeine Teil des oOffentlichen Rechts (ius publicum universale)
die Aufgabe, die Vollkommenheit politischer Gemeinschaften zu fordern.”? Dabei
wendet er die notio communis der Vollkommenheit so an, dass eine politische
Gemeinschaft dann vollkommen ist, wenn sie Ziele wie 6ffentliche Sicherheit und
die Erfiillung natiirlicher Bediirfnisse durch die kluge Verteilung von Aufgaben
unter ihren Mitgliedern erreicht.”> Zu den Bedingungen der Vollkommenheit der
politischen Gemeinschaft gehort die Vervollkommnung der intellektuellen und mo-
ralischen Fihigkeiten ihrer Mitglieder.”* Deshalb gehért die Vervollkommnung der
intellektuellen und moralischen Fahigkeiten der Mitglieder einer Gemeinschaft we-
sentlich zur Zielsetzung der zivilen Herrschaft (imperium civile).®

Diese Rivalitdten zwischen Thomasius und Wolff sollten jedoch nicht als Aus-
druck inkommensurabler philosophischer Perspektiven betrachtet werden. Was die
Ansichten von Thomasius und Wolff iiber die Prasumption des Gut-seins kommen-
surabel macht, ist ihre Verwendung verschiedener Formen gemeinsamen Wissens—
bei Thomasius in Form des sensus communis und bei Wolff in Form der notiones
communes. Thomasius und Wolff machen damit auf die verschiedenen Arten auf-
merksam, wie wir geteiltes Wissen in denjenigen Situationen der Ungewissheit
nutzen konnen, die sich aus dem Mangel an Beweisen fiir die personlichen Eigen-
schaften eines anderen ergeben. Die Einsichten, die Thomasius aus dem gesunden
Menschenverstand ableitet, konnen daher aufschlussreich mit den Einsichten vergli-
chen werden, die Wolff aus dem alltdglichen Sprachgebrauch ableitet. Wolff nimmt
das Problem der menschlichen Torheit nicht weniger ernst als Thomasius, zieht
jedoch daraus nicht dieselben Schlussfolgerungen wie Thomasius. Dies liegt daran,
dass er die Folgen der Torheit fiir die menschliche Motivation weiter durchdenkt
als es bei Thomasius der Fall ist. Wolff kontrastiert die aus Torheit resultieren
negativen Erfahrungen mit dem natiirlichen Wunsch nach Gliick und der natiirlichen
Abneigung gegen unangenehme Erfahrungen. Weil die Verletzung der Normen des
Naturrechts natiirlicherweise zu negativen Erfahrungen und die Befolgung der Nor-
men des Naturrechts natiirlicherweise zu positive Erfahrungen fiihrt, so argumentiert
Wolff, ist er gerechtfertigt, in anderen eine Motivation zu prasumieren, den Normen
des Naturrechts zu folgen. In den Augen von Wolff handelt es sich dabei um nichts

92 Wolff'1749, § 30, Anm.

93 Wolff'1749, §§ 29-30.

94 Wolff'1749, §§ 53-57.

95 Wolff 1740-1748, VIII, §§30-34; Wolff 1749, § 38. Dies ist nicht der einzige Aspekt von
Wolffs Staatsauffassung, der durch die Einbeziehung ethischer Aspekte in die Prasumption des
Gut-seins gestiitzt wird. Fiir den Zusammenhang zwischen der Prasumption des Gut-seins und
Wolfts Kosmopolitismus, siehe Blank 2024b.
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anderes als eine Kldrung von Einsichten, die schon in unseren alltidglichen Begriffen
enthalten ist. In diesem Sinn zeigt Wolffs Argument, weshalb die Einbeziehung
ethischer Aspekte in die Prasumption des Gut-seins bereits in unseren notiones
communes angelegt ist.

Literaturverzeichnis

Achenwall, Gottfried/Piitter, Johann Stephan, 1750: Elementa Iuris Naturae. Gottingen.

Achenwall, Gottfried, 1755: Ius naturae. Gottingen.

Blank, Andreas, 2019a: Arguing from Presumptions. Essays on Early Modern Ethics and
Politics. Miinchen.

Blank, Andreas, 2019b: Christian Wolff on Common Notions and Duties of Esteem. In:
Journal of Early Modern Studies, H.8, S. 171-193.

Blank, Andreas, 2019b: Metaphilosophie und das Prinzip des Widerspmchs: Leibniz, Wolff
und Du Chatelet. In: Hagengruber, Ruth/Hecht, Hartmut (Hrsg.), 2019: Emilie Du Chatelet
und die deutsche Aufklarung, Wiesbaden, S. 79-98.

Blank, Andreas, 2024a: The Presumption of Goodness and the Controversy over Christian
Wolft’s Cosmopolitanism. In: Prunea-Bretonnet, Tinca/Leduc, Christian (Hrsg.), 2024:
Debates, Controversies, and Prices. Philosophy in the German Enlightenment, London,
11-30.

Blank, Andreas, 2024b : Christian Wolff’s Analysis of Imputation and the Question of the
‘Taming of Philosophy.” In: History of Philosophy Quarterly, H. 41, S. 207-225.

Descartes, René, 1650: Les passions de [’adme. Paris.

Giuliani, Adolfo, 2009: Civilian Treatises on Presumption, 1580-1620. In: Helmholz, Richard
H. (Hrsg.), 2009: The Law of Presumptions. Essays in Comparative Legal History, Berlin,
S.21-72.

Hruschka, Joachim, 2000: Existimatio: Unbescholtenheit und Achtung vor dem Nebenmen-
schen bei Kant und in der Kant vorangehenden Naturrechtslehre. In: Jahrbuch fiir Ethik, H.
8, S.181-195.

Hunter, lan, 2001: Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern
Germany. Cambridge.

Kant, Immanuel, 1975: Vorlesungen zur Moralphilosophie. Bd. IL.1. Berlin.

Thomasius, Christian, 1726a: Von der Kunst Verniinftig und Tugendhaft zu lieben ... oder:
Einleitung der Sitten-Lehre, 8. Aufl., Halle.

Thomasius, Christian, 1726b: Von der Artzney Wider die unverniinftige Liebe ... oder: Aus-
iibung der Sitten-Lehre, 8. Aufl., Halle.

Thomasius, Christian, 1705: Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta.
Halle.

Thomasius, Christian, 1710: Cautelae circa praecognita jurisprudentiae. Halle.

Thomasius, Christian [praeses]/Ludovici, Jakob Friedrich [respondens], 1700: Dissertatio de
praesumtione bonitatis. Halle.

212

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist


https://doi.org/10.5771/9783748937920

Thomasius, Christian [praeses]/Schmidt, Zacharias [respondens], 1709: De existimatione, fama
et infamia extra rempublicam. Halle.

Thomasius, Christian, 1773-1780: Dissertationum academicaum varii inprimis iuridici argu-
menti. 4 Bde. Halle.

Wolff, Christian, 1728: Philosophia rationalis sive Logica. Frankfurt/Leipzig.
Wolff, Christian, 1736: Philosophia prima sive Ontologia. Frankfurt/Leipzig.

Wolff, Christian, 1729a: Horae subsecivae Marburgenses Anni MDCCXXIX ... Trimestre
brumale. Frankfurt/Leipzig.

Wolff, Christian, 1729b: Horae subsecivae Marburgenses Anni MDCCXXIX ... Trimestre
vernale. Frankfurt/Leipzig.

Wolff, Christian, 1738: Psychologia empirica. Frankfurt/Leipzig.

Wolff, Christian, 1740: Psychologia rationalis. Frankfurt/Leipzig.

Wolff, Christian, 1739-1741: Theologia naturalis, 2 Bde. Halle.

Wolff, Christian, 1744: Philosophia practica universalis. 2 Bde. Halle.

Wolff, Christian, 1740-1748: Jus naturae methodo scientifica pertractatum. 8 Bde. Halle.
Wolff, Christian, 1749: Jus gentium methodo scientifica pertractatum. Halle.

Wolff, Christian, 1750-1753: Philosophia moralis sive Ethica. 5 Bde. Halle.

213

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
it Inhalts ir it, fiir oder

Erlaubnis ist



https://doi.org/10.5771/9783748937920

IP 216.73.216.36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
Inhatts i it, ir o



https://doi.org/10.5771/9783748937920

Autorenverzeichnis

Thomas Ahnert ist Professor fiir Ideengeschichte (Intellectual History) an der Uni-
versitidt Edinburgh. Er ist Autor zweier Monographien (Religion and the Origins of
the German Enlightenment: Faith and the Reform of Learning in the Thought of
Christian Thomasius, 2006, und The Moral Culture of the Scottish Enlightenment,
1690 - 1805, 2014), sowie verschiedener Aufsdtze zu Themen in der britischen
und kontinentaleuropdischen Ideen-, Rechts- und Wissenschaftsgeschichte, ca. 1600
bis ca. 1830. Er ist Mitherausgeber einer Aufsatzsammlung, Character, Self and
Sociability in the Scottish Enlightenment (2011), und Herausgeber, Mitherausgeber
und Ubersetzer ins Englische von verschiedenen friihneuzeitlichen Schriften zum
Naturrecht, unter anderem Thomasius’ Institutiones Jurisprudentiae Divinae. Zuletzt
war er zusammen mit Lore Knapp und Konstantin Pollok Leiter eines deutsch-bri-
tischen Forschungsprojektes zur Locke-Rezeption in Deutschland im achtzehnten
Jahrhundert (2022-2025).

E-Mail: thomas.ahnert@ed.ac.uk

Andreas Blank ist Ausserplanmaéssiger Professor am Institut fiir Humanwissenschaf-
ten: Philosophie an der Universitét Paderborn. Die thematischen Schwerpunkte sei-
ner Forschung liegen in der friihneuzeitlichen Metaphysik, Naturphilosophie und
Ethik. Zu seinen Publikationen zdhlen etwa 100 Artikel in Sammelbdnden und
Zeitschriften wie Annals of Science, British Journal for the History of Philosophy,
Early Modern French Studies, Early Science and Medicine, European Journal of
Philosophy, History of European Ideas, History of Philosophy Quarterly, Hypatia,
Intellectual History Review, Journal of the History of Ideas, Journal of Internation-
al Political Theory, Journal of Modern Philosophy, The Monist, Perspectives on
Science und Science in Context.

E-Mail: andreas.blank@uni-paderborn.de

Dr. Martin Kiihnel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interdisziplindren Zentrum
fiir die Erforschung der Europdischen Aufkldrung (IZEA) an der Martin-Luther-
Universitdt Halle-Wittenberg seit 2022 und von 2010 bis 2019, zuvor am Institut
fur Politikwissenschaften der Universitdat Halle-Wittenberg sowie freiberufliche Té-
tigkeiten im Bereich wissenschaftliche Dienstleistungen, Museumsarbeit, Lektorat.
Mitglied im Netzwerk ,,Natural Law 1625-1850. An International Research Pro-
ject®. Forschungsschwerpunkte: Aufklarung, politische Ideen-, Wissenschafts- und
Gelehrtengeschichte (17./18. Jahrhundert), Briefeditionen, modernes Naturrecht. Ver-
offentlichungen u. a.: Das politische Denken von Christian Thomasius (2001); Chris-

215

1P 216.73.216:36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
i Inhalts ir it, fiir oder ir

Erlaubnis ist


mailto:thomas.ahnert@ed.ac.uk
mailto:andreas.blank@uni-paderborn.de
https://doi.org/10.5771/9783748937920
mailto:thomas.ahnert@ed.ac.uk
mailto:andreas.blank@uni-paderborn.de

tian Thomasius: Briefwechsel. Historisch-kritische Edition (zus. mit Frank Grunert
u. Matthias Hambrock), bisher 2 Binde (2017, 2020) sowie ein Personenlexikon
(2018), www.thomasius-forschung.izea.uni-halle.de; aktuelles Projekt: Die Lehre des
Naturrechts an der Universitit Halle 1694-1740.

E-Mail: martin.kuehnel@jizea.uni-halle.de

Dr. Mikkel Munthe Jensen ist Research Fellow am Interdisziplindren Zentrum fiir
die Erforschung der Europdischen Aufklarung an der Martin-Luther-Universitit Hal-
le-Wittenberg sowie assoziierter Research Fellow am Forschungszentrum Gotha und
am Max-Weber-Kolleg fiir kultur- und sozialwissenschaftliche Studien. Seine For-
schungsinteressen umfassen die Ideengeschichte, die Universitits- und Gelehrtenge-
schichte sowie das Naturrecht der Frithen Neuzeit. Auswahl neuerer Publikationen:
,,Teaching Natural Law at the University of Kiel: The History of an Academic Dis-
cipline 1665-1773, History of Universities, Bd. 35, H. 2, Oxford 2022. Patriotism
and Reform in Nordic Universities during the Long Eighteenth Century, Oxford
University Studies in the Enlightenment, Liverpool 2023. ,Jens Kraft’s Account
of Native Peoples’ Principal Institutions: A Case of Eighteenth-Century Political
Anthropology*, History of European Ideas, 2025. Als Herausgeber: Natural Law
1625-1850: Database, Erfurt, Gotha, Jena, 2019—.

Email: mikkel.jensen@jizea.uni-halle.de

Dr. Katerina Mihaylova lehrt Philosophie an der Martin-Luther-Universitit Halle-
Wittenberg und forscht mit Schwerpunkt auf Immanuel Kant und die Philosophie
des 17. und 18. Jahrhunderts. Auswahl neuerer Publikationen: "Free will ruled by
reason: Pufendorf on moral value and moral estimation" (/ntellectual History Re-
view, 32/1, 2022, 71-87), "Wille, Willkiir und moralische Zurechnung bei Johann
Christoph Hoffbauer" (Kant-Studien, 116/1, 2025, 113-134). Als Herausgeber u.a.:
Hope and the Kantian Legacy: New Contributions to the History of Optimism,
London 2023.

E-Mail: katerina.mihaylova@phil.uni-halle.de

Dr. Ere Nokkala ist Associate Professor der Geschichte des gesellschaftlichen und
o6konomischen Denkens im Department der Geschichte und Ethnologie an der Uni-
versitdt von Jyviskyld, Finnland. Inhaber mehrerer Stipendien, u.a.: Alexander von
Humboldt Stipendiat am Lichtenberg Kolleg — The Gottingen Institut for Advanced
Study; Erik Allardt Stipendiat am Swedish Collegium for Advanced Study in Upp-
sala. Forschungsinteresse: Geschichte des politischen Denkens im deutschen und
schwedischen Sprachraum, insbesondere Aufklirung, Naturrecht, politische Okono-
mie und Republikanismus. Auswahl neuerer Publikationen: From Natural Law to
Political Economy: J.H.G von Justi on State, Commerce and International Order,
Miinster, 2019. Als Herausgeber (mit Jonas Gerlings), The Process of Enlightenment

216

1P 216.73.216:36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
i Inhalts ir it, fiir oder ir

Erlaubnis ist


mailto:martin.kuehnel@izea.uni-halle.de
mailto:mikkel.jensen@izea.uni-halle.de
mailto:katerina.mihaylova@phil.uni-halle.de
https://doi.org/10.5771/9783748937920
mailto:martin.kuehnel@izea.uni-halle.de
mailto:mikkel.jensen@izea.uni-halle.de
mailto:katerina.mihaylova@phil.uni-halle.de

— Essays by and inspired by Hans Erich Bodeker, Oxford University Studies in
the Enlightenment, Liverpool 2024. Als Herausgeber (mit Gideon Stiening): Johann
Heinrich Gottlob von Justi — Philosoph, Kameralist, Publizist, Berlin, Boston 2025.
Leiter des ERC Forschungsprojekts De-Centring Eighteenth-Century Political Econ-
omy: Rethinking Growth, Wealth and Welfare in the Swedish Empire (2024-2028).
Email: ere.p.nokkala@jyu.fi

Prof. Dr. Alexander Schmidt ist DAAD-Visiting Professor for European Studies an
der Vanderbilt University. Zuvor hatte er Gastprofessuren und Forschungsstipendien
in an der University of Chicago, Cambridge und an der Universitét Edinburgh inne.
Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Geschichte des deutschen politischen
Denkens, insbesondere im langen 18. Jahrhundert, mit einem besonderen Fokus
auf dem Zusammenspiel von Anthropologie, Rechtsdenken und Asthetik. Seine
erste Monographie Vaterlandsliebe und Religionskonflikt: Politische Diskurse im
Alten Reich 1555-1648 (Brill, 2007) untersucht humanistische Vorstellungen von
Vaterlandsliebe und deren Einfluss auf politische Debatten im frithneuzeitlichen
Deutschland. Seine Aufsdtze sind u. a. in The Historical Journal, History of Political
Thought, Modern Intellectual History, History of European Ideas, Francia sowie in
zahlreichen Sammelbédnden erschienen. Seine zweite Monographie mit dem Titel
Enlightenment Natural Law and Historicist Realism in German Political Thought,
1700-1950 (erscheint in Kiirze) befasst sich mit den Herausforderungen, die materia-
listische Moralphilosophie, Skeptizismus und das Problem politischer Macht an die
Naturrechtslehre stellen. Schmidt hat zudem Friedrich Schillers On the Aesthetic
Education of Man (Penguin Classics, 2016) herausgegeben und arbeitet derzeit an
einer Edition von Schillers geschichtsphilosophischen Schriften, die bei Princeton
University Press erscheinen wird.

E-Mail: alexander.schmidt@vanderbilt.edu

Dr. Dietrich Schotte ist Akademischer Rat a.Z. am Institut fiir Philosophie der Uni-
versitit Regensburg. Er forscht zur Geschichte der Philosophie der Frithen Neuzeit
und Aufklarung, insbesondere der deutschen Aufklarung, sowie zu systematischen
Fragen der praktischen Philosophie. Neuere Publikationen: Was ist Gewalt? Philoso-
phische Untersuchung zu einem umstrittenen Begriff, Frankfurt a. Main: Vittorio
Klostermann 2020 (Rote Reihe 119); als Herausgeber u.a.: Grausamkeit. Philosophi-
sche Positionen von der Antike bis zur Gegenwart, Darmstadt: wbg academic, 2023;
Untertan, Staatsbiirger, Mensch. Beitrdge zur Kritik und Rechtfertigung biirgerlicher
Rechte in der deutschen Aufkldrung (gem. mit Sonja Schierbaum), Basel: Schwabe,
2024.

E-Mail: dietrich.schotte@psk.uni-regensburg.de

217

1P 216.73.216:36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
i Inhalts ir it, fiir oder ir

Erlaubnis ist


mailto:ere.p.nokkala@jyu.fi
mailto:alexander.schmidt@vanderbilt.edu
mailto:dietrich.schotte@psk.uni-regensburg.de
https://doi.org/10.5771/9783748937920
mailto:ere.p.nokkala@jyu.fi
mailto:alexander.schmidt@vanderbilt.edu
mailto:dietrich.schotte@psk.uni-regensburg.de

Peter Schroder ist Professor fiir die Geschichte des politischen Denkens im History
Department am University College London. Gastprofessuren in Paris, Rom und
Seoul. Forschungsinteresse: politische Ideengeschichte, insbesondere Souverénitats-
konzeptionen, Naturrecht und internationale Beziehungen der frithen Neuzeit. Aus-
wahl neuerer Publikationen: Trust in Early Modern International Political Thought,
1598-1713 (Ideas in Context 116) Cambridge 2017 (Paperback 2019) und Zur Ent-
stehung des Staates — Staat und Souverénitdt im politischen Denken der Frithen
Neuzeit, Baden-Baden 2024. Als Herausgeber u.a.: T. Hobbes, Dialog zwischen
einem Philosophen und einem Juristen iiber das englische Common Law, Hamburg
2021; Concepts and Contexts of Vattel's Political and Legal Thought, Cambridge
2021 und Pufendorf’s International Political and Legal Thought, Oxford 2024.
E-Mail: p.schroder@ucl.ac.uk

218

1P 216.73.216:36, am 17.01.2026, 07:47:47. ©
i Inhalts ir it, fiir oder ir

Erlaubnis ist


mailto:p.schroder@ucl.ac.uk
https://doi.org/10.5771/9783748937920
mailto:p.schroder@ucl.ac.uk

	Titelei/Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	Editorial – Understanding the State

	Einleitung: Zum Staatsverständnis von Christian Thomasius|Peter Schröder
	Teil I: Aspekte von Thomasius’ Natur- und Staatsrechtslehre
	Naturrecht und Souveränität|Peter Schröder
	a) Die naturrechtliche Begründung staatlicher Souveränität
	b) Zum Verhältnis von Kirche und Staat
	c) Schluss

	Individuelle Freiheiten dank absoluter Fürstenherrschaft. „Ungebundene Freyheit“ bei Christian Thomasius|Martin Kühnel
	1. Thomasisches Freiheitspathos und systematische Sackgassen
	2. Staatsrechtlicher Hintergrund
	3. Die Freiheiten der Einzelnen
	3.1 Gewissens- und Religionsfreiheit
	3.2 Freiheit der Lehre und Forschung
	3.3 Meinungs- und Pressefreiheit
	3.4 Recht auf Emigration und Niederlassungsfreiheit
	3.5 Freie Persönlichkeitsentfaltung im Fürstenstaat?

	4. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit?
	5. Fazit

	Das maximal Böse verhindern – Christian Thomasius über Gerechtigkeit und politische Legitimation|Katerina Mihaylova
	1. Zur politischen Funktion der akademischen Freiheit bei Thomasius
	2. Konzept und Funktion der Gerechtigkeit bei Thomasius
	3. Gerechtigkeit und die Legitimation des Staates
	4. Schluss

	Die Notwendigkeit gesellschaftlich variabler Sitten. Begriff und systematische Bedeutung des decorum in der politischen Philosophie von Christian Thomasius|Dietrich Schotte
	1. Umgangsformen als Gegenstand der Philosophie
	2. Anstand, Manieren, Benimm: Metaethische Vorbemerkungen
	3. Natürliche und politische „Wohlanständigkeit“: Thomasius’ Begriff des decorum
	4. Menschliche Würde und bürgerliche Ehre: Der normative Status des politischen decorum
	5. Das Problem der „Nachahmung“: Umgangsformen als Stabilisator sozialer Ungleichheit
	6. Die „Nachahmung von denen Frantzosen“, der „Ehrgeitz“ und die Ambivalenz einer ‚Verfeinerung der Sitten‘
	7. Die Schwierigkeit, wirklich „gute“ Sitten zu etablieren

	Religiöse Toleranz und Staatsräson|Thomas Ahnert
	1. Religiöse Toleranz in Thomasius’ frühen Schriften
	2. Häresie und Toleranz
	3. Toleranz und kirchliche Zeremonien
	4. Fazit

	Jerusalem über Athen: Gesetzgebungslehre als Staatsklugheit|Alexander Schmidt
	a) Omnium optima: Thomasius im Diskurs über die mosaische Gesetzgebung
	b) Gesetzgebung und Klugheit
	c) Göttliches Gesetz – menschliches Gesetz
	d) Rechtsgeschichte als Staatengeschichte
	e) Schluss

	Staat und Oeconomie|Ere Nokkala
	Einleitung: Thomasius’ Platz in der Geschichte der Ökonomie
	Naturrecht, Staat und Ökonomie
	Hausväterliteratur und Kameralwissenschaften
	Fazit


	Teil II: Rezeption und Wirkungsgeschichte
	Christoph Heinrich Amthor und die Rezeption von Christian Thomasius an der Universität Kiel, 1703-1714|Mikkel Munthe Jensen
	1. Christoph Heinrich Amthor: Ein biografischer Überblick
	2. Amthors Sittenlehre: Honestum, Justum und Decorum
	2.1 Honestum und die Tugendlehre
	2.2 Justum und die Naturrechtslehre
	2.3 Decorum und die Lehre vom Wohlstand

	3. Staatskunst, Staatsklugheit und ihre Abgrenzung vom Staatsrecht
	4. Akademische und intellektuelle Freiheit

	Thomasius, Wolff, und die Präsumption des Gut-seins. Zur Frage der „rivalisierenden Aufklärungen“|Andreas Blank
	1. Einleitung
	2. Sensus Communis und die Präsumption des Gut-seins bei Thomasius
	3. Notiones Communes und die Präsumption des Gut-seins bei Wolff
	4. Schluss


	Autorenverzeichnis

